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Breschnews bezüglich Waffenlieferungen 
an China 

SchrAnfr B4 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 11727* B 

Anlage 49 

Anwesenheit eines Vertreters der Bundes-
regierung bei der mündlichen Anhörung 
der DDR im UNO-Menschenrechtsaus-
schuß sowie Richtigstellung des schriftli-
chen Berichts der DDR an die UNO 

SchrAnfr B5 23.03.79 Drs 08/2699 
Lintner CDU/CSU 

SchrAnfr B6 23.03.79 Drs 08/2699 
Lintner CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 11727* C 

Anlage 50 

Genehmigung für den Export von Plutoni-
um, das in Frankreich aufgearbeitet wur-
de 

SchrAnfr B7 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 11728* A 

Anlage 51 

Verweigerung einer Beihilfe bei Wohnsitz 
eines Beamten im Ausland 

SchrAnfr B8 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Stercken CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11728* B 

Anlage 52 

Beeinflussung biologischer Kläranlagen 
durch hohe Kochsalzkonzentrationen 

SchrAnfr B9 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Hammans CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11728* C 

Anlage 53 

Einflußnahme der Bundesregierung auf die 
Auswahl der wissenschaftlichen Diskus-
sionsrunde zur Beratung der niedersächsi-
schen Landesregierung bezüglich des nuk

-

lesren Entsorgungszentrums Gorleben 

SchrAnfr B10 23.03.79 Drs 08/2699 
Schröder (Lüneburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11728* D 

Anlage 54 

Teilzeitarbeitsplätze für Frauen in den Be
-hörden des Bundes 

SchrAnfr B11 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAnfr B12 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11729* A 
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Anlage 55 

Vorschläge des Sprachwissenschaftlers 
Wolfgang Mentrup für die Rechtschreibe-
reform 

SchrAnfr B13 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11729* D 

Anlage 56 • 	 . 

Erziehung türkischer Kinder zum Haß ge-
gen Deutschland durch die Organisation 
„Graue Wölfe" 

SchrAnfr B14 23.03.79 Drs. 08/2699 
Neumann (Bramsche) SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11330*A 

Anlage 57 

Überprüfung der Lärmschutzbereiche für 
den Militärflugplatz Söllingen sowie 
Schalleindämmung an Gebäuden 

SchrAnfr B15 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAnfr B16 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11730* B 

Anlage 58 

Rückerstattung der Ausbildungskosten 
deutscher Aussiedler an Polen 

SchrAnfr B17 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11730* D 

Anlage 59 

Abschluß von Direktversicherungen für 
Angestellte und Arbeiter im öffentlichen 
Dienst 

SchrAnfr B18 23.03.79 Drs 08/2699 
Regenspurger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11331 *B 

Anlage 60 

Veröffentlichung der mehr als 3U Jahre 
zurückliegenden Protokolle der Bundeska-
binette; Aufgaben des „Document Center" 
in Berlin 

SchrAnfr B19 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAnfr B20 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAnfr B21 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAnfr B22 23.03.39 Drs 08/2699 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11732* A 

Anlage 61 

Anwendung des Schweizer Recycling-Ver-
fahrens zur Herstellung von Papier in der 
Bundesrepublik Deutschland 

SchrAnfr B23 23.03.79 Drs 08/2699 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAnfr B24 23.03.79 Drs 08/2699 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11732* D 

Anlage 62 

Humanisierung des Arbeitslebens von Po-
lizisten im Schichtdienst; Wiederverwen-
dung älterer Polizeibeamter in anderen Be-
rufszweigen; Vorbereitung von Bundespo-
lizei- und Bundesgrenzschutzkräften auf 
ihren Einsatz in Gorleben 

SchrAnfr B25 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Steger SPD 

SchrAnfr B26 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11733* B 

Anlage 63 

Erkenntnisse über die Zwischenlagerung 
abgebrannter Brennelemente in Wasser-
becken bis zu 20 Jahren; Schlußfolgerun-
gen aus den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen des integrierten Entsorgungskon-
zepts 

SchrAnfr B27 23.03.79 Drs 08/2699 
Schröder (Lüneburg) CDU/CSU 

SchrAnfr B28 23.03.79 Drs 08/2699 
Schröder (Lüneburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . 	. 11734* B 

Anlage 64 

Schutz geographischer Herkunftsangaben 
bei Waren 

SchrAnfr B29 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11734* C 

Anlage 65 

Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zur Konvention der Vereinten Nationen 
über die Unverjährbarkeit der Kriegsver-
brechen und der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit 
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SchrAnfr B30 23.03.79 Drs 08/2699 
Kretkowski SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11735* B 

Anlage 66 

Rechtsfähigkeit der Vereine der Fußball-
bundesliga nach §§ 43, 44 BGB 

SchrAnfr B31 23.03.79 Drs 08/2699 
Conrad (Riegelsberg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11735* B 

Anlage 67 

Erschwerniszulage für Justizwachtmeister 
im Vorführ-, Sitzungs-, Sicherungs- und 
Ordnungsdienst 

SchrAnfr B32 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAnfr B33 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11735* D 

Anlage 68 
Beteiligungsverhältnisse beim Verlag „Bun-
desanzeiger Verlagsgesellschaft mbH" und 
am „Bundesverlag" 

SchrAnfr B34 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11736* A 

Anlage 69 

Verlängerung der Schonfrist für geringfü-
gige Terminüberschreitungen bei Steuer-
zahlungen 

SchrAnfr B35 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Funcke FDP 

SchrAntw PStSekr Dr. Böhme BMF . . . . 11736* B 

Anlage 70 

Aufteilung der Einkommensteuerzahlungen 
von Urhebern auf mehrere Steuerjahre 

SchrAnfr B36 23.03.79 Drs 08/2699 
Lattmann SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. Böhme BMF . . . . 11736* C 

Anlage 71 

Höhe der Lohnnebenkosten nach Angaben 
der Bundesregierung 

SchrAnfr B37 23.03.79 Drs 08/2699 
Kolb CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11736* D 

Anlage 72 

Gewährleistung der  mit  einem Kauf von 
Waren verbundenen Garantien in allen 
EG-Ländern 

SchrAnfr B38 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Stercken CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 11733* B 

Anlage 73 

Unterstützung der Exportbemühungen der 
Automobilindustrie; Veralterung des deut-
schen industriellen Anlagenbestandes an 
Gebäuden und Maschinen; steuerliche 
Vergünstigung zur Verbesserung der In-
vestitionsfähigkeit der Unternehmen 

SchrAnfr B39 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAnfr B40 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAnfr B41 23.0339 Drs 08/2699 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAnfr B42 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11737* D 

Anlage 74 

Senkung des Anteils der Ölkraftwerke an 
der Stromerzeugung durch zusätzliche 
Kohleverstromung 

SchrAnfr B43 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Spöri SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11739* A 

Anlage 75 

Vorbereitung einer nationalen Ölkontin-
gentierung 

SchrAnfr B44 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Spöri SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11739* C 

Anlage 76 

Zahl der in den Nachbarländern seit 1975 
in Auftrag gegebenen Kernkraftwerke 

SchrAnfr B45 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11339* D 

Anlage 77 

Verringerung des Mineralölanteils an der 
Energieversorgung; Ausbau der Kernener-
gie unter Beachtung der Sicherheit der Be-
völkerung 
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SchrAnfr B46 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riesenhuber CDU/CSU 

SchrAnfr B47 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riesenhuber CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11740* A 

Anlage 78 

Bundesmittel für die geplanten internatio-
nalen Rohstoffonds 

SchrAnfr B48 23.03.79 Drs 08/2699 
Schröder (Lüneburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi 	11740* D 

Anlage 79 

Energieeinsparung in der Landwirtschaft 
SchrAnfr B49 23.03.79 Drs 08/2699 
Paintner FDP 

SchrAnfr B50 23.03.79 Drs 08/2699 
Paintner FDP 

SchrAntw BMin Ertl BML 	  11741* A 

Anlage 80 

Begrenzung der Einfuhr von gipfeln aus 
Übersee angesichts der Lagerbestände in 
der EG 

SchrAnfr B51 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Ahrens SPD 

SchrAnfr B52 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Ahrens SPD 

SchrAntw PStSekr Gallus BML 	 11742* B 

Anlage 81 

Zahlung einer Stillegungsprämie an alle 
Ostseefischer sowie Verhandlungen mit 
dem Ostblock über Fangzonen und 
-beschränkungen in der Ostsee 

SchrAnfr B53 23.03.79 Drs 08/2699 
Peters (Poppenbüll) FDP 

SchrAnfr B54 23.03.79 Drs 08/2699 
Peters (Poppenbüll) FDP 

SchrAntw BMin Ertl BML 	  11742* D 

Anlage 82 

Angaben über den Grundlohn bei der 
AOK und den Betriebs- und Innungskran-
kenkassen in Berlin im Jahr 1978 sowie 
Änderung des § 296 RVO über die Haftung 
für Fehlbeträge bei Vereinigung oder Auf-
lösung von Betriebs- oder Innungskran-
kenkassen 

SchrAnfr B55 23.03.79 Drs 08/2699 
Müller (Berlin) CDU/CSU 

SchrAnfr B56 23.03.79 Drs 08/2699 
Müller (Berlin) CDU/CSU 

SchrAnfr B57 23.03.79 Drs 08/2699 
Müller (Berlin) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11744* A 

Anlage 83 

Ausdehnung von Vergünstigungen für 
Rentner und Pensionäre auf deren Ehe-
frauen 

SchrAnfr B58 23.03.79 Drs 08/2699 
Burger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11744* B 

Anlage 84 

Ausschluß des Weges von der Wohnung 
zur Schule zur Durchführung einer Ge-
sundheitsuntersuchung aus dem Unfallver-
sicherungsschutz für Schüler 

SchrAnfr B59 23.03.79 Drs 08/2699 
Zink CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11744* C 

Anlage 85 

Kostensteigerung im Gesundheitswesen 
durch die Zusammenstellung einer Liste 
von nicht verschreibungsfähigen Arznei-
mitteln durch den Bundesausschuß nach 
§ 368 p RVO 

SchrAnfr B60 23.03.79 Drs 08/2699 
Wimmer (Mönchengladbach) CDU/CSU 

SchrAnfr B61 23.03.79 Drs 08/2699 
Wimmer (Mönchengladbach) CDU/CSU 

SchrAnfr B62 23.03.79 Drs 08/2699 
Wimmer (Mönchengladbach) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11744* D 

Anlage 86 

Forschungsvorhaben zur Ermittlung des 
Bedarfs an Ärzten und in den medizini-
schen Assistenz- und Pflegeberufen seit 
1969 

SchrAnfr B63 23.03.79 Drs 08/2699 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein CDU/CSU 

SchrAnfr B64 23.03.79 Drs 08/2699 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein CDU/CSU 

SchrAnfr B65 23.03.79 Drs 08/2699 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11745* A 
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Anlage 87 

Rechtfertigung der Aufwendungen für die 
Transparenzkommission angesichts der 
Unverbindlichkeit der Transparenzliste 
von Arzneimitteln 

SchrAnfr B66 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Hammans CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11745* C 

Anlage 88 

Gewährung von Kurzarbeitergeld als Aus-
gleich für Verdienstausfälle an Arbeitneh-
mer während der Schneekatastrophen in 
Schleswig-Holstein 

SchrAnfr B67 23.03.79 Drs 08/2699 
Stutzer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11746* A 

Anlage 89 	  
Belastung der betrieblichen Altersversor-
gung durch Absenkung des Sozialrentenni-
veaus im Zuge des 21. Rentenanpassungs-
gesetzes 

SchrAnfr B68 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Kreile CDU/CSU 

SchrAnfr B69 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Kreile CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11746* B 

Anlage 90 

Änderung des § 1259 RVO für die Anrech-
nung von Ausfallzeiten bei Härtefällen in-
folge Kriegs-, Internierungs- und Vertrei-
bungsschäden 

SchrAnfr B70 23.03.79 Drs 08/2699 
Glos CDU/CSU 

SchrAnfr B71 23.03.79 Drs 08/2699 
Glos CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11746* D 

Anlage 91 

Vermeidung der vorgesehenen Änderung 
des § 94 des Arbeitsförderungsgesetzes zu-
gunsten der bisherigen Förderung von Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen 

SchrAnfr B72 23.03.79 Drs 08/2699 
Seiters CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 11747* B 

Anlage 92 

Einsatzbereitschaft des Waffensystems 
„Gepard" 

SchrAnfr B73 23.03.79 Drs 08/2699 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU  

SchrAnfr B74 23.03.79 Drs 08/2699 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU 

SchrAnfr B75 23.03.79 Drs 08/2699 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11747* C 

Anlage 93 

Truppenbesuche von Mitgliedern der Bun-
desregierung während der Acht-Wochen-
Sperre für Politiker vor Wahlen in Rhein-
land-Pfalz vor dem 18. März 1979 

SchrAnfr B76 23.03.79 Drs 08/2699 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11747* D 

Anlage 94 

Abschöpfung von Ersparnissen in der 
Truppenverpflegung zum Nachteil der 
Verpflegungsteilnehmer und als Ausgleich 
für den Verzicht auf den „Personal- und 
Sachkostenbeitrag der Truppenverpfle-
gung" 

SchrAnfr B77 23.03.79 Drs 08/2699 
Berger (Lahnstein) CDU/CSU 

SchrAnfr B78 23.03.79 Drs 08/2699 
Berger (Lahnstein) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11748* A 

Anlage 95 

Entlassung eines an der Spülmaschine ei-
ner Kantine für Zivilbedienstete der Bun-
deswehr beschäftigten ehemaligen DKP-
Mitglieds sowie Sicherheitsüberprüfung 
des Personals von Gaststätten, in denen 
Soldaten der Bundeswehr verkehren 

SchrAnfr B79 23.03.79 Drs 08/2699 
Möllemann FDP 

SchrAnfr B80 23.03.79 Drs 08/2699 
Möllemann FDP 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11748* C 

Anlage 96 

Auswirkungen des Sanitätskonzepts der 
Bundeswehr und der geplanten Heeres-
struktur im Saarland 

SchrAnfr B81 23.03.79 Drs 08/2699 
Peter SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11748* D 

Anlage 97 

Verhinderung des Verkaufs der Deutschen 
Nationalzeitung im Fliegerhorst Kaufbeu- 
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ren und in anderen Kasernen der Bundes-
wehr 

SchrAnfr B82 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schöfberger SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11749* A 

Anlage 98 

Inanspruchnahme zusätzlicher landwirt-
schaftlicher Flächen für die Stationierung 
des AWACS-Frühwarnsystems auf dem 
Flugplatz Teveren Geilenkirchen 

SchrAnfr B83 23.03.79 Drs 08/2699 ' 
Dr. Freiherr Spies von Büllesheim 
CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11749* C 

Anlage 99 

Äußerung von Generalmajor Bastian zu 
den Abrüstungsvorschlägen des SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Wehner 

SchrAnfr B84 23.03.79 Drs 08/2699 
Berger (Lahnstein) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg . 11749* C 

Anlage 100 
Verhinderung der Düngung landwirtschaft-
lich genutzter Flächen mit durch Cadmium 
verseuchtem Klärschlamm und des Ver-
kaufs von Lebensmitteln mit überhöhten 
Gehalten an Schwermetallen 

SchrAnfr B85 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riedl (München) CDU/CSU 

SchrAnfr B86 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riedl (München) CDU/CSU 

SchrAnfr B87 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riedl (München) CDU/CSU 

SchrAnfr B88 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Riedl (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11750* A 

Anlage 101 

Vergabe von Forschungsprojekten zur För-
derung und Entwicklung im Dienste des 
Gesundheitswesen 

SchrAnfr B89 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Dr. Neumeister CDU/CSU 

SchrAnfr B90 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Dr. Neumeister CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11351 *C 

Anlage 102 

Produktion von Hexachlorcyclohexan 
(HCH) bzw. Lindan in der Bundesrepublik 

Deutschland sowie Gesundheitsgefährdung 
durch HCH 

SchrAnfr B91 23.03.79 Drs 08/2699 
Daubertshäuser SPD 

SchrAnfr B92 23.03.79 Drs 08/2699 
Daubertshäuser SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11752* A 

Anlage 103 

Übernahme der Beiträge einer Pflegeper-
son für die Alterssicherung gemäß § 69 
Abs. 2 und 3 des Bundessozialhilfegesetzes 
durch Träger der Sozialhilfe 

SchrAnfr B93 23.03.79 Drs 08/2699 
Gansel SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11752* C 

Anlage 104 

Regelung des Sorgerechtsentzugs, der Für
-sorgeerziehungsanordnung und der Erzie

-

hung außerhalb der Familie im Jugendhil-
fegesetz 

SchrAnfr B94 23.03.79 Drs 08/2699 
Kroll-Schlüter CDU/CSU 

SchrAnfr B95 23.03.79 Drs 08/2699 
Kroll-Schlüter CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 11752* D 

Anlage 105 	  

Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in 
der Bundesrepublik Deutschland und in 
den Niederlanden 

SchrAnfr B96 23.03.79 Drs 08/2699 
Frau Schleicher CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 11753* C 

Anlage 106 

Vorlage des Gesetzentwurfs zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes 

SchrAnfr B97 23.03.79 Drs 08/2699 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV 	11754* A 

Anlage 107 

Verzicht auf den Bau von Autobahnen 
durch Natur- oder Landschaftsschutzge-
biete 

SchrAnfr B98 23.03.79 Drs 08/2699 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 
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SchrAnfr B99 23.03.79 Drs 08/2699 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV 	11754* B 

Anlage 108 

Geschwindigkeitsbegrenzung in Sackgas-
sen 

SchrAnfr B100 23.03.79 Drs 08/2699 
Pawelczyk SPD 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV 	11754* C 

Anlage 109 

Verlegung sogenannter Blindkabel beim 
Bau von Autobahnen für spätere An-
schlüsse von elektrischen Anlagen; Ein-
sparung überflüssiger Nachtbeleuchtung 
an Autobahnraststätten 
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146. Sitzung 

Bonn, den 30. März 1979 

Beginn: 8.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die Geltung der 
Regelung über die Führung der Aussprachen und da-
mit insbesondere die Geltungsdauer der Bestimmun-
gen über die Aussprache mit Kurzbeiträgen, die am 
3. April 1979 abläuft, für weitere drei Monate zu 
verlängern. Ich frage, ob das Haus damit einverstan-
den ist. — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 
Dann ist so beschlossen. 

Es liegen Ihnen zwei Listen von Vorlagen vor — 
Stand:  13. und 29. März 1979 —, die keiner Be-
schlußfassung bedürfen und nach § 76 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung den zuständigen Ausschüssen über-
wiesen werden sollen: 

(Stand: 13. März 1979) 

Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Nordatlanti-
schen Versammlung über ihre 24. Jahrestagung vom 25. bis 30. 
November 1978 in Lissabon 
— Drucksache 8/2582 —
zuständig: Auswärtiger Ausschuß (federführend) 

Verteidigungsausschuß 

Übereinkommen 145 der Internationalen Arbeitsorganisation über 
die Kontinuität der Beschäftigung von Seeleuten 

Übereinkommen 146 der Internationalen Arbeitsorganisation über 
den bezahlten Jahresurlaub der Seeleute 

Empfehlung 153 der Internationalen Arbeitsorganisation betref-
fend den Schutz junger Seeleute 

Empfehlung 154 der Internationalen Arbeitsorganisation betref-
fend die Kontinuität der Beschäftigung von Seeleuten 
— Drucksache 8/2634 —
zuständig: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

(Stand: 29. März 1979) 

Bericht des Bundesministers für Verkehr 1978 über den Fortgang 
der Verkehrserschließung des Zonenrandgebietes 
— Drucksache 8/2521 —
zuständig: Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen (federführend) 

Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen 

Beratung des Berichts der Bundesregierung über die Auswirkun-
gen des Zweiten Wohnraumkündigungsschutzgesetzes 
— Drucksache 8/2610 — 
zuständig: Rechtsausschuß (federführend) 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Ich frage, ob sich gegen die vorgeschlagenen 
Überweisungen Widerspruch erhebt. — Ich stelle 
auch hier fest, daß das nicht der Fall ist. Dann ist 
so beschlossen. 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung 

Der Vermittlungsausschuß hat in seiner Sitzung am 29. März 
1979 zu dem 

Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Reise-
vertragsgesetz) 

das Verfahren ohne Einigungsvorschlag abgeschlossen. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 8/2712 verteilt. 

Der Bundesminister der Justiz hat mit Schreiben vom 28. März 
1979 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, dem Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit und dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Brandt (Grolsheim), Frau 
Dr. Däubler-Gmelin, Dürr, Dr. Emmerlich, Engelhard, Heyenn, 
Kleinert, Dr. Dr. h. c. Maihofer, Wolfgramm (Göttingen) und der 
Fraktionen der SPD und FDP betr. Erfahrungen mit dem Straf-
vollzugsgesetz — Drucksache 8/2666 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 8/2713 verteilt. 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat mit 
Schreiben vom 28. März 1979 im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung und dem Bundesminister 
des Innern die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Becker 
(Frankfurt), Frau Geier, Müller (Berlin), Röhner, Dr. Laufs, Er-
hard (Bad Schwalbach), Frau Dr. Neumeister, Neuhaus, Höpfin-
ger, Zink, Franke, Müller (Remscheid), Dr. Hammans, Frau Ver-
hülsdonk, Frau Schleicher, Kroll-Schlüter, Hasinger, Frau Kar-
watzki, Windelen und der Fraktion der CDU/CSU betr. Daten-
schutz im Bereich der Sozialversicherung — Drucksache 8/2661 — 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 8/2714 verteilt. 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat mit 
Schreiben vom 27. März 1979 die Kleine Anfrage der Abgeordne-
ten Pfeifer, Lenzer, Dr. von Geldern, Dr. Narjes, Rühe, Gerstein, 
Dr. Riesenhuber, Dr. Probst, Dr. Hubrig, Dr. Stavenhagen, Benz, 
Engelsberger ., Schröder (Lüneburg), Dr. Sprung, Seiters, Dreyer, 
Dr. Waigel, Metz, Schröder (Wilhelminenhof), Dr. Freiherr Spies 
von Büllesheim, Kittelmann und der Fraktion der CDU/CSU betr. 
Polarforschung — Drucksache 8/2673 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 8/2715 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung hat mit Schreiben vom 28. März 1979 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Glombig, Urbaniak, Han-
sen, Hölscher, Kirschner, Kratz, Nehm, Schmidt (Kempten), Frau 
Steinhauer, Vogelsang und der Fraktionen der SPD und FDP 
betr. Politik der Bundesregierung gegenüber den in der Bundes-
republik Deutschland lebenden ausländischen Arbeitnehmern und 
ihren Familienangehörigen — Drucksache 8/2663 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 8/2716 verteilt. 

Der Präsident des Deutschen Bundestages hat entsprechend 
dem Beschluß des Deutschen Bundestages vom 15. Dezember 1977 
die in der Zeit vom 14. bis 27. März 1979 eingegangenen EG-  
Vorlagen an die aus Drucksache 8/2717 ersichtlichen Ausschüsse 
überwiesen. 

Die in Drucksache 8/2559 unter Nr. 4 aufgeführte EG-Vorlage 
Vorschlag einer Richtlinie des Rates über regelmäßige Infor-
mationen, die von Gesellschaften zu veröffentlichen sind, de-
ren Wertpapiere zur amtlichen Notierung an einer Wertpa-
pierbörse zugelassen sind 

wird als Drucksache 8/2718 verteilt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 1 
der Tagesordnung: 

Fragestunde 
— Drucksache 8/2699 — 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers 
und des Bundeskanzleramtes auf. Die einzige Frage 

Frage 1 — hat der Herr Abgeordnete Dr. Hupka 
eingebracht: 

Warum benennt die Bundesregierung auf ihrem Informations-
blatt "Die Bundesrepublik Deutschland" die Orte in Ostdeutsch- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
land jenseits von Oder und Neiße nicht mit ihren deutschen 
Namen, sondern zuerst mit polnischen Bezeichnungen, obwohl 
Ostdeutschland durch keinen völkerrechtswirksamen Vertrag zum 
Ausland erklärt worden ist? 

Bitte, Herr Staatssekretär Bölling. 

Boiling,  Staatssekretär, Chef des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung: Herr Abge-
ordneter Dr. Hupka, ich hatte, wie Sie sich erinnern 
werden, wiederholt Gelegenheit, in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages zur Funktion und Auf-
gabe von Landkarten Stellung zu nehmen, die im 
Rahmen der Politischen Ö ffentlichkeitsarbeit Aus-
land verteilt werden. Ich darf an die Antworten frü-
herer Bundesrégierungen zu diesem Fragenkomplex 
erinnern und noch einmal darauf hinweisen, daß es 
nicht Zweck solcher Karten sein kann, das Ausland 
über Rechtspositionen zu unterrichten. Zweck dieser 
Karten ist es. vielmehr, den an Informationen über 
die bestehenden Verhältnisse interessierten Auslän-
dern die geographische Lage und die Gegebenheiten 
der beiden deutschen Staaten und, soweit erforder-
lich, auch der benachbarten Länder zu verdeutlichen. 
Zu den Gegebenheiten gehört es, daß die Orte öst-
lich von Oder und Neiße polnische Ortsbezeichnun-
gen tragen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine Zu-
satzfrage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, es ge-
hört doch wohl nach Auffassung auch der Bundes-
regierung zu den Gegebenheiten, daß Ostdeutsch-
land jenseits von Oder und Neiße nicht Ausland 
geworden ist? 

Bölling, Staatssekretär: Herr Abgeordneter Dr. 
Hupka, dieses Thema war, wenn ich mich richtig er-
innere, bereits vor zwei Wochen in der Fragestunde 
dieses Hohen Hauses Gegenstand der Erörterung, 
und zwar nach einer Zusatzfrage von Ihnen an den 
Staatsminister von Dohnanyi. In Antwort auf Ihre 
Zusatzfrage heute morgen zitiere ich, was Herr von 
Dohnanyi vor zwei Wochen gesagt hat, daß nämlich 
Zusätze, wie Sie von Ihnen vielleicht für wünsch-
bar gehalten werden — Formulierungen in der Art 
„Deutsche ,  Gebiete unter polnischer Verwaltung" —, 

nach dem Warschauer Vertrag nicht mehr der Lage 
gerecht werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
zweite Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Danach hatte ich nicht ge-
fragt, Herr Staatssekretär. Ich möchte Sie fragen, ob 
auch der Bundesregierung die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 7. Juli 1975 bekannt ist, 
derzufolge die Ostgebiete jenseits von Oder und 
Neiße nicht aus der rechtlichen Zugehörigkeit zu 
Deutschland entlassen worden sind, und in welcher 
Weise sich die Bundesregierung verpflichtet. fühlt, 
sich daran zu halten. 

Bölling, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, auch 
diese Frage ist von Ihnen im Laufe der Jahre mehr-

fach gestellt und durch die Bundesregierung mehr-
fach beantwortet worden. Ich kann nur wiederholen, 
was ich damals und heute morgen einleitend ge-
antwortet habe. Wir machen mit Karten bzw. karto

-

graphischen Mitteln keine Politik, sondern stellen 
die gegebene Lage dar. Alle einschlägigen richterli-
chen Entscheidungen sind der Bundesregierung 
selbstverständlich bekannt. 

Ich darf dem eine politische Anmerkung hinzufü-
gen. Herr Abgeordneter Dr. Hupka, jedermann 
weiß, daß Sie seit langen Jahren ein Kritiker der 
Ostpolitik der Bundesregierung sind. Aber jeder, der 
sich für Ihre Äußerungen über die Jahre interessiert 
hat, erinnert sich auch daran, daß Sie bei verschie-
denen Gelegenheiten von Ihrem Wunsch nach einer 
Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen 
gesprochen haben. Ich kann es nicht erwarten, aber 
ich erhoffe Ihr Verständnis für unsere Auffassung, 
daß eine ständige Diskussion über die Ortsbezeich-
nungen in Landkarten dieser auch von Ihnen ge-
wünschten Verbesserung der Beziehungen zur 
Volksrepublik Polen nicht dienlich sein kann, ja, 
daß im Gegenteil ein fortwährendes Hin- und Her

-

wenden dieses Themas womöglich Zweifel an der 
Ehrlichkeit unseres Willens zur Aussöhnung mit 
Polen wecken kann, was, so denke ich, nicht im In-
teresse unseres Landes liegt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, wir haben in dieser Woche statt 
180 Minuten für die mündliche Beantwortung von 
Fragen nur 60 Minuten zur Verfügung. Ich bitte um 
Verständnis im Hinblick auf die zahlreichen Kolle-
gen, die auf eine mündliche Beantwortung ihrer Fra-
gen heute morgen Wert legen, wenn ich diesen Fra-
genkomplex damit beende, zumal auch diese Frage 
schon mehrfach behandelt worden ist. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen. 

Wir kommen damit zu der Frage aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Forschung 
und Technologie. Der Herr Abgeordnete Pfeffer-
mann hat um schriftliche Beantwortung der einge-
brachten Frage 3 gebeten. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: So werden hier die 
Rechte Deutschlands vertreten!) 

— Herr Abgeordneter Czaja, ich rüge Sie, weil Sie 
damit versucht haben, den Präsidenten in seiner Ge-
schäftsführung zu behindern. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Das trifft nicht zu, 
Herr Präsident!) 

— Ich rüge Sie erneut! 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Nein, das trifft nicht 
zu!) 

— Herr Abgeordneter Dr.  Czaja, ich rufe Sie zur 
Ordnung! 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Ich habe den Zwi

-

schenruf gemacht, daß die Rechte Deutsch

-

lands zu wahren sind! — Wehner [RD]: 
 Unerhört! Hören Sie auf!) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
- Herr Abgeordneter Dr. Czaja, ich bitte Sie drin-
gend, damit keine Weiterungen eintreten, keine 
weiteren Zwischenrufe mehr zu machen. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft. 

Der Abgeordnete Egert hat um schriftliche Beant-
wortung der eingereichten Frage 4 gebeten. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers der Verteidigung. Zur Be-
antwortung der Fragen steht Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär Dr. von  Billow  zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 5 des Herrn Abgeordneten 
Voigt (Sonthofen) auf: 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung beabsichtigt, die 
1. Gebirgsdivision im Rahmen einer Umgliederung den anderen 
Panzergrenadierdivisionen des Heeres anzupassen, und falls ja, 
inwieweit kann sie dann noch ihrem ursprünglichen Auftrag, den 
bayerischen Raum zu schützen, gerecht werden? 

Herr Staatssekretär, bitte. 

Dr. von Billow, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung: Herr Kollege, es 
trifft zu, daß die 1. Gebirgsdivision im Rahmen der 
neuen Struktur des Heeres in Gliederung und Aus-
stattung einer Panzergrenadierdivision über einen 
längeren Zeitraum hinweg angeglichen wird. Schon 
bisher verfügt die Division mit der Panrzergrena-
dierbrigade 24 über einen vollmechanisierten Groß-
verband. Auch in die Divisionstruppen und die bei-
den Gebirgsjägerbrigaden sind bereits in der heu-
tigen Struktur Waffensysteme wie Kampfpanzer, 
Flakpanzer und Panzerhaubitzen eingegliedert wor-
den. Als letzter Schritt zur vollen Mechanisierung 
der Division werden nun auch die Gebirgsjägerba-
taillone der beiden Gebirgsjägerbrigaden mit 
Schützenpanzern und gepanzerten Mannschafts-
transportwagen ausgestattet. 

Damit wird eine der wesentlichen Zielsetzungen 
der neuen Struktur des Heeres, die Verstärkung 
der Kampfkraft durch höhere Mechanisierung und 
Modernisierung der Ausstattung der Verbände, im 
Süden der Bundesrepublik Deutschland verwirk-
licht. 

Den Besonderheiten der Stationierung von gro-
ßen Teilen, der 1. Gebirgsdivision im Alpenraum 
wird dadurch Rechnung getragen, daß sie in ent-
sprechenden Truppenteilen über ein breiteres, von 
den übrigen Panzergrenadierdivisionen abweichen-
des Ausbildungsspektrum verfügen wird. Diese 
Ausbildung wird die Division befähigen, sowohl 
Einsatzaufgaben unter den besonderen Geländebe-
dingungen dieses Raumes durchzuführen, als auch 
im Frieden z. B. bei Lawinen- und Bergunfällen Un-
terstützung zu leisten. Hierzu behält die Division 
zwei Gebirgsjägerbataillone mit Hochgebirgszü-
gen und Tragtieren sowie eine besondere Materi-
alausstattung der entsprechenden Truppenteile für 
den Einsatz im Gebirge und im Winter. 

Die volle Mechanisierung ihrer Truppenteile un-
ter Beibehaltung der notwendigen Fähigkeiten für 
den Einsatz im Gebirge wird die 1. Gebirgsdivision  

insgesamt besser als bisher befähigen, ihren Auf-
trag in der Vorneverteildigung auch gegen starke 
gepanzerte Feindkräfte zu erfüllen. Sie trägt damit 
zum bestmöglichen Schutz des süddeutschen Rau-
mes bei. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter. 

Voigt (Sonthofen) (CDU/CSU) : Trifft es zu, daß 
gleichzeitig mit der Umgliederung auch geplant 
ist, die für die Gebirgsdivision eigentümliche Aus-
rüstung und Bekleidung generell für die Gebirgs-
divisionen abzuschaffen? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Dies trifft 
nach meinen Informationen nicht zu. 

Vizepräsident • Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter, Sie haben eine weitere Zusatzfrage. 
Bitte. 

Voigt (Sonthofen) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, sind Sie bereit, mit mir anzuerkennen, daß ge-
rade die Soldaten der Gebirgsdivisionen in hohem 
Maße durch ihren Einsatzwillen, ihre Leistungsbe-
reitschaft und ihre Kameradschaft geprägt und mo-
tiviert sind und daß gerade diese Elemente den ho-
hen Kampfwert der Gebirgsdivisionen ausmachen 
und daß es aus der Sicht der Gebirgsdivisionen auf 
Unverständnis stieße, wenn man besondere Ausrü-
stung, Bekleidung und Ausbildung eingrenzte? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Die Lei-
stungsfähigkeit dieses Verbandes sowie seine Auf-
gäbe sind völlig unbestritten. Was die Bekleidung 
angeht, so wird sie — den besonderen Aufgaben 
entsprechend — sicher weiterentwickelt werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, mit Blick auf weitere Fragestunden möch-
te ich Ihnen nur sagen: Ich finde es zwar verständ-
lich, daß man zwei Fragen in einer Frage unter-
bringt, aber das geht nach den ,Richtlinien für die 
Fragestunden nicht. 

Die Fragen 6 -bis 13, die Fragen der Abgeordne-
ten Lintner, Dr. Abelein, Böhm (Melsungen), 
Schmäle, Dr. Hennig und Graf Huyn, werden zu-
rückgezogen. 

Ich rufe die Frage 14 des ,Herrn Abgeordneten 
Biehle auf: 

Hat der Kommandeur der 12. Panzerdivision Generalmajor 
Bastian — wie die Zeitung "Die Welt" meldete — in einer 
öffentlidien politischen Veranstaltung erklärt, er stimme dem 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner dahin zu, daß die sowjetische 
Rüstung defensiv sei, und wenn ja, wie beurteilt die Bundes-
regierung diesen Vorgang, und was gedenkt sie in dieser Sache 
zu tun? 

Herr Staatssekretär. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kolle-
ge Biehle, der Kommandeur der 12. Panzerdivision, 
Generalmajor Bastian, hat am 9. März 1979 auf Ein-
ladung der Jungsozialisten an einer Podiumsdiskus- 
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Parl. Staatssekretär Dr. von Bülow 
sion zum Thema „Innere Führung und  politische 
Bildung in der Bundeswehr" teilgenommen. Wäh-
rend der Veranstaltung ist er u. a. auch um eine 
Stellungnahme zu Äußerungen des Fraktionsvorsit-
zenden der Bundestagsfraktion der SPD, Herbert 
Wehner, gebeten worden. 

Seine  Antwort ist von den Jungsozialisten in ei-
ner Pressemitteilung am folgenden Tage mißver-
ständlich wiedergegeben worden. Auf Grund des 
bundesweiten Presseechos verdeutlichte General-
major Bastian in einem Interview  mit  der „Tauber-
Zeitung", das am 20. März 1979 veröffentlicht wur-
de, seine in der Diskussion vertretene Auffassung. 
Auf die Frage, was er von den Berichten über die 
Podiumsdiskussion mit  den  Jungsozialisten am 
9. März 1979 halte, antwortete er, lediglich in be-
zug auf die kürzlich erfolgte Aussage von Herrn 
Wehner zur Rüstung der Sowjetunion sei er nicht 
ganz vollständig zitiert worden. Er fügte dann hin-
zu, daß er für eine Berichtigung allerdings keinen 
Anlaß sehe, weil er mit dem übereinstimme, was 
Herr Wehner seines Erachtens gemeint habe, und 
er sich lediglich deshalb anders ausgedrückt habe, 
um Mißverständnisse zu vermeiden, wie sie sich an 
die Äußerungen von Herrn Wehner geknüpft hät-
ten. 

Generalmajor Bastian führte u. a. weiter aus, er 
habe auf die Frage eines Diskussionsteilnehmers, 
wie er zu der Feststellung Herbert Wehhers stehe, 
die Rüstung der Sowjetunion sei defensiv, geant-
wortet, er könne diese Bewertung begreifen und 
in ihr auch keinen Widerspruch zur Sicherheitspo-
litik der Bundesregierung erblicken. Wir seien ja 
wohl alle der Meinung, daß gegenwärtig nichts auf 
eine Absicht der Sowjetunion hindeute, ihr militä-
risches Potential gegen Westeuropa in Bewegung 
zu setzen, also offensiv zu werden. 

Weiter stellte Generalmajor Bastian zur Bedeu-
tung der Bundeswehr fest, daß NATO und Bundes-
wehr ja gerade deshalb notwendig blieben, um eine 
Verschlechterung des gegenwärtig befriedigenden 
Sicherheitszustandes zu vermeiden. Deshalb könn-
ten unserem Lande angemessene Rüstungsanstren-
gungen auch in absehbarer Zukunft nicht erspart 
bleiben, weil sich diese Anstrengungen eben nicht 
nach den gegenwärtig unterstellten, aber veränder-
lichen Absichten, sondern allein nach den bere- 
chenbaren Fähigkeiten eines militärisch potenten 
Nachbarn bemessen müßten. 

In diesem Zusammenhang wies er auch darauf 
hin, welch überzeugenden Beweis für die Kurzle-
bigkeit von Lagebeurteilungen gerade erst der 
Krieg zwischen China und Vietnam geliefert habe, 
den noch vor kurzem niemand für möglich gehal-
ten habe. 

Sie erkennen aus diesen Äußerungen, daß Gene-
ralmajor Bastian in allen wesentlichen Punkten mit 
der Auffassung der Bundesregierung überein-
stimmt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter, Zusatzfrage. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie be-
wertet die Bundesregierung die Aussage von Ver-
teidigungsminister Apel auf der 16. Wehrkundeta-
gung am 17. Februar 1979, auf der er — ich zitiere 
— festgestellt hat: „So spürt jeder die Bedrohung 
der Nordflanke, besonders angesichts der sowje-
tischen Nordmeerflotte", und: „Die Sowjetunion 
muß begreifen, daß sie mit dem Ausbau ihres auch 
Europa bedrohenden nuklearen Mittelstreckenpo-
tentials eine Stabilisierung der Sicherheit in Euro-
pa erschwert", während im Gegensatz dazu der 
Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Wehner, und 
Generalmajor Bastian feststellen, daß die Rüstung 
der Sowjetunion defensiv sei? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Biehle, ich habe im Deutschen Bundestag bereits aus-
geführt, daß es zunächst Aufgabe der Verteidigungs-
politik ist, festzustellen, wie die Potentiale beschaf-
fen sind. Daran schließt sich die Überlegung an, wel-
che Absichten sich heute oder in Zukunft mit ihnen 
verbinden könnten. Ich glaube, es gibt in diesem 
Hause zur Zeit keinen, der der Sowjetunion unter-
stellen würde, daß sie in absehbarer Zeit dieses Po-
tential gegen Westeuropa in Bewegung setzt, ebenso 
wie dies auch Generalmajor Bastian ausgeführt hat. 
Gleichwohl geht von diesem Potential, sollte es 
sich je mit offensiven Absichten verbinden, eine er-
hebliche Bedrohung aus. 

Vizepräsident Dr. SchmItt-Vockenhausen: Herr Kol-
lege Biehle, Sie haben eine weitere Zusatzfrage. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist die 
Bundesregierung nicht auch der Auffassung, daß ein 
General, dessen Äußerungen in totalem Widerspruch 
zu allen Kommuniqués bei den NATO-Tagungen 
vom Dezember 1978 stehen, der durch seine Äuße-
rungen auch das Mißtrauen maßgeblicher Kreise un-
serer amerikanischen Verbündeten hervorgerufen 
hat und dem in seiner Eigenschaft als Kommandeur 
einer Division im Verteidigungsfalle auch amerika-
nische Soldaten unterstellt würden, in der derzeiti-
gen Verwendung nicht mehr tragbar ist? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Ich teile Ihre 
Auffassung nicht. Wenn Sie das Interview des Herrn 
Generalmajor Bastian im Zusammenhang lesen und 
nicht, wie das im politischen Schlagabtausch leider 
Brauch geworden ist, einzelne Zitate herausnehmen, 
werden Sie sehen, daß das eine sehr wohlabgewo-
gene Darstellung ist — mit allen Aspekten, auf die 
die deutsche Verteidigungspolitik Antwort zu geben 
hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das kann man 
wohl sagen!) 

Vizpräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, da diese Angelegenheit noch in 
einer Aktuellen Stunde behandelt wird, werde ich 
zu jeder der Fragen nur noch eine weitere Zusatz-
frage zulassen. Denn es sind noch zahlreiche Kolle- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
gen im Saal, die auf mündliche Beantwortung ihrer 
Fragen warten. 

(Gansel [SPD]: Die wollen nur Zusatzfra- 
gen stellen!) 

Herr Abgeordneter Weiskirch! 

Weiskirch (Olpe) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wie bringt die Bundesregierung die von Ihnen hier 
soeben zitierten Äußerungen des Generals Bastian, 
die Sie als „im wesentlichen mit der Auffassung der 
Bundesregierung identisch" bezeichnet haben, mit 
der von ihrem eigenen Presse- und Informationsamt 
herausgegebenen Schrift über den Warschauer Pakt 
in Übereinstimmung, in der es wörtlich heißt: 

Die Strategie des Warschauer Paktes geht da-
von aus, daß die Entscheidung in einem Konflikt 
mit der NATO im Angriff gesucht werden muß. 
... Ausgehend von dem Grundsatz, daß im 
Krieg ein entscheidender Sieg nur durch Angriff 
erzielt werden kann, haben Führungsgrundsätze, 
Stärke, Aufbau und Ausbildung der Streitkräfte 
im Warschauer Pakt offensiven Charakter. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Weiskirch, ich begrüße es natürlich, wenn Sie Über-
legungen zur sowjetischen Strategie und Ausrüstung 
aus einer kleinen Broschüre des Bundesverteidi-
gungsministeriums entnehmen. Ich würde Ihnen 
trotzdem sehr empfehlen, die recht umfangreichen 
Schriften der Sowjetunion selbst zu lesen, aus denen 
Sie entnehmen können, daß sich die Sowjetunion auf 
Grund der geschichtlichen Erfahrungen, die sie im 
zweiten Weltkrieg gemacht hat, eine Strategie zuge-
legt hat, die es ihr nach ihrer Auffassung möglich 
erscheinen läßt, nicht noch einmal einen Weltkrieg 
auf ihrem eigenen Boden auskämpfen zu müssen, 
und deshalb sozusagen die letzte Stufe einer Vor-
wärtsverteidigung als Strategie gewählt hat. Dies 
führt dazu, daß sie zur Ausfüllung dieser Strategie 
ein Potential anhäuft, das zwar, wie die Sowjetunion 
erklärt, in ihren strategischen Überlegungen defen-
siv gemeint ist, aber natürlich jederzeit auch mit 
offensiven Absichten verbunden werden und West-
europa und die Welt entsprechend bedrohen kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich rufe 
die Frage 15 des Herrn Abgeordneten Biehle auf: 

Hat das Bundesverteidigungsministerium diese „angeblichen 
Äußerungen" des Generals dementiert, als Beweis ein Interview 
des Generals zitiert und dabei genau die Passagen verschwiegen, 
die die AuBerungen von Generalmajor Bastian bestätigen, wie 
dies in der Zeitung „Die Welt" vom 21. März 1979 gemeldet 
wurde, und wenn ja, hält die Bundesregierung dies für tragbar? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
zur Richtigstellung der zum Teil nicht korrekt wie-
dergegebenen Äußerungen von Generalmajor Ba-
stian in der Tageszeitung „Die Welt" hat das Bun-
desverteidigungsministerium in einer Pressemittei-
lung die Vorgeschichte der Äußerungen dargestellt, 
Dazu wurde der Teil des in der „Tauber-Zeitung" 
vollständig abgedruckten Interviews wiedergegeben, 
der im wesentlichen die Meinung des Generals zu 
den Äußerungen Herbert Wehners enthält. Von 
einem Verschweigen von Teilen des Interviews kann 

schon deshalb keine Rede sein, weil das vollständige 
Interview bereits vorher in der „Tauber-Zeitung" 
publiziert worden war. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz

-

frage, Herr Kollege Biehle. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hält es 
denn die Bundesregierung mit einer wahrheitsge-
treuen Information für vereinbar, wenn das Bundes-
ministerium der Verteidigung in der Presseerklä-
rung vom 20. März 1979 von „angeblichen Äußerun-
gen von Generalmajor Bastian" spricht, dabei die 
„Welt" vom 20. März zitiert und feststellt: Die Aus-
sage, die der Bericht wiedergibt, und das Zitat sind 
unzutreffend, während einen Tag vorher der General 
selbst in einem Brief festgestellt hat, daß alle Presse-
veröffentlichungen über diese Veranstaltung mit den 
Jungsozialisten in Bad Mergentheim ein zutreffen-
des Bild über den auch für ihn interessanten Abend 
darstellten und daß er für eine Berichtigung dieser 
Meldungen keinerlei Veranlassung gesehen habe? 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol

-

lege, ich sage das jetzt nur für die zweite Zusatz-
frage: bitte etwas knapper. 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
der Generalmajor Bastian hat zum Ausdruck ge-
bracht, daß der Artikel, der von den Jungsozialisten 
wohl selbst abgesetzt worden ist, den Verlauf des 
Abends im wesentlichen korrekt geschildert habe, 
daß aber auf Grund der Mißverständnisse, die durch 
die Zitate in der „Welt" und teilweise auch in der 
„Frankfurter Allgemeinen" entstanden sind, er sich 
dann letztlich genötigt gesehen habe, zu verdeut-
lichen, was er an diesem Abend gesagt hat. Dies ist 
in dem Exzerpt zum Ausdruck gebracht worden, das 
Sie in der Pressemitteilung des Bundesverteidi-
gungsministeriums finden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Die 
zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Biehle. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, unabhän-
gig von der Tatsache, daß man sicherlich einen be-
achtlichen und aussagekräftigen Teil des Interviews 
weggelassen hat, frage ich Sie — angesichts der 
Übereinstimmung, die Sie immer wieder heraus-
stellen —: Hält es die Bundesregierung denn mit 
der Bündnispolitik für vereinbar, daß ein General 
der Bundeswehr — auch dies gehört zu der Aussage, 
die Sie bestätigen — indirekt in Zweifel zieht, daß 
die Bundesrepublik Deutschland überzeugend da-
gegen auftritt, daß sie das Bündnis für eine gewalt-
same Revision der Kriegsergebnisse mißbrauchen 
wolle, und werden nicht dadurch zutiefst — — 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol

-

lege, bitte, keine weitere Zusatzfrage! Herr Staats-
sekretär! 



11684 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 146. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. März 1979 

Biehle (CDU/CSU) : — das Vertrauen und die 
Grundlagen der gemeinsamen NATO-Basis zur Si-
cherstellung des Friedens erschüttert? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich finde es etwas merkwürdig, daß wir uns in der 
Fragestunde des Bundestages in die Textauslegung 
eines Interviews eines Generals begeben. Aber sei's 
drum. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich darf hier aus den Bastian schen Ausführungen 
zitieren: 

Wir wissen natürlich, daß eine solche Lage nicht 
eintreten kann, 

— gemeint ist ein erneuter Überfall der Sowjet-
union — 

weil die NATO, deren Mitglied wir sind, ein 
Verteidigungsbündnis ist, und weil ein Angriff 
ihrer Streitkräfte nach Osten undenkbar ist. 
Aber wissen es auch die anderen, und müssen 
sie es so einfach glauben, nur weil wir es sagen? 
Müssen sie es glauben, seit auch die Bundesre-
publik Deutschland Mitglied der NATO ist und 
nicht zu jeder Zeit und in allen Äußerungen 
einzelner überzeugend dem Argwohn entgegen-
gewirkt hat, sie könne dies Bündnis für eine ge-
waltsame Revision der Kriegsergebnisse miß-
brauchen wollen? 

Diese Aussage versucht, die Auffassung der ande-
ren Seite in bezug auf die NATO, in bezug auf 
Deutschland zu reflektieren. Sie stellt sicher nicht die 
Wiedergabe einer Position der Bundesregierung dar. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Ab-
geordneter Dr. Kraske. 

Dr. Kraske (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
welche Kenntnis haben Sie von mündlichen oder 
brieflichen Äußerungen hoher alliierter Offiziere, die 
offenbar über die Äußerungen von General Bastian 
nicht nur verblüfft waren, sondern angekündigt ha-
ben, daraus womöglich Konsequenzen für die Zu-
sammenarbeit mit ihm zu ziehen? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Wir haben 
außer der Meldung des Grafen Brockdorf in der 
„Welt", wo auf gut unterrichtete Kreise Bezug ge-
nommen worden ist, ohne konkrete Angaben zu bie-
ten, keine Hinweise darauf, daß die Haltung ameri-
kanischer Offiziere oder NATO-Offiziere so ist, wie 
Sie sie hier geschildert haben. Ich halte es auch für 
fast ausgeschlossen, daß Offiziere, die Armeen lang-
jähriger Demokratien angehören und die mit der 
Beurteilung von Meinungsbildungsprozessen im In-
neren ihrer Demokratien sehr wohl vertraut sind, 

(Beifall bei der SPD) 

sich so schnell als Statisten für eine innerdeutsche, 
sehr wahlkampfbedingte Auseinandersetzung miß-
brauchen lassen. 

(Zurufe von der SPD — Zuruf: Wie die 
CDU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen Eine Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilt 
die Bundesregierung die Bewertung der sowjeti-
schen Absichten — die Bewertung, nicht die objek-
tive Feststellung des Potentials —, die in folgender 
Äußerung des Generals Bastian zum Ausdruck 
kommt: 

Es wundert mich nicht, daß die Sowjetunion aus 
dem letzten Kriege auch eine Lehre gezogen 
hat, nämlich die naheliegende Lehre, beim er-
neuten Überfall den Krieg keinesfalls wieder auf 
eigenem Boden zuzulassen, sondern sofort ins 
Land des Angreifers zurückzutragen. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Diese Absicht 
ist in fast allen Dokumenten zur Strategie der So-
wjetunion niedergelegt. Sie brauchen nur bei Herrn 
Sokolowski nachzulesen; da steht sehr genau, daß 
man nicht noch einmal — in einem dritten Weltkrieg 
— 20 Millionen Tote erleiden möchte. 
Die zitierte Aussage besteht einfach in einem Refe-

rieren der Ansicht der sowjetischen Militärschrift-
steller. Ich würde mich freuen, wenn ein Offizier der 
Sowjetunion die Strategie der „flexible response" 
aus westlichen Quellen referieren und in seinem 
Land darüber diskutieren würde, und es ehrt einen 
Offizier der deutschen Bundeswehr, daß er sich mit 
diesen Hintergründen der Strategie der Sowjetunion, 
mit deren Überlegungen beschäftigt und sie in einem 
Diskussionsbeitrag mit zu verarbeiten versucht. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Staatssekretär, ich danke Ihnen. Damit sind die 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Verteidigung beantwortet. Ich gehe davon 
aus, daß zu diesem Fragenkomplex noch ein Antrag 
auf Aktuelle Stunde gestellt wird. 
Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-

ministers für Jugend, Familie und Gesundheit. Zur 
Beantwortung der Fragen steht der Herr Parlamen-
tarische Staatssekretär Zander zur Verfügung. Die 
erste Frage ist von der Abgeordneten Frau Bene-
dix eingereicht worden. 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit: Darf ich bitte, 
Herr Präsident, die beiden Fragen der Frau Kollegin 
Benedix zusammen beantworten? 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Die Frau 
Kollegin ist sicher damit einverstanden, denn dann 
kann sie die Zusatzfragen konzentrieren. Ich rufe 
also die Fragen 16 und 17 der Abgeordneten Frau 
Benedix auf: 

Stimmt es, daß in dem Entwurf eines Erlasses zur Heimmin-
destpersonalverordnung für Altenheime, Altenwohnheime und 
Pflegeheime für Volljährige im § 4 Nr.  I eine Aufzählung be-
stimmter Tätigkeitsmerkmale, die für die Ausübung einer Funk-
tion eines Heimleiters relevant sind, genannt sind und daß in 
diesem Katalog die Ausbildung zum Theologen fehlt? 
Kann die Bundesregierung bestätigen, daß von der Ausbildung 

her der Theologe nicht unter den Pädagogen subsumiert werden 
kann, und welche Folgerungen zieht sie gegebenenfalls daraus 
für die Fassung des angeführten Erlasses? 

Bitte, Herr Staatssekretär, 
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Zander, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin Bene-
dix, es trifft zu, daß die Ausbildung zum Theologen 
in § 4 Nr. 1 einer Heimmindestpersonalverordnung 
nicht ausdrücklich aufgeführt worden ist. Diese Be-
stimmung enthält keine Festlegung bestimmter Be-
rufe oder Berufsbilder, sondern lediglich eine nach 
Berufsgruppen orientierte Umschreibung allgemei-
ner Tätigkeitsmerkmale, die für die Funktion eines 
Heimleiters relevant sind. Da Theologen im Rahmen 
ihrer Ausbildung auch pädagogische Kenntnisse ver-
mittelt werden, sind sie in § 4 Nr. 1 miterfaßt, ohne 
daß sie hierdurch beruflich als Pädagogen qualifi-
ziert werden. Von ihrer besonderen Erwähnung 
wurde deshalb abgesehen. 

Die Bundesregierung wird jedoch in dein noch 
laufenden Abstimmungsprozeß der Verordnung 
nochmals prüfen, ob sich zur Vermeidung von Zwei-
feln die ausdrückliche Erwähnung der theologischen 
Ausbildung empfiehlt oder — wie ursprünglich vor- 
gesehen — ein entsprechender Hinweis in der amt-
lichen Begründung zur Verordnung genügt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine Zu-
satzfrage, Frau Kollegin. 

Frau Benedix (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, daß die Ausbil-
dung zum Theologen immerhin nicht ohne weiteres 
die Fähigkeit zur Anstellung als Pädagoge bein-
haltet? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Das ist sicher rich-
tig. Nur geht es hier darum, wer in der angespro-
chenen Bestimmung gemeint ist, und da ist es 
zweifellos so, daß auch Theologen die geforderte 
Qualifikation haben. Wenn dies im bisherigen Text 
nicht deutlich genug geworden ist, werden wir uns 
bemühen, entstandene Zweifel auszuräumen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
Zusatzfrage. 

Frau Benedix (CDU/CSU) : Sie würden aber mei-
nen, daß das im Einzelfall eben eine Auslegungs-
frage ist? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Bei allen Bestim-
mungen gibt es letzten Endes Auslegungsfragen, 
Frau Kollegin. Deshalb dienen ja auch Begründun-
gen dazu, im Zweifel herangezogen zu werden. Ich 
hatte eben auf die amtliche Begründung zu dieser 
Verordnung verwiesen, in der dies eindeutig klar-
gestellt ist. Wenn es aber erforderlich ist, letzte 
Zweifel auszuräumen, werden wir uns bemühen, 
das auch in der Verordnung selbst klarzustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Frau 
Kollegin, eine weitere Zusatzfrage? 

Frau Benedix (CDU/CSU): Ja, die letzte: Darf ich 
also davon ausgehen, daß Sie diesen Katalog er-
gänzen werden? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin Bene

-

dix, wir werden uns bemühen, Zweifel auszuräu-
men. Ob es erforderlich ist, eine bestimmte einzel-
ne Ausbildung hereinzunehmen oder ob wir dann 
einen ganzen Katalog von ähnlich gelagerten Fäl-
len aufnehmen, kann ich jetzt noch nicht abschlie-
ßend sagen. Daß aber das gemeint ist, was auch 
Sie wünschen, steht zweifellos fest. Ich bin sicher, 
wir werden auch eine Lösung finden, durch die 
diese Zweifel, die noch vorhanden sind, beseitigt 
werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Vielen 
Dank. — Der Herr Abgeordnete Menzel hat um 
schriftliche Beantwortung der von ihm eingereich-
ten Fragen 18 und 19 gebeten. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Die nächsten Fragen sind vom Herrn Abgeordne-
ten Glos eingereicht. Kann ich davon ausgehen, 
daß die Fragen gemeinsam beantwortet werden? — 
Ich sehe, der Fragesteller wünscht das nicht. Dann 
rufe ich zunächst Frage 20 des Herrn Abgeordneten 
Glos auf: 

Welche Schritte will die Bundesregierung nach Vorliegen der 
schriftlidien Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs vom 
26. Januar 1979 in Sachen „Bocksbeutelrechtsschutz" unterneh-
men, um die berechtigten Interessen der fränkischen Winzer und 
der deutschen Verbraucher zu schützen, und hält die Bundes-
regierung insbesondere die vom Parlamentarischen Staatssekretär 
Zander in der Fragestunde des Deutschen Bundestages (Druck-
sache 8/2637) getroffene Aussage nodi aufrecht, daß „den Be-
mühungen der Bundesregierung um einen Schutz der Bocks-
beutelflasche im Gemeinschaftsrecht weitgehend die Grundlage 
entzogen worden ist"? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Glos, 
das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Januar 
1979 liegt der Bundesregierung inzwischen vor. 
Seine Analyse bestätigt die schon bisher von der 
Bundesregierung vertretene Rechtsauffassung, daß 
ein absoluter Schutz der Bocksbeutelflasche für 
Frankenwein, d. h., ein Verwendungsverbot auch 
für solche ausländischen Weine, für die eine ähnli-
che, beim ersten Augenschein verwechslungsfähige 
Flaschenform seit Jahrzehnten berechtigterweise 
verwendet wird, nicht möglich ist. Insoweit müssen 
die von anderen Benutzern erworbenen schützens-
werten Besitzstände anerkannt werden. 

Auf dieser Grunldlage wird die Bundesregierung 
ihre Bemühungen um einen Schutz der Bocksbeu-
telflasche im Gemeinschaftsrecht, in bilateralen 
Verhandlungen mit Portugal und auf der Ebene der 
Gemeinschaft fortsetzen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz-
frage. 

Glos (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, bis wann 
kann mit mit einem Abschluß dieser Verhandlungen 
rechnen, damit endlich erreicht wird, daß auch in 
Portugal nur Qualitätsweine in die bocksbeutel-
ähnlichen Flaschen gefüllt werden dürfen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Glos, 
über die endgültigen Ergebnisse, die Sie in Ihrer 
Frage unterstellen, kann ich natürlich nichts sagen, 
weil darüber verhandelt wird. Dies führt auch 
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Parl. Staatssekretär Zander 
dazu, daß ich Ihnen über den Abschluß nichts sa-
gen kann; denn es geht um die Verhandlungen 
zweier Partner, die sich um eine Lösung bemühen. 
Die Bundesregierung jedenfalls ist bemüht, diese 
Verhandlungen zügig voranzubringen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Weite- 
re Zusatzfràge. 

Glos (CDU/CSU) : Ist die Bundesregierung bereit, 
diese Fragen auch in die laufenden Verhandlungen 
über einen Beitritt Portugals in die EG aufzuneh-
men? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Glos, 
dies habe ich Ihnen bei anderer Gelegenheit, meine 
ich, schon erklärt. Ich bekräftige es gerne noch 
einmal. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, wenn weitere Kenner und 
Freunde des fränkischen Weins und des Bockbeu-
tels auf Zusatzfragen verzichten, dann geschieht 
das sicher nur im Hinblick auf den zügigen Ablauf 
der Fragestunde. 

Ich rufe die Frage 21 des Herrn Albgeordneten 
Glos auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es sich bei der heute 
für portugiesischen Roséwein beim Export in die Bundesrepublik 
Deutschland verwendeten bocksbeutelähnlichen Flasche nicht um 
die dort seit Jahrhunderten traditionell verwendete Cantilflasche 
handelt, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Glos, 
nach den der Bundesregierung vorliegenden Infor-
mationen wird die bocksbeutelähnliche Flaschen-
form in Portugal in verschiedenen Variationen ver-
wendet. 

Für den Fall des portugiesischen Weins Mateus-
Rosé hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil 
vom 26. Januar 1979 festgestellt, daß die Firma So-
grape durch die Benutzung der streitigen Flasche 
seit 1942 einen schützenswerten Besitzstand in der 
konkreten Form und Farbe erworben hat. Die Bun-
desregierung muß daher davon ausgehen, daß die-
ser Besitzstand anzuerkennen ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz

-

frage. 

Glos (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, würden 
Sie mir hier noch einmal ausdrücklich bestätigen, 
daß es sich bei der fränkischen Bocksbeutelflasche 
und der portugiesischen Cantilflasche um zwei ver-
schiedene Flaschenformen handelt? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Ja, das kann durch-
aus sein, Herr Kollege. Nur ist eine konkrete, die 
in der Bundesrepublik verwandte Flasche Gegen-
stand  eines Rechtsstreits gewesen. Darüber liegt 
inzwischen ein Urteil vor, das wir zu respektieren 
halben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Keine 
weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 22 der rau Abgeordneten 
Schleicher auf: 

Trifft es zu, daß der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit in die kleine Kommission zur Reform der ärztlichen 
Ausbildung für die studentische Seite Mitglieder der nicht auf 
dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ste-
henden Vereinigten Deutschen Studentensdiaften berufen hat 
statt Mitglieder der medizinisdien Fachschaften, und was hat der 
Bundesminister für Jugend, Familie Und Gesundheit getan, um 
es den medizinischen Fachschaften organisatorisch und zeitlich zu 
ermöglichen, ihm Vorschläge für eine entsprechende Berufung zu 
machen? 

Herr Staatssekretär. 

Zander, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin 
Schleicher, der Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit hat die von der VDS-Fachkonferenz 
Medizin auf der VDS-Fachtagung Medizin am 3. Fe-
bruar 1979 in Essen benannten Studentenvertreter in 
die „Kleine Kommission zu Fragen der ärztlichen 
Ausbildung und der künftigen Entwicklung im Be-
reich des ärztlichen Berufsstandes" berufen. 

In Ihrer Frage wird unterstellt, daß die Vereinig-
ten Deutschen Studentenschaften nicht auf dem Bo-
den der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
stehen. Diese Feststellung trägt doch nicht der Tat-
sache Rechnung, daß im VDS unzweifelhaft demo-
kratische Kräfte wie die Juso-Hochschulgruppen 
und der Liberale Hochschulverband mitarbeiten und 
nicht davon ausgegangen werden kann, daß der Ein-
fluß des MSB-Spartakus und des SHB im VDS do-
miniert. Die  darüber hinaus im VDS vertretenen Ba-
sisgruppen lassen wegen ihrer unterschiedlichen 
Zielsetzung eine generelle einheitliche Zuordnung 
nicht zu. 

Eine vom Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit erbetene unter sämtlichen Fach

-schaften Medizin der Hochschulen der Bundesrepu-
blik Deutschland abgestimmte Benennung von drei 
sachverständigen Vertretern der Medizinstudenten-
schaft ist nicht zustande gekommen. Das Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
hat den Fachschaften Medizin einen ausreichend 
langen Zeitraum eingeräumt, um die Abstimmung 
vorzunehmen. Es hat die ursprünglich von Mitte 
Dezember 1978 bis zum 10. Januar 1979 laufende 
Frist telefonisch in Gesprächen mit einzelnen Fach

-

schaften verlängert, wobei allerdings darauf hinge-
wiesen wurde, daß das Bundesministerium für Ju-
gend, Familie und Gesundheit Wert darauf lege, daß 
die Benennung der Studentenvertreter so rechtzeitig 
vor der ersten Sitzung der Kommission am 20. Fe-
bruar 1979 erfolge, daß eine Einladung dieser Stu-
denten im Rahmen des Möglichen liege. Das Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
konnte davon ausgehen, daß innerhalb dieses Zeit-
raums eine Abstimmung zustande kommen würde, 
nachdem sich eine Fachschaft Ende Januar dieses 
Jahres bereit erklärt hatte, die Koordinierungsfunk-
tion zu übernehmen. Bis heute ist jedoch eine auf 
diese Weise abgestimmte Benennung nicht erfolgt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz

-

frage. 

Frau Schleicher (CDU/CSU) : Ist Ihnen bekannt, 
Herr Staatssekretär, daß zunächst von seiten des 
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Frau Schleicher 
Ministeriums geäußert wurde, dier VDS sei kein Ge-
sprächspartner des Ministeriums, und was hat den 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
dazu bewogen, von dieser Meinung abzugehen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Ich kann diese Äu-
ßerung nicht bestätigen, weil mir nicht alle Äuße-
rungen, die in den umfangreichen Abstimmungs-
gesprächen mit den Fachschaften „Medizin" mögli-
cherweise gemacht wurden, bekannt sein können. 
Letzten Endes haben uns die von mir dargelegten 
Gründe bewogen, so zu handeln. Eine andere Be-
nennung einer einigermaßen repräsentativen Ver-
tretung der Studentenschaft ist nicht zustande ge-
kommen. Diese Vertretung ist in meinen Augen 
eine akzeptable, und die von Ihnen unterstellten 
Bewertungen betreffend politische Intentionen 
kann ich nicht teilen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Frau 
Kollegin, eine weitere Zusatzfrage. 

Frau Schleicher (CDU/CSU): Ist dem Ministerium 
bekannt, daß es studentischen Verbindungen zwi-
schen Ende Dezember und Anfang Januar praktisch 
unmöglich ist, eine Delegation zusammenzustellen. 

Zander, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin 
Schleicher, die Benennung der kleinen Kommission 
zur Beurteilung der ärztlichen Ausbildung ist eine 
Angelegenheit, die auch vom zuständigen Aus-
schuß des Deutschen Bundestages als sehr drin-
gend angesehen wird. Sie wissen aus den Beratun-
gen, die wir dort hatten, selbst, daß die Angelegen-
heit eilbedürftig ist. Wir werden immer wieder ge-
drängt, möglichst noch vor der Sommerpause erste 
Ergebnisse vorzulegen. Diese Angelegenheit stand 
unter einem gewissen Zeitdruck. Ich habe Ihnen 
soeben erläutert, daß eine andere Benennung bis 
jetzt noch nicht zustande gekommen ist. Auf die 
Mitarbeit studentischer Vertreter in diesem Bereich 
wird aber aus sachlichen Gründen Wert gelegt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich weise noch einmal darauf 
hin, daß für die Fragestunde diesmal nur 60 Minu-
ten zur Verfügung stehen und daß nur im Bereich 
der Verteidigung Zusatzfragen zugelassen werden 
sollten. 

Ich rufe die Frage 23 der Abgeordneten Frau 
Schleicher auf: 

Was wird der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit tun, um in der kleinen Kommission zur Reform der ärzt-
lichen Ausbildung eine repräsentative und sachbezogene Vertre-
tung der Studenten der Medizin sicherzustellen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Die bisher zur Beru-
fung von Vertretern der Studenten eingeleiteten 
Maßnahmen erscheinen zweckmäßig und ausrei-
chend, um eine repräsentative und sachbezogene 
Vertretung der Studenten der Medizin sicherzustel-
len. Angesichts der Schwierigkeiten der Abstim-
mung innerhalb der Studentenschaft selbst beste-

hen Zweifel, daß bei einem anderen als dem einge-
schlagenen Weg ein größerer Konsens in der Stu-
dentenschaft erreicht werden könnte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
Zusatzfrage. 

Frau Schleicher (CDU/CSU) : Ist der Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit bereit, 
auch auf eine Repräsentation der anderen Gruppen 
der Studenten in dieser Kommission hinzuwirken? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin 
Schleicher, wenn Sie davon ausgehen, daß nur 
Vertreter der VDS an dieser Arbeit beteiligt sind, 
irren Sie sich. Beispielsweise hat der Marburger 
Bund in seinem Kontingent ebenfalls einen Studen-
ten benannt. Ferner werden Studenten, die nach 
meiner Kenntnis — ohne daß wir dies im einzelnen 
nachprüfen -- in verschiedenen politisch orientier-
ten Studentenverbänden mitarbeiten, als Sachver-
ständige zu dieser Arbeit herangezogen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Sie 
haben eine weitere Zusatzfrage. 

Frau Schleicher (CDU/CSU) : Wäre es möglich, 
uns exakt Auskunft darüber zu geben, welche stu-
dentischen Vertreter tatsächlich in dieser Kommis-
sion vertreten sind? 

(Kühbacher [SPD] : Damit sie überprüft 
werden können!) 

Zander, Pari. Staatssekretär: Es haben bereits 
zwei Sitzungen der Kommission stattgefunden. Es 
ist überhaupt keine Schwierigkeit, Ihnen die Teil-
nehmer zu benennen. Ich kann nur sagen, daß die 
Mitarbeit der Studenten do rt  sehr sachbezogen 
und konstruktiv war und überhaupt kein Grund 
besteht, sie in irgendeiner Weise pauschal poli-
tisch zu verdächtigen. 

(Kühbacher [SPD] : So etwas von Schnüffe

-

lei!  Das ist ja fürchterlich!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Der 
Herr Abgeordnete Niegel hat um schriftliche Be-
antwortung der von ihm eingereichten Frage 24 ge-
beten. Die Antwort wird als Anlage albgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Jugend, Familie und Ge-
sundheit beantwortet. Herr Staatssekretär, ich dan-
ke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen auf. Zur Beantwortung steht uns Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Wrede zur Verfü

-

gung. - 
Die  von der Abgeordneten Frau Funcke einge-

reichte Frage 25 soll schriftlich beantwortet wer-
den. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Herr Abgeordneter Schäfer, sind Sie damit ein-

verstanden, daß die beiden von Ihnen eingereich-
ten Fragen gemeinsam beantwortet werden? 

(Schäfer [Mainz] [FDP] : Einverstanden!) 

— Dann rufe ich die Fragen 26 und 27 des Herrn 
Abgeordneten Schäfer gemeinsam auf: 

Ist der bei der Bundesbahn 14 Jahre beschäftigt gewesene 
Fahrkartenverkäufer Hermann Schladt auf Grund seiner DKP-
Mitgliedschaft von der Deutschen Bundesbahn (Koblenz) ent-
lassen worden, und wenn ja, ist die Bundesregierung der Mei-
nung, daß dies mit den kürzlich vom Bundeskabinett beschlos-
senen Grundsätzen zur Behandlung von Extremisten im öffent-
lichen Dienst vereinbar ist? 

Wie beurteilt die Bundesregierung gegebenenfalls die Ent-
fernung eines offensichtlich nicht im sicherheitsempfindlichen 
Bereich beschäftigten Mitarbeiters, dem ausdrücklich „korrektes 
Verhalten im Dienst" bestätigt wurde, und welche Folgerungen 
zieht sie daraus? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Wrede, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewe-
sen: Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn hat 
den Bundesbahnobersekretär Hermann Schladt, ei-
nen Beamten auf Probe, nicht in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit übernommen. Wie der Vor- 
stand der Deutschen Bundesbahn mitteilt, hat er 
entsprechend den vom Bundeskabinett beschlosse-
nen Grundsätzen für die Prüfung der Verfassungs-
treue und nach Abwägung aller Gründe, die in 
der Persönlichkeit 'des Beamten liegen, diese 
Entscheidung getroffen. Nach seiner Meinung bie-
tet Herr Schladt nicht die nach dem Bundesbeam-
tengesetz geforderte Gewähr, jederzeit für die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes einzutreten. 

Der Beamte hat inzwischen Widerspruch gegen 
die Entlassungsverfügung des Vorstandes der Deut-
schen Bundesbahn erhoben, so daß der Rechtsstreit 
zwischen dem Vorstand der Bundesbahn und Herrn 
Schladt nunmehr durch die Verwaltungsgerichte 
entschieden wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, eine Zusatzfrage. 

Schäfer (Mainz) (FDP): Herr Staatssekretär, trifft 
es nicht zu — Sie haben eben gesagt: nach Prü-
fung aller Eigenschaften des Beamten —, daß es 
sich hierbei ausschließlich um die Mitgliedschaft 
in der DKP handelt und andererseits von den Vor-
gesetzten des Beamten ausdrücklich bestätigt wor-
den ist, daß sich der Beamte hervorragend im 
Dienst verhalten hat und seine bisherigen Leistun-
gen keineswegs zu beanstanden waren? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, dies 
vermag ich nicht zu beurteilen, da die Zuständigkeit 
für diese Maßnahmen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen beim Vorstand der Deutschen Bundesbahn 
liegt und der Bundesverkehrsminister in diesem Fall 
kein Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand aus-
üben könnte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Sie ha- 
ben keine weiteren Zusatzfragen? — Ich bitte die

-

jenigen Abgeordneten, die hierzu eine Zusatzfrage 

stellen wollten, um Verständnis dafür, daß ich mit 
Rücksicht auf die zahlreichen eingereichten Fragen 
mit dem Aufruf der nächsten Frage fortfahre. 

(Gansel [SPD] : Ist das hier eigentlich ein 
Parlament oder — —?) 

Die Frage 28 ist von der Abgeordneten Frau Fi-
scher gestellt. — Frau Fischer ist nicht im Saal. Die 
Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Rawe hat die Fragen 29-  
und 30 eingereicht. Die Fragen werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlage ab-
gedruckt. 

Die nächste Frage 31 hat der Herr Abgeordnete 
Köster gestellt: 

Ist die Bundesregierung bereit, die vom Bundesverkehrsmini-
ster in seinem verkehrspolitischen Jahresgespräch vom 30. Januar 
1979 zum Ausdrudc gebrachten Überlegungen über die zukünf-
tige Bedeutung der grenzüberschreitenden Schienenstrecken für 
das europäische Verkehrsnetz auch in ihre Entscheidung über die 
endgültige Einstellung des Personenzugverkehrs auf der Strecke 
Gronau—Enschede einfließen zu lassen? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die vom 
Bundesminister vom Verkehr in seinem verkehrspo-
litischen Jahresgespräch vom 30. Januar 1979 zum 
Ausdruck gebrachten Überlegungen über die zu-
künftige Bedeutung der grenzüberschreitenden 
Schienenstrecken bezogen sich auf europäische 
Hauptverkehrsachsen. Die Strecke Gronau-Enschede 
gehört nicht zum europäischen Infrastruktur-Leit-
plan der Eisenbahnen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz- 
frage. 

Köster (CDU/CSU) : Ist die Bundesregierung be-
reit einzusehen, daß im Bereich Euregio diese Strek-
ke für den Personenverkehr und für die Sicherung 
von Arbeitsplätzen, insbesondere mit dem Ausbau 
atomarer Vorsorgeeinrichtungen in diesem Bereich, 
notwendig ist? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, Sie 
wissen, daß zur Zeit auf Grundeiner Überlegung der 
Deutschen Bundesbahn das Streckennetz für die Be-
förderung von Personen überprüft wird und daß in 
die Entscheidungen, die dann durch einen Antrag 
des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn bei der 
Bundesregierung zu treffen sind, natürlich auch die-
se von Ihnen genannten Überlegungen zur endgül-
tigen Beurteilung der Notwendigkeit von Strecken 
mit einfließen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich rufe die Fragen 32 und 33 
des Herrn Abgeordneten Unland auf. — Der Abge-
ordnete ist nicht anwesend. Die Fragen werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlage abgedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Spranger hat die Fragen 34 
und 35 eingereicht. Die Fragen werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlage ab- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
gedruckt. 
Die Abgeordnete Frau Dr. Hartenstein hat zwei 

Fragen eingebracht. Ich rufe zunächst Ihre Frage 36 
auf: 

Gibt es bei der Deutschen Bundesbahn eine mit der französi-
schen Eisenbahn (SNCF) vergleichbare Aktion, welche vorsieht, 
den Pkw-Transport auf der Schiene vor allem in den Ferien-
zeiten dadurch attraktiv zu machen, daß das Auto zu einem 
50 v. H. reduzierten Tarif befördert wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, es trifft 
nicht zu, daß die Nationalgesellschaft der Französi-
schen Eisenbahnen in den Ferienzeiten einen um 
50 0/0 reduzierten Beförderungspreis für den Pkw-
Transport auf der Schiene anbietet, soweit die für 
Urlaubsfahrten interessante Verkehrsverbindung 
Nord-Süd — z. B. Paris-Riviera — betroffen ist. 

Die französischen Eisenbahnen erheben vielmehr 
hierfür in der Hauptreisezeit einen gegenüber dem 
Normaltarif um 50 % erhöhten Fahrpreis. Die ange-
sprochene Ermäßigung um 50 % betrifft lediglich 
die in der Hauptreisezeit nur zum geringen Teil 
nachgefragte und für akquisitorische Maßnahmen 
kaum geeignete Verbindung Süd-Nord. 

Im Autoreisezugverkehr der Deutschen Bundes-
bahn bedarf es in der Ferienzeit keines besonderen 
tariflichen Anreizes, da zu diesen Zeiten infolge 
ohnehin höchst starker Nachfrage die vorhandenen 
Kapazitäten weitestgehend ausgelastet sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz-
frage. 

Frau Dr. Hartenstein (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir sagen, welches Aufkommen die 
Deutsche Bundesbahn auf diesem Sektor und gege-
benenfalls auf welchen Strecken bisher erreicht hat? 
Würden Sie mir die Antwort eventuell zuschicken, 
wenn Ihnen die Beantwortung jetzt nicht möglich 
ist? . 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, ich 
habe die Zahlen nicht zur Hand. Ich stelle Ihnen die 
Antwort gerne schriftlich zu. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Dann 
gehe ich davon aus, daß ich Ihre nächste Frage 37 
aufrufen kann: 

Hat das Bundesverkehrsministerium die Absicht, der Deutschen 
Bundesbahn entsprechende Investitionsmittel zur Verfügung zu 
stellen, damit sie diesen Bereich des kombinierten Straße-
Schiene-Transports besser ausbauen und wirkungsvoll dafür 
werben kann? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Die Deutsche Bundes-
bahn ist nach dem Leistungsauftrag der Bundesre-
gierung vom 27. April 1978 verpflichtet, auch den Au-
toreisezugverkehr nach wirtschaftlichen Grundsätzen 
zu gestalten. Die Bundesbahn hat deshalb ihr Zug-
angebot in diesem Geschäftszweig so konzentriert, 
daß bis auf wenige Tage des Spitzenverkehrs — 
bei Ferienbeginn, Ferienende, zu Weihnachten und 
Ostern — durchaus in der Lage ist, die bestehende 
Nachfrage mit den vorhandenen Anlagen und Fahr

-

zeugen zu befriedigen. Eine generelle Ausweitung 
des Verkehrs durch Einrichtung neuer Ladestellen 
oder die Beschaffung zusätzlichen Wagenmaterials 
wird die Wirtschaftlichkeit dieses Verkehrs nicht 
zwangsläufig erhöhen, da diese Anlagen und Fahr-
zeuge außerhalb der genannten Spitzenverkehrs-
zeiten hohe Fixkosten verursachen, denen keine ent-
sprechenden Einnahmen gegenüberstehen. Die Bun-
desbahn bemüht sich jedoch intensiv, das verfüg-
bare Wagenmaterial gezielt der Nachfrage entspre-
chend einzusetzen. Hinzu kommt, daß die Erträge 
dieses Geschäftszweiges bisher nicht die vollen Ko-
sten gedeckt haben. Auch 1978 konnten nur die Mar-
ginalkosten erwirtschaftet werden. 

Aus diesen Gründen hat der Bundesminister für 
Verkehr nicht die Absicht, besondere Investitions-
zuschüsse für Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeu-
ge zur Verfügung zu stellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz-
frage, Frau Kollegin. 

Frau Dr. Hartenstein (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir sagen — — 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich habe Verständnis für Zwi-
schengespräche; aber die Frau Kollegin konnte die 
Antwort nur sehr schwer verstehen. 

Frau Dr. Hartenstein (SPD) : Tut mir leid; es ist 
wirklich sehr schwer zu verstehen. Danke schön, 
Herr Präsident. 

Herr Staatssekretär, können Sie mir sagen, wie 
die Preisgestaltung der Deutschen Bundesbahn auf 
diesem Sektor ist und ob auch eine Differenzierung 
zwischen den normalen Zeiten und den Hauptreise-
zeiten besteht oder ob daran gedacht ist? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, die 
Deutsche Bundesbahn hat 1978 ein neues Angebot 
entwickelt, das dieses Autoreisezug-Angebot für die 
Benutzer dadurch günstiger macht, daß die Beförde-
rung einer Person im Fahrpreis für das Auto inbe-
griffen ist und daß sich die Fahrpreise für die mit-
reisenden Personen mit deren zunehmender Zahl 
reduzieren. Die Bundesbahn glaubt damit Anreize 
für die Benutzung zu geben. 

(Frau Dr. Hartenstein [SPD]: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Der Herr 
Abgeordnete Immer (Altenkirchen) hat gebeten, sei-
ne Frage 38 schriftlich zu beantworten. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 39 der Frau Abgeordneten Traupe wird 
schriftlich beantwortet, da die Fragestellerin nicht 
im Saal ist. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Auch die Frage 40 des Herrn Abgeordneten Han-
sen wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich be-
antwortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Die Frage 41 des Herrn Abgeordneten Hansen 

wurde vom Fragesteller zurückgezogen. 

Wir kommen zu den Fragen 42 und 43 des Herrn 
Abgeordneten Ludewig. — Der Herr Abgeordnete 
ist nicht im Saal. Seine beiden Fragen werden schrift-
lich beantwortet. Die , Antworten werden als Anla-
gen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 44 des Herrn Abgeordneten Dr. 
von Geldern auf: 

Trifft es zu, daß im Bereich der Oberpostdirektion Bremen 
eine Warteschlange von ca. 20 000 Bürgern besteht, die auf die 
Einrichtung des Fernsprechhauptanschlusses warten? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, ich 
bitte, die Fragen 44 und 45 zusammen beantworten 
zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, sind Sie einverstanden? 

Dr. von Geldern (CDU/CSU): Einverstanden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich rufe 
auch die Frage 45 des Herrn Abgeordneten Dr. von 
Geldern auf: 

Trifft es ferner zu, daß im Bereidi der Oberpostdirektion Bre-
men ca. 650 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden, und in 
welchem Zusammenhang steht die Warteschlange für Fernsprech-
hauptanschlüsse gegebenenfalls zu den nicht besetzten Arbeits-
plätzen? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege! Seit 
dem Jahreswechsel ist die Zahl der nicht sofort her-
stellbaren Fernsprechhauptanschlüsse im Bereich der 
Oberpostdirektion Bremen von 12 000 auf 20 700 ge-
stiegen. Diese Entwicklung ist auf die steigende 
Nachfrage nach der zum 1. Januar 1979 wirksam ge-
wordenen Ermäßigung der monatlichen Grundgebüh-
ren und auf die extreme Wetterlage in Norddeutsch-
land zurückzuführen. Durch eine neunwöchige 
Schnee- und Frostperiode konnten die für die Her-
stellung von Fernsprechhauptansdilüssen notwendi-
gen Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden. Bis 
zum 31. März 1980 werden im Oberpostdirektions-
bereich Bremen zusätzlich 650 Arbeitskräfte benötigt. 
Die erforderlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten 
Einstellung dieser Kräfte sind eingeleitet. Es be-
steht kein direkter Zusammenhang zwischen diesem 
zukünftigen Kräftebedarf und der Warteliste. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz

-

frage? — Sie sind befriedigt. 

Frau Kollegin Krone-Appuhn ist im Saal; aber 
sie hat gebeten, daß ihre Fragen 46 und 47 schriftlich 
beantwortet werden. Die Antworten werden als An-
lagen abgedruckt. 

Herr Staatssekretär, damit sind die Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Ver-
kehr und für das Post- und Fernmeldewesen beant-
wortet. Ich danke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Auswärtigen auf. Zur Beantwortung der Fragen 
steht Herr Staatsminister Dr. von Dohnanyi zur Ver-
fügung. 

Die ersten Fragen sind die Fragen 48 und 49, die 
der Herr Abgeordnete Roth eingereicht hat. -- Der 
Herr Abgeordnete ist nicht im Saal. Seine Fragen 
werden schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 50 des Herrn Abgeordneten 
Jungmann auf: 

An welche der neun Länder, die von der Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen auf die ,.schwarze Liste" 
wegen Mensdienrechtsverletzungen schwerwiegender Art gesetzt 
worden sind, hat die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1978 
Waffen geliefert? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Präsident! Die Menschenrechtskommis-
sion hat sich auf Grund der Resolution 1503 des 
Wirtschafts- und Sozialrats im vertraulichen Ver-
fahren mit Menschenrechtsverletzungen in neun Län-
dern befaßt. Im Jahr 1978 hat die Bundesregierung 
in drei Fällen Ausfuhrgenehmigungen für die Liefe-
rung geringer Mengen von Waffen in solche Länder 
erteilt. Dabei handelt es sich u. a. um eine gering-
fügige Zahl von Patronen. Einzelheiten würde ich, 
Herr Kollege, gern im zuständigen Ausschuß oder 
im unmittelbaren Gesprädi mit Ihnen darlegen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Wollten 
Sie eine Zusatzfrage stellen? — Nein. 

Ich rufe die Frage 51 der Frau Abgeordneten 
Simonis auf: 

Wann wird die Bundesregierung entsprechend ihrem Appell 
"an alle am Rüstungsexport beteiligten Staaten" (Drucksache• 
8/2587, Nr. 106) ihre Rüstungsexporte in die Dritte Welt offen-
legen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Kollegin! 
Die Bundesregierung ist an einer Offenlegung der 
Rüstungsexporte der Industrieländer interessiert 
und hat sich auch in der Sondergeneralversammlung 
der Vereinten Nationen für Abrüstung dafür ein-
gesetzt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß sich 
die wichtigsten Rüstungslieferländer einschließlich 
der Sowjetunion hierzu bereit finden und ihre An-
gaben veröffentlichen, da nur so eine wirklich ob-
jektive Vergleichbarkeit der jeweiligen Beteiligung 
dieser Länder an der Rüstungslieferung im Rü-
stungsexport gewährleistet wird. 

Eine Einigung unter den wesentlichen Lieferlän-
dern über die Veröffentlichung ihrer Rüstungs-
exportstatistiken erfordert im übrigen wohl auch 
eine gewisse Einheitlichkeit der Definitionen und 
der Begriffe, die der Statistik dann zugrunde lie-
gen, damit die Vergleichbarkeit der Zahlen in je-
dem Falle sichergestellt wird. Die Bundesregierung 
wäre unter diesen Voraussetzungen zur Offenle-
gung ihrer Waffenexporte in den Ländern der Drit-
ten Welt nicht nur bereit, sondern sie ist sogar an 
dieser Entwicklung ausdrücklich interessiert. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz

-

frage. 
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Frau Simonis (SPD) : Herr Staatsminister, sind Sie 
bereit, mit einigen der von Ihnen genannten Länder 
in konkrete Verhandlungen darüber zu treten, wie 
die Statistiken bereinigt werden können und wann 
man mit einer solchen von Ihnen damals geforder-
ten Liste anfangen könnte? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Kollegin, 
dies ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, 
da dies von der Bundesrepublik Deutschland nicht 
in bilateralen Verhandlungen bewältigt werden 
kann. Die Verhandlungen hierzu müssen im Rah-
men der zuständigen Gremien, z. B. der Vereinten 
Nationen, geführt werden. Sie werden auch mit den 
wissenschaftlichen Instituten geführt, die an der-
artigen Definitionen arbeiten. Selbstverständlich ist 
die Bundesregierung bemüht, die Vergleichbarkeit 
der Statistiken zu bewirken. . 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Wollten 
Sie noch eine Zusatzfrage stellen? — Bitte! 

Frau Simonis (SPD) : Herr Staatsminister, sind 
Ihnen denn wenigstens die Zahlen aus der bundes-
republikanischen Statistik über Waffenexporte ein-
deutig bekannt? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Aber sicherlich, 
Frau Kollegin. Ich habe hier nicht über die Zahlen, 
sondern von der Vergleichbarkeit von Zahlen ge-
sprochen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich rufe 
Frage 52 des Herrn Abgeordneten Gansel auf: 

An welche Entwicklungsländer, denen die Bundesrepublik 
Deutschland 1978 Schulden erlassen hat, hat die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1978 Waffen geliefert oder Ausbildungs-
hilfe geleistet? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Die Bundesre-
gierung hat in Ausführung ihrer bei der letzten 
UNCTAD gegebenen Zusage im Jahre 1978 ledig-
lich Nepal die Rückzahlungsverpflichtungen für Ka-
pitalhilfe erlassen. Sie hat 1978 Ausfuhrgenehmi-
gungen nur für die Lieferung geringer Mengen 
Waffen an Nepal erteilt und Ausbildungshilfe durch 
Gewährung eines Ausbildungsplatzes an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr geleistet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz- 
frage. 

Gansel (SPD) : Herr Präsident, da die Kollegen 
keine Zusatzfragen stellen können und das hier da-
durch sowieso schulstundenähnlichen Charakter er-
hält, verzichte ich auf Zusatzfragen und bringe sie 
für die nächste Woche schriftlich ein. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Ab

-

geordneter, ich rüge ausdrücklich diesen Hinweis. 
Ich bedaure selbst, daß wir nur 60 Minuten haben, 
Sie wissen, daß diese Schwierigkeit mit der ge-
schäftsordnungsmäßigen Situation dieser Woche 
zusammenhängt. Ich kann nur hoffen und wünschen, 
daß das eine Ausnahme bleibt. Die Fragestunde ist 

ja die einzige Möglichkeit für die Kolleginnen und 
Kollegen, Probleme unmittelbar im Plenum zur Er-
örterung zu bringen. 

Sie haben also auf Zusatzfragen verzichtet. Ich 
rufe Ihre Frage 53 auf: 

Hat die Bundesregierung — wie der indische Verteidigungs-
minister im indischen Parlament erklärte — Indien Zusammen-
arbeit beim Bau von U-Booten angeboten, und wenn ja, aus 
welchen Gründen ist dieses Angebot ergangen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Nach vorliegen-
den Informationen hat der indische Verteidigungs-
minister im indischen Parlament erklärt, daß aus. 
einigen Ländern, darunter auch aus der Bundes-
republik, Angebote für eine Zusammenarbeit beim 
Bau von U-Booten in Indien vorlägen. Diese Äuße-
rung bezieht sich offenbar auf das Angebot einer 
deutschen Werft, die sich im Jahre 1977 bei der 
Bundesregierung im Wege einer Anfrage nach den 
Genehmigungsaussichten für die Lieferung von 
ein bis zwei U-Booten und der Lizenzfertigung 
weiterer Boote in Indien erkundigt hat. DieWerft hat 
bisher keinen Antrag auf Erteilung der Genehmi-
gung für die Lieferung der U-Boote eingereicht. Eine 
Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der indi-
schen Regierung beim Bau von U-Booten in Indien 
ist nicht beabsichtigt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Ab

-

geordneter, ich frage Sie, ob Sie von Ihrem Frage-
recht Gebrauch machen wollen? 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, haben Sie Ver-
ständnis, daß ich in Anbetracht dieses Verfahrens 
meine Zusatzfragen in schriftlicher Form für die 
nächste Fragestunde einbringen werde. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol-
lege, bitte. 

Frage 54 stellt der Herr Abgeordnete Me rtes: 
Beabsichtigt die Bundesregierung Änderungen der eigenen 

Haltung bei den Wiener Truppenabbauverhandlungen (MBFR), 
die über das bisherige westliche Entgegenkommen hinausgehen, 
wie es die .Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Großen 
Anfragen der CDU/CSU und SPD/FDP (Drucksache 8/2587 vom 
16. Februar 1979) und im Bundestagsunterausschuß für Abrüstung 
und Rüstungskontrolle dargelegt hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Mertes, die Haltung der westlichen Länder, auch 
die Haltung der Bundesrepublik wird selbstver-
ständlich jeweils von der Bereitschaft der anderen 
Seite, der östlichen Seite, zu entsprechenden Zuge-
ständnissen abhängen. Die Bundesregierung bestä-
tigt also ihre in der Antwort auf die Große Anfrage 
bezogene Position. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol

-

lege, Zusatzfrage. 

Dr. Mertes (Gerolstein) (CDU/CSU) : Herr Staatsmi-
nister, sind die Äußerungen des Herrn Bundeskanz-
lers in der Plenarsitzung vom 9. des Monats als Be-
stätigung der Position des Bündnisses und der Bun-
desregierung zu verstehen oder als eine Ankündi- 
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Dr. Mertes (Gerolstein) 
gung neuer sogenannter Anregungen der Bundes-
regierung innerhalb des Bündnisses auf dem Gebiet 
der Wiener Trupenabbauverhandlungen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
der Bundeskanzler hat selbstverständlich die Posi-
tion bestätigt. Aber es gehört ja auch zu unseren 
Positionen, daß wir jede mit Aussicht auf Erfolg 
mögliche Initiative in Erwägung ziehen. Der Bun-
deskanzler hat daher durch seine Äußerung zu-
künftige Initiativen selbstverständlich nicht aus-
schließen wollen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kol-
lege, Sie haben noch die Möglichkeit einer weiteren 
Zusatzfrage. 

Dr. Mertes (Gerolstein) (CDU/CSU) : Gibt es  An-
zeichen dafür, daß die Sowjetunion und ihre Ver-
bündeten in Wien in den Substanzfragen der Ver-
handlungen stärker auf den Westen zugehen wer-
den?  

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
wir sind mitten in einer Verhandlung. Wie schon 
häufig zuvor möchte ich auch heute an dieser Stelle 
von einer Bewertung der spezifischen Verhandlungs-
lage absehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich rufe 
Frage 55 des Herrn Abgeordneten Jäger (Wangen) 
auf: 

Trifft es zu, daß die DDR die Stadtgrenze von Ost-Berlin in 
das Gebiet der DDR hinein auszudehnen beabsichtigt, und ist 
diese Absicht gegebenenfalls den für Berlin zuständigen Vier 
Mächten bereits offiziell mitgeteilt worden? 

Herr Staatsminister, wollen Sie die beiden von 
Herrn Abgeordneten Jäger eingereichten Fragen 
gemeinsam beantworten? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Präsident, 
ich bin durchaus bereit, das. zu tun, wenn dies ge-
wünscht wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Der Herr 
Kollege ist einverstanden. 

Dann rufe ich auch Frage 56 des Herrn Abgeordne-
ten Jäger (Wangen) auf: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß eine einseitige 
Änderung der Grenzen von Berlin ein Verstoß gegen Ab-
schnitt I Nr. 4 des Viermächteabkommens über Berlin wäre, der 
die Funktion Berlins als Prüfstein für die Bereitschaft der 
UdSSR zu echter Entspannung empfindlich berühren müßte? 

Dr. -von Dohnanyi, Staatsminister: Der Bundesre-
gierung sind Anzeichen bekannt, die darauf hindeu-
ten könnten, daß die DDR erwägt, die Stadtgrenze 
von Ost-Berlin in das Gebiet der DDR hinein aus-
zudehnen. 

Eine Mitteilung der DDR an die Vier Mächte über 
eine solche Absicht ist der Bundesregierung nicht be-
kannt. Soweit die drei Westmächte betroffen sind, 
geht die Bundesregierung davon aus, daß eine sol-
che Mitteilung nicht vorliegt. 

Die Stadtgrenze des besonderen Gebietes Berlins, 
das dem Viermächte-Status unterliegt, wurde im 
Londoner Protokoll vom 12. September 1944 in Ver-
bindung mit nachfolgenden Vereinbarungen der 
Vier Mächte festgelegt. Eine einseitige Änderung 
der Stadtgrenze von Ost-Berlin durch die DDR wür-
de insofern Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte berühren. 

Die Bundesregierung überläßt es den drei West-
mächten, sich zur Frage der Rechtswirksamkeit einer 
solchen etwaigen Maßnahme der DDR sowie zu ih-
rer Vereinbarkeit mit den einschlägigen Viermächte-
vereinbarungen vom 3. September 1971 zu äußern. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine Zu-
satzfrage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
hat die Bundesregierung, nachdem ihr die von Ihnen 
erwähnten Anzeichen vorliegen, bereits Kontakte 
mit den Vertretungen der Vier Mächte aufgenom-
men, um zu klären, in welchem Umfang und in wel-
chem Ausmaß die Grenze Ost-Berlins ausgedehnt 
werden soll? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
wie Sie wissen, befindet sich die Bundesregierung im 
ständigen Kontakt mit den Westmächten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Zusatz-
frage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Nachdem Sie meine 
Frage bestätigt haben, Herr Staatsminister, darf ich 
Sie fragen, was der Bundesregierung in dieser Hin-
sicht durch diese ständigen Kontakte über die Ab-
sichten der DDR bereits bekanntgeworden ist. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
wiederhole, was ich im ersten Teil meiner Antwort 
gesagt habe: Eine Mitteilung der DDR an die Vier 
Mächte über eine solche Absicht ist der Bundesre-
gierung bisher nicht bekannt. Soweit die drei West-
mächte betroffen sind, geht die Bundesregierung da-
von aus, daß eine solche Mitteilung nicht vorliegt. 
Die Bundesregierung überläßt es den drei West-
mächten, sich zur Frage der Rechtswirksamkeit ei-
ner solchen etwaigen Maßnahme der DDR sowie zu 
ihrer Vereinbarkeit mit den entsprechenden Vier-
mächtevereinbarungen zu äußern. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine Zu-
satzfrage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
da Sie in Ihrer Antwort zum Ausdruck gebracht ha-
ben, daß der Umfang Berlins durch das Londoner 
Protokoll festgelegt wurde und insofern alle Vier 
Mächte unmittelbar betroffen sind und nicht nur die 
für den sowjetischen Sektor zuständige Sowjet-
union, frage ich Sie: Wird die Bundesregierung die 
drei westlichen Mächte dringend darum bitten, sich 
dieser Frage anzunehmen und dafür zu sorgen, daß 
eine Änderung des Gebietsumfangs von Berlin un-
terbleibt? 
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Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich habe unterstrichen, daß sich die Bundesregie-
rung im ständigen Kontakt mit den drei Westmäch-
ten befindet. Ich möchte jedoch auch unterstreichen, 
daß es zur Wahrung der Interessen Berlins keiner 
zusätzlichen dringenden Bitten an die Westmächte 
bedarf. Die Westmächte sind um die Wahrung ihrer 
und unserer Interessen ständig bemüht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
letzte Zusatzfrage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
wird die Bundesregierung auch an die Sowjetunion 
herantreten, die ja besonderen Einfluß auf die DDR 
hat, um sie zu veranlassen, daß kein Verstoß gegen 
das Viermächteabkommen und das Londoner Proto-
koll stattfindet, sondern Berlin in seinem Gebiets-
bestand unverändert bleibt? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich möchte wiederholen, was ich in dem Zusammen-
hang gesagt habe: Die Bundesregierung überläßt es 
den drei Westmächten, Herr Kollege, sich zur Frage 
der Rechtswirksamkeit einer solchen etwaigen Maß-
nahme der DDR sowie zu ihrer Vereinbarkeit mit 
den einschlägigen Viermächtevereinbarungen vom 
3. September 1971 zu äußern. Die Bundesregierung 
ist gut beraten, so zu verfahren. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich rufe 
die Fragen 57 und 58 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Voss auf — da wir uns dem Ende der Fragestunde 
nähern, rufe ich beide Fragen zusammen auf —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob die "Verwaltung für 
Staatseinkünfte des sowjetischen Finanzministeriums" die in der 
Sowjetunion akkreditierten bundesdeutschen Firmenvertretungen 
aufgefordert hat, für alle Mitarbeiter Einkommensteuererklärun-
gen für 1978 und 1979 vorzulegen? 

Auf welcher Rechtsgrundlage beruhen bejahendenfalls diese 
Maßnahmen, und stehen sie in Übereinstimmung mit den Ab-
kommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sowjetunion? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
die Antwort auf die Frage 57 lautet: Ja. Allerdings 
wurde bisher nur die Vorlage der Einkommensteuer-
erklärung 1978 verlangt. 

Auf Ihre Frage 58 antworte ich: Diese Maßnah-
men beruhen auf einem Erlaß des Präsidiums des 
Obersten Sowjet der UdSSR vom 12. Mai 1978 be-
treffend — ich zitiere — „die Steuer vom Einkom-
men ausländischer juristischer und natürlicher Per-
sonen". Sie stehen nicht im Widerspruch zu den Ab-
kommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Sowjetunion. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine Zu-
satzfrage. 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, vermö-
gen Sie zu sagen, ob das eine allgemeine Maßnahme 
ist oder ob davon nur deutsche Firmen betroffen 
werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
soweit ich informiert bin, ist das eine allgemeine 
Maßnahme. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
weitere Zusatzfrage. 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, wird 
sich die Bundesregierung bemühen, die deutschen 
Firmen von dieser Steuerbelastung freizustellen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
die Bundesregierung ist selbstverständlich bemüht, 
den deutschen Firmen Wettbewerbsgleichheit zu 
sichern. Aber man muß wohl feststellen, daß es das 
Recht jedes souveränen Staates ist, für den Geltungs-
bereich seiner Gesetze Steuerregelungen zu erlassen 
und damit auch Ausländer zu besteuern. Die Sowjet-
union schließt sich mit ihrem Erlaß über die Auslän-
derbesteuerung vom 12. Mai 1978 einer internatio-
nal üblichen Praxis an. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Eine 
letzte Zusatzfrage. 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, wenn 
eine Freistellung der deutschen Firmen nicht durch-
setzbar sein sollte, ist die Bundesregierung dann be-
reit, dafür Sorge zu tragen, daß entsprechende Akti-
vitäten der Sowjets in unserem Lande in gleicher 
Form ebenfalls mit Steuern belegt werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
die Bundesregierung ist immer um die Wettbewerbs-
gleichheit bemüht. Auch hier wird die Bundesregie-
rung die Lage der sowjetischen Firmen im Vergleich 
zu anderen ausländischen Firmen in der Bundesrepu-
blik Deutschland in Betracht ziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Die 
Frage , 59 des Abgeordneten Lambinus wird auf 
Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Herr Staatsminister von Dohnanyi, ich danke 
Ihnen. 

Damit stehen wir am Ende der Fragestunde. Die 
übrigen Fragen werden, soweit sie nicht zurückge-
zogen worden sind — das gilt für die Fragen 86 
und 87 des Abgeordneten Dr. Freiherr Spies von 
Büllesheim —, schriftlich beantwortet. Die Antwor-
ten werden als Anlagen abgedruckt. 

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr 
Abgeordnete Kunz (Berlin). 

Kunz (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Unsere eingebrachten Fragen 
zur Haltung und zum Verhalten der Bundesregie-
rung in der Angelegenheit des Generalmajors Ba-
stian sind von der Bundesregierung weder klar noch 
deutlich noch die  Widersprüche aufklärend beant-
wortet worden. Namens der CDU/CSU-Fraktion ver-
lange ich die Abhaltung einer Aktuellen Stunde, 
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Kunz (Berlin) 
wobei ich mich auf Ziffer 2 der Richtlinien über die 
Durchführung von Aktuellen Stunden beziehe. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Ich gehe 
davon aus, daß der Antrag entsprechend unterstützt 
wird. 

Wir treten in die 

Aktuelle Stunde 

ein. Ich weise dazu auf die Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung für die Aktuelle Stunde hin. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr.  Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Diese 
Aktuelle Stunde gilt nicht zuerst einem General, der 
ebenso haltlos wie wahllos durch die Gegend redet, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD) 

sie gilt einer Bundesregierung und einem Bundes-
kanzler, die es zulassen, daß die Sicherheitspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland immer mehr ins 
Zwielicht gerät. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Und sie gilt einem Verteidigungsminister, der offen-
sichtlich vor Herbert Wehner in die Knie geht und 
sich nicht mehr durchzusetzen weiß. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist schlimm, wenn ein General der Bundeswehr 
entgegen der bisher geäußerten Auffassung seiner 
Regierung die Rüstung der Sowjetunion als defensiv 
bezeichnet. Noch schlimmer ist es, wenn er erklärt, 
es wundere ihn nicht, daß die Sowjetunion die na-
heliegende Lehre gezogen habe, beim erneuten 
Überfall den Krieg keinesfalls wieder auf eigenem 
Boden zuzulassen, sondern ihn sofort ins Land des 
Angreifers zurückzutragen und dort zu entscheiden. 
Das sagt ein General, der weiß, daß ein Überfall 
des Westens völlig ausgeschlossen ist. 

(Damm [CDU/CSU]: So ist es!) 

Das sagt ein General, der auch weiß, daß die So-
wjetunion dank ihrer Spionagetätigkeit darüber 
nicht den leisesten Zweifel haben kann. Darum hat 
das nichts mehr mit dem Versuch zu tun, den Geg-
ner zu verstehen, sein Motive zu verstehen, son-
dern das ist die Rechtfertigung der sowjetischen 
Überrüstung durch einen deutschen General, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist ein unglaublicher Vorgang. 

Aber zum Skandal wird das erst dadurch, daß 
dieselbe Regierung, die vorher anderes gesagt hat, 
dem noch nicht einmal widerspricht, sondern das 
einfach hinnimmt. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Rechtfertigt!) 

Was soll eigentlich, Herr Verteidigungsminister, 
künftig ein Kompaniechef seinem Soldaten auf die 

Frage nach dem Warum seines Wehrdienstes ant

-

worten, wenn der Soldat sagt: „Der General ist ja 
auch der Meinung, die Sowjetunion sei defensiv „ ? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was wollen wir in Zukunft unserer Bevölkerung 
sagen, warum sie Opfer bringen soll, wenn uns die-
ser General entgegengehalten werden kann? 

(Zuruf des Abg. Dr. Ehmke [SPD]) 

Sie brauchen sich auch nicht zu wundern, wenn 
die Fragen unserer Verbündeten immer sorgenvol-
ler werden. Darüber beklagen Sie sich ja gelegent-
lich. 

(Dr. Ehmke [SPD] : Das würden Sie gern 
haben, und Sie tragen auch dazu bei!) 

Sie brauchen sich nicht darüber zu wundern, wenn 
die Zweifel an der Verläßlichkeit der Bundesrepu-
blik Deutschland immer lauter werden. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: So ist es!) 

Kritik an der Manöverplanung der NATO, An

-

griff auf die Verhandlungsstrategie des Westens 
bei den Abrüstungsgesprächen, Sondergespräche 
auf der SPD-Parteischiene in Richtung Moskau 

(Widerspruch bei der SPD) 

und jetzt auch noch die unwidersprochene Recht-
fertigung der sowjetischen Überrüstung durch einen 
deutschen General — das ist eine Kette von Ver-
unsicherungen, die im Ausland zu solchen drängen-
den Fragen an uns führen muß, und dafür sind Sie 
und nicht wir verantwortlich! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer erlebt hat, wie der Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland sich bei seiner Diskussion 
vor Unteroffizieren förmlich gewunden hat, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie ein Aal!) 

um einer klaren Aussage auf die Thesen von Herrn 
Wehner zu entgehen, der weiß doch, meine Damen 
und Herren: Herbert Wehner hat sich inzwischen 
in der Sicherheitspolitik durchgesetzt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Leider! Er for

-

muliert es nur anders!) 

Wir fragen Sie: Was gilt eigentlich in der deut-
schen Sicherheitspolitik? 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU] : Was Weh

-

ner sagt!) 

Gilt das, was die Bundesregierung immer wieder, 
gerade auch in der NATO, unterschreibt, oder gilt 
das, was Herr Wehner und Herr Bastian sagen? Nur 
eines von beiden kann richtig sein. 

Wenn aber der Bundeskanzler und der Vertei-
digungsminister einer klaren Stellungnahme aus-
weichen, dann drängt sich eben nicht nur uns der 
Verdacht auf, daß die Bundesregierung in Wirk-
lichkeit eine Neuorientierung der deutschen Außen-  
und Sicherheitspolitik vorbereitet, und zwar behut-
samer und mit anderen Zeitvorstellungen, aber eben 
doch auf der Linie von Herbert Wehner. 

(Beifall bei der CDU/CSU — V o r s i t z: 
Vizepräsident Stücklen) 
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Dr. Wörner 
Wir könnten die Ansichten von General Bastian 

als eine einmalige Entgleisung abtun, wenn die Re-
gierung klare Position bezogen hätte. So aber, mei-
ne Damen und Herren, werden wir nicht davon ab-
lassen, uns dem zu widersetzen, was wir als den 
Anfang eines großen Unheils betrachten, einer 
schleichenden Abkehr der Bundesrepublik Deutsch-
land von ihrer seitherigen Bündnispolitik. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Neumann. 

Neumann (Stelle) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir hatten ge-
stern eine Verjährungsdebatte, die sich durch ein 
hohes Niveau auszeichnete, weil niemand dein an-
deren etwas unterstellte. Ich hätte mir gewünscht, 
daß am heutigen Tage eine ähnliche Debatte statt-
finden könnte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Lachen 
bei der CDU/CSU) 

Die Äußerungen von Herrn Dr. Wörner haben ge-
zeigt, daß das nicht möglich ist. Derselbe Herr Dr. 
Wörner, der heute hier in Polemik macht, hat für 
10.15 Uhr den Verteidigungsausschuß einberufen, 
um dort sachlich informieren zu lassen. 

(Abg. Dr. Wörner [CDU/CSU] .meldet sich 
zu einer Zwischenfrage — Wehner [SPD] : 
Sie kennen ja wohl die Geschäftsordnung, 
Herr Wörner, der Sie hier die Bundesrepu -
blik dirigieren wollen! — Zurufe von der 
CDU/CSU — Wehner [SPD] : Ja, sicher, muß 
er doch wissen! Der Ausschußvorsitzende 
kennt doch die Geschäftsordnung, oder? — 

Erneute Zurufe von der CDU/CSU) 

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Bun-
destagsfraktion hat Äußerungen über die sowjeti-
sche Rüstung gemacht, die vor ihm andere — nach 
ihm übrigens auch — ähnlich auch schon getan ha-
ben 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Leider Got

-

tes! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

— lassen Sie mich doch einmal sagen, wer es ge-
wesen ist —, so z. B. John F. Kennedy 1963. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Da lachen Sie, obwohl Sie noch gar nicht wissen, 
was ich von ihm zitieren möchte. Kennedy hat da-
mals gesagt — ich hoffe nicht, daß Sie dann, wenn 
ich das hier vorgetragen habe, auch noch so lachen, 
meine Damen und Herren —: 

Keine Nation in der Geschichte des Krieges 
hat je mehr gelitten als die Sowjetunion wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges. 20 Millionen 
Menschen verloren ihr Leben. Mehrere Millio-
nen Häuser und Bauernhöfe wurden verbrannt 
oder geplündert. Ein Drittel des Territoriums 
der Nation mit fast zwei Dritteln seiner Indu-
strie wurde in eine Wüste verwandelt. Das ist 

ein gleichwertiger Verlust wie die Zerstörung 
dieses Landes östlich von Chikago. 

(Berger [Lahnstein] [CDU/CSU] : Er bestätigt 
doch unsere These!) 

So Kennedy. Nachdem er auf das Wettrüsten ein-
gegangen war, fuhr er fort: 

Kurzum: Die Vereinigten Staaten mit ihren Ver-
bündeten und die Sowjetunion mit ihren Ver-
bündeten haben ein gegenseitiges, großes In-
teresse an einem gerechten und  wahren Frieden 
und an der Beendigung des Wettrüstens. Über-
einstimmung mit diesen Zielen liegt im Inter-
esse der Sowjetunion und auch in unserem. 

Ähnlich argumentierte vor wenigen Tagen George 
F. Kennan. Er hat ebenfalls darauf Bezug genommen 
und gesagt: 

Erstmals möchte ich nicht die Frage der mili- 
tärischen Balance zwischen der Sowjetunion 
und den NATO-Ländern bagatellisieren. Das ist 
eine ernste Frage, und ich möchte sie nicht so 
behandeln, als ob sie nicht ernst wäre. Ande-
rerseits habe ich schon lange Zweifel gehabt 
an der Berechtigung vieler Einschätzungen des 
sowjetischen Militärpotentials, die hier im 
Westen umgehen, die viel besprochen werden. 

Ich will die weiteren Äußerungen Kennans hier 
nicht vortragen. 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Lesen Sie weiter!) 

Wo war Ihr Protest, als Kennedy das sagte? Wo 
war Ihr Protest, als Kennan seine Äußerungen 
machte? 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Das hat doch 
mit der Frage, mit dem Thema nichts zu 
tun! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Herbert Wehner hat zwar bestritten, daß von der 
Sowjetunion zur Zeit etwas drohe, er hat aber auch 
gesagt — und das vergessen Sie ja sehr gern —, daß 
man mit der Sowjetunion über das, was sie habe, 
sehr streiten müsse, man müsse mit ihr rechten und 
rechnen. Diesmal haben Sie sofort reagiert. 

Wo waren Ihre Proteste, meine Damen und Herren 
der CDU, als Konrad Adenauer die Öffentlichkeit 
mit dem Friedenswillen der Sowjetunion überrasch 
te? Wo waren Ihre Proteste, als der Verteidigungs-
minister der Vereinigten Staaten, Brown, am 25. Ja-
nuar dieses Jahres in seiner Haushaltsrede als Be-
gründung für die Rüstung der Sowjetunion u. a. 
sagte, ein drittes Motiv könne die Furcht der So-
wjets — so unnötig sie auch sein möge — vor ihren 
Nachbarn, vor allem vor der NATO und der Volks-
republik China, sein. 

(Berger [Lahnstein] [CDU/CSU] : Aber eben 
das dritte Motiv!) 

General Bastian hat nicht viel anderes gesagt als 
das, was der Bundeskanzler vor den Unteroffizieren 
gesagt hat und was Sie hier zitiert haben. 

(Dr. Miltner [CDU/CSU]: Was heißt das: 
nicht viel anderes? — Lachen und weitere 

Zurufe von der CDU/CSU) 
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Neumann (Stelle) 
— Meine Damen und Herren, man kann ja darüber 
streiten, ob Generale etwas sagen dürfen oder nicht. 

(Wehner [SPD] : Sie dürfen nur noch wie 
Papageien reden, nach draußen jedenfalls!) 

Meine Damen und Herren, ich habe heute nacht ein-
mal nachgelesen, was Konrad Adenauer zu politisie-
renden Generalen gesagt hat. 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU] : Zitieren 
Sie doch einmal, was Herr Wehner gesagt 

hat!) 

Er hat am 7. Februar 1962 vor dem engeren CDU-  
Bundesparteivorstand in Bonn, nachdem er alle 
NATO-Partner abgekanzelt, ihre Armeen bewertet 
hatte und schließlich bei der Türkei gelandet war, 
ausgeführt: 

Und die politisierende türkische Armee ist ein 
sehr wenig brauchbares Instrument. Mir hat vor 
drei Monaten ..., 

— dann wird der Name nicht genannt — 

mit dem ich über diese Angelegenheit gespro

-

chen habe, gesagt: Politisierende Generale müs-
sen erschossen werden. Das ist als Prinzip durch-
aus richtig. Man muß sie nur haben, ehe man sie 
erschießen kann. 

So weit Konrad Adenauer. Nun, meine Damen und 
Herren, glauben Sie, in General Bastian einen sol-
chen General gefunden zu haben. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordnter, die 
Fünf-Minuten-Grenze muß strikt eingehalten werden. 
Ich bitte, zu Ende zu kommen. 

(Zurufe von der SPD) 

Neumann (Stelle) (SPD): Ich wiederhole: Und nun 
meinen Sie, einen solchen General gefunden zu ha-
ben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Miltner [CDU/CSU] : Danke für das Zitat 
von Adenauer! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Möllemann. 

Möllemann (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Eine Bemerkung vorweg 

' zu den Äußerungen des Generals Bastian in der 
Sache: Wir haben Gelegenheit gehabt, die Probleme, 
um die es hier geht, im Rahmen der sicherheitspoli-
tischen Debatte zu erörtern. Die FDP hat dabei deut-
lich gemacht, daß sie das Militärpotential der So-
wjetunion und des Warschauer Paktes für stärker 
hält, als es zu seiner Verteidigung notwendig wäre. 
Wir brauchen dies hier nicht zum fünfundzwanzig-
sten Male zu wiederholen. Dies ist und bleibt un-
sere Position. Doch ich glaube, bei dieser Debatte 
heute geht es nicht darum, wie man dieses Poten-
tial bewertet. Dabei sind selbstverständlich unter-
schiedliche Positionen denkbar und möglich. Wir 
haben unsere Position deutlich gemacht. Hier aber 

geht es zuallererst um die Frage, ob auch Soldaten 
der Bundeswehr vom Gefreiten bis zum General 
das Recht haben, eine eigene Meinung innerhalb 
des demokratischen Spektrums zu haben und sie 
öffentlich zu vertreten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir können nicht mit dem Wehrbeauftragten 
schwere Mängel im Bereich der inneren Führung, 
der politischen Bildung beklagen, aber einen Gene-
ral, wenn er sich in Sachfragen exponiert, die hier 
im Parlament umstritten sind und die innerhalb des 
demokratischen Spektrums diskutiert werden, auf 
eine Art und Weise fertigzumachen versuchen, die 
meiner Meinung nach eines Parlaments nicht wür-
dig sind. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und der 
SPD — Zurufe von der CDU/CSU) 

Mir stellt sich ohnehin die Frage, ob es richtig 
ist, daß ein demokratischer Staat der Berufsgruppe, 
die im Fall des Falles am nachhaltigsten, nämlich 
auch mit dem Einsatz ihres Lebens, für den Erhalt 
der Demokratie eintreten muß, in der Wahrneh-
mung ihrer politischen Grundrechte eine besondere 
Zurückhaltung auferlegt. Ich halte die Bestimmun-
gen des Soldatengesetzes, nach denen sich der Sol-
dat anderen gegenüber politisch nicht so engagie-
ren darf, für überholt. Ich meine, wir müßten diese 
Vorschriften wirklich einmal überprüfen. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Das haben 
Sie bei General Krupinski aber nicht ge

-

sagt!) 

— Ich bin Ihnen, Herr Kollege, für den Zwischenruf 
ausgesprochen dankbar, für den Hinweis auf die 
Affäre Rudel, Krupinski, Franke. Ich sprach davon, 
daß Diskussionen, die sich innerhalb des parlamen

-

tarischen und demokratischen Konsenses abspielen, 
selbstverständlich auch für Demokraten, die Solda-
ten sind, möglich sein müßten. Meinten Sie mit 
Ihrem Zwischenruf die Traditionspflege à la Rudel? 

(Lebhafte Zurufe von der CDU/CSU) 

— Wer Traditionspflege à la Rudel propagieren will, 
wer das für den Konsens der Demokraten hält, 
markiert allerdings seinen Standpunkt auf eine her-
vorragende Art und Weise. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und der 
SPD — Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Wer 
gegen Wehner ist, fliegt; wer für ihn ist, 

wird geschützt!) 

— Herr Kollege, wir haben hier eine Aktuelle 
Stunde mit Fünfminutenbeiträgen. Nehmen Sie 
doch die Gelegenheit wahr, kommen Sie hier her-
auf und tragen Sie Ihre Argumente vor, wenn Sie 
welche haben! 

Eine weitere Bemerkung in der Sache: Es ist all-
mählich unerträglich, meine sehr verehrten Kolle-
ginnen und Kollegen von der Opposition, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das kann man 
wohl sagen!) 

in welch perfider Weise Sie versuchen, die Bünd

-

nistreue und Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft 
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Möllemann 
der Bundesrepublik Deutschland im Bündnis herab-
zusetzen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Schäfer [Tübingen] [SPD] : Leider wahr! — 
Dr.  Miltner [CDU/CSU] : Widersprechen Sie 

doch Wehner!) 

Sie ziehen durch die Lande und versuchen, die 
Kooperation eines hohen deutschen Offiziers mit 
seinen amerikanischen Kameraden in Zweifel zu 
ziehen. Die amerikanischen Offiziere haben eine 
eindeutige Antwort darauf gegeben. Täuschen. Sie 
sich nicht! Dieser offenkundige Versuch, einen Keil 
zu treiben zwischen die Bundeswehr und die Bun-
desregierung, dieser Versuch aus parteitaktischen 
Gründen, einen Keil zu treiben zwischen die Bun-
desregierung und ihre Bündnispartner, ist durch-
schaut. Sie werden darauf weiterhin die richtige 
Antwort erhalten. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und der 
SPD — Zurufe von der CDU/CSU: Un-
glaublich! — Dr. Miltner [CDU/CSU] : Arme 
FDP! — Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Völ-
lig untauglicher Versuch der Rechtferti-
gung! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister der Verteidigung. 

Dr. Apel, Bundesminister der Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
In dieser Debatte geht es nicht um die Sicherheits-
politik, es geht vor allem um öffentliche Äußerun-
gen eines Generals. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Auch um 
Sicherheitspolitik!) 

Es ist zu prüfen, ob diese Äußerungen mit den 
Pflichten eines Soldaten vereinbar sind. Ich zitiere 
aus dem Traditions-Erlaß des Jahres 1965, herausge-
geben von einem meiner Amtsvorgänger, dem dama-
ligen Minister von Hassel: 

Der Soldat, .der sich als unpolitischer Soldat, 
einer falschen Tradition folgend, auf das mili-
tärische Handwerk beschränkt, versäumt einen 
wesentlichen Teil seiner beschworenen Dienst-
pflicht als Soldat in einer Demokratie. Der Wert 
seines Dienstes wird weitgehend bestimmt 
durch die politische Zielsetzung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
Union, diese Passagen aus dem Traditions-Erlaß des 
Jahres 1965 hat der Abgeordnete Dr. Wörner am 
3. Februar 1977 hier im Deutschen Bundestag zitiert, 
um die Entlassung der Generale Krupinski und 
Franke in den einstweiligen Ruhestand zu kritisie-
ren. Meine Damen und Herren von der Union, es 
gibt in der Politik keine doppelte Moral. 

(Beifall , bei der SPD — Beifall bei der 
CDU/CSU — Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie können Ihre Argumente nicht wechseln wie 
Hemden. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Wer damals den unpolitischen Soldaten ablehnte 
und den Staatsbürger in Uniform forderte, 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Damals sind zwei 
Generale gefeuert worden, Herr Minister!) 

der muß heute einem Generalmajor das Recht geben, 
auf eine Frage zu Äußerungen des Fraktionsvorsit-
zenden der SPD seine Meinung zu sagen, auch wenn 
diese Meinung der CDU/CSU nicht paßt. 

(Beifall bei der SPD — Jäger [Wangen] 
[CDU/CSU]: Aber Ihnen offenbar!) 

Sie haben nach der Meinung der Bundesregierung 
gefragt. Sie kennen diese Meinung. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir müssen deutlich unterscheiden zwischen den 
objektiven Fähigkeiten und Möglichkeiten der mili

-

tärischen Kräfte und den Absichten der politischen 
Führung, die über diese Kräfte gebietet. Dabei 
bleibt für mich kein Zweifel: Das Militärpotential 
des Warschauer Paktes ist in den letzten Jahren 
an offensiven Kapazitäten gewachsen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aha!) 

Wir haben unsere Verteidigungspolitik an diesen 
Tatsachen zu orientieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auch Herr Wehner!) 

Aber der Generalmajor Bastian hat eben viel an-
spruchsvoller formuliert, als Sie, meine Damen und 
Herren von der Union, das wahrhaben wollen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP) 

Ich zitiere wörtlich: 

Die sowjetische Rüstung, , deren beachtliches 
Ausmaß sicher Wachsamkeit und sorgfältiges 
Beobachten erfordert, als defensiv zu bewer-
ten heißt ja keinesfalls, eine offensive Verwen-
dung ihrer Resultate für alle Zeiten auszu-
schließen. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Das Bekenntnis des Generals zur NATO ist eindeu-
tig — ich zitiere wörtlich —: 

Ich 

— der General Bastian — 

stelle fest, daß NATO und Bundeswehr ja ge-
rade deshalb notwendig bleiben, um eine Ver-
schlechterung des gegenwärtig befriedigenden 
Sicherheitszustandes zu vermeiden. 

Ich habe bewußt mit meiner Stellungnahme so 
lange gewartet, bis mir eine gründliche Überprüfung 
aller Äußerungen möglich war. Sie hat mich zu dem 
Ergebnis gebracht, daß alle Forderungen nach Kon-
sequenzen auf Grund der Äußerungen des Generals 
Bastian zurückzuweisen sind. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Meinungsfreiheit des Soldaten, wie Sie sie 
verstehen, hört offenbar dort auf, wo Ihnen 
diese Meinung nicht mehr paßt und Ihre Praxis 
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Bundesminister Dr. Apel 
läuft darauf hinaus, daß Sie den Soldaten einen 
Maulkorb umbinden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Weis

-

kirch [Olpe] [CDU/CSU] : Genau das war 
bei Krupinski der Fall!) 

Dieser Satz stammt von dem Bundestagsabgeord-
neten Dr. Wörner. Er hat am 3. Februar 1977 den 
Beifall der CDU/CSU-Fraktion gefunden. Heute for-
dert die CDU/CSU-Fraktion den Maulkorb. Sie ist 
augenscheinlich nur dann bereit, kritische Berner-
kungen von Soldaten gutzuheißen und mit Beifall 
zu begleiten, wenn sie in ihr Konzept passen. So 
verstehen wir Demokratie allerdings nicht. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Lassen Sie mich einen letzten Satz aus der bereits 
zitierten Rede des Abgeordneten Dr. Wörner hier 
in die Debatte einführen. Ich zitiere: 

Wir alle haben uns für den Staatsbürger in 
Uniform entschieden ... Das heißt aber doch 
wohl, daß auch Soldaten das Recht haben müs-
sen, Abgeordnete ... zu kritisieren. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Sie haben zwei 
gefeuert!) 

So der Abgeordnete Dr. Wörner am 3. Februar 1977. 
Herr Dr. Wörner, wenn es das Recht eines Solda-
ten ist, einen Abgeordneten zu kritisieren, ist es ja 
wohl das selbstverständliche Recht eines Generals, 
dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP — Zurufe von der CDU/CSU) 

Es geht ja bei dieser Debatte überhaupt nicht um 
die Frage, ob Sie, ob wir, ob ich mit allen Äußerun-
gen des Generals einverstanden sind. 

(Kroll-Schlüter [CDU/CSU] : Das ist eine 
doppelte Moral!) 

Hier ist das demokratische Selbstverständnis dieses 
Hauses gefordert; darum und um nichts anderes 
geht es. 

(Erneuter Beifall bei der SPD und bei Ab

-

geordneten der FDP — Weitere Zurufe von 
der CDU/CSU) 

Bleibt zu diesem Fall eine letzte Feststellung: Der 
Soldat hat bei allen seinen Äußerungen die gebo

-

tene Zurückhaltung zu beachten. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Die hat er ein

-

deutig verletzt! — Gegenruf von der SPD: 
Wer bestimmt das denn?) 

Das werden wir auch künftig sicherstellen. Wir ha-
benden Generalmajor Bastian darauf hingewiesen. 

(Aha!-Rufe von der CDU/CSU) 

Herr Kollege Dr. Wörner, Sie haben hier zu Be-
ginn Ihrer Ausführungen deutlich gemacht, um was 
es Ihnen geht. Es geht darum, eine durchsichtige 
Kampagne mit jedem Mittel voranzutreiben, 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

auch wenn unser Land dabei Schaden leidet. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das geht dann so weit, daß politische Streitfragen 
auf dem Rücken einzelner Offiziere der Bundes-
wehr ausgetragen werden. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der 
CDU/CSU: Unerhört!) 

Nur sage ich Ihnen: Die sicherheitspolitische De-
batte der letzten Wochen hat deutlich gemacht, 
daß jeder Versuch, die sicherheits- und verteidi-
gungspolitischen Leistungen der sozialliberalen Ko-
alition und unsere Bündnistreue in Zweifel zu zie-
hen, ebenso scheitern muß wie der Versuch, das 
Ansehen und die Leistungen der Bundeswehr und 
ihrer Angehörigen zu schmälern. Lassen Sie uns 
politisch miteinander streiten, lassen Sie uns zur 
sachgerechten Auseinandersetzung zurückkehren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Biehle. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wer Wehner 
lobt, der bleibt, wer Wehner kritisiert, der wird 
aus dieser Armee hinausgeschmissen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies, Herr Minister, ist das Fazit, das wir aus der 
Praxis der Vergangenheit ziehen müssen. 

Herr Minister, Sie haben zwar gesagt, es gehe 
nicht um einen General, sondern nur um seine Äu-
ßerungen, und es gehe nicht um Sicherheitspolitik, 
vergessen aber dabei, daß dieser General zusam-
men mit Herrn Wehner — und dies ist der Punkt, 
den wir ansprechen müssen — die Sicherheitspoli-
tik unseres Landes in Frage stellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Verteidigungsminister der NATO haben im 
Dezember des vergangenen Jahres übereinstim-
mend festgestellt: 

Die Minister wiederholten ihre Besorgnis hin-
sichtlich der wachsenden militärischen Schlag-
kraft des Warschauer Pakts, bei der auch wei-
terhin der Schwerpunkt bei der Aufrechterhal-
tung und Verbesserung von Streitkräften liegt, 
die Offensivoperationen mit geringer militäri-
scher Vorbereitung zu einer Zeit und an einem 
Ort eigener Wahl ermöglichen. 

Erst vor wenigen Tagen hat General Haig, der 
Oberbefehlshaber der NATO, deutlich — und zwar 
nicht aus der Kirchturmperspektive, wie das hier 
immer geschieht — festgestellt: 

In der letzten Zeit aber bin ich sehr besorgt 
darüber, daß wir hier in NATO-Europa unsere 
Entspannungsbemühungen fortsetzen, während 
wir gleichzeitig weltweit sowjetische illegale 
Interventionen, insbesondere in der sogenann-
ten flockfreien Welt, völlig ignorieren. 

Von all dem hat ein Divisionskommandeur. der 
Bundeswehr keine Kenntnis; er spricht dagegen. Er 
übernimmt gewissermaßen als eine „laufbahnför- 
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Biehle 
dernde Äußerung" die Thesen des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Wehner, 

(Zurufe von der SPD) 

wonach die Rüstung der Sowjetunion nicht offen-
siv, sondern defensiv ist. Ein deutscher General, 
dem fast 20 000 Soldaten unterstellt sind und der für 
deren Einsatzbereitschaft zuständig und verant-
wortlich ist, distanziert sich von der Einschätzung 
der Bedrohung, wie sie die Bundesregierung und 
die NATO bisher vorgenommen 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

und zur Grundlage der Verteidigungspolitik ge-
macht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Damit wird die Armee total verunsichert. 

Wenn es dabei nur bei dem General bliebe, müß

-

te sich lediglich über dessen Qualifikation 
unterhalten. Aber dies ist keine Generalstunde. Der 
Skandal entsteht dadurch, daß weder der Bundes-
minister der Verteidigung noch der Bundeskanzler 
ein klärendes Wort zu diesen Äußerungen sagen 
und diese Zweifel beseitigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wen nimmt es wunder, daß der Zweifel bei den 
Bündnispartnern um so größer wird, je öfter und je 
deutlicher aus dem Regierungs- und Koalitionsla-
ger solche Meinungen vorgetragen werden? 

Verteidigungsminister und Bundeskanzler kön

-nen natürlich nichts gegen den General sagen, weil 
sie damit den Herrn Wehner treffen würden; denn 
es geht doch um dessen Doppelpolitik, die er als 
Geheimpolitik betreibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das Ganze spielt man herunter, indem man weg-
läßt, hinzufügt und manipuliert, auch in den Äuße-
rungen, die durch das Verteidigungsministerium 
herausgekommen sind. 

Ein Bundeswehrgeneral darf Äußerungen von 
Verteidigungspolitikern — auch das sei hier ange-
sprochen — in kommunistisch orientierten Zeitun-
gen als „unsachlich und blöd" hinstellen. Zwei Ge-
neräle mußten damals wegen kritischer Äußerun-
gen gehen. Hier wird ein General nicht einmal ge-
rügt, wenn er solche Darstellungen über Parlamen-
tarier bringt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist bezeichnend, wenn solche Formulierungen 
als in Übereinstimmung mit der Bundesregierung 
herausgestellt werden. Dies disqualifiziert nicht 
nur den General, sondern den Minister und das ge-
samte Kabinett. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zum Schluß lassen Sie mich ein Zitat aus einem 
Kommentar der „Welt" bringen. Es heißt dort: 

Gewiß ist es jedermann unbenommen, die so

-

wjetische Rüstung als defensiv einzuschätzen, 

wie es jedermann unbenommen ist, zu glau-
ben, die Kinder bringe der Klapperstorch. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Doch wenn letzteres von einem Gynäkologen 
verfochten wird, dann ist Unruhe ebenso legi-
time Bürgerpflicht, wie wenn ersteres von ei-
nem General präsentiert wird. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies ist klar und deutlich und bedarf keiner wei-
teren Erläuterung. 

Die Regierung hat heute für solches Gerede ei-
nen Freibrief ausgestellt. Dies ist mit Sicherheit 
keine Sternstunde. Unsere Sorge um die Sicherheit 
in diesem Lande und in Europa ist größer denn 
je. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Friedrich. 

Friedrich (Würzburg) (SPD) : Herr Präsident! Mei-
ne Damen und Herren! Wir werden uns von der 
hysterischen, hektischen Aufgeregtheit der Opposi-
tion nicht anstecken lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was wir heute hier erleben, ist nicht ein Sicher-
heitsproblem, sondern eine Kettenreaktion einer 
ungebremsten Demagogie, die sich in den letzten 
Wochen entwickelt hat, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Billig!) 

wobei man den publizistischen Vorspann nicht aus 
den Augen lassen darf. Herr Evans schickt Herrn 
Novak, Herr Novak läßt Herrn Weinstein nicht 
verkommen, dann erbebt die „Welt" bis zum 
„Rheinischen Merkur", und der abendländische 
Kalk rieselt recht lebhaft. Das ist doch die Realität 
dieser Debatte. 

(Beifall bei der SPD) 

Der zweite Akt ist: Ein General soll zur Strecke 
gebracht werden, wobei nach meiner Meinung — 
und ich kenne diesen General, der in meinem 
Wahlkreis wirkt — 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Das ist ein  General, der vor allem deshalb ihr 
Mißfallen hat, weil er sich als ein aufrechter Gene-
ral gegen rechtsradikale Umtriebe in der Bundes-
wehr ausgesprochen hat. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP) 

Das ist doch einer der Gründe dafür, daß es in 
Bayern keinen solchen General geben darf. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Unverschämt- 
heit!) 

Wenn ich im Protokoll vom 9. Februar lese — 
wenn ich das zitieren darf —, daß der Parlamenta-
rische Staatssekretär im Bundesverteidigungsmini-
sterium — 

(Zuruf des Abg. Biehle [CDU/CSU]) 
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Friedrich (Würzburg) 
— Aber Herr Biehle, jetzt hören Sie doch mal zu, 
wie demokratisch dieses Bundesverteidigungsmini-
sterium die Möglichkeiten in der Bundeswehr 
handhabt. 

Da spricht am 24. Januar vor einem Flugabwehr-
raketen-Bataillon Herr von Habsburg, der Mann, 
Herr Wörner, der gesagt hat — und damit den 
Verteidigungsauftrag der Bundeswehr in Mißkredit 
bringt —: Wir müssen Osteuropa bis zur russischen 
Grenze befreien. Dieser Mann spricht vor der Bun-
deswehr. In der Stellungnahme des Bundesverteidi-
gungsministeriums heißt es dazu: 

Es soll deutlich werden, daß in unserem frei-
heitlich-demokratischen Rechtsstaat Meinungs-
unterschiede normal sind und fair ausgetragen 
werden können. 

Diese Fairneß zu erwidern sind Sie nicht fähig. 
Dies stellen wir heute fest. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn Otto von Habsburg in einer Kaserne der 
Bundeswehr von der Befreiung Osteuropas spre-
chen kann, 

(Biehle [CDU/CSU]: Von der geistigen Be

-

freiung!) 

dann ist es. die Pflicht eines Generals, wenn er vor 
einer politischen Jugendorganisation spricht, die 
Tatsächlichkeit der Verteidigungsstrategie der 
NATO festzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Art, wie sie versuchen, einen General fertigzu-
machen, wird deutlich. Wenn man hier Begriffe 
wie „Tauroggen-General" hört, muß man wissen, 
was das historisch bedeutet. Man muß wissen, daß 
hier bewußt irreführende Vergleiche gezogen wer-
den. Zum anständigen Umgang mit Soldaten haben 
Sie die Fähigkeit verloren, Herr Wörner. Das ha-
ben Sie heute bewiesen. 

(Beifall bei der SPD — Biehle [CDU/CSU] : 
Sie haben es noch gar nicht gelernt!) 

Eines werden Sie nicht schaffen: Sie werden nicht 
einen Soldaten erledigen, der ein guter General 
und ein aufrechter Demokrat ist. Dies werden wir 
zu verhindern wissen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der dritte Akt — dies ist in dieser Woche im 
„Bayernkurier" deutlich geworden — ist folgender. 
Ihnen geht es gar nicht um diesen General Bastian. 
Er ist für Sie nur ein Medium, um eine Konstruk-
tion in Europa aufzurichten. Eines steht allerdings 
fest, nämlich daß der Bundeskanzler und der Bun-
desverteidigungsminister bei unseren Verbündeten 
ein größeres Vertrauen haben als Herr Strauß und 
Herr Kohl. Damit werden Sie sich abfinden müs-
sen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Würzbach. 

Würzbach (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Abgeordnete Wehner erin-
nert mit seiner Aussage von der artigen, uns nicht 
bedrohenden und nur defensiven Sowjetunion an 
die Dreierfigur, die viele von uns auf dem Schreib-
tisch stehen haben. Er verschließt die Augen vor 
der offensiven, ständig wachsenden Zahl von Pan-
zern und Raketen. Er verschließt die Ohren vor 
den Erklärungen aller Experten. Im Unterschied zu 
dieser Dreiergruppe verschließt Wehner aber nicht 
auch den Mund, sondern er tönt, verniedlicht laut-
stark und schadet den nationalen Interessen 
Deutschlands und des Bündnisses. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ganz anders der Bundeskanzler und sein in die-
sem Amt immer wieder überforderter Verteidi-
gungsminister! 

(Lachen bei der SPD und der FDP) 

Diese beiden sehen die gigantische Aufrüstung im 
Osten. Sie hören die Lageberichte an. Sie halten 
aber den Mund geschlossen, wenn es darum geht, 
die Wahrheit beim Namen zu nennen und daraus 
Konsequenzen zu ziehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies führt zu zweierlei großem Schaden, zum einen 
nach innen und zum anderen nach außen. Erstmals 
lassen Verteidigungsminister und Bundeskanzler 
zu, daß unsere Bundeswehr durch aktive Offiziere 
in Uniform im Dienst in die direkte politische, in 
die kontroverse parteipolitische Auseinanderset-
zung hineingezerrt wird. Dieser Verteidigungsmi-
nister übt' parteipolitische Zensur aus. Generale, 
deren Äußerungen der SPD, ihren Politikern und 
deren Vergangenheit unbequem sind, werden ent-
lassen. Ein General aber, der dem SPD-Abgeordne-
ten Wehner nach dem Mund redet, der sich zum 
Kronzeugen sowjetischer Überaufrüstung macht, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Unverschämtheit!) 

darf mit geradezu als Ermutigung empfundener Bil-
ligung des Verteidigungsministers — entgegen den 
Ratschlägen führender Offiziere in unseren Streit-
kräften — heute so handeln. Herr Minister, hier 
sind der Begriff der doppelten Moral und Schlim-
meres in der Tat am Platze. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ein General, der politische, parteipolitische Äuße-
rungen von Mitgliedern dieses Hauses als blöd be-
zeichnet, darf dies mit Billigung und unter fröhli-
chem Zusehen dieses Verteidigungsministers tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich will Sie und uns alle fragen, wohin dies füh-
ren muß. Herr Minister, morgen können es doch 
Sie sein, der sich der Kritik von im Dienst befind-
lichen Offizieren, die um Sie herum sind, die in der 
Bundeswehr irgendwo ihren Dienst tun, aussetzt, 

(Widerspruch bei der SPD) 

kann es doch ein anderer Fraktionsvorsitzender 
sein, kann es der Bundeskanzler sein. Wollen Sie 
denn nicht sehen, wohin genau dieses führt? Dieses 
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Würzbach 
führt zum totalen Beschädigen der Inneren Füh-
rung in unseren Streitkräften. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD) 

Dies führt zum Abbau der Loyalität in unserer 
Bundeswehr. 

(Zurufe von der SPD) 

Und dies führt zum parteipolitischen Opportunis-
mus in der Bundeswehr. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wie einfach wäre es, 
wenn man eine klare Linie erkennen ließe. Die ist 
für den Bundeskanzler, für den Verteidigungsmini-
ster ganz einfach, wenn er wenigstens nur noch 
.das verträte, vertreten könnte und dürfte, was er 
selbst, was seine Regierung schreibt, illustriert, 
druckt und in einer ganz neuen Broschüre selbst 
verteilt, einer Broschüre, die auch Ihre Broschüre 
ist, in der zum Warschauer Pakt — in diesen Ta-
gen erschienen — unter der Überschrift „Strategi-
sche Grundsätze" steht: 

Die Streitkräfte im Warschauer Pakt haben 
nach Führungsgrundsätzen, Stärke, Aufbau und 
Ausbildung offensiven Charakter. 

Dies schreiben Sie. Vertreten Sie es doch! 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU 
— Zuruf von der CDU/CSU: Doppelte Mo

-

ral! — Zurufe von der SPD) 

Was vertritt denn dieser Bundeskanzler, dieser 
Verteidigungsminister, und was vertreten Sie denn 
eigentlich? 

(Zurufe von der SPD) 

Das, was sie selber schreiben? Oder genau das 
Wehnersche Gegenteil? Oder mal hier dies und 
mal dort das? Wir fordern Sie auf im Namen nicht 
nur unserer Fraktion, der Bundeswehr, der vielen 
Jahrgänge von Wehrpflichtigen, im Namen des 
Bündnisses und im Namen der Bundesrepublik 
Deutschland: 

(Anhaltende Zurufe von der SPD) 

Beziehen Sie Stellung, beenden Sie diesen schlim-
men Weg und wenden Sie Schaden ab von der 
Bundesrepublik! 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Wehner. 

Wehner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Rahmen einer Aktuellen Stunde 
erlaubt es nicht, auf das einzugehen, was hier bis- . 

 her in demselben Rahmen an Invektiven ausgesät 
worden ist. . 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe hier festzustellen, daß ich einer von de-
nen bin, die im 1. Deutschen Bundestag, ehe es 
überhaupt die Bundeswehr konstituiert gab, 

(Biehle [CDU/CSU] : Als es sie gab, waren 
Sie dagegen!) 

im Auftrag meines Fraktions- und Parteivorsitzen-
den Kurt Schumacher die Vorbereitung dazu posi-
tiv mit zu bewirken hatten. 

(Biehle [CDU/CSU] : Da waren Sie doch 
dagegen!) 

— Es hat Ihnen gerade Ihr Nachbar auf die Schul-
ter geklopft; der weiß, obwohl er mit  mir  nie oder 
selten einer Meinung war, das dies so stimmt. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie wollen nur stören. 

Nun habe ich Ihnen nur folgendes zu sagen. Was 
Sie hier machen, das ist das Gegenteil von dem, 
was mit dem Begriff Innere Führung einmal zustan-
de zu bringen versucht worden ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Was Sie machen, das bedeutet die Zermürbung der 
Moral, das bedeutet die Zerstörung der Verteidi-
gungsfähigkeit und des Vertrauens 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

der Truppe und der  politischen Kräfte zueinander. 
(Beifall bei der SPD und der FDP — Zuru

-

fe von der CDU/CSU) 

Ich habe Ihnen nur folgendes zu sagen, weil Sie 
hier Sprüche machen von wegen, wer sich mit einem 
General usw. Ich habe vor mir die Niederschrift der 
11. Sitzung dieser Wahlperiode vom 3. Februar . 1977, 
bei der ich mich das einzige Mal hier — und sonst 
nicht und nirgendwo draußen — zu den unerhörten 
Behauptungen geäußert habe, die damals im Zu-
sammenhang mit einer Affäre eines gewissen Rudel 
und einiger Generale — Krupinski und Franke — 
über mich gemacht worden sind. Ich habe geschwie-
gen. Ich habe das zwei bis drei Monate auf meinem 
Rücken ausgehalten. 

(Würzbach [CDU/CSU] : Aber befohlen, daß 
sie entlassen werden!) 

Und dann habe ich hier einen Brief von dem Gene-
ral Krupinski verlesen. Ich verlese ihn heute nicht 
noch einmal; meine Redezeit will ich anders ausnüt-
zen.. Ich habe Ihnen das Protokoll genannt. Schlagen 
Sie nach! Denn auch wenn Sie Haß gegen mich ha-
ben, lesen können Sie ja wohl noch. Ob Sie es ver-
stehen, danach frage ich Sie hinterher nicht. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Erster Punkt. 

Zweiter Punkt. Ich habe hier in der Aktuellen 
Stunde am 15. Februar 1979 gegen Ihren Lärm deut-
lich zu machen versucht, daß auch ein Mann wie der 
politisch ganz andere erste Bundeskanzler der Bun-
desrepublik von der Sowjetunion etwas gesagt hat, 
das mir heute angerechnet wird, als hätte ich eine 
Gotteslästerung begangen. Das ist im Protokoll der 
Sitzung vom 15. Februar 1979 im Rahmen einer 
Aktuellen Stunde nachzulesen. 

Und dann lesen Sie, bitte sehr, das Protokoll vom 
9. März mit meinen Bemerkungen, zu denen ich Wort 
für Wort und Silbe für Silbe stehe. 

Wissen Sie: Ich denke hier an ein Wort, das ich 
immer wieder mal nicht nur selbst bedenke, sondern 
auch anderen in Erinnerung bringe; die meisten er- 
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innern sich ja dessen nicht mehr. Kurt Schumacher 
hat auf dem zweiten Nachkriegsparteitag der von 
ihm und meinem Freund Ollenhauer zusammen wie-
derbegründeten Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands in Nürnberg erklärt: 

Demokratie beruht auf dem Prinzip der Gegen-
seitigkeit und der Ehrlichkeit. 

Erster Satz! Zweiter Satz: 

Die Demokratie kann nur leben, wenn die Men-
schen selbständig sind und den Willen zur 
Objektivität haben. 

(Helmrich [CDU/CSU] : Haben Sie den?) 

Und dann kommt der dritte Satz: 

Aber die technokratische und geradezu kriegs-
wissenschaftliche Handhabung der politischen 
Mittel führt zum Gegenteil. 

Und das — das füge ich hinzu — tun Sie zur Zeit. 
— Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister der Verteidigung. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Schon wieder!) 

Apel, Bundesminister der Verteidigung: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen machen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Vorbemerkun

-

gen!) 

Wenn Sie, Herr Kollege Würzbach, meinen, ich 
sei überfordert, dann steht Ihnen dieses Urteil 
durchaus zu. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Natürlich!) 

Ich würde es allerdings begrüßen, wenn Sie an-
ders als bisher versuchten, sich durch Sachargu-
mente mit mir auseinanderzusetzen. Das steht Ihnen 
besser an und hilft uns in der Sache vielleicht wei-
ter. 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Der Minister hat 
gesprochen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Aber eine zweite Bemerkung möchte ich mit 
allem Nachdruck zurückweisen, und, Herr Kollege 
Biehle, ich schäme mich für diese Bemerkung für 
Sie. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie könnten sich 
schämen! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU) 

Wenn Sie einen verdienten General, der sich poli-. 
tisch geäußert hat, so qualifizieren, daß Sie das, 
was er gesagt hat, als eine „laufbahnfördernde Be-
merkung" bezeichnen, dann kann ich nur sagen: 
Welche Hochachtung vor und welche Vorstellung 
von einem Mitmenschen! Ich schäme mich für Sie! 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zurufe 
von der CDU/CSU: Unverschämtheit! — 
Scheinheiligkeit! — Trapez mit doppeltem 
Boden! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU) 

Lassen Sie mich nun zu einigen Sachpunkten 
etwas sagen. Wie ist denn das eigentlich? Hier 
wird ununterbrochen von Ihnen, Herr Biehle, und 
von anderen behauptet, wir hätten keine klären-
den Aussagen zur Sache selbst gemacht. 

(Dr. Miltner [CDU/CSU]: So ist es!) 

Da kann ich mich nur an das anschließen, was mein 
Fraktionsvorsitzender gesagt hat. 

(Lachen bei der CDU/CSU — Biehle [CDU/ 
CSU]: Das habe ich Ihnen ja bestätigt! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie sind doch nicht bereit zuzuhören. Sie sind 
doch nicht bereit hinzuhören. Sie sind doch nicht 
bereit, Argumente zur Kenntnis zu nehmen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Und wenn wir in diesem Punkt sagen — — 

(Dr. Miltner [CDU/CSU] : Wir warten auf 
ein klärendes Wort!) 

Ich habe hier zweimal ein Zitat von Franz Josef 
Strauß eingeführt, der im Deutschen Bundestag 
in seiner letzten Rede gesagt hat: Der Friede sei 
sicher; die Sowjetunion denke nicht daran, ange-
sichts der Struktur der NATO, angesichts des in-
neren Zusammenhalts, 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Sie zitieren nicht 
redlich!) 

angesichts der Verteidigungsfähigkeit der NATO, 
einen Krieg zu beginnen. Und da sagen Sie un-
unterbrochen, darum gehe es überhaupt nicht. 

Aber um was geht es dann eigentlich? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Daß Bastian ...!) 

Wir haben Ihnen erklärt, und ich habe es vor 
einer halben Stunde wieder getan, daß wir sehr 
wohl das militärische Potential des Warschauer 
Pakts als größer ansehen müssen — und es ist auch 
größer —, als für die Verteidigungsfähigkeit des 
Warschauer Pakts notwendig, daß wir daran un-
sere Verteidigungsfähigkeit messen, daß wir daran 
unser langfristiges Verteidigungsprogramm orien-
tieren und daß wir darauf unsere Politik abstellen! 

(Dr. Miltner [CDU/CSU] : Also nicht defen

-

siv!) 

Nun nehmen Sie doch davon Kenntnis! 

Eine zweite Bemerkung. Wo sind denn eigentlich 
die angeblichen „Zweifel im Bündnis"? Können Sie 
mir außer dubiosen Quellen — und ich kenne nur 
eine einzige — einen Herrn von mittlerem Adel bei 
einer bekannten Tageszeitung, der aus Brüssel im-
mer viel zu berichten hat — einmal eine offizielle 
Quelle nennen? Wo sind denn diese Quellen? 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Sie können sich doch in Ihrer Argumentation nicht 
nur auf den Grafen Brockdorff und Herrn Weinstein 
abstützen! Nennen Sie eine offizielle Quelle, die 
irgendwo einen Zweifel an der Bündnistreue dieses 
Landes und ihrer sozialliberalen Koalition äußert! 
Diesen Beweis bleiben Sie schuldig, weil Sie den Be- 
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weis nicht liefern können. Sie fischen lieber im trü-
ben, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Eine dritte Bemerkung. Der Herr Würzbach hat 
von „parteipolitischer Zensur" durch mich gespro-
chen. Wo finden Sie denn diese Zensur? Kommen 
Sie hier vor und bringen Sie einen einzigen Beweis 
dafür, daß ich in den 14 Monaten meiner Amtszeit 
parteipolitische Zensur betrieben habe. Kommen Sie 
hier vor und bringen Sie den Beweis! Bleiben Sie 
nicht im Allgemeinen, überfordern Sie sich selbst 
nicht, kommen Sie hier vor und bringen Sie den 
Beweis! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich will Ihnen sagen, wie man nach meiner An-
sicht Angelegenheiten erledigt, und das will ich an 
einem praktischen Fall schildern. Wir haben vor 14 
Tagen in einer bekannten Sonntagszeitung gelesen, 
daß ein General den geplanten Autobahnbau zwi-
schen Hamburg und Berlin als ein Problem darge-
stellt hat. Ich habe den General dieser Tage getrof-
fen und habe ihn persönlich dreierlei gefragt. Er-
stens, ob ihm bekannt sei, daß die NATO-Minister-
ratstagung einstimmig im Dezember letzten Jahres 
die Verkehrsvereinbarungen zwischen der Bundes-
republik und der DDR begrüßt hat als Beispiel zur 
Stabilisierung des Friedens — einstimmig alle 
NATO-Außenminister! 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Und die Verteidi

-

gungsminister? — Zuruf des Abg. Biehle 
[CDU/CSU]) 

Ich habe ihn zweitens gefragt, ob ihm bekannt sei, 
daß bei der Auswahl zwischen zwei möglichen Tras-
sen — eine nach Niedersachsen, eine nach Schleswig-
Holstein — diese die militärisch weniger problema-
tische sei. Ich habe ihn drittens gefragt, was er denn 
tatsächlich der Zeitung gegenüber gesagt hat. Wir 
haben dann in einem sehr freundschaftlichen Ge-
spräch die Probleme so geregelt, daß wir nun wis-
sen, woran wir sind. 

Ich denke, so regelt man Probleme und geht nicht 
los, Herr Biehle, und sagt, ein Generalmajor dieser 
Bundeswehr mache Bemerkungen, um befördert zu 
werden. Das ist unredlich, das ist falsch. Ich weise 
diese Äußerungen zurück. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Biehle 
[CDU/CSU] : Das habe ich aus Ihrem Hau- 

se!) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort  hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wer noch nicht gewußt haben 
sollte, daß es hier nicht um den Fall des Generals 
Bastian geht, sondern um den Fall des Verteidi-
gungsministers Apel, der hat es ja nun gesehen. Bis-
her wollte ich ihm nur Untätigkeit vorwerfen, aber 
nach seinem zweimaligen Engagement für die Äuße-
rungen des Generals muß ich ihn nun auch im posi

-

tiven Sinne voll verantwortlich für das machen, was 
der General tut. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich kann mir auch vorstellen, warum das so ist. 
Es ist geradezu verräterisch, daß ein Bundesminister, 
der vor dieses Haus tritt, der attackiert wird, wie 
es sich in der parlamentarischen Demokratie gehört, 
als Vertreter der Bundesregierung nicht etwa sagt: 
„Mein Bundeskanzler hat ...", sondern sagt: „Mein 
Fraktionsvorsitzender hat ...". 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU — Dr. Ehmke [SPD] : Das sagen 
Sie nur, weil Sie keinen haben! — Zuruf 
von der SPD: Ihre Anweisung kommt aus 
dem „Bayernkurier"! — Weitere Zurufe von 

der SPD) 

Wir haben ja immer gewußt, wer in der deutschen 
Politik seit zehn Jahren das Sagen hat. Jetzt weiß 
es wenigstens das ganze Volk. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Kollege Möllemann, wir treiben keinen 
Spalt zwischen die Bündnispartner. Diesen Spalt 
treibt doch ein Minister, der die Äußerungen eines 
Generals deckt, die gegen die Verteidigungspolitik 
der NATO gerichtet sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das Wort von der „Selbstfinnlandisierung" wurde 
ja nicht von dieser Opposition erfunden. Es stammt 
von einem Amerikaner, dem Sicherheitsberater des 
amerikanischen Präsidenten. Denn die Folgen der 
Politik dieser Regierung, die Herr Wehner erzwun-
gen hat, bestehen darin, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Möllemann 
[FDP] : Was Sie von Ihrem Fraktionsvorsit

-

zenden sagen, ist doch klar!) 

daß man uns in Amerika nicht mehr traut. 

General Haig hat in bezug auf die Äußerungen 
von Herrn Bastian ausdrücklich gesagt, daß die 
russische Rüstung das übersteigt, was zur Verteidi-
gung notwendig ist. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Das hat 
der Verteidigungsminister Apel auch ge

-

sagt!) 

Meine Damen und Herren, dieser General muß sich 
doch Sorgen machen, wenn ein deutscher General 
und seine Äußerungen als Feigenblatt für die 
sowjetische Rüstung herhalten müssen. 

Die Äußerungen des Herrn Bastian widersprechen 
der Politik der NATO und damit — wie wir doch 
immer wieder hören — der Politik dieser Bundes-
regierung. Da soll mir keiner mit der Meinungsfrei-
heit kommen. Natürlich haben wir die Bundeswehr 
in vollem Bewußtsein mitten in den Staat und die 
Gesellschaft hineingestellt. Sie soll nicht im Getto 
leben wie die Reichswehr. Natürlich kann ein Gene-
ral als Staatsbürger sagen, was er will, z. B. zur 
Strafrechtsreform, zur Bildungspolitik oder zur 
Staatsverschuldung. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Möllemann 
[FDP] : Auch zur Verteidigungspolitik!) 
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Aber wenn er von seinem Handwerk und seinem 
Auftrag spricht, dann muß er die Zurückhaltung 
wahren, die das Soldatengesetz für jeden Soldaten, 
für jeden Offizier und erst recht natürlich für einen 
General vorsieht; denn je höher man steht, um so 
mehr muß man seine Worte wägen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD] : 
Dann darf man nur noch den „Bayernku

-

rier" zitieren!) 

Als der General Grashey die Innere Führung kriti-
siert hat, hat ein CDU-Minister ihn veranlaßt zu 
gehen. 

Auf das Schlimmste aber — und das, Herr Mini-
ster, nehme ich Ihnen übel — sind Sie nicht ein-
gegangen. Da hat doch der Herr General Bastian 
die Ausführungen meines Kollegen Weiskirch als 
„völlig unsachlich und blöd" bezeichnet. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Und zwar in einer 
kommunistisch beeinflußten Zeitung! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wenn ein Abgeordneter 
hier im Hause die Ausführungen eines Kollegen als 
„blöd" bezeichnet, bekommt er zu Recht einen Ord-
nungsruf. Was in der Stätte des Streits notwendig 
ist, das ist doch wohl erst recht im übrigen Leben 
notwendig, zumal wenn ein General einem Mitglied 
des Verteidigungsausschusses, der das parlamentari-
sche Kontrollorgan darstellt, gegenübersteht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zwei Generale wurden entlassen, weil sie Herrn 
Wehner kritisiert haben, Nun gut, meine Damen und 
Herren, hier wurde ein Mitglied der Opposition kri-
tisiert! 

(Zuruf von der SPD: Das ist das schlimmste 
Übel!) 

Das, was ich jetzt sage, sage ich nicht polemisch. Ich 
sage es, nachdem ich 30 Jahre diesem Hause ange-
höre: Herr Minister Apel, was ist Ihnen die Ehre 
eines Abgeordneten der Opposition und eines Mit-
glieds des Verteidigungsausschusses dieses Hauses 
eigentlich wert? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn je ein General entlassen werden müßte, dann 
dieser General! 

(Lachen bei der SPD) 

Denn seine Haltung und leider erst recht Ihre Hal-
tung, Herr Minister, zeigt, daß Herbert Wehner der 
Obergeneralinspekteur der Deutschen Bundeswehr 
ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Das haben Sie aus dem „Bayernku

-

rier" !) 

In den Zeiten der Gründung der Bundeswehr hat 
mein so früh verstorbener Kollege Erler in einer 
grundsätzlichen Rede in Berlin gesagt: 

Die Armee darf unter gar keinen Umständen 
so etwas Ähnliches wie das Eigentum der Re

-

gierung oder gar der Regierungsparteien oder 
einer einzigen Regierungspartei werden. 

(Zuruf von der SPD: Der hatte damals auch 
Grund dazu!) 

An einer weiteren Stelle spricht er von der „Beute", 
die die Armee nicht werden dürfe. Wir haben die 
Sorge, daß die deutsche Bundeswehr in der Politik, 
die jetzt verfolgt wird, zum Eigentum und zur Beute 
der Sozialdemokratischen Partei wird. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU — La

-

chen bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Jung. 

Jung (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Daß die CDU/CSU diese Ak-
tuelle Stunde beantragt hat, ist konsequentes Han-
deln, konsequentes Handeln insofern, als die Oppo-
sition ja seit einiger Zeit alles in ihren Möglichkei-
ten Stehende unternimmt, um ihrem Ruf nach Kräf-
ten zu schaden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Solange die Opposition nur sich schadet, mag man 
das als ihre eigene Sache betrachten, wiewohl die 
Rolle, die eine Opposition spielt, auch Auswirkun-
gen auf die Qualität des gesamten politischen Gefü-
ges hat. 

Dadurch, daß die CDU/CSU diese Aktuelle Stunde 
beantragt hat, schadet sie aber auch dem Ansehen 
des Deutschen Bundestages; denn es ist nur zu of-
fensichtlich, daß das Parlament einmal mehr zur 
Durchsetzung primitivster parteipolitischer und 
wahltaktischer Zielsetzungen mißbraucht wird. 

(Beifall bei der FDP und der SPD - Weis

-

kirch [Olpe] [CDU/CSU] : Das Parlament ist 
dazu da, das zur Sprache zu bringen!) 

Ich wiederhole mich bewußt einmal mehr: Der Be-
reich der Sicherheitspolitik eignet sich absolut nicht 
für wahlkämpferische vergröbernde ideologische 
Auseinandersetzungen. 

(Dr. Miltner [CDU/CSU] : Das hat doch mit 
Wahlkampf überhaupt nichts zu tun! Äu

-

ßern Sie sich doch einmal zu der Aussage, 
die Rüstung der Sowjetunion diene nur der 

Verteidigung!) 

Auch ein hochgespielter Fall Bastian darf nicht da-
von ablenken, daß das sicherheitspolitische Gemein-
interesse im Deutschen Bundestag über die Frak-
tions-, Oppositions- und Koalitionsgrenzen hinaus-
reicht. 

Die Äußerungen des Generals Bastian jedenfalls 
bieten keinen einzigen vernünftigen Grund, eine 
Aktuelle Stunde zu beantragen. Was hat er denn 
gesagt? General Bastian hat gesagt, „daß gegenwär-
tig nichts auf eine Absicht der Sowjetunion hindeu-
te, ihr militärisches Potential gegen Westeuropa in 
Bewegung zu setzen, also offensiv zu verwenden; 
daß überdies vieles, wie z. B. die auf verschiedenen 
Ebenen geführten Gespräche über Rüstungsbegren-
zung und Truppenabbau, zu der Hoffnung berechtig- 
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ten, die für den Frieden in Europa positive Lage 
werde sich auch in überschaubarer Zukunft nicht zu 
unseren Ungunsten verändern." 

(Dr. Miltner [CDU/CSU] : Warum gehen Sie 
nicht auf den inkriminierenden Satz ein, die 

sowjetische Rüstung sei defensiv?) 

— Ich will mir weitere Zitate Bastians versagen, 
weil Herr Staatssekretär von Bülow heute in der 
Fragestunde und Herr Minister Apel soeben darauf 
eingegangen sind. 

General Bastian hat aber auch gesagt, es zeige 
sich, „daß wir zur Zeit keiner aktuellen Bedrohung 
ausgesetzt seien. Wenn wir allerdings eine Ver-
schlechterung vermeiden wollten," — nehmen Sie 
das bitte zur Kenntnis; das ist auch unsere Auffas-
sung — „bleibe uns die Rüstung wohl nicht erspart. 
Wir müßten versuchen, zu einem rational und sach-
lich gesteuerten Verhältnis zur Sowjetunion zu kom-
men." 

• Diese Äußerungen sollte man nicht nur nicht ver-
bieten, vielmehr sollte man sich wünschen, daß 
manche in diesem Hause eine solche besonnene, ver-
antwortungs- und problembewußte Beurteilung der 
Lage in den sicherheitspolitischen Debatten anstel-
len würden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Was geschieht statt dessen? Herr Strauß fordert die 
Versetzung des Herrn Bastian. Die Opposition ver-
gleicht Herrn Bastian, einen Offizier, der mit seinen 
Äußerungen die Fähigkeit zu verantwortungsbe-
wußter und differenzierter politischer Betrachtung 
bewiesen hat, mit dem überhaupt nicht vergleichba-
ren Fall der Generale Krupinski und Franke. Hier 
werden von Ihnen doch Äpfel und Birnen verrech-
net. 

(Biehle [CDU/CSU] : Der Bundeskanzler sagt, 
er gebe darauf keine Antwort!) 

— Herr Biehle, die Tatsache, daß Sie diese Aktuelle 
Stunde herbeigeführt haben, und die Begründung, 
die Sie heute gegeben haben, zeigen den gleichen 
Mangel, den Sie auch schon in der Abrüstungsde-
batte bewiesen haben: Mangel an Augenmaß bei der 
Beurteilung außen- und sicherheitspolitischer Gege-
benheiten. Sie beweisen damit aber auch Ihr Unver-
mögen, wenn es darum geht, von Freiheit nicht nur 
zu reden, sondern sich damit abzufinden, daß der 
Staatsbürger — und der Soldat ist ebenfalls Staats-
bürger — von dieser Freiheit auch Gebrauch macht. 

Sie stecken sich immer gerne das Etikett „liberal" 
an. Sie sind es natürlich nicht. Aber ich empfehle 
Ihnen, Nachhilfeunterricht bei Voltaire zu nehmen. 
Ich zitiere ihn: „Ich hasse wie die Pest, was du ver-
trittst, aber ich setze mein Leben dafür ein, daß du 
es vertreten darfst." Merken Sie sich das gut meine 
Damen und Herren von der Opposition! 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Weis

-

kirch [Olpe] [CDU/CSU]: Stillgestanden!) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Horn. 

Horn (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Fraktion der Sozialde

-

mokratischen Partei im Deutschen Bundestag hält 
es für einen ausgesprochen schlechten und mise-
rablen Stil, hier einen Mann, der sich nicht wehren 
kann, so durch den Dreck zu ziehen. 

(Beifall 'bei der SPD und der FDP-La- 
chen bei der CDU/CSU — Weiskirch 
[Olpe] [CDU/CSU] : Wer hat ihn denn 
durch den Dreck gezogen? Doch nicht wir! 

— Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Aus diesem Grunde möchte ich General Bastian 
mit einer seiner Ausführungen selber zu Wort 
kommen lassen, die ich für zentral erachte. 

Auf die Frage „Herr General, sind Sie der Mei-
nung, ein Bundeswehrkommandeur sollte sich zu 
brisanten verteidigungspolitischen Themen öffent-
lich äußern, auch auf die Gefahr hin, mißverstan-
den zu werden?" antwortet Bastian:  

Nein, der Meinung bin ich gewiß nicht. Der 
Soldat, erst recht ein höhergestellter Komman-
deur, sollte sich zu politischen Fragen in der 

Öffentlichkeit möglichst nicht äußern, sondern 
dies den Politikern überlassen, was natürlich 
nicht ausschließt, daß er seine eigene politi-
sche Überzeugung nicht nur haben soll, son-
dern haben muß. 

Aber es gilbt eben auch Ausnahmen von dieser 
sicher guten Regel. Wenn bei einer Zusam-
menkunft, die zum Ziel hat, sich über Fragen 
der politischen 'Bildung und Inneren Führung 
in 'der Bundeswehr auszusprechen, später auch 
Fragen gestellt werden, die den sicherheitspo-
litischen Raum berühren, kann man nicht knei-
fen. Täte man es, würde man das Vertrauen 
seiner Gesprächspartner schnell verlieren. 
Aber auch dann ist natürlich die Loyalität der 
anvertrauten Aufgabe gegenüber zu beachten. 

Ich bin sicher, dieses Prinzip berücksichtigt 
zu haben, was mir um so weniger schwerfiel, 
als ich ja nur meiner eigenen Überzeugung 
Ausdruck gelben brauchte, als ich die nicht je-
dem sofort erkennbare Vereinbarkeit der be-
kannten Wehverschen Kurzformel mit den 
Grundsätzen unserer Sicherheitspolitik erläu-
terte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
glaube, dies ist eine Aussage des Generals, die 
nicht einfach abgetan werden kann, sondern eine 
sehr differenzierte Aussage darstellt 

Wir haben als Sozialdemokraten kritische Aussa-
gen führender Offiziere doch immer 'wieder erlebt. 
Ich erinnere hier an die Hauptleute von Unna, ich 
erinnere 'hier beispielsweise an  die Neujahrsrede 
von General Wagemann. Ich habe daraufhin da-
mals dem Verteidigungsminister einen Brief ge-
schrieben und  ausdrücklich dargelegt, daß es not-
wendig ist, daß ein General, auch wenn ich seine 
Position nicht teile, abweichende Aussagen ma-
chen kann, abweichend von einer politischen Par- 
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Horn 
tei. Ich bin der Auffassung, dies sollten wir als 
Prinzip allesamt durchhalten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir könnten auch noch andere Namen nennen. 
Ich will folgendes hinzufügen: Es war General Ba-
stian selbst, der vor eineinhalb Jahren an seinem 
Standort eine sehr eindeutige Aussage hinsichtlich 
des KDV-Gesetzes gemacht hat, die nicht mit der 
Position der sozialliberalen Regierung überein-
stimmte. Wir haben den General nicht kritisiert, 
wir haben nicht gefordert, den General zur Rechen-
schaft zu ziehen, weil wir der Auffassung sind, daß 
nicht willkürlich eine politische Partei, wie Sie das 
ständig tun, einen Schnittpunkt festlegen kann, von 
dem aus bewertet wird, db ein General dies sagen 
darf oder ihm ein Maulkorb vorgehängt wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich darf zum Schluß die sicherlich nicht der So-
zialdemokratischen Partei nahestehende „Rhein-Zei-
tung" zitieren: 

Es ist ein ungutes Gefühl, zu erfahren, daß die 
CDU/CSU sich für einen General Krupinski, 
der auf üble Art mit dem Nazi Rudel Kontakt 
hatte, in die Schanze schlug und einen Mann 
wie General Bastian, der in der zivilen Heraus-
lorderung Courage beweist, als unfähig ab-
schießen will. 

Ich wäre froh, wenn mehr deutsche Generale 
so viel bürgerliches Engagement 'bewiesen, je-
derzeit für ihren Auftrag einzustehen, wo sie 
von unserer Gesellschaft, zumal von unserer 
kritischen Jugend, zum Antworten gefordert 
sind. 

Bleibt zu 'halfen, daß nicht die rechtsradikalen 
Feinde des 'Generals, denen der Truppenkom-
mandeur so entschlossen gegenübertrat, eine 
Chance zur Attacke wittern dürfen. 

(Beifall bei der  SPD  und 'der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Dr. Kraske. 

Dr. Kraske (CDU/CSU) : Meine Damen und Her-
ren! Was hier zur Debatte steht, ist nicht die Mei-
nungsfreiheit, sondern die politische Vernunft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Als der atlantische Oberbefehlshaber General Haig 
vor wenigen Monaten hier in Bonn eine Rede hielt, 
hat er auf bohrende Fragen nach den Absichten der 
Sowjetunion erklärt, es sei nicht seines Amtes, 
über Absichten zu spekulieren. Er habe sich allein 
mit Fähigkeiten auseinanderzusetzen. 

Wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie, Herr 
Bundesverteidigungsminister, in Ihrem Vortrag auf 
der Wehrkundetagung in München in nobler Zu-
rückhaltung etwas ganz ähnliches gesagt. Wenn 
ein Zwei-Sterne-General gegen dieses eherne Ge-
bot der politischen Vernunft und der Loyalität ver-
stößt, kann er sich nicht wundern und dann kön

-

nen Sie sich nicht wundern, welchen Schaden er 
damit anrichtet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber, meine Damen und Herren, das, was hier 
im Mittelpunkt der Debatte steht, ist ja gar nicht 
ein Zwei-Sterne-General, sondern es ist die Stel-
lung der Bundesrepublik Deutschland im NATO-
Bündnis. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Über politische Absichten läßt sich trefflich strei-
ten. Die 'Beurteilung von Fähigkeiten dagegen ist 
eine objektive militärische und militärpolitische 
Feststellung. Diese Entscheidung hat die NATO — 
mit Unterstützung des Bündnispartners Bundesre-
publik Deutschland — mehrfach eindeutig getrof-
fen. Der Kollege Biehle hat daran erinnert: Von 
„zunehmenden Offensivkapazitäten", von „wach-
senden Fähigkeiten zum Einsatz neuer Offensiv-
waffen", von einem „zunehmend offensiven Cha-
rakter" der Streitkräfte der Warschauer-Pakt-
Mächte war da die Rede. Wer demgegenüber stän-
dig von der defensiven Rüstung des Warschauer 
Pakts spricht oder solchen Fehleinschätzungen 
nicht sofort und entschieden widerspricht, will et-
was damit erreichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Debatte über SS-20 und die NTF-Modernisie-
rung hat uns ja schon einen Vorgeschmack davon 
gegeben, was er damit erreichen will. Das schafft 
die Unruhe im 'Bündnis, das führt zu den Irritatio-
nen, die ja nicht nur Zeitungserfindungen sind, 
sondern die tatsächlich vorhanden sind und auf die 
unser Kollege Conrad Ahlers in den letzten Tagen 
hingewiesen 'hat, 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : 'Sehr gut!) 

der, glaube ich, nicht der Opposition, sondern Ihrer 
Fraktion angehört. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wer ständig von nur 
defensiver Rüstung spricht, setzt sich dem Ver-
dacht aus, daß er damit ganz andere Ziele verfolgt. 
Ich sage Ihnen, welche: Er will statt Abrüstung 
einseitige Vorleistungen und statt Entspannung 
„appeasement". 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer dem — wie der Bundeskanzler und wie Sie, 
Herr Bundesverteidigungsminister — nicht sofort 
laut und mit aller Entschiedenheit widerspricht, 

(Schwarz [CDU/CSU]: Die dürfen ja gar 
nicht!) 

ist selber daran schuld, wenn er am Ende in den 
Verdacht gerät, daß ihm die Sicherheit in seiner 
Partei wichtiger ist als die Sicherheit unseres 
Landes. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Jungmann. 
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Jungmann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nachdem ich hier den Kollegen Kras-
ke gehört habe, drängt sich mir der Eindruck auf, 
daß Sie hier nach dem Husarenritt des Kollegen 
Wörner zum ungeordneten Rückzug der Opposition 
geblasen haben. 

(Beifall bei der SPD — Lachen bei der 
 CDU/CSU) 

Ihren Ausführungen, Herr Kollege Kraske, war 
zu entnehmen, daß General Haig seinen Auftrag 
nicht nach Absichten, sondern nach Möglichkeiten 
zu beurteilen habe. Dazu möchte ich Ihnen sagen, 
daß an der  Führungsakademie der Bundeswehr 
Wert darauf gelegt wird, zwischen Absichten und 
Möglichkeiten eines potentiellen Gegners zu unter-
scheiden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Kraske [CDU/CSU]) ,  

Es ist richtig und wichtig, daß hier sorgfältig un-
terschieden wird und daß dies an der Führungsaka-
demie der Bundeswehr auch so gelehrt wird. 

Genau dies hat General Bastian in seiner Erklä-
rung getan: Er hat zwischen politischen Absichten 
der Sowjetunion und den Möglichkeiten des militä-
rischen Potentials unterschieden, das zur offensi-
ven Operation geeignet ist. Dies hat der Verteidi-
gungsminister, Herr Kollege Biehle — genauso 
deutlich, wie ich es jetzt gesagt habe —, hier ge-
sagt. 

Wenn wir, wie es der Verteidigungsminister ge-
tan hat, klar und deutlich feststellen, daß das Po-
tential der Sowjetunion auch zu offensiven Opera-
tionen geeignet ist, so muß man dabei die militär-
strategische Taktik der Sowjetunion berücksichti-
gen. Die Sowjets haben aus den Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieges, in dem sie von Deutschland 
im Jahre 1942 überfallen worden sind — das ist ja 
gar nicht zu bestreiten — die Lehren gezogen. Da-
durch, daß sie ein Potential aufgebaut haben, das 
über das hinausgeht, was zur Verteidigung not-
wendig ist, haben sie sich natürlich die Möglich-
keit geschaffen, wenn sie angegriffen werden, den 
Angriff ihrerseits in das gegnerische Gebiet hinein-
zutragen. 

Der Verteidigungsbeitrag der Bundeswehr muß 
sich nach Auffassung der Sozialdemokraten natür-
lich am militärischen Potential eines möglichen 
Gegners ausrichten. 

(Sehr richtig! bei der  CDU/CSU) 

Darauf ist auch der Verteidigungshaushalt 1979 ab-
gestellt. Die Fraktion der SPD und der FDP haben 
mit Ihrer Zustimmung klargemacht, 'daß sie gewillt 
sind, die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, ih-
ren Auftrag auszuführen. Dabei ist von den Mög-
lichkeiten auszugehen, die das Potential des Geg-
ners bietet. Was aber hat die Opposition getan, um 
der 'Bundeswehr diese Möglichkeit zu geben? Sie 
haben den  Haushalt abgelehnt, und zwar nicht zum 
ersten, sondern zum dritten Male. 

(Würzbach [CDU/CSU] : Sie haben die 
Bundeswehr abgelehnt!) 

— Herr Kollege Würzbach, ich hoffe, daß draußen 
nicht nur Ihre Worte gehört, sondern auch Ihre 
Gesten gesehen worden sind. Denn 'Gesten sind 
verräterisch. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bemerkung, die Sie hier vorne gemacht haben, 
war verräterisch. Ich habe die Bundeswehr nie ab-
gelehnt, Herr Kollege WürZbach. Dies ist eine Un-
terstellung. Sie  wissen genausogut wie jeder ande-
re, daß ich im Gegensatz zu manchem Kollegen der 
Union meinen Beitrag für die  Verteidigungsfähig-
keit in der Bundeswehr zwölf Jahre geleistet 
habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir verlassen uns also nicht auf die Absichten 
eines möglichen Gegners, sondern geben der Bun-
deswehr, was sie benötigt, und zwar ausgerichtet 
auf den jüngsten Fall, daß die Sowjetunion ihr mi-
litärisches Potential für einen Krieg nutzen sollte. 
Wir haben in der Vergangenheit der Bundeswehr 
das Material an die Hand gegeben, das sie benö-
tigt. Wir haben 50 Milliarden DM bis hinein in die 
Mitte der 80er Jahre festgelegt für neue Beschaf-
fungsprogramme. 

Herr Kollege Weiskirch, ich komme noch einmal 
auf die Äußerung des Herrn Generals Bastian zu-
rück. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zum Schluß kä-
men. 

Jungmann (SPD) : 'Ein letzter Satz, Herr Kollege. 
(Heiterkeit) 

— Entschuldigung, Herr Präsident! — Wenn Sie, 
meine Damen und Herren, etwas ruhiger zuhörten, 
wäre es  mir  auch möglich, Ihnen etwas ruhiger 
und 'deutlicher das zu sagen, was ich Ihnen sagen 
möchte. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, 
kommen Sie zum letzten Satz! 

Jungmann (SPD) : Herr Kollege Weiskirch, man 
kann natürlich nicht billigen, daß ein General die 
Äußerung eines Abgeordneten als blöd bezeich-
net. 

(Biehle [CDU/CSU] : Das müßte der Mini

-

ster sagen, nicht Sie!) 

— Ich spreche hier nicht für den Minister, sondern 
rede für meine Fraktion. 

(Biehle [CDU/CSU] : Eben! So ist es!) 

Aber die Äußerung, die Sie getan haben und die 
ich hier vorlesen kann, kann man bei intensivem 
Studium sicher auch nicht als geistreich bezeich-
nen. 

(Heiterkeit unid Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Meine Damen und Her-
ren, wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. Ich 
schließe die Aussprache. 
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Vizepräsident Stücklen 

Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden ruhi-
gen Tage ein frohes, sonniges und hoffentlich un-
fallfreies Ostern. 

Ich berufe die nächste Sitzung auf Mittwoch, den 
25. April, 13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 10.20 Uhr) 

Berichtigung 

144. Sitzung, Seite 11515* D, Zeile 11: Statt „Neuß/ 
Düsseldorf" ist zu lesen: „Neuß bei Düsseldorf". 
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Anlage 2 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schmidt (Gellersen) 
(SPD) (Drucksache 8/2637 Fragen A 6 und 7) : 

Kann die Bundesregierung die enormen Preisunterschiede bei 
Handelsdüngemitteln in den Mitgliedsländern der EG erklären, 
wie sie aus dem Agrarstatistischen Jahrbuch 1974 bis 1977 des 
Statistischen Amts der Europäischen Gemeinschaften hervor-
gehen, und liegen ihr Informationen vor, daß zwischen den 
Düngemittelherstellern Absprachen über eine Preisdifferenzierung 
auf den Düngemittelmärkten in den EG-Ländern bestehen? 

Wie beurteilt sie die Wettbewerbsverzerrungen, die sich für 
die deutsche Landwirtschaft aus den Preisunterschieden für 
Düngemittel im Vorleistungsbereich ergeben, und welche Mög-
lichkeiten sieht die Bundesregierung, diese Wettbewerbsnach-
teile zu vermindern? 

Zu Frage A 6: 

Was zunächst die im agrarstatistischen Jahrbuch 
1974 bis 1977 des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften enthaltenen Preisunter-
schiede für Düngemittel zwischen den Mitglieds-
ländern der Gemeinschaft anbetrifft, so möchte ich 
darauf hinweisen, daß internationale Preisverglei-
che auf dem Düngemittelsektor außerordentlich pro-
blematisch sind. In den Preisen der einzelnen Län-
der sind nämlich in unterschiedlichem Maße Fracht-
raten, Rabatte und Steuern enthalten. Bei der Um-
rechnung der nationalen Währungen in eine ge-
meinsame Rechnungseinheit wird von Paritäten aus-
gegangen, die das effektive Kaufkraftverhältnis nur 
unvollkommen widerspiegeln. Auf diese mangel-
hafte Vergleichbarkeit weist das Statistische Amt 
der Gemeinschaften in seinen Veröffentlichungen 
auch ausdrücklich hin. 

Preisunterschiede für Düngemittel in den einzel-
nen EG-Ländern können sich vor allem aus unter-
schiedlichen Rohstoffkosten und Verschiebungen 
der Währungsparitäten ergeben. 

Was den zweiten Teil Ihrer Frage anbetrifft, so 
sind weder dem Bundeskartellamt noch dem Bun-
desministerium für Wirtschaft Absprachen zur 
Preisdifferenzierung auf den Düngemittelmärkten in 
den EG-Ländern bekannt. 

Zu Frage A 7: 

Soweit Preisunterschiede bei Düngemitteln zwi-
schen den EG-Ländern bestehen, sind diese nicht für 
so gravierend zu halten, daß sich hieraus existenz- 
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gefährdende Wettbewerbsverzerrungen für die 
deutsche Landwirtschaft ergeben. Die Bundesregie-
rung sieht daher gegenwärtig keine Veranlassung, 
Maßnahmen gegen eventuelle Wettbewerbsnach-
teile zu ergreifen, zumal diese die Möglichkeit hat, 
ungehindert billigere Düngemittel aus anderen Mit-
gliedstaaten zollfrei zu importieren. 

Soweit mir bekannt ist, haben sich die Düngemit-
telpreise in anderen Mitgliedstaaten gerade in den 
letzten beiden Jahren stärker erhöht als in der 
Bundesrepublik, wo die Preise relativ stabil geblie-
ben sind. Für das Jahr 1977 ergibt sich dies auch 
aus der von Ihnen genannten Quelle. 

Im übrigen lag der Index der Einkaufspreise für 
Düngemittel im Dezember 1978. praktisch auf der 
gleichen Höhe wie derjenige für landwirtschaft-
liche Betriebsmittel insgesamt. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2637 Frage B 21) : 

Welches Potential zur Einsparung von Erdöl in der Bundes-
republik Deutschland sieht die Bundesregierung für die Umstel-
lung auf Kernenergie bei der Stromerzeugung in Ölkraftwerken, 
bei der Raumheizung und Warmwasserbereitung mittels Nacht-
speicherheizungen? 

In der Bundesrepublik wurden 1977 in öffent-
lichen und industriellen Ölkraftwerken ca. 6 Mil-
lionen t Heizöl zur Stromerzeugung eingesetzt, die 
zugehörige Kraftwerkskapazität beträgt rd. 14 000 
MW. 

Dieses Potential ließe sich allerdings nur in be-
grenztem Umfang durch Kernenergie substituieren, 
da 

— es sich im industriellen Bereich (ca. 3 000 MW) 
in der Regel um kleinere Heizkraftanlagen han-
delt, die zusätzlich den  Prozeßwärmebedarf 
decken, 

— der Einsatz in der öffentlichen Versorgung vor-
nehmlich 'zur Spitzen- und Mittellastdeckung er-
folgt. In diesem Bereich wäre angesichts der 
vorgegebenen Kostenstruktur eine Substitution 

 von Mineralöl durch Kernenergie nicht wirt-
schaftlich. 

Allerdings werden insbesondere in Baden-Würt-
temberg und Bayern — hier befinden sich knapp 
50 O/o der öffentlichen Kraftwerkskapazität auf Basis 
01 — einige Kraftwerke auch im Grundlastbereich 
eingesetzt, da keine kostengünstigen Alternativ-
energien in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen. Diese Tendenz einer teilweise höheren Be-
schäftigung als im übrigen Bundesgebiet wird sich 
— selbst bei niedrigen Stromverbrauchszuwachs-
raten — fortsetzen, sofern der Kernenergieausbau 
weitere Verzögerungen erfährt. Im übrigen tragen 
die .Subventionen der Verstromungsgesetze für den 
Einsatz von deutscher Steinkohle und künftig der 
Bau neuer Steinkohlekraftwerke auch in Süd

-

deutschland dazu bei, den Anteil des Ols an der 
Stromerzeugung zu beschränken. 

Für den Bereich der  Nachtspeicherheizung ist 
ebenfalls nur ein begrenztes, allenfalls regionales 
Substitutionspotential für 01 erkennbar, da bereits 
ein hoher Gleichmäßigkeitsgrad des Lastverlaufs 
erzielt wurde. Ein weiterer Ausbau der Nachtspei-
cherheizung zur Ausfüllung von Lasttälern wird so-
mit nur entsprechend dem Stromverbrauchszuwachs 
sinnvoll sein. 

Eine zusätzliche Möglichkeit der Ölsubstitution 
durch Strom im Bereich der Raumwärme kann noch 
durch breitere Anwendung des energiesparenden 
Wärmepumpenbetriebs erreicht werden. Hier ist 
allerdings die technische Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen und die Wirtschaftlichkeitsschwelle 
auf Grund der hohen Investitionskosten nur schwer 
zu überschreiten. Die Bundesregierung fördert daher 
die Wärmepumpe durch das Investitionszulagenge-
setz und durch das 4,35 Mrd.-Programm. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2637 Fragen B 33 und 34) : 

In welcher Weise beabsichtigt die Bundesregierung, die von 
Verfassungs wegen auch gegenüber dem Ausland bestehende 
Schutzpflicht zur Wahrung und Durchsetzung der Vermögens-
rechte Deutscher für jene rund 1 300 kleinen und mittelständi-
schen Betriebe zu erfüllen, die sich — bisher ohne greifbare Er-
gebnisse und ohne Anwendung der im internationalen Delikts-
recht im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsprinzips zulässigen Mit-
tel seitens der Bundesregierung — vergeblich um den Zahlungs-
transfer für nicht über Hermes deckungsfähige Forderungen, wie 
z. B. Frachtkosten, oder aus kalkulatorischen Gründen nicht abge-
sicherte Forderungen von 750 Millionen DM bei der türkischen 
Zentralbank bemühen? 

Sieht die Bundesregierung ihrerseits — gegebenenfalls über 
den ERP-Fonds — Möglichkeiten, angesichts der schwierigen 
Devisenlage der Türkei, den kleinen und mittelständischen Be-
trieben zur Überbrückung der unmittelbar durch internationale 
Schwierigkeiten und durch das Fehlen sonstiger Schritte bei der 
Ausübung der Schutzpflicht entstandenen Gefährdung zu helfen? 

Zu Frage B 33: 

Die Bundesregierung ist nach wie vor bereit, die 
betroffenen deutschen Firmen bei ihren Bemühun-
gen um eine Regelung für die nichtbezahlten, un-
gedeckten Türkeiforderungen zu unterstützen (vgl. 
auch die diesbezüglichen Fragen der Bundestags-
abgeordneten Reuschenbach, Dr. Schäuble und Dr. 
Riede durch die Bundesregierung am 26. Januar 
1979, BT-Drucksache 8/2477, Teil B, Fragen Nr. 71 
und 72, am 12. Februar 1979, BT-Drucksache 8/2561, 
Teil B, Fragen Nr. 40 und 41 sowie am 7. März 1979, 
BT-Drucksache 8/2608, Teil B, Frage Nr. 63). 

Soweit die deutschen Unternehmen zur Absiche-
rung ihres Risikos für ihre Exporte in die Türkei die 
staatliche Ausfuhrbürgschaft in Anspruch genom-
men haben, werden sie auf Grund des bilateralen 
deutsch-türkischen Umschuldungsabkommens vom 
15. September 1978 entschädigt. Dazu gehören auch 
Frachtgeschäfte, die grundsätzlich als Bestandteil 
von Ausfuhrverträgen oder, unter gewissen Vor-
aussetzungen, als isoliertes Exportnebengeschäft 
versicherungsfähig sind. 
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Im deutsch-türkischen Umschuldungsabkommen 
hat die türkische Regierung die Verpflichtung über-
nommen, alle nicht unter das Abkommen fallenden 
— also auch die ungedeckten — Forderungen deut-
scher Gläubiger zu regeln. Die Bundesregierung hat 
sich mit Nachdruck mehrfach gegenüber der türki-
schen Regierung für eine Regelung eingesetzt und 
wird dies auch künftig tun. 

Die Bundesregierung prüft außerdem z. Z. gemein-
sam mit den Ländern, welche steuerlichen Konse-
quenzen aus den Transferrückständen der Türkei 
gegenüber deutschen Firmen zu ziehen sind. 

Darüber hinaus hat es die Bundesregierung — im 
Anschluß an das Vierertreffen von Guadeloupe  — 
in  Abstimmung mit den Regierungen der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Großbritanniens und 
Frankreichs unternommen, eine gemeinsame solida-
rische Hilfsaktion von Mitgliedstaaten der OECD 
vorzubereiten, um die Türkei bei der Überwindung 
ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu unterstüt-
zen und damit auch zur Wiederherstellung der Zah-
lungsfähigkeit des Landes beizutragen. 

Zu Frage B 34: 

Die ERP-Mittel werden überwiegend für kleine 
und mittlere Unternehmen eingesetzt — allerdings 
mit dem Ziel ihrer Leistungssteigerung. Die ERP-  
Wirtschaftspläne sehen daher für diese Unterneh-
men bewußt lediglich Darlehen zur Investitionsfinan-
zierung vor. Hilfen, die faktisch einer Nachversiche-
rung ungedeckter Türkeiforderungen deutscher Fir-
men gleichkommen oder die Folgen der fehlenden 
Versicherungsmöglichkeit nachträglich ausgleichen 
sollen, können daher aus ERP-Mitteln nicht gewährt 
werden. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift- 
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Riesenhuber 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2637 Fragen B 44 und 47) : 

Mit welchen Mitteln (außer dem normalen Funktionieren des 
Markts) gedenkt die Bundesregierung, in 1979 zusätzlich 5 v. H. 
des Ölbedarfs einzusparen entsprechend der Empfehlung der IEA, 
der die Bundesregierung selbst zugestimmt hat, und auf welche 
absoluten Größen beziehen sich diese 5 v. H. Öeinsparung? 

Welche Kernkraftwerkskapazität kann in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1985 überhaupt betriebsbereit sein, wenn 
man berücksichtigt, daß dann nur die heute im Bau befindlichen 
oder gestoppten Kernkraftwerke zusätzlich zu den im Betrieb 
befindlichen zur Stromversorgung herangezogen werden können? 

Zu Frage B 44: 

Der Verwaltungsrat der IEA hat sich in seiner 
einstimmig gefaßten Entschließung vom 2. März 
1979 darauf verständigt, daß der Ölverbrauch 1979 
um 2 Millionen b/d gesenkt werden soll, was 5 % 
des für die gesamte IEA 1979 erwarteten Verbrauchs 
entspricht. Dieses Einsparziel wurde auf der Basis 
eines möglichen Szenarios entwickelt, das das IEA-  
Sekretariat auf Grund der seit Januar 1979 laufen-
den monatlichen Umfrage über die Versorgungs-
situation der IEA-Länder und in Abstimmung mit 
der Mineralölwirtschaft erarbeitet hat. 

Die Entschließung beläßt den Mitgliedstaaten die 
Freiheit, mit welchen Mitteln sie das Einsparziel 
erreichen wollen. 

Als geeignete Maßnahmenwerden genannt: 

— verstärkte Energieeinsparung 

— Ausnutzung der Möglichkeiten der Substitution 
von 01 durch andere Energieträger 

— möglichst starke Nutzung der heimischen (IEA) 
Energieproduktion 

— nationale Preispolitk 

— flexible Vorratspolitik 

— Verstärkung der langfristigen Politik des „Weg 
vom 01". 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland die Einschränkung des 
Ölverbrauchs in erster Linie über den Preis und 
ohne administrative Maßnahmen zu erreichen ist. 
Es wird zur Zeit geprüft, ob und welche weiteren 
Maßnahmen (u. a. Verstärkung des Energiebewußt-
seins der Verbraucher, Gespräch mit der Wirtschaft 
über die Möglichkeit der weiteren Substitution 
von 01 durch andere Energieträger) notwendig und 
möglich sind. 

Zu Frage B 47: 

Derzeit steht in der Bundesrepublik eine Kern-
kraftwerkskapazität einschließlich des neuen Kern-
kraftwerks Philippsburg I von 9 575 MW zur Ver-
fügung. Im Bau befinden sich einschließlich der ge-
stoppten Kernkraftwerke Brokdorf und Wyhl 
12 620 MW. Bei planmäßiger Fertigstellung dieser 
Kraftwerkskapazität könnten bis 1985 somit Kern-
kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 22 195 MW 
zur Verfügung stehen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Diederich 
(Berlin) (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage A 2) : 

Wird die Bundesregierung die in der juristischen Literatur ver-
tretene Ansicht (vgl. z. B. Prof. Dr. Dieter Heckelmann in „Archiv 
für die zivilistische Praxis" 1979), daß die Fußballvereine in der 
Bundesliga gegen die privatrechtliche Bestimmung verstoßen, 
nach der die eingetragenen Vereine nur dann zulässig sind, 
„soweit sie keinen oder einen nur geringfügigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb unterhalten", zum Anlaß nehmen, eine Ände-
rung des geltenden Rechts in Erwägung zu ziehen? 

Bei den Lizenzfußballspielervereinen handelt es 
sich um sog. Idealvereine nach § 21 BGB. Danach er-
langen Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, Rechts-
fähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister. 
Nach § 43 Abs. 2 BGB kann dem Idealverein die 
Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen 
wirtschaftlichen Zweck verfolgt. Die Zuständigkeit 
und das Verfahren bestimmen sich nach dem Recht 
des Landes, in dem der Verein seinen Sitz hat. 

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß für eine 
Änderung des geltenden Rechts. Es erscheint sach- 



11712* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 146. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. März 1979 

gerecht, die Entscheidung über die Entziehung der 
Rechtsfähigkeit den ortsnahen Stellen zu überlas-
sen und ihnen dabei ein Ermessen einzuräumen. Ich 
darf in diesem Zusammenhang anmerken, daß einem 
Idealverein nicht jede wirtschaftliche Betätigung 
verwehrt ist. Die Idealvereine genießen das sog. 
Nebenzweckprivileg, d. h., ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb ist unschädlich, wenn er lediglich ein 
Mittel zur Förderung und Unterstützung des idealen 
Hauptzwecks ist. Wie die Abgrenzung im einzelnen 
vorzunehmen ist, wird in der rechtswissenschaft-
lichen Literatur nicht einheitlich beantwortet. Zum 
Teil wird angenommen, daß auch ein bedeutender 
Geschäftsbetrieb zulässig sein kann, wenn der ideale 
Zweck den Schwerpunkt der Vereinstätigkeit bildet. 
Unter diesem Aspekt wird man bei der Beurteilung 
der Bedeutung der wirtschaftlichen Tätigkeit die 
sonstigen sportlichen Aktivitäten nicht außer acht 
lassen können, die die betreffenden Vereine entfal-
ten. Z. B. ist nach § 7 Nr. 2 des Lizenzspielerstatuts 
vorgesehen, daß der Verein als sportlichen Unter-
bau mindestens 10 Amateur- oder Jugendmannschaf-
ten unterhalten muß. 

Anlage 7 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 3) : 

In welcher Weise beabsichtigt die Bundesregierung, die För-
derung der Datenverarbeitung im Bauwesen in Fortführung des 
CAD-Programms des Bundesforschungsministeriums in das ange-
kündigte Bauforschungsprogramm aufzunehmen, und wann ist mit 
der Vorlage dieses Bauforschungsprogramms zu rechnen? 

Wie Ihnen bekannt ist, findet das 3. DV-Programm 
einschließlich des Projektbereichs Computer Aided 
Design (CAD) keine Fortsetzung und läuft wie ge-
plant 1979 aus. Schon bewilligte Vorhaben werden 
nicht abgebrochen, sondern bis Ende 1981 zu Ende 
geführt. 

Ein besonderer Sektor „DV-Anwendungen" ist im 
geplanten Bauforschungsprogramm nicht vorgese-
hen. Zur Bewältigung der Ziele des Bauforschungs-
programms ist jedoch vorgesehen, bei einer Reihe 
von Vorhaben des Programms auch Projekte in den 
Bereichen des rechnerunterstützen Entwerfens, Kon-
struierens und Fertigens zu fördern, um kostenopti-
male Lösungen zu erreichen. 

Die Vorlage des gemeinsamen Bauforschungspro-
gramms der Ressorts BMBau, BMV, BMWi und 
BMFT wird erst nach Abschluß der Beratung der 
Bundesregierung zum Haushalt 1980 erfolgen. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
8/2699 Frage A 4) : 

Wird die Bundesregierung prüfen, ob die Passage, .Die Be-
rufsbezeichnung sollte sich auch nicht danach richten, ob in dem 
Beruf überwiegend männliche oder weibliche Beschäftigte tätig 
sind. Insofern erscheint die männliche Berufsbezeichnung neutral. 

Weibliche Berufsbezeichnungen sollten daher nicht verwendet 
werden.°, die als Leitlinie für die Erstellung von Ausbildungs-
ordnungen zwischen den beteiligten Bundesressorts besteht, noch 
den Forderungen nach Chancengleichheit bei der Erlangung eines 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes . genügt, und wann ist gege-
benenfalls mit einer Änderung zu rechnen? 

Die seit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsge-
setzes im Jahre 1969 bei der Arbeit an Ausbil-
dungsordnungen gesammelten Erfahrungen wurden 
1976 in einem vom Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft veröffentlichten „Leitfaden" zusam-
mengefaßt. Darin befindet sich die von Ihnen zi-
tierte Passage über die Berufsbezeichnungen. 

Die Fragen nach der Ausgestaltung der Berufsbe-
zeichnungen hat demnach die am Erlaß von Aus-
bildungsordnungen Beteiligten seit längerem be-
schäftigt. Der in dem „Leitfaden" gefundene Weg, 
Diskriminierungen durch Berufsbezeichnungen zu 
vermeiden, wird jedoch zunehmend als nicht geeig-
net empfunden. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
beabsichtigt daher, mit allen an der Berufsbildung 
Beteiligten den Vorschlag zu erörtern, künftig in 
der Regel die männliche und die weibliche Berufs-
bezeichnung nebeneinander zu verwenden. 

Da Ausbildungsordnungen, in denen die Berufs-
bezeichnungen festgelegt werden, von den fachlich 
zuständigen Bundesministern im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
durch Rechtsverordnungen erlassen werden, soll die 
Angelegenheit in Kürze zwischen des Ressorts und 
anschließend mit den Organisationen der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmer erörtert werden. Wie 
schnell diese Beratungen abgeschlossen werden kön-
nen, läßt sich im Augenblick nicht absehen. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, daß eine 
Fülle von Berufsbezeichnungen keine Probleme auf-
wirft, z. B. Bekleidungsnäher/ Bekleidungsnäherin, 
Rechtsanwaltsgehilfe/ Rechtsanwaltgehilfin, Schrift-
setzer/ Schriftsetzerin, Chemielaborant/ Chemielabo-
rantin, Kartograph/ Kartographin. Bei anderen Berufs-
bezeichnungen werden unter Umständen neue Über-
legungen anzustellen sein; vor allem gilt dies für die 
große Gruppe der „-Kaufmann" -Berufe und weitere 
„-mann"-Berufe (z. B. den Molkereifachmann). 
Schwierig dürfte es außerdem bei Berufsbezeichnun-
gen wie Zimmerer/ Zimmererin und Pferdewirt/ Pfer-
dewirtin werden. 

Hinzuweisen ist noch darauf, daß eine männliche 
und weibliche Berufsbezeichnung erst Zug um Zug 
bei der Neuordnung der Ausbildungsberufe reali-
siert werden kann. Schon deshalb ist es besonders 
wichtig, das Augenmerk auch vor allem auf Maß-
nahmen zu richten, die Frauen den Zugang zu den 
von ihnen gewünschten Berufen auch unabhängig 
von der Berufsbezeichnung erleichtern. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretär Zander auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Menzel (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 18 und 19) : 
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Liegen der Bundesregierung Forschungsergebnisse über Inte-
grationsmöglichkeiten von Zigeunern in das gesellschaftliche 
Leben in der Bundesrepublik Deutschland vor? 

Gedenkt die Bundesregierung, gegebenenfalls Forschungsvor-
haben zu fördern, um Lösungen dieses Problems zu erarbeiten, 
das über den jeweiligen kommunalen Rahmen hinaus von Be-
deutung ist? 

Der Bundesregierung liegt das Ergebnis einer 
vom Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit in der Zeit von 1976-1978 geförder-
ten Untersuchung über den Stand der Forschung 
über Zigeuner und Landfahrer in Form einer Lite-
raturanalyse vor. Der Forschungsbericht wird im 
Rahmen der Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit veröffentlicht 
und steht voraussichtlich in der zweiten Hälfte des 
Monats April zur Verfügung. 

Weitere wesentliche Erkenntnisse über Integra-
tionshilfen für Zigeuner erwartet die Bundesregie-
rung vor allem von den zwei folgenden zusätz-
lichen Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung und Analyse der Zigeunern und 
Landfahrern angebotenen und gewährten Hilfen 
unter Berücksichtigung ihrer Wirksamkeit für die 
soziale und wirtschaftliche Eingliederung dieses 
Personenkreises. 

Als Ergebnis werden u. a. Vorschläge zur Ver-
besserung der bestehenden Hilfemöglichkeiten so-
wie für neue Hilfemaßnahmen erwartet. 

2. Eine Studie zur Erfassung der sozialen Si-
tuation der Zigeuner in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, zu einem reprä-
sentativen Überblick über die Lage der Zigeuner 
und Landfahrer in der Bundesrepublik zu gelan-
gen. Von den Ergebnissen wird Aufschluß darüber 
erwartet, wieviel Zigeuner und Landfahrer in der 
Bundesrepublik leben und wie sich ihre soziale 
Lage allgemein darstellt. 

Die Ergebnisberichte sind im Laufe des nächsten 
Jahres zu erwarten und werden dann ebenfalls in 
der Schriftenreihe des Bundesministeriums für Ju-
gend, Familie und Gesundheit veröffentlicht. 

Die Bundesregierung sieht die drei Forschungs-
vorhaben im Zusammenhang und erwartet nach 
Abschluß der z. Zt. noch laufenden Vorhaben die 
für zweckmäßige Hilfemaßnahmen notwendigen 
Grundlagen. 

Sie wird die Ergebnisse dann auswerten und 
prüfen, welche Initiativen seitens des Bundesmi-
nisteriums für Jugend, Familie und Gesundheit er-
griffen werden können und das Notwendige ver-
anlassen. 

Anlage 10 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2699 Frage A 24) : 

Ist die Bundesregierung bereit, ein Pilotprojekt zu finanzie-
ren, das sich mit dem Problem auseinandersetzt, inwieweit psy-
chosoziale und medizinische Faktoren dafür bestimmend sind, daß 
einige drogengefährdete Jugendliche drogenabhängig, andere 
nicht drogenabhängig werden, damit es staatlichen, kirchlichen 
und privaten Institutionen dadurch erleichtert wird, die Ab-
hängigkeit von Drogen wirksamer zu bekämpfen? 

Bei dem gegebenen Stand wissenschaftlicher Er-
kenntnisse über die psychosozialen, personalen und 
auch physiologischen Entstehungsbedingungen von 
Abhängigkeit hält es die Bundesregierung nicht für 
angezeigt, ohne genaue Differenzierung weiterfüh-
render Fragestellungen Pilotprojekte zu vergeben. 

Bei den bisher von der Bundesregierung durchge-
führten Projekten hat sich gezeigt, daß drei große 
Gruppen von Kriterien entscheidend sind: das In-
dividuum, die Droge und die Umwelt. Bei der 
derzeitigen Drogensituation, die durch hohen Kon-
sum von Heroin gekennzeichnet ist, treten auf Grund 
der pharmakologischen Eigenschaften des Heroins 
die individuellen und psychosozialen Entstehungs-
bedingungen in den Hintergrund. Heroin führt sehr 
schnell zu Abhängigkeit, und es ist deshalb relativ 
sicher vorherzusagen, daß ein junger Mensch, der 
Heroin aus Neugier probiert — unabhängig von 
sonstigen Bedingungen — extrem gefährdet ist, ab-
hängig zu werden. Je geringer das Suchtpotential 
einer Droge ist, desto bedeutender werden individu-
elle und psychosoziale Entstehungsbedingungen. Sie 
sind jedoch derart vielfältig und in ihrer Bedeutung 
für den einzelnen derart unterschiedlich, daß es 
selbst bei prognostisch schlechtesten psychosozialen 
Bedingungen nicht notwendigerweise zur Abhängig-
keit kommen muß. Es ist jedoch möglich, relativ 
grobe Kriterien für Drogengefährdung anzugeben; 
diese unterscheiden sich nicht prinzipiell von sol-
chen, die zu anderem abweichenden Verhalten füh-
ren. 

Die Bundesregierung wird nicht zögern, bei geziel-
ter Fragestellung, über die jedoch noch keine Er-
kenntnisse vorliegen, entsprechende Forschungsvor-
haben durchzuführen. 

Anlage 11 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Funcke (FDP) (Druck-
sache 8/2699 Frage A 25) : 

Trifft es zu, daß in der Silvesternacht 1978/79 bei eisiger Kälte 
und stundenlangen Zugverspätungen alle Wartesäle des Kölner 
Hauptbahnhofs geschlossen waren und trotz dringenden Bedarfs 
nicht ein einziger vom Bahnpersonal geöffnet wurde, und trifft 
das auch auf andere Großstadtbahnhöfe zu? 

In der Silvesternacht 78/79 war auf dem Kölner 
Hauptbahnhof zunächst nur die Bierschänke durch-
gehend geöffnet. Diese Schänke steht wartenden 
Reisenden nachts als Aufenthaltsraum zur Verfü-
gung. 

Der der Bahnhofsgaststätte angeschlossene Warte-
saal ist regelmäßig zwischen 22.00 Uhr abends und 
6:00 Uhr morgens geschlossen. Dies galt auch für 
die Silvesternacht 78/79. Eine Öffnung dieses Warte-
saals war trotz des Bemühens des örtlichen DB-
Personals nicht möglich, weil der Pächter der Bahn- 



11314* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 146. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. März 1979 

hofsgaststätte kurzfristig nicht das dafür erforder-
liche Personal einsetzen konnte. Die DB hielt es nicht 
für vertretbar, den Wartesaal zu öffnen, ohne daß 
Personal zur Verfügung stand. 

Wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse in der 
Silvesternacht 78/79 blieb der nachts üblicherweise 
geschlossene Imbißraum die ganze Nacht über ge-
öffnet. Damit standen den wartenden Reisenden 
dieser Raum und die Bierschänke als Aufenthalts-
räume zur Verfügung. 

In der Silvesternacht 78/79 waren Warteräume auf 
anderen • Großstadtbahnhöfen wie z. B. Frankfurt 
a. Main, München, Karlsruhe, Mannheim, Heidel-
berg, Hamburg, Dortmund, Essen, Hagen und Han-
nover geöffnet. Beschwerden über unzureichende 
Warteraumverhältnisse auf den genannten Bahn-
höfen sind der DB nicht bekanntgeworden. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Fischer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 28) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die von der Nederlandse 
Spoorwegen zur Begründung für die faktische Stillegung der 
Strecke Gronau—Enschede angeführten Sicherheitsargumente an-
gesichts der Tatsache, daß nach einem Bericht der niederländi-
schen Zeitung Tubantia vom 7. Oktober 1978 die zuständigen 
Direktionen von Bundesbahn und Nederlandse Spoorwegen dieser 
Zeitung mitgeteilt haben, daß Sicherheitsmängel an der Strecke 
nicht festzustellen seien, das Weichen- und Signalsystem in 
Enschede sei zwar alt und es könnten bei Defekten Ersatzteile 
fehlen, die Betriebssicherheit sei jedoch nicht gefährdet? 

Im deutschen Streckenabschnitt zwischen Gronau 
-und Enschede gelten für die sichere Durchführung 
des Zugbetriebes die Vorschriften der Eisenbahn

-

Bau- und -Betriebsordnung (EBO) sowie die internen 
Zusatzvorschriften der Deutschen Bundesbahn. Die 
Bundesregierung hat keinen Grund, an der von der 
Bundesbahndirektion Essen gegebenen Zusicherung 
zu zweifeln, daß auf dem deutschen Streckenab-
schnitt der Eisenbahnbetrieb nach den geltenden 
Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird, solange 
er in Betrieb ist. Für eine Beurteilung von Anlagen 
des Streckenabschnitts außerhalb der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland ist hier keine Zustän-
digkeit gegeben. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Rawe (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2699 Fragen A 29 und 30) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die faktische Einstellung 
des Personenzugverkehrs auf der Strecke Gronau—Enschede zum 
27. Mai 1979 auf dem Umweg über die Fahrplangestaltung durch 
die Nederlandse Spoorwegen angesichts der Tatsache, daß die 
erforderliche Zustimmung deutscherseits nicht erteilt wurde bzw. 
das für eine Stillegung vorgesehene rechtliche Verfahren erst 
begonnen hat? 

Wird sich die Bundesregierung bei ihrer Entscheidung über die 
endgültige Einstellung des Personenzugverkehrs auf der Strecke 
Gronau—Ensdiede von der Tatsache beeindrucken lassen, daß 
sowohl die deutsch-niederländische Parlamentariergruppe, der 

Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen, die deutsch-niederländische Raumordnungs-
kommission, der Regierungspräsident zu Münster und die 
EUREGIO als auch alle regionalen niederländischen Instanzen 
sich aus raumordnerischen und strukturpolitischen Gründen für 
die Aufrechterhaltung der Strecke einsetzen? 

Zu Frage A 29: 

Der niederländische Verkehrsminister bat mit 
Schreiben vom 14. August 1978 um Zustimmung zur 
Aufhebung des Grenzübergangs Gronau-Enschede, 
weil aus Sicherheitsgründen 800 000 Holländische 
Gulden investiert werden müßten. Ihm wurde mit-
geteilt, daß z., Z. aus innerstaatlichen Verfahrens-
gründen diese Zustimmung nicht gegeben werden 
könne. Das zur Einstellung des Reisezugbetriebes 
notwendige Verfahren gemäß Bundesbahngesetz ist 
am 3. Juli 1978 eingeleitet worden. Die Entschei-
dung der Unternehmensleitung der DB wird Ende 
April/ Anfang Mai getroffen werden. 

Die Bundesregierung sieht es bei dieser Sachlage 
nicht als substantielle Verletzung des Grenzabkom-
mens vom 22. September 1966 an, wenn im Intéresse 
der Sicherheit bereits vorläufige Maßnahmen von 
der niederländischen Seite vorgenommen werden. 
Dabei geht die Bundesregierung davon aus, daß ein 
ausreichendes Angebot im Omnibusverkehr bereits 
geschaffen ist bzw. eingerichtet wird. 

Zu Frage A 30: 

Die Bundesregierung wird bei ihrer Entscheidung 
über die dauernde Einstellung des Reisezugbetriebes 
sowohl die Argumente der von Ihnen genannten In-
stitutionen als auch die betriebswirtschaftlichen Ar-
gumente der DB gemeinsam abwägen und in die 
endgültigen Überlegungen einfließen lassen. 

Anlage 14 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Unland (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 32 und 33) : 

Befürchtet die Bundesregierung durch die Einstellung des Per-
sonenzugverkehrs auf der Strecke Gronau—Enschede ausgerech-
net zwei Wochen vor der Europawahl negative Auswirkungen auf 
die Stimmbürger im deutsch-niederländischen Grenzraum ange-
sichts der Tatsache, daß es sich bei dieser Strecke um den ein-
zigen grenzüberschreitenden Schienenweg zwischen Westfalen 
und den Niederlanden handelt, und müßte im Gegenteil nicht 
alles daran gesetzt werden, durch eine Intensivierung des Ver-
kehrs auf der gesamten Strecke Münster—Gronau—Enschede zu-
sätzliche Verbindungen zwischen den Intercity-Takt-Verkehren in 
der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden herzu-
stellen, damit die europäische Integration zu verstärken? 

Wird sich die Bundesregierung von der Auffassung leiten 
lassen, daß nicht aus kurzfristigen Kostenüberlegungen die infra-
strukturellen Bedingungen in einem Fördergebiet der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
verschlechtert und die von der Europäischen Gemeinschaft ge-
forderte bessere Verflechtung und Verknüpfung der Schienennetze 
an den Binnengrenzen der Gemeinschaft verhindert werden dür-
fen? 

Zu Frage A 32: 

Von einer Einstellung des Reisezugbetriebes zwi-
schen Gronau und Enschede werden in beiden Rich-
tungen zusammen 26 Reisende pro Werktag betrof-
fen. Angesichts dieser Tatsache sieht die Bundes-
regierung keine negativen Auswirkungen auf die 
Stimmbürger im deutsch-niederländischen Grenz-
raum. 
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Zu Frage A 33: 

Die Aufrechterhaltung einer Reisezugstrecke kann 
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur nur dann beitragen, wenn das Angebot auch ent-
sprechend genutzt wird. Die Tatsache, daß z. Z. in 
dem einzigen Zugpaar nur noch 26 Reisende pro 
Werktag befördert werden, spricht nicht dafür. Auf-
grund von Einwendungen hat die DB 1973 das Zug-
angebot von seinerzeit 3 auf 5 Zugpaare erhöht. 
Allerdings wurden anschließend auch nur 110 Rei-
sende pro Werktag befördert. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 34 und 35) : 

Wie ist der Sachstand bei der Planung einer Autobahnspange 
bzw. Schnellstraße der B 25 A bei Feuchtwangen/ Westmittel-
franken, und welche Auffassung vertritt der Bundesverkehrs-
minister zu den verkehrlichen, umwelt- und naturschützerischen 
Problemen, die ein soldier Bau aufwerfen würde? 

Trifft es zu, daß der Landschaftsverband Rheinland nicht in der 
Lage war, die für 1978 zur Verfügung gestellten Straßenbau-
mittel auch tatsächlich zu verbauen und so über 109 Millionen 
DM nicht zum Straßenbau verwendet wurden, und hält die 
Bundesregierung es deshalb nicht für zwingend erforderlich, die 
für den Straßenbau zur Verfügung gestellten Gelder dem Land 
Bayern zuzuweisen, das bisher die zugewiesenen Gelder jeweils 
ausgeschöpft hat und auch zukünftig in der Lage sein wird, alle 
zugewiesenen Gelder zu verbauen? 

Zu Frage A 34: 

Zur Anbindung des Raumes Feuchtwangen/Din-
kelsbühl/ Nördlingen an die BAB-Neubaustrecke 
Würzburg—Ulm ist südlich von Feuchtwangen der 
Neubau eines zweistreifigen Zubringers vorgese-
hen. Durch das Projekt wird auch die Ortsdurchfahrt 
Feuchtwangen ausgeschaltet und der Weg zur A 7 
um etwa 3 km verkürzt. Die Planung wird von der 
bayerischen Straßenbauverwaltung durchgeführt; 
sie liegt bislang noch nicht vor. 

Wie bei allen Straßenbaumaßnahmen ist auch 
hier eine optimale Einbindung der Trasse in die 
Umwelt geboten. 

Zu Frage A 35: 

Es trifft zu, daß beim Landschaftsverband Rhein-
land über 109 Millionen DM nicht für den Straßen-
bau verwendet wurden. Die Minderausgaben im 
Bundesfernstraßenbau sind mit 20,8 Millionen DM 
in dieser Summe enthalten. 

Mittel für Bundesfernstraßen, die in einem Land 
nicht verbaut werden können, werden grundsätzlich 
durch überregionale Mittelausgleiche Ländern mit 
höherem Bedarf zugewiesen. 

Anlage 16 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Immer (Altenkirchen) 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage A 38) : 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, 
durch eine gesetzliche Regelung oder auf dem Wege einer Ver-
ordnung sicherzustellen, daß für den Schülertransport keine 
Busse mehr verwendet werden dürfen, die keine zentralen Tür-
verriegelungs- und Öffnungsvorrichtungen besitzen, also ohne 
Kontrolle von den Schülern selbst geöffnet werden können? 

Nach § 35 e Abs. 5 Straßenverkehrs-Zulassungs

-

Ordnung (StVZO) dürfen in Kraftomnibussen beim 
Einmannbetrieb im Linienverkehr die Türen nur 
vom Führersitz aus geöffnet und geschlossen wer-
den können. Durch eine Änderung des § 35 e Abs. 5 
ist beabsichtigt, diese Vorschrift so zu erweitern, 
daß auch die in dem vom Personenbeförderungs-
gesetz freigestellten Schülerverkehr eingesetzten 
Kraftomnibusse in diesen Geltungsbereich fallen. 
Dann können Türen entweder nur noch vom Fahr-
zeugführer oder — nach Freigabe der automatischen 
Türbetätigungsanlage durch ihn — von Fahrgästen 
geöffnet werden. 

Anlage 17 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Traupe (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Frage A 39) : 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, bei 
einer Neufassung der Regelungen für die Beförderung von Schul-
kindern das regelmäßige Mitfahren einer Aufsichtsperson fest-
zulegen? 

Mit Recht sehen es die Kultusbehörden der Län-
der als ihre Sache an, die Schulbusverkehre einzu-
richten; sie bestimmen Fahrpläne und Fahrzeug-
kapazitäten. Im Rahmen dieser Regelungen läßt 
sich auch die regelmäßige Mitfahrt einer Aufsichts-
person vorsehen. Die Bundesregierung kann des-
halb nicht in diesem Bereich regelnd eingreifen. 

Anlage 18 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Hansen (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Frage A 40) : 

Sind der Bundesregierung die Einwände gegen eine Brücken-
konstruktion über den Rhein bei Ilverich im Zuge des  Neubaus 
der A 44 bekannt, die zu einer Zerschneidung der erhaltens-
werten niederrheinischen Landschaft  führen würde. und wie be-
urteilt die Bundesregierung die finanziellen und technischen 
Möglichkeiten, durch eine Rheinuntertunnelung die  Landschaft 

 zu schonen? 

Die Frage „Brücke oder Tunnel" wird zur Zeit 
von der Straßenbauverwaltung nach technischen, 
wirtschaftlichen, verkehrlichen und insbesondere 
auch ökologischen Gesichtspunkten geprüft. Erst 
nach Abschluß der Untersuchungen — voraussicht-
lich im Laufe des Jahres 1979 — kann über das 
weitere Vorgehen entschieden werden. 

Anlage 19 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Ludewig (FDP) (Druck-
sache 8/2699 Fragen A 42 und 43) : 



11716* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 146. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. März 1979 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um das 
Telefonnetz so auszubauen, daß die heute schon vorhandene 

Überlastung zu den Zeiten des „Mondscheintarifs" (Beginn 
22 Uhr) abgebaut wird? 

Sieht die Bundesregierung als Alternative zu einem Ausbau 
die Möglichkeit, den „Mondscheintarif" bereits um 18 Uhr werk-
tags beginnen zu lassen? 

In der Zeit des Mondscheintarifs werden jetzt 
rd. dreimal so viele Gespräche geführt Wie in der 
vergleichbaren Zeit vor der Einführung des Tarifs 
am 1. Juli 74. 

Die beinahe ausschließlich privaten Ferngespräche 
zum Mondscheintarif führen zu bestimmten Zeiten 
zu einer wesentlich höheren Verkehrsdichte als 
der Geschäftstagesverkehr, für den das Fernsprech-
netz ausgebaut ist. Der private Fernsprechverkehr 
konzentriert sich auf andere Verkehrsbeziehungen 
als der Geschäftsverkehr. Daher kommt es biswei

-

len zu starken Überlastungen. 

Sobald für die Deutsche Bundespost nach um-
fangreichen Verkehrsuntersuchungen feststand, daß 
die Engpässe nicht auf lokalen Störungen sondern 
auf Strukturverschiebungen beruhten, denen nur 
mit zentralen Maßnahmen begegnet werden konnte, 
hat sie zunächst seit 1. Juli 1978 

— den Mondscheintarif auf Samstag ab 14.00 Uhr 
ausgeweitet, 

— den Feierabendtarif in den Entfernungszonen 
über 50 km verbilligt. 

Außerdem weitet die Deutsche Bundespost ihre 
Netzkapazität aus. Die Anpassung des Netzes an 
den Verkehr zum Mondscheintarif wird mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen. Durch kurzfristige Son-
derprogramme mit einem Investitionsvolumen von 
rd. 1,4 Mrd. DM sollen die kritischsten Engpässe 
möglichst schnell beseitigt werden. 

Eine Vorverlegung des „Mondscheintarifs" in die 
frühen Abendstunden ist aus verkehrstechnischen 
Gründen nicht zu realisieren. Man würde nicht nur 
den 22.00-Uhr-Nachfragestoß auf den bereits um 
18.00 Uhr vorhandenen starken Verkehr satteln, 
sondern infolge der frühen Tageszeit außerdem 
noch zusätzlichen Fernsprechverkehr zu bewältigen 
haben. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Krone-Appuhn 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 46 und 47): 

Trifft es zu, daß die Gemeinden verpflichtet sind, für Hand-
funkgeräte der Feuerwehr Gebühren an die Deuts che Bundespost 
zu entrichten, deren Unterhalt pro Jahr damit teurer als die 
Anschaffung ist? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, im Interesse 
der Verbesserung des Katastrophenschutzes den Gemeinden diese 
Gebühren zu erlassen? 

Es trifft zu, daß die den Gemeinden erteilten Ge-
nehmigungen zum Errichten und Betreiben von 
Handfunkgeräten der Feuerwehren gebührenpflich-
tig sind. 

Die monatliche Gebühr von 5,— DM je Handfunk-
gerät kann jedoch mit Sicherheit nicht dazu füh-
ren, daß die jährlichen Unterhaltskosten die An-
schaffungskosten von mindestens 2 000 DM für sol-
che Geräte übersteigen. 

Die Regelung der Aufgaben der Feuerwehren ist 
nach Artikel 30 des Grundgesetzes Angelegenheit 
der Bundesländer. Sie müssen daher auch die bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben entstehenden Ko-
sten übernehmen. Die Bundesregierung sieht sich 
deshalb nicht dazu in der Lage, aus dem Bundes-
haushalt für Aufgaben der Feuerwehren Mittel be-
reitzustellen. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Roth (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Fragen A 48 und 49) : 

Wie weit sind die Verhandlungen innerhalb der OECD ge-
diehen, den in Guadeloupe vereinbarten Beistandskredit für die 
Türkei zu realisieren? 

Ist die Bundesregierung bereit, den von ihr geplanten Teil-
betrag für den Beistandskredit durch eine öffentliche Erklärung 
bereitzustellen, damit klar wird, daß die Entscheidung von 
Guadeloupe realisiert wird? 

Zu Frage A 48: 

Eine Vereinbarung über einen Beistandskredit für 
die Türkei ist in Guadeloupe nicht getroffen worden. 
Der Bundeskanzler hat sich in Guadeloupe allerdings 
bereit erklärt, die Initiative zu ergreifen, damit eine 
innerhalb der OECD abgestimmte solidarische Hilfs-
aktion zugunsten der Türkei eingeleitet werden 
kann. 

Auf Grund einer Mitte Januar im Viererkreis in 
Bonn getroffenen Absprache ist der Generalsekretär 
der OECD anschließend gebeten worden, die Koor-
dinierung der Bemühungen um eine — aus einer So-
forthilfe und einem mittelfristigen Stabilisierungs-
programm bestehenden — Hilfsaktion zu überneh-
men. Generalsekretär van Lennep hat inzwischen 
mit sämtlichen als Geberländer in Frage kommenden 
Mitgliedstaaten Gespräche geführt. Der Bundes-
kanzler und das Auswärtige Amt haben seine Be-
mühungen ihrerseits nachdrücklich und in jeder ge-
eigneten Weise unterstützt. Eine große Zahl der an-
gesprochenen Länder ist bereit, sich an der Hilfs-
aktion zu beteiligen. 

Um einen noch weiter verstärkten politischen An-
stoß zu geben, hat der Bundeskanzler den nieder-
sächsischen Finanzminister, Walther Leisler Kiep, 
zu seinem persönlichen Beauftragten im Rahmen 
der OECD-Türkeihilfe bestellt. Minister Kiep ist z. Z. 
dabei, in einer Reihe von Hauptstädten Fragen der 
Türkeihilfe zu erörtern. 

Für den Abschluß der Verhandlungen und eine 
förmliche Beschlußfassung über die vorgesehene 
Soforthilfe kommt es jetzt vor allem darauf an, daß 
sich die türkische Regierung ihrerseits bereit findet, 
den Grundzügen des zwischen den Geberländern ab- 
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gestimmten Hilfs- und Stabilisierungsplans zuzu-
stimmen. Dazu gehört auch die Fortsetzung der Ge-
spräche mit dem IWF mit dem Ziel einer baldigen 
Einigung über die noch offenen Fragen. 

Zu Frage A 49: 

Bei der eben geschilderten Sachlage hält es die 
Bundesregierung nicht für notwendig oder zweck-
dienlich, die Höhe der von ihr in Aussicht genom-
menen Beteiligung an der Soforthilfe einseitig durch 
eine öffentliche Erklärung bekanntzugeben. Die tür-
kische Regierung ist u. a. durch ein Gespräch des 
Bundeskanzlers mit dem türkischen Finanzminister 
ohnehin davon unterrichtet, daß sich die Bundes-
regierung mit einem substantiellen Betrag beteiligen 
wird. 

Anlage 22 
Antwort 

des Staatsministers Dr.  von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Lambinus (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 59):  

Verfügt die Bundesregierung über Erkennntnisse darüber, ob 
— wie die britische Zeitung „Daily Telegraph" gemeldet hat — 
Politiker aus der Bundesrepublik Deutschland aus einem Ge-
heimfonds des südafrikanischen Informationsministeriums be-
stochen wurden, damit diese als Gegenleistung in öffentlichen 
Reden das Apartheid-Regime in Pretoria positiv darstellen? 

Die  Bundesregierung verfügt über keine Erkennt-
nisse dieser Art. 

Anlage 23 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die Münd-
liche Frage der Abgeordneten Frau Matthäus-Maier 
(FDP) (Drucksache 8/2699 Frage A 60) : 

Sieht die Bundesregierung in der vereinzelt geplanten Ersatz-
lösung für den Wegfall der Regelanfrage, nämlich die Anfrage 
beim Verfassungsschutz ausdrücklich von der Mitgliedschaft in 
einer der im Verfassungsschutzbericht erwähnten Organisationen 
abhängig zu machen, einen von der Bundesregierung nicht ge-
wünschten Mißbrauch und zwar im Hinblick auf das Vorwort des 
Verfassungsschutzberichts 1977, der unter anderem ausführt, 
„Der Bericht fällt kein Urteil darüber, ob ein Bewerber für den 
öffentlichen Dienst, der Mitglied in einer in ihm erwähnten 
Organisation ist, die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Einstellung erfüllt oder nicht. Er darf auch nicht so mißver-
standen werden."? 

Die Bundesregierung hat am 17. Januar 1979 die 
Neufassung der „Grundsätze für die Prüfung der 
Verfassungstreue" beschlossen; sie werden für die 
öffentliche Verwaltung des Bundes am 1. April 1979 
in Kraft treten. Der Verzicht auf die Regelanfrage 
bei der Verfassungsschutzbehörde ist im Hinblick 
auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfolgt. 

Die Grundsätze schreiben für die Feststellung, ob 
ein Bewerber die für die Einstellung in den öffent-
lichen Dienst erforderliche Eignungsvoraussetzung 
der Gewähr der Verfassungstreue erfüllt, eine Prü-
lung unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles sowie exakte Verfahrensregeln vor. 

Von der Einführung eines Verfahrens, das dem 
Verfassungsschutzbericht die in Ihrer Frage darge

-

stellte Bedeutung zumißt, hat die Bundesregierung 
schon deshalb abgesehen, weil die Verfassungs-
schutzberichte keine abschließende und vollstän-
dige Darstellung extremistischer und extremistisch 
beeinflußter Gruppierungen und solcher mit verfas-
sungsfeindlicher Zielsetzung geben wollen, sondern 
einen Beitrag zur politischen Auseinandersetzung 
mit extremistischen Kräften und Zielsetzungen ent-
halten. Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß der 
Verfassungsschutzbericht nur die Zielsetzungen 
einiger weniger Organisationen als verfassungs-
feindlich bewertet und im übrigen den Einfluß extre-
mistischer Bestrebungen im Bundesgebiet darstellt, 
der in den ,einzelnen Organisationen sowohl in tat-
sächlicher als auch in regionaler Hinsicht ganz 
unterschiedlich sein kann. 'Demnach gibt der Ver-
fassungsschutzbericht keine allgemeinen Anhalts-
punkte für die Beurteilung der beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen zur Einstellung in den öffentlichen 
Dienst. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Voigt (Frankfurt) 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen A 61 und 62) : 

Trifft es zu, daß auf Grund einer Änderung des Ausweisgeset-
zes vom 6. November 1978 Vermerke in Personalausweise einge-
tragen werden, die zur Folge haben, daß der Ausweisinhaber die 
Bundesgrenze nicht mehr überschreiten darf? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des hessischen Daten-
schutzbeauftragten, Spiros Simitis, der diese Praxis laut „Süd-
deutsche Zeitung" vom 16. März 1979 als „verfassungsrechtlich 
bedenklich" qualifizierte, und wenn ja, welche Folgerungen zieht 
sie daraus? 

Der Deutsche Bundestag hat am 8. Februar 1978 
ein „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Perso-
nalausweise und zur Regelung der Meldepflicht in 
Beherbergungsstätten" beschlossen. Dadurch wurde 
in § 2 des Gesetzes über Personalausweise folgender 
neuer Absatz 2 eingefügt: 

Unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 des 
Gesetzes über daß Paßwesen kann die zustän-
dige Behörde im Einzelfall anordnen, daß der 
Personalausweis abweichend von den Bestim-
mungen einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 
des Gesetzes über das Paßwesen nicht zum Ver-
lassen des Gebietes des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes (einschließlich des . Gebietes des 
Landes Berlin) über eine Auslandsgrenze be-
rechtigt. Der Inhaber des Personalausweises ist 
verpflichtet, diesen zur Anbringung eines Ver-
merks über die Anordnung nach Satz 1 der zu-
ständigen Behörde vorzulegen. 

Die Bedenken, die u. a. der Hessische Datenschutz-
beauftragte Professor Simitis sowie der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und der Bayerische 
Datenschutzbeauftragte gegen diese Regelung gel-
tend gemacht haben, hat der Bundesminister des In-
nern geprüft. Er hat sich insbesondere den verfas-
sungsrechtlichen Bedenken angeschlossen. Die In-
nenminister von Nordrhein-Westfalen und Hessen 
haben mittlerweile die ihnen unterstehenden Melde- 
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Behörden angewiesen, von der gesetzlichen Vor-
schrift vorerst keinen Gebrauch zu machen. Der ver-
waltungsmäßige Vollzug des Gesetzes wird im übri-
gen auf der nächsten Innenministerkonferenz er-
örtert werden. Darüber hinaus ist der Bundesmini-
ster des Innern der Auffasssung, daß im Zuge der 
wegen mit der Einführung des fälschungssicheren 
Personalausweises ohnehin in Kürze notwendig wer-
denden Änderung des Personalausweisgesetzes 
schon deshalb auf die Eintragung solcher Vermerke 
verzichtet werden muß, weil die Personalausweise 
zukünftig nur aus einer Kennkarte bestehen werden, 
die eine dem Persönlichkeitsrecht Rechnung tra-
gende Anbringung eines solchen Vermerks nicht 
möglich macht. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage A 63) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung aus genehmigungsrechtlicher 
Sicht die Möglichkeit, Zwischenlager für abgebaute Brennele-
mente aus Kernkraftwerken in Form von Kompaktlagern oder 
Trockenlagern kurzfristig für den Fall einzurichten und zu betrei-
ben, daß die französische Firma Cogema ihren Abnahmeverpflich-
tungen vorübergehend nicht nachkommen kann? 

Eine Kompaktlagerung abgebrannter Brennele-
mente im Abkling-Becken ist zwar bisher in der 
Bundesrepublik Deutschland in keinem Kernkraft-
werk vorgenommen worden. 

Gegen das Konzept der Kompaktlagerung abge-
brannter Brennelemente in Kernkraftwerken beste-
hen jedoch bei Durchführung eines atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens nach § 7 AtG sowie der 
Anhörung der Einwender nach der atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung keine grundsätzlichen sicher-
heitstechnischen Bedenken. 

.Für die Kernkraftwerke Biblis A und B ist im 
Dezember 1978 und für die Kernkraftwerke Isar und 
Grafenrheinfeld im Februar 1979 erstmalig in der 
Bundesrepublik Deutschland das Anhörungs- und 
Beteiligungsverfahren als Teil des atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens nach § 7 AtG für den Be-
trieb von Kompaktlagern mit der Auslegung der 
vorgeschriebenen Unterlagen eröffnet worden. 

Eine Aussage über die voraussichtliche Dauer sol-
cher Verfahren und des davon abhängigen Einsatzes 
von Kompaktlagern ist zur Zeit nicht möglich. 

Die trockene Lagerung abgebrannter Brennele-
mente in Transportbehältern wurde als Grundkon-
zept erstmals im Herbst 1978 dem Bundesminister 
des Innern vorgestellt. Nicht ausreichend entwik-
kelte Unterlagen machten damals eine abschlie-
ßende sicherheitstechnische Beurteilung unmöglich. 

Wie die Bundesregierung bereits in der 140. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 7. März 1979 
auf Ihre Frage A 37 mitgeteilt hat, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kern-
brennstoffen (DWK) im Februar 1979 einen Sicher-
heitsbericht vorgelegt. Inzwischen hat auch die 

Firma Transnuklear (TN) im März 1979 einen eige-
nen Sicherheitsbericht für ein solches Lager erstellt. 
Hiervon ausgehend werden die Reaktorsicherheits-
kommission und die Strahlenschutzkommission das 
Grundkonzept genauer überprüfen. 

Genehmigungsanträge sind bisher weder von der 
DWK noch von TN gestellt worden; auch ist in den 
genannten Sicherheitsberichten noch kein Standort 
angegeben worden. Ausgehend von diesem Sach-
stand ist daher keine Aussage über den Zeitpunkt 
des Beginns einer möglichen zentralen Zwischen-
lagerung abgebrannter Brennelemente in Transport-
behältern möglich. 

Seit 19. März 1979 ist der Bundesregierung ein 
Antrag der Preußischen Elektrizitätsgesellschaft 
vom 18. Januar 1979 auf Genehmigung zur Lagerung 
von ausgedienten Brennelementen aus dem Kern-
kraftwerk Würgassen auf dem Kraftwerksgelände 
bekannt. Der Antrag beinhaltet die Lagerung von 
256 Brennelementen in insgesamt 16 der neu ent-
wickelten Sphäroguß-Transportbehälter. Nach 
mündlicher Auskunft des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen kann über den Antrag frühestens im 
Sommer 1980 entschieden werden. 

Anlage 26 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf 'die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Schöfberger 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage A 64) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Zivile Sicherheits-
dienst, Olympiapark, München, in Zeitungsanzeigen (z. B. „Süd-
deutsche Zeitung" vom 24./25. Februar und vom 3./4. März 1979) 
Söldner für „Sicherheitsaufgaben im Ausland" und „Schwarze 
Sheriffs" für eine bereits bestehende „Observationsgruppe" im 
Inland anwirbt, und ist die Bundesregierung in diesem Zusam-
menhang bereit, Überlegungen zur restriktiven bundesrechtlichen 
Regelung ziviler Sicherheitsdienste anzustellen? 

Die in Ihrer Frage angesprochene Tätigkeit eines 
privaten Unternehmens unterliegt nach Maßgabe der 
gewerberechtlichen Bestimmungen der Aufsicht der 
zuständigen Behörden des Freistaates Bayern. Ich 
möchte deshalb davon absehen, diese Aktivitäten 
zu bewerten. 

Generell ist in diesem Zusammenhang darauf hin-
zuweisen, daß die Problematik der Wahrnehmung 
von Sicherungsaufgaben durch private Unterneh-
men Gegenstand eines umfangreichen Berichts ist, 
der zur Zeit vom Bundesminister des Innern auf 
Anforderung des Innen- und Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages erstellt wird. 

Der Bundesminister des Innern wird in einem Be-
richt u. a. die Frage prüfen, inwieweit bei der Wahr-
nehmung von Sicherungsaufgaben durch private 
Unternehmen Eingriffe in die Rechtssphäre Dritter 
zulässig sind. Im Gegensatz zu staatlichen Sicher-
heitsbehörden stehen privaten Sicherungskräften 
Eingriffsbefugnisse grundsätzlich nicht zu. Bei der 
Berichtserstellung hat sich gezeigt, daß die Beteili-
gung einer Vielzahl von Stellen erforderlich ist. 
Dazu gehören insbesondere die insoweit zustän-
digen Behörden der Länder. 
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Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Krey (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 65 und 66) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß DDR-Spediteure die 
Möbel der mutmaßlichen Spione Horst Katzmann aus Hoffnungs-
thai und Klaus Schmidt aus Bergisch Gladbach in die DDR trans-
portiert haben und hierüber in der Bevölkerung weitgehend 
Unverständnis herrscht, und sind staatliche Stellen des Bundes 
bei diesem Vorgang eingeschaltet gewesen? 

Ist im Zusammenhang mit dem Abtransport der Möbel der 
ehemaligen Interatom-Mitarbeiter Katzmann und Schmidt von 
Dienststellen des Bundes geprüft worden, welcher Schaden durch 
die vermutliche Spionage angerichtet wurde und ob unter den 
gegebenen Umständen nicht eine Beschlagnahme der Möbel bzw. 
ein Arrest möglich gewesen wäre? 

Zu Frage A 65: 

Die in Ihrer Frage genannten Personen, gegen die 
der Generalbundesanwalt Ermittlungsverfahren we-
gen Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit 
eingeleitet hat und gegen die Haftbefehl besteht, 
sind offenbar in die Deutsche Demokratische Repu-
blik übergewechselt. 

Der Bundesregierung ist aus Mitteilungen der zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden sowie aus 
Presseberichten bekannt, daß Speditionsunternehmen 
den -Hausrat dieser Personen und ihrer Familien 
in die DDR transportiert haben. Staatliche Stellen 
des Bundes sind bei der Abwicklung des Umzugs 
nicht eingeschaltet worden. 

Zu Frage A 66: 

Die Strafverfolgungsbehörden prüfen von der Ein-
leitung des Ermittlungsverfahrens an, welcher Scha-
den durch die vermutete geheimdienstliche Agenten-
tätigkeit eines Beschuldigten entstanden ist. Als 
Anknüpfungspunkt für die Beschlagnahme von Ge-
genständen und die Anordnung des dinglichen 
Arrests kommt in den von Ihnen angesprochenen 
Fällen nach den Regelungen des Strafgesetzbuches 
und der Strafprozeßordnung nicht der durch die ge-
heimdienstliche Agententätigkeit entstandene Scha-
den in Betracht, sondern allein der von den Be-
schuldigten erhaltene Agentenlohn. Auf Antrag der 
Bundesanwaltschaft ist unter diesem Gesichtspunkt 
sowohl gegen den Beschuldigten Katzmann als auch 
gegen den Beschuldigten Schmidt dinglicher Arrest 
angeordnet worden. Vermögenswerte sind in Voll-
zug dieses Arrests gepfändet worden. Von der Pfän-
dung des Mobiliars wird in diesem Zusammenhang 
regelmäßig abgesehen, da die Lagerungskosten für 
das Mobiliar unverhältnismäßig hoch sind und Mobi-
liar nur schwer und mit erheblichem Verlust zu ver-
steigern ist. 

Anlage 28 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 67 und 68) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob es für das in Krümmel 
(Kreis Herzogtum Lauenburg) im Bau befindliche Kernkraftwerk 
bereits Katastrophenschutzpläne gibt oder ob solche gegebenen-
falls vorbereitet werden? 

Wer muß die Kosten für besondere Katastrophenschutzmaß-
nahmen beim Betreiben eines Kernkraftwerks übernehmen, und 
kann gegebenenfalls nach dem Verursacherprinzip der Betreiber 
eines Kernkraftwerks zur Finanzieung herangezogen werden? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß sich sowohl 
im Land Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum 
Lauenburg als auch im Land Niedersachsen in den 
Kreisen Lüneburg und Harburg abgestimmte Kata-
strophenschutzpläne auf Grund der „Rahmenempfeh-
lungen für den Katastrophenschutz in der Umge-
bung kerntechnischer Anlagen" in Vorbereitung be-
finden. Die Ausrüstung der Katastrophenschutzein-
heiten ist inzwischen ergänzt worden. Es ist dar-
über hinaus beabsichtigt, die für den Forschungs-
reaktor Geesthacht der Gesellschaft für Kernenergie-
verwertung in Schiffbau und Schiffahrt bestehende 
Katastrophenschutzplanung in die Gesamtplanung 
einzubeziehen. 

Die Katastrophenschutzplanung in der Umgebung 
kerntechnischer Anlagen dient im Rahmen der all-
gemeinen Gefahrenabwehr der weiteren Minimierung 
des Restrisikos, wie dies bei allen technischen An-
lagen mit einem gewissen Gefährdungspotential ge-
setzlich vorgeschrieben ist. Sie gehört nicht zur er-
forderlichen Schadensvorsorge nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 
Atomgesetz und ist daher nicht Bestandteil des Si-
cherheitskonzeptes kerntechnischer Anlagen. Die 
Beteiligung des Betreibers kerntechnischer Anlagen 
an der Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei 
Unfällen oder Störfällen ist in § 38 Strahlenschutz-
verordnung geregelt. Seine Verantwortlichkeit be-
schränkt sich auf den betrieblichen Überwachungs-
bereich. Für öffentliche Maßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes hat der Betreiber der zuständigen 
Behörde jedoch die notwendigen Informationen und 
die erforderliche Beratung zu gewähren. Eine Ko-
stenbeteiligung für die im Rahmen der allgemeinen 
Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben ist nicht vor-
gesehen. Sie werden nach den in den Ländern für 
die allgemeine Gefahrenabwehr geltenden gesetz-
lichen Regelungen von der öffentlichen Hand über-
nommen. 

Anlage 29 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Cronenberg (FDP) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 69 und 70): 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie-
viel Haushalte und wieviel Prozent des Industrie- und Gewerbe-
mülls in der Bundesrepublik Deutschland durch private Städte-
reinigungsbetriebe entsorgt werden, und wenn ja, wie lauten 
die entsprechenden Zahlen? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß der Wettbewerb 
zwischen öffentlichen und privaten Reinigungsbetrieben, im In-
teresse der Verbraucher, nicht durch steuerliche Maßnahmen be-
hindert werden darf, und wenn ja, welche Konsequenzen zieht 
sie daraus? 

Zu Frage A 69: 

Die Bundesregierung hat keine eigenen Erhebun-
gen über den Anteil der privaten Städtereinigungs-
betriebe an der gesamten Abfallentsorgung ange-
stellt. 
Rückfragen beim Verband Kommunaler Städte-

reinigungsbetriebe (VKS), Frankfurt, zufolge ent- 
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sorgen die privaten Unternehmen vorwiegend klei-
nere Gemeinden bis zu 30 000 Einwohnern, wäh-
rend die öffentlichen Entsorger Kreise und Städte 
mit darüberliegenden Einwohnerzahlen betreuen. 
Dieses Verhältnis hat sich unter regionalen, markt-
wirtschaftlichen Bedingungen eingespielt. 

Zu Frage A 70: 

Ich nehme an, daß sich Ihre Frage nach steuer-
lichen Maßnahmen auf die Umsatzsteuer bezieht. 
Hier hat der Verband der privaten Städtereinigungs-
betriebe bei der Vorbereitung des — z. Z. in der 
parlamentarischen Beratung befindlichen — Ent-
wurfs eines Umsatzsteuergesetzes 1979 (Bundes-
tags-Drucksache 8/1779) beantragt, die. Abfallbesei-
tigung durch die öffentliche Hand in die Umsatz-
steuer einzubeziehen. Er hat sich dabei auf die 
Vorschrift in Artikel 4 Absatz 5 der Sechsten EG-
Richtlinie berufen, welche die Besteuerung hoheit-
licher Leistungen bei Körperschaften des öffentlichen 
Rechts dann vorschreibt, wenn sich andernfalls grö-
ßere Wettbewerbsverzerrungen ergäben. 

Die Prüfung des Antrags durch die Bundesregie-
rung im Benehmen mit den Ländern und den kom-
munalen Spitzenverbänden hat zu dem Ergebnis ge-
führt, daß die Voraussetzungen dieser Wettbewerbs- 
klausel nicht gegeben sind. Nach dem Abfallbeseiti-
gungsgesetz obliegt die Abfallbeseitigung den 
Landkreisen und den kreisfreien Städten. Diese 
treten im allgemeinen auch dann gegenüber dem 
Bürger auf, wenn sie sich eines privaten Städte-
reinigers zur Durchführung dieser Aufgabe bedie-
nen. Der Bürger seinerseits hat in der Regel nicht 
die Wahl, statt der beseitigungspflichtigen Körper-
schaft einen privaten Unternehmer einzuschalten. 
Ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis zwischen 
der öffentlichen Hand und den privaten Städte-
reinigungsunternehmern ist hiernach nicht gegeben. 

Aus diesen Erwägungen hat die Bundesregierung 
in den Entwurf eines .Umsatzsteuergesetzes 1979 
keine Regelung zur Besteuerung der Abfallbeseiti-
gung bei der öffentlichen Hand aufgenommen. Sie 
hat damit in besonderem Maße das Interesse der 
Verbraucher berücksichtigt, denn bei einer Besteue-
rung der öffentlichen Hand würde sich die Abfall-
beseitigung für den privaten Bürger verteuern. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Fragen A 71 und 72) : . 

Wird die Bundesregierung die Forderung der Arbeitsgemein-
schaft Selbständiger Unternehmer (ASU), die Werbung mit 
steuerlichen Verlustzuweisungen zu einem Tatbestand unlauteren 
Wettbewerbs zu erklären und so Fehlentwicklungen auf dem 
Abschreibungsmarkt zu bekämpfen, aufgreifen und eine ent-
sprechende Initiative vorbereiten? 

Ist die Bundesregierung bereit, mit der Deutschen Bundesbank 
in einen Gesprächskontakt über den von Bundesfinanzminister 
Matthöfer geäußerten Vorschlag einzutreten, wonach künftig ein 
Teil der Devisenreserven der Bundesrepublik Deutschland fül 
die Rohölbevorratung genutzt werden soll, bzw. wird die Bun-
desregierung dahin gehende Verhandlungen anstreben? 

Zu Frage A 71: 

Nach Auffassung der Bundesregierung kann der 
öffentliche Hinweis auf Möglichkeiten zur Steuer-
ersparnis nicht verboten werden, solange es sich 
dabei um legale steuerliche Vergünstigungen han-
delt. 

Fehlentwicklungen auf dem Abschreibungsmarkt 
sollten in erster Linie durch eine Änderung des 
materiellen Steuerrechts verhindert werden. Diese 
Frage der Verhinderung unerwünschter Abschrei-
bungspraktiken wird z. Zt. im Bundesfinanzmini-
sterium geprüft. 

Zu Frage A 72:  

Der Meinungsbildungsprozeß innerhalb der Bun-
desregierung zu dem Gesamtkomplex der Rohstoff-
bevorratung und ihrer Finanzierung ist noch nicht 
abgeschlossen. Die Frage der Rohölbevorratung 
spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle; die 
Mineralölbevorratung wurde im Zuge der Anlage 
einer Bundesrohölreserve sowie durch die Errich-
tung des Erdölbevorratungsverbandes geregelt. 
Finanziert werden die Kosten der Ölbevorratung 
aus Haushaltsmitteln bzw. von der Mineralölwirt-
schaft. 

In der allgemeinen Frage der Rohstoffbevorra-
tung und deren Finanzierung ist die Bundesregie-
rung mit der Bundesbank im Gespräch. 

Anlage 31 
Antwort 

des Pad: Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Lampersbach (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 73 und 74) : 

Welche Überlegungen veranlassen die Bundesregierung, zur 
Feststellung der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer bei 
Umsätzen aus Geldspielgeräten von einem fiktiven 1 '/2fachen 
Kasseninhalt auszugehen? 

Sieht die Bundesregierung, angesichts der Tatsache, daß dieses 
Verfahren (Multiplikation des Kasseninhalts des Geldspielgeräts 
mal 1,5) zu einer höheren Umsatzsteuerbelastung als 12 v. H. 
(real 18 v. H.) führt, eine Möglichkeit zur Reduzierung oder Auf-
hebung der fiktiven Bemessungsgrundlage des 1 '/2fachen Kas-
seninhalts? 

1. Die Leistung des Automatenaufstellers besteht 
in der Zurverfügungstellung des Automaten und 
in der Gewährung der Gewinnmöglichkeit. 
Dabei bewirkt jedes Spiel einen Umsatz, 
gleichgültig, ob der Spieler verliert, seinen 
Einsatz zurückerhält oder gewinnt. Umsatzsteuer-
liches Entgelt für die Leistung des Automatenauf-
stellers ist deshalb die Summe der in den Auto

-

maten eingeworfenen Geldstücke. Da wegen der 
Auszahlungen eine genaue Ermittlung der in die 
Spielautomaten eingeworfenen Geldstücke nicht 
möglich ist, können die Geldeinwürfe nur geschätzt 
werden. Dies geschieht in der Weise, daß der bei 
Leerung des Automaten vorhandene Kasseninhalt 
mit 1,5 vervielfacht wird. 

2. Die von der Verwaltung angewendete Schät-
zungsmethode entspricht der gefestigten Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs. Da der Bundesfinanz-
hof in einem Urteil vom 4. Februar 1971 sogar den 
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bis zum 1. Januar 1968 angewendeten Vervielfäl-
tiger von 2 als maßvoll bezeichnet hat, besteht 
keine Veranlassung, den Vervielfältiger 1,5 aufzu-
heben oder zu reduzieren. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd

-

lichen Fragen der Abgeordneten Frau Will-Feld 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 75 und 76) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob die Finanzämter zuneh-
mend dazu übergehen, bei bestehenden Steuerschulden einen 
unmittelbaren Kreditzusammenhang im Sinne des $ 10 EStG an-
zunehmen, und beruht dies gegebenenfalls auf Richtlinien des 

 Bundes? 

Teilt die Bundesregierung die Rechtsauffassung von Finanz-
ämtern, daß die Abzugsfähigkeit von Versorgungsaufwendungen 
(Krankenkassenbeiträge und Beiträge zur Altersversorgung) im 
Rahmen der Sonderausgaben zu versagen sind, wenn der Steuer-
pflichtige Steuerrückstände hat, und wenn nein, welche Folge-
rungen zieht sie daraus? 

Zu Frage A 75: 

Nach den Vorschriften des Einkommensteuerrechts 
(§ 10 Abs. 2 Nr. 1 EStG) ist Voraussetzung für den 
Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendungen, 
daß sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme ei-
nes Kredits stehen. Steuermindernde Vorsorgeauf-
wendungen müssen also grundsätzlich aus eigenen 
verfügbaren Einkommen oder Vermögen geleistet 
sein. Ein Verstoß gegen das Kreditaufnahmeverbot 
kann nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
vorliegen, wenn Vorsorgeaufwendungen während 
des Laufs einer Steuerstundung geleistet werden. 
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nimmt bei 
der Leistung von Vorsorgeaufwendungen während 
des Laufs einer Steuerstundung jedoch nicht in je-
dem Falle einen Verstoß gegen das Kreditaufnah-
meverbot an. Es muß, wie der Bundesfinanzhof dies 
ausdrückt, ein „illoyales Verhalten" des Steuer-
pflichtigen hinzukommen. Ein illoyales Verhalten ist 
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ge-
geben, wenn ein Steuerpflichtiger sich unter Beru-
fung auf wirtschaftliche Bedrängnis fällige Steuern 
stunden läßt, seine flüssigen Mittel aber dann ver-
wendet, um steuerbegünstigte Vorsorgeaufwendun-
gen zu leisten. Es führt mithin nicht jede Leistung 
von Vorsorgeaufwendungen während des Laufs ei-
ner Steuerstundung zu einem Verstoß gegen das 
Kreditaufnahmeverbot; das gilt insbesondere für auf 
längerfristigen Verpflichtungen beruhende laufende 
Beträge zur Aufrechterhaltung des Versicherungs-
schutzes. . 

Zu Frage A 76: 

Der Bundesregierung liegen keine einschlägigen 
Erkenntnisse vor. In den Einkommensteuer-Richt-
linien, die von der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates beschlossen werden, wird lediglich 
allgemein auf die Rechtsprechung zum Kreditauf-
nahmeverbot hingewiesen. Darüber hinausgehende 
besondere Richtlinien des Bundes existieren nicht. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Gobrecht (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 77) : 

Besteht eine immer wieder erkennbare Ohnmacht der Finanz-
behörden gegenüber den Gepflogenheiten der illegalen Arbeit-
nehmerverleihbetriebe (vgl. audi „Der Spiegel", Nr. 12/1979, 
Seite 67), und hält die Bundesregierung gegebenenfalls die da-
mit verbundenen nicht unbedeutenden Steuerausfälle sowie die 
wettbewerbsmäßige Benachteiligung legaler Betriebe für aus-
reichend, die im Dritten Erfahrungsbericht zum AÜG (Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz) gemachte Äußerung, „soweit erforder-
lich" Änderungen der geltenden Gesetze vorzuschlagen, zu rea-
lisieren und welche Möglichkeiten werden in diesem Zusam-
menhang von der Bundesregierung diskutiert? 

Die Probleme, die sich insbesondere durch die Tä-
tigkeit illegaler ausländischer Verleihfirmen erge-
ben, sind der Bundesregierung bekannt. Die Ergeb-
nisse der im dritten Bericht der Bundesregierung 
über Erfahrungen bei der Anwendung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes angekündigten Beob-
achtungen lassen jedoch bisher nicht den Schluß zu, 
daß nur durch weitere Eingriffe des Gesetzgebers in 
das Wirtschaftsleben die von den illegalen Ver-
leihern ausgehenden Gefahren wirksam bekämpft 
werden können. 

Dabei muß bedacht werden, daß schon nach gel-
tendem Recht z. B. Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren 
verhängt werden können. Die zur Bekämpfung des 
illegalen Verleihs ,zur Verfügung stehenden Instru-
mente müssen nachdrücklich eingesetzt werden. 

Um die Realisierung der Steueransprüche zu ver-
bessern, geht die Finanzverwaltung neuerdings dazu 
über, bei illegaler Arbeitnehmerüberlassung den 
Entleiher für die Lohnsteuer der Leiharbeitnehmer 
über § 10 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
haftungsweise in Anspruch zu nehmen. Die Bundes-
regierung will das Ergebnis dieser Maßnahmen ab-
warten, um beurteilen zu können, ob diese Vor-
schrift aus steuerlichen Gründen modifiziert werden 
muß. 

Anlage 34 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Wolfram (Recklinghausen) 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen A 78 und 79) : 

Sieht die Bundesregierung in der derzeitigen Situation auf 
dem Mineralölmarkt eine akute und existenzgefährdende Bedro-
hung des unabhängigen, selbständigen, kleinen und mittleren 
Mineralölhandels, und was gedenkt sie zu tun, um diesen für 
die Volks- und Wettbewerbswirtschaft wichtigen Bereich zu er-
halten? 

Entspricht die derzeitige Mengen- und Preisstrategie der Mine-
ralölkonzerne, vor allem gegenüber den freien Tankstellen, den 
Vorstellungen der Bundesregierung, oder kann man von einer 
Art „Verdrängungswettbewerb" zu Lasten der „Freien" sprechen, 
und wenn dem so ist, was wird die Bundesregierung dagegen 
unternehmen? 

Die Bundesregierung hat in ihren Energieprogram-
men wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß eine 
gesunde vielfältig strukturierte Mineralölwirtschaft 
einschließlich einer Vielzahl mittelständischer Han-
delsunternehmen zu den herausragenden Zielen der 
Energiepolitik der Bundesregierung gehört. Die mit 
den Ereignissen in Iran aufgetretenen weltweiten 
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Versorgungsanspannungen haben in den letzten 
Wochen und Monaten auf den internationalen Pro-
duktenmärkten zu Preissteigerungen geführt, die die 
Preissteigerungen in der Bundesrepublik ganz er-
heblich übertroffen haben. Die auf diese Weise ent-
standene Situation der Preisspaltung hat für den 
Teil des Mineralölhandels, der in seiner Versorgung 
ganz oder überwiegend von Produktenimporten ab-
hängt, erhebliche Schwierigkeiten gebracht und 
kann bei einem längeren Andauern auch existenz-
bedrohend sein. Allerdings hat sich die Entwicklung 
inzwischen für den importabhängigen Handel deut-
lich verbessert. Sowohl bei Benzin als auch bei Heiz-
öl ist der Abstand zwischen Rotterdam und Inlands-
preisniveau geringer geworden. Bei Heizöl war die 
Preisschere vor 2 Wochen bereits fast wieder ge-
schlossen. Bei Benzin lagen die Rotterdamer No-
tierungen im Februar um ca. 10 Pf. über den durch-
schnittlichen Tankstellenpreisen. Inzwischen ist Rot-
terdam um ca. 9 Pf./1 gefallen und das Preisniveau 
in der Bundesrepublik um fast 2 Pf./1 gestiegen. Die 
Bundesregierung denkt deshalb zur Zeit nicht an 
besondere Maßnahmen. 

Unabhängig davon beobachtet das Bundeskartell-
amt sorgfältig die aktuelle Marktentwicklung mit 
dem Ziel, Verdrängungsprozessen zu Lasten des 
selbständigen Mineralölhandels schon im Ansatz ent-
gegenzutreten. Im Bereich des leichten Heizöls hat 
das Amt in mehreren Fällen dafür gesorgt, daß un-
abhängige Handelsunternehmen, die bisher über-
wiegend, wenn auch nicht ausschließlich von Pro-
duktenimporten aus Rotterdam abhingen, nicht noch 
zusätzlich durch Kürzungen der sie im Inland belie-
fernden Raffineriegesellschaften belastet würden. 
Auch bei Benzin wird das Bundeskartellamt, das in 
kontinuierlichem Kontakt mit der Mineralölwirt-
schaft steht, weiter darauf achten, daß nicht durch 
mißbräuchliche Preisgestaltung auf den Märkten für 
Benzin ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Conrad (Riegels

-

berg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 80 
und 81) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Handelsmöglichkeiten 
für kleinere und mittlere Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland mit der Volksrepublik China? 

Sieht die Bundesregierung im Zusammenschluß von Arbeits-
gemeinschaften sinnvolle Möglichkeiten, die Schwierigkeiten in 
bezug auf die für diesen Unternehmenskreis einzeln kaum auf-
zubringenden hohen Anlaufkosten für die Kontaktanbahnung zu 
überwinden und das Know-how im China-Geschäft zu erwerben, 
und wenn ja, ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, 
diese Arbeitsgemeinschaften zu fördern? 

Zu Frage A 80: 

Mit der stärkeren Öffnung der VR China für den 
Außenhandel wachsen auch die Chancen für größere 
Handelsmöglichkeiten mittelständischer Unterneh-
men. Zahlreiche Delegationen aus der VR China 
haben größere, aber auch mittlere und kleinere 
Unternehmen in der Bundesrepublik besucht und  

sich über deren Leistungs- und Liefermöglichkeiten 
informiert. 

Angesichts des Umfanges der chinesischen Groß-
projekte in Milliardenhöhe werden sich die mitt-
leren und kleineren Unternehmen vornehmlich als 
Zulieferanten und Konsortialpartner engagieren 
können. Sie haben allerdings auf Spezialgebieten 
durchaus Chancen, sich auch neben den großen Un-
ternehmen zu behaupten. 

Die chinesische Regierung und ihre Außenhandels-
gesellschaften haben von Anfang an ihr Interesse an 
der Zusammenarbeit mit mittleren und kleineren 
deutschen Unternehmen bekundet und  durch ent-
sprechende Besuche unterstrichen, wenn diese Un-
ternehmen interessante Technologien und Produkte 
anzubieten haben. 

Zu Frage A 81: 

Die Bundesregierung ist sich mit dem Ostausschuß 
der Deutschen Wirtschaft darin einig, daß gemein-
same Bemühungen der staatlichen Stellen und der 
im Chinakreis des Ostausschusses vereinigten Ver-
bände der deutschen Industrie, des Handels und 
der Banken notwendig sind, um den mittleren und 
kleineren Unternehmen eine faire Chance im China-
handel zu sichern. Dazu gehören die Beteiligung 
dieser Gruppe von Unternehmen an Reisen nach 
China sowie auch der Besuch chinesischer Delega-
tionen bei mittleren und kleineren Unternehmen. 

An den im geplanten Abkommen mit China über 
wirtschaftliche, industrielle und technische Zusam-
menarbeit vorgesehenen Tagungen einer Gemisch-
ten Regierungskommission sollen auch Vertreter der 
mittelständischen Wirtschaft beteiligt werden. 

Die Bundesregierung teilt die Meinung, daß im 
Zusammenschluß zu Arbeitsgemeinschaften sinnvolle 
Möglichkeiten bestehen, Anlauf- und Angebotsko-
sten möglichst niedrig zu halten und Know-how für 
das Chinageschäft zu erwerben. Sie ist bereit, daran 
mitzuwirken, solche Arbeitsgemeinschaften mittle-
rer und kleinerer Unternehmen bei den zuständigen 
chinesischen Stellen, insbesondere den Außenhandels-
gesellschaften, bekanntzumachen und die Liefer- und 
.Leistungsmöglichkeiten vorzustellen. Die Verhand-
lungen über konkrete Verträge müssen die mittleren 
und kleineren Unternehmen freilich in eigener Ver-
antwortung führen. 

Anlage 36 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jens (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Frage A 82) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit angesichts der 
Energieprobleme bei Großkraftwerken die sogenannte Wärme

-

Kraftkoppelung eingeführt und das Fernwärmenetz in der Bun-
desrepublik Deutschland ausgebaut wird? 

Sowohl die Fernwärmeerzeugung, z. B. Heizkraft-
werke, als auch die Fernwärmeverteilung werden 
bereits in bedeutendem Umfang gefördert. Dies ge-
schieht 
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1. durch Zuschüsse bis zu 35 °/o der Investitions-
kosten nach dem Bund-Länder-Programm für Zu-
kunftsinvestitionen. Von den im Fernwärmebe-
reich zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe 
von 730 Millionen DM (einschließlich Berlin) sind 
inzwischen rd. 60 % (427 Millionen DM) durch 
Förderungsbescheide der Länder, denen die Ab-
wicklung des Programms übertragen wurde, ge-
bunden. Das von den einzelnen Unternehmen 
bislang angemeldete Investitionsvolumen be-
läuft sich auf rd. 1,4 Mrd. DM. 

2. durch Investitionszulagen in Höhe von 7,5 % 
nach § 4 a Investitionszulagengesetz, die zusätz-
lich zu den Mitteln aus dem Programm für Zu-
kunftsinvestitionen in Anspruch genommen wer-
den können. 

Darüber hinaus wird die Umstellung von Zentral-
heizungen auf Fernwärmeversorgung nach dem 
Energiesparprogramm mit Zuschüssen in Höhe von 
25 % oder Steuervorteilen gem. § 82 a der Ein-
kommensteuerdurchführungsverordnung gefördert. 

Die Bundesregierung prüft im übrigen auf Grund 
vorliegender Gutachtensvorschläge, wie die Entwick-
lung der in der Zweiten Fortschreibung des Energie-
programms vorgesehenen örtlichen Versorgungs-
konzepte durch die Gemeinden gefördert werden 
kann. Diese Versorgungskonzepte sollen ein sinn-
volles Zusammenwirken der einzelnen Energieträger 
unterstützen. Die Bundesregierung erhofft sich von 
diesen Planungshilfen einen wesentlichen Beitrag 
zum weiteren Vordringen der Fernwärme. 

Großkraftwerke können wegen der hohen Kosten 
des Wärmetransports nur dann für Fernwärme-
erzeugung genutzt werden, wenn sie in unmittel-
barer Nähe des Verbrauchsgebiets liegen. 

Anlage 37 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage A 83) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die Kraftfahrzeug-
versicherungsgesellschaften, nachdem sie in der Kasko-Versiche-
rung zum 1. Januar 1979 die Einordnung der Kraftfahrzeuge in 
Typenklassen mit unterschiedlich hohen Tarifen geändert hatten, 
sich dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen gegen-
über verpflichtet haben, den Kraftfahrern auf Antrag bis zum 
Jahresende die alte Typklasse einzuräumen, wenn diese günsti-
ger ist, und wie lautet bejahendenfalls diese Verpflichtungs-
erklärung? 

Das Typklassenverzeichnis, nach dem in der 
Fahrzeugversicherung die Fahrzeuge in 31 Beitrags-
klassen eingestuft werden, wurde zum 1. Mai 1978 
und zum 1. Januar 1979 geändert. Durch die beiden 
kurz aufeinanderfolgenden Änderungen des Typ-
klassenverzeichnisses konnten Härtefälle für einzelne 
Versicherungsnehmer entstehen. Die Versicherungs-
unternehmen haben sich deshalb durch geschäfts-
planmäßige Erklärungen gegenüber ihren Aufsichts-
behörden verpflichtet, bei Versicherungsverträgen, 
die vor dem 1. Januar 1979 bestanden haben, auf 
Antrag des Versicherungsnehmers das bisher gel-
tende Typklassenverzeichnis für eine Übergangs

-

zeit weiter anzuwenden, wenn sich dadurch gegen-
über dem neuen Typklassenverzeichnis eine gün-
stigere Einstufung des Fahrzeugs ergibt. 

Die geschäftsplanmäßigen Erklärungen haben zwei 
verschiedene Fassungen und lauten wie folgt: 

Fassung A: 

Wir werden in der Fahrzeugversicherung für 
Personen- und Kombinationskraftwagen die Zu-
ordnung zu den Typklassen auf Antrag des Ver-
sicherungsnehmers nach dem am 31. Dezember 
1978 gültig gewesenen Typklassenverzeichnis 
vornehmen, und zwar 

1. bei Verträgen mit Hauptfälligkeit 1978 vor 
dem 1. Mai für das ganze Jahr 1979 

2. bei Verträgen mit Hauptfälligkeit 1978 ab 
1. Mai für den am 1. Januar 1979 noch nicht 
abgelaufenen Teil des Versicherungsjahres. 

Fassung B: 

Wir werden in der Fahrzeugversicherung für 
Personen- und Kombinationskraftwagen bei Ver-
trägen mit Hauptfälligkeit 1978 vor dem 1. Mai 
die Zuordnung zu den Typklassen auf Antrag 
des Versicherungsnehmers für das vom 1. Januar 
1979 bis zum 30. April 1979 beginnende Ver-
sicherungsjahr nach dem am 31. Dezember 1978 
gültig gewesenen Typklassenverzeichnis vor-
nehmen. 

Anlage 38 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage A 84) : 

Was hat die Bundesregierung bisher dagegen unternommen 
(evtl. mit welchem Ergebnis), um den Verbrechern im Waren-
termingeschäft das Handwerk zu legen oder wenigstens ent-
scheidend zu erschweren, die, wie die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" vom 22. März 1979 berichtet, ohne Befähigungsnach-
weis und ohne Zuverlässigkeitsprüfung die Bundesrepublik 
Deutschland heimsuchen und hier im Börsengeschäft unerfahrene 
Bürger angeblich bereits um 1 Milliarde DM gebracht haben? 

Das Warentermingeschäft kommt wegen seines 
bekanntermaßen sehr spekulativen und äußerst 
risikoreichen Charakters sowie auch wegen der 
Höhe der allgemein erforderlichen Mindestsätze für 
ein breites Anlagepublikum nicht in Betracht. Man 
kann im übrigen davon ausgehen, daß jedes Kredit-
institut in der Lage und auch bereit ist, dem anlage-
willigen Publikum auf Wunsch die erforderliche 
Aufklärung zu geben. Die Bundesregierung bleibt 
daher bei der Auffassung, daß die fragliche Vermitt-
lungstätigkeit durch die allgemeinen Schutzbestim-
mungen des Börsengesetzes und der Gewerbeord-
nung unter diesen Umständen ausreichend unter 
Kontrolle gehalten werden kann. 
Die Bundesregierung hat diese Auffassung bereits 

in ihren Antworten auf schriftliche Anfragen der 
Bundestagsabgeordneten Rapp im Juli 1976 und 
Vogt (Düren) im August 1977 zum Ausdruck ge-
bracht. 
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Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Münd-
liche Frage der Abgeordneten Frau Schuchardt 
(FDP) (Drucksache 8/2699 Frage A 85) : 

Bestätigt die Bundesregierung, daß sie Investitionsförderungs-
maßnahmen und Investitionsförderungsabkommen mit Portugal 
erst dann treffen bzw. ratifizieren wird, wenn die portugiesische 
Regierung berechtigte Entschädigungsforderungen vor allen Din-
gen der kleinen und mittleren, beschlagnahmten oder sonst der 
Verfügungsmacht entzogenen Firmen und Betriebe deutscher 
Staatsangehöriger bezahlt hat, und welche Gründe veranlassen 
sie dazu? 

Der Regelung der Altschadensfälle kommt für 
das Investitionsklima in Portugal eine große Be-
deutung zu. Es erscheint daher wenig zweckmäßig, 
gezielte Investitionsförderungsmaßnahmen zu tref-
fen oder das ausgehandelte Investitionsförderungs-
abkommen zu unterzeichnen, bevor diese Schwie-
rigkeiten ausgeräumt sind. Diese Haltung hat die 
Bundesregierung auch gegenüber der portugiesi-
schen Regierung klar zum Ausdruck gebracht. Die 
portugiesische Regierung ist sich dieses Zusam-
menhangs wohl bewußt. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage A 88) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zur Kostensenkung in den 
Krankenhäusern eine Initiative zur „vorbeugenden" Wartung, 
Organisation der technischen Überwachung medizinischer Ge-
räte und Schulung des Personals zu ergreifen (vgl. die diesbezüg-
lichen Vorschläge in der Krankenhausumschau 2/79 von Privat-
dozent Dr. Kienle) und den $ 36 der Richtlinie 0750 des Vereins 
deutscher Elektrotechniker entsprechend zu ändern? 

Die Bundesregierung verfolgt sorgfältig die Ent-
wicklung auf dem Gebiet der medizinisch-techni-
schen Geräte. Mit im Vordergrund steht das Pro-
blem der Gerätesicherheit, insbesondere auch der 
vorbeugenden Wartung zwecks Erhaltung der Be-
triebsbereitschaft und Funktionssicherheit. 

Die Bundesregierung begrüßt, daß durch Veröf-
fentlichungen wie die von Ihnen angesprochenen 
die Diskussion in der „Krankenhauspraxis" weiter 
vertieft wird. 

Es wird darauf hingewiesen, daß sich der Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung des Deutschen 
Bundestages im Zusammenhang mit einer Geset-
zesinitiative zur Änderung des Gesetzes über tech-
nische Arbeitsmittel — Maschinenschutzgesetz — 
(Bundestagsdrucksadie 8/156) mit der Einführung 
von Prüf- und Überwachungspflichten für medizi-
nisch-technische Geräte sowie einer Regelung über 
die Unterweisung des Bedienungspersonals befaßt. 
Nach einer Novellierung des Maschinenschutzge-
setzes müßte geprüft werden, ob und inwieweit im 
Zusammenhang mit den Durchführungsvorschriften 
einschlägige VDE-Bestimmungen zu ändern sind. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus bestrebt, 
den Meinungsbildungsprozeß in diesen Zusammen-
hängen zu fördern, und hat daher bereits 1978 ein 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Modellhaf-
te Erprobung technischer Service-Zentren in Klini-
ken „  ausgeschrieben. Es soll die Möglichkeit bie-
ten, den konkreten Nutzen für die Ärzte, das techni-
sche und pflegerische Personal und die Verwal-
tung sowie die Auswirkungen auf die Betreuung 
der Patienten zu bestimmen, den notwendigen Auf-
wand zu ermitteln und geeignete Organisations-
formen für den Betrieb dieser Einrichtungen zu 
finden. Die gleichzeitige Förderung und Auswer-
tung mehrerer Service-Zentren sowie die von den 
Zentren unabhängige Begleituntersuchung ein-
schließlich der vergleichenden Untersuchung von 
Kliniken ohne Service-Zentren sollen zur Beant-
wortung der Frage führen, inwieweit die in ande-
ren Ländern z. B. USA, Kanada, Großbritannien 
— vorliegenden Erfahrungen auch in der Bundes-
republik Deutschland Geltung haben. 

Anlage 41 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Hasinger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 89) : 

Trifft es zu, daß Bundesminister Dr. Ehrenberg erklärt hat, 
die Privilegierung derer, die eine Betriebsrente erhalten, könne 
nicht ewig hingenommen werden, weil andere keine bezögen 
(vgl. „Rheinische Post" vom 10. Februar 1979), und welche Maß-
nahmen gegen die Bezieher von Betriebsrenten sind gegebenen-
falls seitens der Bundesregierung geplant? 

Die Berichterstattung der Zeitung „Rheinische 
Post" über Äußerungen von Bundesarbeitsminister 
Ehrenberg zur Altersversorgung war ungenau. Bun-
desarbeitsminister Ehrenberg hat gelegentlich von 
dem sozialen Gefälle zwischen Beziehern von Pen-
sionen aus öffentlichen Kassen, Empfängern. von 
Renten aus der Sozialversicherung und von Be-
triebsrenten und schließlich jenen älteren Mit-
bürgern gesprochen, die ausschließlich von Renten 
aus der Sozialversicherung leben müssen. In kei-
nem Falle aber hat er die Abschaffung oder Ein-
grenzung von Betriebsrenten gefordert. 

Der Redaktion der „Rheinischen Post" war die-
ser Tatbestand vom Pressereferat des Arbeitsmini-
steriums bereits mit Schreiben vom 3. Juli 1978 mit-
geteilt worden. Der Leserbrief bezog sich damals 
auf eine Veröffentlichung vom 23. Juni 1978. Dem 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
ist nicht bekannt, warum sich die Zeitung bei die-
sem Thema nicht korrigieren lassen will. 

Anlage 42 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Urbaniak (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 90) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefährdung von Per-
sonen in Diskotheken durch überlaute Musik im Verhältnis zur 
Lärmgefährdung in der Industrie, und welche Maßnahmen gesetz-
geberischer und anderer Art hält die Bundesregierung für er-
forderlich, um der Gesundheitsgefährdung von Personen durch 
Diskothekenlärm zu begegnen? 
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Für die Gehörgefährdung spielt der durchschnitt-
liche Tagespegel über acht Stunden eine Rolle. Die-
ser liegt in Diskotheken in aller Regel unterhalb der 
entschädigungspflichtigen Gehörschädigungsgrenze. 
Trotzdem . bilden die Spitzenpegel überlauter Musik 
eine potentielle Gefahr der Gehörschädigung, ins-
besondere für das in Diskotheken beschäftigte Per-
sonal. 

Bisher wurden jährlich weniger als zehn Ver-
dachtsfälle auf durch Musik verursachte Lärm-
schwerhörigkeit angezeigt. Dem stehen rund 20 000 
Verdachtsmeldungen aus der Industrie gegenüber. 

Die Anzahl der  erstmals zur Entschädigung kom-
menden Lärmrentenfälle liegt in der Industrie zur 
Zeit bei rund 3 500 pro Jahr. Bei Gehörschäden 
durch Musiklärm ist es bisher wegen relativer Ge-
ringfügigkeit noch zu keinem Entschädigungsfall ge-
kommen. 

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Bekämpfung 
von Gehörschäden sind in der Arbeitsstättenverord-
nung und der Unfallverhütungsvorschrift „Lärm" 
der Berufsgenossenschaften ausreichend geregelt. 

Neben dem Vollzug der Vorschriften durch die 
Landesbehörden und die Berufsgenossenschaften 
bedarf es der Aufklärung der Betroffenen. Die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung hat 
deshalb Anfang März 1979 eine Informationstagung 
„Lärm in Dikotheken" durchgeführt. Hier trafen sich 
Gewerbeaufsichtsbeamte, Aufsichtsbeamte der Be-
rufsgenossenschaften, Diskothekenbesitzer und Her-
steller von Diskothekeneinrichtungen. Sie infor-
mierten sich über organisatorische, bauliche und 
technische Möglichkeiten zur Verhinderung von 
Gehörschäden durch Musik. Auch Einrichtungen zur 
Lärmpegelbegrenzung wurden vorgestellt. Ein eben-
falls von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Unfallforschung erstellter Forschungsbericht „Mu-
sik als berufliche Lärmbelastung?" ist allen Gewer-
beaufsichtsbeamten und Berufsgenossenschaften zur 
Verfügung gestellt worden. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage A 91): 

Ist der Bundesregierung bekannt, welche Zustimmung der 
Richtlinienentwurf des Bundesausschusses der Ärzte und Kran-
kenkassen durch die nach § 368 p Abs. 8 RVO am 19. März 1978 
angehörten Verbände im einzelnen gefunden hat, und ist die 
Bundesregierung bereit, auf den Bundesausschuß der Ärzte und 
Krankenkassen dahin gehend einzuwirken, daß über die Richt-
linien Maßnahmen zur Einschränkung des Massenmißbrauchs von 
Psychopharmaka und Lipidsenkern bei Gesunden sowie der nicht-
rationalen Anwendung von Antibiotika, Herzglykosiden und 
oralen Antidiabetika ergriffen werden? 

Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkas-
sen hat am 19. März 1979 die nach dem Gesetz vor-
geschriebene Anhörung von Verbänden und Wis-
senschaftlern zu einem von ihm erstellten Entwurf 
einer Liste von Arzneimitteln durchgeführt, die im 
Rahmen der kassenärztlichen Versorgung der Ver-
sicherten nicht zu Lasten der Krankenkassen ver

-

ordnet werden dürfen. Die Folgerungen aus dieser 
Anhörung zu ziehen, obliegt dem Bundesausschuß. 

Ihren Hinweis hinsichtlich der von Ihnen erwähn-
ten Arzneimittel werde ich dem Bundesausschuß zur 
Kenntnis geben. 

Dessenungeachtet darf ich aber anmerken, daß 
für die Gestaltung der erwähnten Richtlinien der Ge-
sichtspunkt der Verhinderung von Arzneimittelmiß-
brauch nicht im Vordergrund steht. Ihren Bedenken 
ist im übrigen in allgemeiner Form im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung bereits durch 
das Leistungsrecht der Krankenversicherung und 
durch die allgemeinen Arzneimittelrichtlinien des 
Bundesausschusses Rechnung getragen. Die Verord-
nung von Arzneimitteln an Gesunde verbietet das 
Leistungsrecht, die medizinisch nicht vertretbare 
Anwendung von Arzneimitteln verstößt gegen das 
Wirtschaftlichkeitsgebot, wie es in den Arzneimit-
telrichtlinien näher konkretisiert ist. Die Verhinde-
rung des Mißbrauchs von Arzneimitteln, insbeson-
dere solcher, die im Wege der Selbstmedikation an-
gewandt werden, ist vor allem Aufgabe der staat-
lichen Arzneimittelgesetzgebung, beispielsweise 
über die Regelung der Verschreibungspflicht, und 
auch des verordnenden Arztes. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd
-lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Jahn (Münster) 

(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 92 und 93): 

Beabsiditigt die Bundesregierung, noch in  diesel'  Legislatur-
periode eine Novellierung des Wohngeldgesetzes im Deutschen 
Bundestag einzubringen, und wenn ja, mit welcher Zielsetzung? 

Wie hoch sind gegebenenfalls die Kosten der beabsichtigten 
Novellierung des Wohngeldgesetzes zu veranschlagen, und ist 
über die Novellierung bereits mit den Ländern gesprochen wor-
den? 

Die Bundesregierung erörtert mit den Landesre-
gierungen und den kommunalen Spitzenverbänden 
Vorschläge zur Vereinfachung des Verwaltungsvoll-
zugs des Wohngeldgesetzes. 

Ob diese Überlegungen zu einer Novellierung füh-
ren werden, kann zur Zeit nicht abschließend beur-
teilt werden. Darüber hinaus werden weiterhin Fra-
gen einer gerechteren Regelung der Wohngeldhöhe 
in Ballungsrandzonen und für Mehrkinderfamilien 
geprüft. 

Auch diese Überprüfung ist noch nicht abgeschlos-
sen. Folglich kann keine Schätzung der Kosten ei-
ner möglichen Novellierung gegeben werden. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Gobrecht (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage A 94) : 
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Welche Gründe sind für die Bundesregierung maßgeblich da-
für, daß bei der Wohngeldberechnung für Rentner der steuer-
liche Werbungskostenpausdibetrag von 200 DM nicht anerkannt 
wird, während bei Arbeitnehmern der Pauschbetrag von 564 DM 
Berücksichtigung findet? 

Nach dem Wohngeldgesetz werden bei der Er-
mittlung des Jahreseinkommens grundsätzlich nur 
die notwendigen Werbungskosten abgesetzt, ihre 
Höhe ist daher im Grundsatz nachzuweisen. Bei 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit werden al-
lerdings aus Gründen der Verfahrensvereinfachung 
und weil hier erfahrungsgemäß Werbungskosten in 
bestimmter Höhe entstehen, diese in Höhe des steu-
erlichen Pauschalbetrages nach § 9 a des Einkom-
mensteuergesetzes abgesetzt, sofern nicht höhere 
Werbungskosten nachgewiesen werden. Bei Rent-
nern fallen in der Regel Werbungskosten nicht in ei-
ner bestimmten Höhe an, sie sind daher im Einzel-
fall nachzuweisen. 

Diese Regelung muß mit § 17 WoGG in Zusam-
menhang gesehen werden. Dort wird auch Rentnern 
ein pauschaler Abzug vom Jahreseinkommen in 
Höhe von 15 v. H. eingeräumt. Mit dieser Pauschale 
sollen Aufwendungen allgemeiner Art, insbesondere 
für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, abge-
golten werden, obwohl Rentner in der Regel kaum 
Aufwendungen in dieser Höhe haben. Sie werden 
daher gegenüber Arbeitnehmern nicht benachteiligt. 

Anlage 46 

Antwort 

des Staatsministers Wischnewski auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr.  Miller  (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 1) : 

Welche Mängel des neuen Gebäudes und welche diesbezüg-
lichen Klagen der Mitarbeiter hat die Fragebogenaktion des 
Personalrats beim Bundeskanzleramt ergeben, und auf welche 
Ursachen sind sie zurückzuführen? 

Auf die vom Personalrat des Bundeskanzleramtes 
im November 1978 durchgeführte Fragebogenaktion 
haben knapp ein Drittel der Amtsangehörigen rea-
giert und einen ganz oder teilweise ausgefüllten 
Fragebogen beim Personalrat abgegeben. Unabhän-
gig davon, daß schon die Art und Weise der Um-
frage des Personalrats zu Zweifeln Anlaß gibt, ob 
sie aussagekräftige Ergebnisse zu vermitteln ver-
mag, ist eine Bewertung der Antworten jedoch auch 
im Hinblick darauf, daß mehr als zwei Drittel der 
Amtsangehörigen sich nicht geäußert haben, nur 
mit Vorbehalten möglich. 

Im Hinblick auf den Neubau wurden in dem Frage-
bogen des Personalrats folgende Fragen gestellt: 

1. Wie beurteilen Sie den Neubau? 
Möglich waren die Antworten gut, schlecht und 
ist mir egal. 

Von den Amtsangehörigen, die diese Frage be-
antworteten, haben 100 mit gut, 34 mit schlecht 
und 15 mit ist mir egal geantwortet. 

2. Wie finden Sie Ihre Unterbringung am Arbeits-
platz? 

Möglich waren die Antworten gut, weniger gut 
und schlecht. 

Von den Amtsangehörigen, die diese Frage be-
antworteten, haben 128 ihre Unterbringung als 
gut, 17 als weniger gut und 7 als schlecht be-
zeichnet. 

3. Sind Sie mit der Klimaanlage zufrieden? 

Möglich waren die Antworten zufrieden, weniger 
zufrieden und unzufrieden. 

Von den Amtsangehörigen, die diese Frage be-
antworteten, waren 57 zufrieden, 53 weniger zu-
frieden und 41 unzufrieden. 

Wenn man davon ausgeht, daß von den mehr als 
zwei Dritteln der Amtsangehörigen, die auf die Fra-
gebogenaktion nicht reagiert haben, zumindest ein 
erheblicher Teil keinen Anlaß hat, Klagen über das 
neue Gebäude zum Ausdruck zu bringen, ergibt sich 
aus der Umfrage im Hinblick auf den Neubau — 
auch unter Berücksichtigung der Einzelkritik zu die-
sem oder jenem Punkt — ein durchaus positives 
Bild. 

Anlage 47 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt- 
Vockenhausen (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 3) : 

Welches Arbeitsergebnis hat die gemeinsame deutschmexika-
nische wissenschaftlich-technologische Kommission bisher vor-
gelegt, und wie ist der Stand der Bildung einer deutsch-mexika-
nischen Wirtschaftskommission? 

1. Die Gemischte Kommission nach Art. 4 des 
deutsch-mexikanischen Rahmenabkommens vom 
6. Februar 1974 über wissenschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit hat ihre konstituierende Sit-
zung am 25./26. Oktober 1977 in Bonn abgehalten. 
Die zweite Sitzung ist für September 1979 in Mexiko 
vorgesehen. 

In ihrer ersten Sitzung hat die Kommission Sta-
tusberichte über folgende laufende Projekte entge-
gengenommen und ihre Fortsetzung beschlossen: 

a) Untersuchung chemischer Pflanzeninhaltsstoffe 
mit vermuteten Auswirkungen auf Herz und 
Kreislauf. 

b) Kernenergie 
— Herstellung von Brennstäben im Labormaß-

stab 
— Uranprospektion 
— Reaktorsicherheit und Dosimetrie. 

Ferner wurden neue und umfangreiche Projekte 
auf dem Gebiet der Solarenergie beschlossen: 
— Wasserentsalzung mit Hilfe der Solarenergie 
— Integrale Energieversorgung des Fischerdorfes 

Las Barrancas in Niederkalifornien mit Hilfe der 
Solarenergie (Stromerzeugung, Wasserentsal-
zung, Kühlung etc.) 
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— Brauchwassererwärmung und Kühlung für Woh-
nungen in Mexicali. 

Schließlich nahm die deutsche Seite noch einen 
mexikanischen Katalog mit etwa 25 Vorschlägen für 
Experten- und Wissenschaftleraustausch auf Gebie-
ten entgegen, in denen das BMFT oder von ihm 
geförderte Stellen nicht selbst tätig sind und andere 
Institutionen über die Austauschmöglichkeiten zu 
befragen waren. 

Alle Projekte sind inzwischen angelaufen bzw. 
wurden in befriedigender Weise weiter verfolgt. 
Aus der mexikanischen Liste für den Expertenaus-
tausch konnte eine Reihe von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen vermittelt werden. 

2. Während des Staatsbesuchs von Bundespräsi-
dent Scheel im Juni 1977 in Mexiko wurde zwischen 
dem deutschen und dem mexikanischen Außenmini-
ster die Bildung einer Gemischten Wirtschaftskom-
mission vereinbart. Bei gleicher Gelegenheit lud 
Bundesminister Genscher seinen mexikanischen Kol-
legen Roel zu einem offiziellen Besuch in die Bun-
desrepublik Deutschland ein. 

Das mexikanische Außenministerium hat unserem 
Abkommensentwurf über die Errichtung der Ge-
mischten Kommission am 3. November vorigen Jah-
res zugestimmt. Der Notenwechsel soll demnächst 
erfolgen. 

Als Tagungsort für die konstituierende Sitzung 
der Gemischten Wirtschaftskommission wurde Bonn 
bestimmt. Außenminister Roel teilte mit, er werde 
die mexikanische Delegation bei dieser ersten Sit-
zung leiten und möchte hiermit seinen offiziellen Be-
such in Bonn verbinden. Wegen Terminschwierigkei-
ten auf beiden Seiten sind Besuch und konstituie-
rende Sitzung bisher • nicht zustande gekommen. 
Nunmehr hat der Bundesminister des Auswärtigen 
Herrn Roel mehrere neue Termine für den Sommer 
und Herbst dieses Jahres angeboten. Eine Antwort 
von Außenminister Roel wird in Kürze erwartet. 

Anlage 48 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 4) : 

Ist die Bundesregierung nicht der Meinung, daß ein öffent-
liches Interesse daran besteht, zu erfahren, wie der deutsche 
Regierungschef den ungewöhnlichen Brief des sowjetischen Par-
teichefs, Breschnew, vom vergangenen Herbst bezüglich Waffen-
lieferungen an China vor kurzem beantwortet hat, und aus 
welchen Gründen hat der Bundeskanzler diesem Informations-
bedürfnis bisher nicht entsprochen? 

Die Bundesregierung hat dem öffentlichen Inter-
esse an einer Unterrichtung insofern Rechnung ge-
tragen, als die Übergabe der Antwort des Bundes-
kanzlers auf das Schreiben von Generalsekretär 
Breschnew wegen Waffenlieferungen an China am 
22. Februar 1979 der Presse auf Anfrage umgehend 
bestätigt worden ist. Es entspricht jedoch nicht 
diplomatischen Gepflogenheiten, den Inhalt einer 

vertraulichen Korrespondenz mit ausländischen 
Staatsmännern bekanntzugeben. Nur aus diesem 
Grunde hat die Bundesregierung davon abgesehen, 
das Schreiben selbst zu veröffentlichen. 

Kernfrage des Schreibens war die Haltung der 
Bundesregierung zu Waffenlieferungen nach China. 
Zur Antwort auf diese Frage hat sich der Bundes-
kanzler mehrmals öffentlich geäußert, zuletzt im 
Deutschen Bundestag am 9. März 1979; dabei wurde 
deutlich, daß in dem Brief an Generalsekretär 
Breschnew auf die bekannte und unveränderte re-
striktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung 
hingewiesen wird. 

Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundes-
tages wurde am 14. März 1979 von Staatssekretär 
van Well über die Antwort des Bundeskanzlers un-
terrichtet. 

Anlage 49 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Lintner 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 5 und 6) : 

War ein offizieller Vertreter der Bundesregierung bei der 
mündlichen Anhörung der DDR im UNO-Menschenrechtsaus-
schuß in Genf anwesend? 

Hat die Bundesregierung Schritte zur Richtigstellung des 
schriftlichen Berichts der DDR an den UNO-Menschenrechtsaus-
schuß unternommen, soweit dieser Bericht wahrheitswidrige An-
gaben enthält? 

1. Der nach Artikel 40 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte errich-
tete Ausschuß zur Überprüfung der auf Grund des 
Paktes erstatteten Staatenberichte (Menschenrechts

-

ausschuß) beseht aus 18 von den Vertragsstaaten 
benannten unabhängigen Sachverständigen. Sie prü-
fen die Staatenberichte während ihrer jährlich zwei-
mal stattfindenden Tagungen. 

Bei der Prüfung der Staatenberichte wird jeweils 
ein Vertreter des Staates, dessen Bericht geprüft 
wird, eingeladen, den Bericht vor dem Ausschuß 
einzuführen und danach Fragen zu beantworten. 
Dies ist auch bei der Prüfung der Berichte der DDR 
und der Bundesrepublik Deutschland durch den 
Menschenrechtsausschuß geschehen. Es ist hinge-
gen nicht üblich, daß der Menschenrechtsausschuß 
offizielle Vertreter anderer Staaten als die des zu 
prüfenden Staates zu seinen Sitzungen einlädt. 

Wegen des besonderen Interesses der Bundes-
regierung an der Prüfung des Staatenberichtes der 
DDR durch den Menschenrechtsausschuß hatte die 
Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land bei dem Büro der Vereinten Nationen und 
bei den anderen internationalen Organisationen 
in Genf Weisung, die Tagung im Januar 1978 zu 
beobachten. Sie hat dem Auswärtigen Amt aus-
führlich berichtet. 

2. Gemäß Artikel 40 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte berichten 
die Mitgliedstaaten über die Maßnahmen, die sie 
zur Verwirklichung der in diesem Pakt anerkann- 
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ten Rechte getroffen haben, an den VN-General-
sekretär, der die Berichte dem Menschenrechts

-

ausschuß zur Prüfung zuleitet. Die Berichtsprüfung 
findet nach dem Pakt durch den Menschenrechts

-

ausschuß und nicht durch einzelne Staaten statt. 
Nur der Staat, dessen Bericht von dem Menschen

-

rechtsausschuß geprüft wird, kann vor dem Men-
schenrechtsausschuß auftreten und Stellungnahmen 
hierzu abgeben. Eine Stellungnahme zu Berichten 
anderer Staaten im Ausschuß ist nicht vorgesehen. 

Anlage 50 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Steger 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 7) : 

Trifft es zu, daß die Bundesrepublik Deutschland beim Export 
von Plutonium (z. B. in Brennelementen), das in Frankreich wie-
deraufgearbeitet wurde, mit der französisdien Regierung Konsul-
tationen führen bzw. deren Zustimmung einholen muß? 

Die Bundesregierung steht seit langem mit der 
französischen Regierung im Bereich der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie in vertrauensvollen Kon-
sultationen. Auf dieser Grundlage finden auch die 
Gespräche statt, die die Rückgabe von Plutonium, 
das bei der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brenn-
elemente aus der Bundesrepublik Deutschland in 
Frankreich anfallen wird, zum Gegenstand haben. 
Die Bundesregierung ist hierbei um Lösungen be-
müht, die dem Stand der guten und engen partner-
schaftlichen Beziehungen voll Rechnung tragen. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Stercken 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 8) : 

Trifft es zu, daß für die deutschen Beamten des Bundes, die 
ihren ersten Wohnsitz im grenznahen Bereich eines Nachbar-
staates der Europäischen Gemeinschaft . haben, die aber in der 
Bundesrepublik Deutschland arbeiten, im Fall einer Notaufnahme 
in einem dortigen Krankenhaus nicht eine Beihilfe zu vergleich-
baren Bedingungen gewährt wird, und wenn ja, aus welchen 
Gründen wird die Beihilfe verweigert? 

Das geltende Beihilferecht enthält keine Regelung, 
wie ein Beamter im vorliegenden Falle beihilferecht-
lich zu behandeln ist. Der Beamte unterliegt in vol-
lem Umfang der Fürsorgepflicht seines Dienstherrn. 
Für eine sachgerechte Lösung bietet sich im vorlie-
genden Fall eine analoge Anwendung der Nr. 11 
Abs. 1 BhV an. Hiernach wären die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland entstandenen notwen-
digen Aufwendungen bis zur Höhe der Aufwendun-
gen beihilfefähig, die bei einer Behandlung im grenz-
nahen Bereich in der Bundesrepublik oder in dem 
am nächstgelegenen, geeigneten Behandlungsort 
beihilfefähig gewesen wären. Sollte ein solcher Fall 
an mich herangetragen werden, würde ich entspre-
chend entscheiden. 

Anlage 52 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hammans 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 9) : 

Bestehen seitens der Bundesregierung Kenntnisse über die Be-
einflussung von biologischen Kläranlagen durch hohe Kochsalz-
konzentrationen, wie sie bei der Schnee- und Eisbeseitigung ent-
stehen, und wenn ja, werden diese Kenntnisse beim künftigen 
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes bei der Festlegung der 
Schadeinheiten berücksichtigt und finden sie auch wie bei der 
Begrenzung der CSB (chem. Sauerstoffbedarf) und bei der BSB 
(biolog. Sauerstoffbedarf) für die Klärleistung der Kläranlagen 
nach der ersten allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Min-
destanforderungen an das Einleiten von Schmutzwasser in Ge-
meinden in Gewässer Anwendung? 

Die durch Tausalze verursachten und 'bislang be-
obachteten Erhöhungen der Abwasser-Salzkonzen-
trationen sind für die in biologischen Kläranlagen 
wirkenden Mikroorganismen noch unschädlich. Le-
diglich in den mechanischen Stufen biologischer 
Kläranlagen können die Absetzvorgänge durch . un-
terschiedliche Dichteströmungen kurzfristig gering-
fügig beeinträchtigt werden. Das wirkt sich jedoch 
auf den Wirkungsgrad der Kläranlage insgesamt 
nicht gravierend aus. 

Die  nach dem Abwasserabgabengesetz zu bewer-
tende Schädlichkeit des Abwassers und die nach 
der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
über Mindestanforderungen an das Einleiten von 
Schmutzwasser aus Gemeinden in Gewässer — 1. 
Schmutzwasser VwV — vom 24. Januar 1979 
(GMBl. Nr. 4/1979) einzuhaltenden Mindestanforde-
rungen werden nach den der Bundesregierung be-
kanntgewordenen Erfahrungen durch erhöhte Tau-
salzkonzentrationen nicht beeinträchtigt. Auswir-
kungen der Salzkonzentrationen auf den Vollzug 
der Verwaltungsvorschrift und  des  Abwasserabga-
bengesetzes sind daher nicht zu besorgen. 

Anlage 53 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Schröder 
(Lüneburg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage 
B 10): 

Hat die Bundesregierung Einfluß auf die Auswahl der wissen-
schaftlichen Diskussionsrunde zur Beratung der niedersächsischen 
Landesregierung zur Entscheidungsfindung über das nukleare 
Entsorgungszentrum Gorleben genommen, und wenn ja, in wel-
cher Weise? 

'Das Symposium „Rede—Gegenrede", das die nie-
dersächsische Landesregierung, zum Entsorgungs-
zentrum veranstaltet, findet außerhalb des atom-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens statt und un-
terliegt daher nicht der Weisungsbefugnis des Bun-
des im Rahmen der Auftragsverwaltung. 

Der  Bund hat in einem Gespräch zwischen Mit-
gliedern der Bundes- und Landesregierung aller-
dings zu einer ausgewogenen Vertretung ver-
schiedener bzw. gegensätzlicher Auffassung gera-
ten. 

Im Benehmen mit dem Bund ist Prof. C. F. von 
Weizsäcker als Verhandlungsleiter bestellt wor-
den. 
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Darüber hinaus hat die Bundesregierung die nie-
dersächsische Landesregierung darum gebeten, von 
einer unmittelbaren Einbeziehung der den BMI im 
Rahmen seiner Bundesaufsicht über das spätere 
Genehmigungsverfahren beratenden Kommissionen 
Abstand zu nehmen, da eine solche Einbeziehung 
Fragen der Befangenheit der Kommissionen im Zu-
sammenhang mit ihrer späteren beratenden Tätig-
keit im Rahmen des eigentlichen atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens aufwerfen könnte. 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen der Abgeordneten Frau Hoff-
mann (Hoya) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fra-
gen B 11 und 12) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wieviel Arbeitsplätze im 
Bereich der Bundesministerien und Behörden des Bundes als 
Teilzeitarbeitsplätze für Frauen ausgewiesen sind? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um solche Arbeitsplätze in ihrem Einflußbereich in verstärktem 
Maße bereitzustellen? 

Zu Frage B 11: 

,Die Zahlen der teilzeitbeschäftigten weiblichen 
Bediensteten mit mindestens der Hälfte der vollen 
Arbeitszeit ergeben sich auf Grund der insoweit 
vorhandenen statistischen Unterlagen aus der fol-
genden Ubersicht nach dem Stand vom 30. Juni 
1977: 

Insge

-

samt Beamte Ange

-

stellte 	 
Ar

-

beiter 

Bundes-
verwaltung 10 371 232 7 533 2 606 

Deutsche 
Bundesbahn 2 781 126 566 2 089 

Deutsche 
Bundespost 49 977 3 548 11 076 35 353 

Wirtschaftsunter-
nehmen des 
Bundes 24 — 15 9 

Summe 63 153 3 906 19 190 40 057 

Da eine besondere Ausweisung von Arbeitsplät-
zen  als Teilzeitarbeitsplätze nicht erfolgt, können 
Zahlenangaben nur über die tatsächlich teilzeitbe-
schäftigten weiblichen Bediensteten gemacht wer-
den. 

Zu Frage B 12: 

Die Bundesregierung strebt auch künftig eine Er-
weiterung der Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäfti-
gung im öffentlichen Dienst an, die allerdings nicht 
nur auf weibliche Bedienstete beschränkt sein sol-
len. 

Im Bereich der Arbeitnehmer des Bundes sind 
besondere Maßnahmen der Bundesregierung nicht 
erforderlich, da die tarifvertraglichen und haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Teilzeit-
beschäftigung der Bediensteten bereits vorhanden 
sind. Hier ist es Sache der einzelnen Dienststellen, 
im Rahmen ihrer personalwirtschaftlichen Zustän-
digkeit der Nachfrage weiblicher Bewerber nach 
einer Teilzeitbeschäftigung unter Berücksichtigung 
der dienstlichen Belange nachzukommen. Die Bun-
desregierung hält es jedoch für erforderlich, daß 
die im geltenden Beamtenrecht schon vorhandenen 
Regelungen über Teilzeitbeschäftigung erweitert 
werden. 

,Sie hat diese Auffassung in der Regierungserklä-
rung vom 16. Dezember 1976 zum Ausdruck ge-
bracht und ihre Vorstellungen über die nähere 
Ausgestaltung dieses Vorhabens in ihrer Stellung-
nahme zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BT-
Drucksache 8/873) im Mai 1978 den zuständigen Aus-
schüssen des Deutschen Bundestages übermittelt. 

Der Bundesratsentwurf und der Formulierungs-
vorschlag der Bundesregierung liegen dem Innen-
ausschuß des Deutschen Bundestages zur Beratung 
vor. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Teilzeitbeschäftigung von Beamten wurden be-
reits durch § 21 Haushaltsgesetz 1979 verbessert. 

Anlage 55 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-
Vockenhausen (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage 
B 13): 

Sieht die Bundesregierung in dem Vorschlag des Mannheimer 
Sprachwissenschaftlers Wolfgang Mentrup zur Schaffung eines 
einfachen Regelwerks einen geeigneten Vorschlag, die Bemühun-
gen um die Rechtschreibreform weiterzubringen und zu be-
schleunigen, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Die Bundesregierung begrüßt die Bemühungen 
der Sprachwissenschaft um ein einfacheres Regel-
werk. Sie ist allerdings der Meinung, daß nur eine 
Reform verantwortbar ist, die von ' allen deutsch-
sprachigen Ländern gemeinsam durchgeführt wird. 
Angesichts der heute noch bestehenden Vielzahl 
und Vielfalt von Reformvorschlägen ist u. a. von 
der Bundesregierung angeregt worden, zunächst 
eine Bestandsaufnahme und Systematisierung aller 
relevanten Vorstellungen vorzunehmen. Diese An-
regung ist — , wie bereits in der Antwort von Herrn 
Staatssekretär Dr. Fröhlich auf Ihre für die  Frage-
stunden am 15./16. November 1978 gestellte Frage 
B 14 ausgeführt wurde (Sitzungsprotokoll vom 17. 
November 1978, S. 9213) — von der österreichi-
schen Bundesregierung aufgegriffen worden; die-
sem Ziel dienen die Tagungen zur Rechtschreibre-
form vom Oktober 1978 und Oktober 1979 in 
Wien. 

Nach den Informationen der Bundesregierung 
wird das Institut für deutsche Sprache am 25./26. 
Mai 1979 in Mannheim eine Tagung zur Recht- 
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schreibreform durchführen, in der auch Dr. Wolf-
gang Mentrup, ein Mitarbeiter dieses — von der 
Bundesregierung geförderten — Instituts, seine 
Vorstellungen zur Rechtschreibreform zur Diskus-
sion stellen wird. Ob diese eine geeignete Basis für 
eine Rechtschreibreform darstellen, kann erst auf 
Grund der  Diskussion unter den maßgeblichen 
Fachleuten beurteilt werden. 

t ber eigene Maßnahmen zur Durchführung einer 
Rechtschreibreform wird die Bundesregierung, die 
in dieser Frage in engem Kontakt mit der Kultus-
ministerkonferenz steht, erst entscheiden, wenn die 
fachliche Diskussion ein Stadium erreicht hat, das 
konkrete Ergebnisse erwarten läßt. 

Anlage 56 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Neumann 
(Bramsche) (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 14) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob es zutrifft, daß Angehö-
rige der türkischen Organisation "Graue Wölfe" jeden Sonntag 
türkische Kinder unterrichten und zum Haß gegen Deutsche 
aufrufen (vgl. Die Welt" vom 11. März 1979), und was kann 
und will die Bundesregierung unternehmen, falls diese Tat-
sachen bestätigt werden? 

Bei den türkischen Koranschulen handelt es sich, 
wie der Parlamentarische Staatssekretär beim 
BMBW Engholm auf eine Frage des Herrn Kolle-
gen Dr. Schmitt-Vockenhausen in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages vom 21. Juni 1978 be-
reits zum Ausdruck gebracht hat, um — soweit er- 
kennbar — private Unterrichtsangebote religiösen 
Inhalts sehr unterschiedlicher Struktur (vgl. Sit-
zungsprotokoll vom 21. Juni 1978, S. 7919). 
Die Bundesregierung kann die Meldung in der 

„Welt am Sonntag" vom 11. März 1979, wonach 
Angehörige der türkischen „Partei der Nationalen 
Bewegung" (MHP) und ihrer Jugendorganisation 
„Graue Wölfe" jeden Sonntag türkische Kinder un-
terrichten und zum Haß gegen Deutsche aufrufen 
sollen, nicht bestätigen. Ermittlungen der Sicher-
heitsbehörden haben bisher keine konkreten An-
haltspunkte für solche Aktivitäten in den Koran-
schulen ergeben. 
Der Ausschuß für Jugend, Familie und politische 

Bildung des Landtages Nordrhein-Westfalen hat 
das Problem der türkischen Koranschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland in seiner Sitzung am 
9. Mai 1978 ausführlich behandelt. 
Wie die nordrhein-westfälische Landesregierung 

sieht die Bundesregierung im gegenwärtigen Zeit-
punkt weder in tatsächlicher Hinsicht eine Not-
wendigkeit noch in rechtlicher Hinsicht eine Mög-
lichkeit des Eingreifens.  

Anlage 57 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen der Abgeordneten Frau Dr. 
Lepsius (SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen B 15 und 
16) : 

Wann ist mit einer Überprüfung der nach § 4 Abs. 3 des 
Fluglärmgesetzes vorgesehenen Lärmschutzbereiche für den mili-
tärischen Flugplatz Söllingen rechnen, und sind hieraus Aus-
wirkungen auf eine Neufestsetzung der Lärmschutzbereiche zu 
erwarten? 

Liegen schon jetzt Ergebnisse aus den Modellvorhaben im 
Lärmschutzbereich über Möglichkeiten verschiedener Schallein-
dämmung an vorhandenen und neuen Gebäuden vor, und wenn 
ja, welche? 

Zu Frage B 15: 

Die Bundesregierung hat bereits Mitte des Jahres 
1978 die Frage geprüft, ob eine Neufestsetzung des 
Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz 
Söllingen nach § 4 Abs. 2 des Fluglärmgesetzes ge-
boten ist, d. h., ob Änderungen in der Anlage oder 
im Betrieb des Flugplatzes eingetreten sind oder 
voraussichtlich eintreten werden, die zu einer we-
sentlichen Veränderung der Lärmbelastung in der 
Umgebung des Flugplatzes führen. Die Üherprü-
fung hat zu dem Ergebnis geführt, daß die Voraus-
setzungen für eine solche Neufestsetzung nicht ge-
geben sind. An der Situation hat sich seither nichts 
geändert. 

Nach § 4 Abs 	3 des Fluglärmgesetzes ist nach 
Ablauf von fünf Jahren seit Festsetzung des Lärm-
schutzbereichs zu prüfen, ob sich die Lärmbela-
stung wesentlich verändert hat oder innerhalb der 
nächsten zehn Jahre wesentlich verändern wird. 
Da der Lärmschutzbereich für den militärischen 
Flugplatz Söllingen durch Verordnung vom 27. No-
vember 1975 festgesetzt wurde, wird die Überprü-
fung im November 1980 eingeleitet werden. Ob 
diese Überprüfung zu einer Neufestsetzung des 
Lärmschutzbereichs führen wird, kann erst auf 
Grund ihrer Ergebnisse beurteilt werden. 

Zu Frage B  16: 
Die Bundesregierung hat — veranlaßt durch Be-

sprechungen von Angehörigen der zuständigen 
Bundesressorts mit dem Landratsamt Rastatt über 
Fragen des (baulichen Schallschutzes — im vergan-
genen Jahr beim Umweltbundesamt den Bericht 
„Umfassungsbauteile für Gebäude in Lärmschutzbe-
reichen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Flug-
lärm" erarbeiten lassen.  Sie  hat den Bericht als 
Anlage 17 ihrem Fluglärmbericht vom 7. November 
1978 (BT-Drucksache 8/2254) beigefügt. Außerdem be-
absichtigt die Bundesregierung, an einem Modell-
vorhaben im Lärmschutzbereich des militärischen 
Flugplatzes Söllingen die verschiedenen Möglich-
keiten baulichen Schallschutzes an Gebäuden zu 
demonstrieren. Die Vorarbeiten dazu sind unter 
Einschaltung der zuständigen Kommunalbehörden 
angelaufen. Das Umweltbundesamt hat die erfor-
derlichen Mittel bereitgestellt. Ergebnisse dieses 
Projekts liegen bisher noch nicht vor. 

Anlage 58 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 17) : 

Trifft es zu, daß nach einem Beschluß des polnischen Minister-
rats Hochschulabsolventen unter den deutschen Aussiedlern die 
Kosten der Ausbildung als Rückführungskosten zurückerstatten 
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müssen, und in welcher Weise ist die Bundesregierung gegebe-
nenfalls bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Erstattungs-
fähigkeit dieser und ähnlicher Auslösungszahlungen anzuerken-
nen und die Betroffenen nicht auf eine Darlehnsaufnahme zu 
verweisen? 

Die hier bekannten einschlägigen Bestimmungen 
der VR Polen (Gesetz vom 15. 'Februar 1974 über 
die Beschäftigung von Hochschulabsolventen und 
Durchführungsverordnung hierzu vom 13. Juni 
1974) sehen für alle polnischen Hochschulabsolven-
ten eine Erstattung von Ausbildungskosten vor, 
wenn sie sich nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Studienabschluß zur Arbeitsaufnahme bei der 
ihnen zugewiesenen Arbeitsstätte melden. 

Auf Grund des § 15 des Ersten Überleitungsge-
setzes vom 28. April 1955 i. d. F. vom  Juni 1977 
in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesmini-
sters des Innern über die Verrechnungsfähigkeit 
der Kosten der Rückführung vom 1. Juli 1960 
i. d. F. vom 1. Oktober 1973 werden Aussiedlern die 
Kosten der Rückführung erstattet. 

Nach Nr. 14.3 der Richtlinien sind u. a. Studien-
und Ausbildungskosten nicht erstattungsfähig. Den 
Betroffenen wird insoweit derzeit nach Möglichkeit 
mit Darlehen nach § 5 des Konsulargesetzes gehol-
fen. 

Der Bundesminister des Innern prüft zur Zeit, 
auch unter Einbeziehung entsprechender Erörterun-
gen im Petitionsausschuß des Deutschen Bundesta-
ges, ob für diesen 'Personenkreis durch eine Ände-
rung der Richtlinien oder durch andere Maßnah-
men Erleichterungen geschaffen werden können. 
Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß Aussied-
lungswillige nicht die Möglichkeit haben, zunächst 
die gesetzlich vorgeschriebene dreijährige Tätig-
keit zu absolvieren, urn danach erneut die Ausreise 
zu betreiben. Es ist ihnen deshalb nicht zumutbar, 
auf eine zunächst in Aussicht stehende Ausreise-
möglichkeit zu verzichten und sich dabei darauf zu 
verlassen, daß ein nach einem längeren Zeitraum 
wiederholter Ausreiseantrag Erfolg haben könnte. 
Es ist nicht auszuschließen, daß ein auf diese Wei-
se zurückgestellter Ausreisewunsch am Ende nicht 
mehr realisiert werden kann. Wenn es dem Hoch-
schulabsolventen unter diesen Umständen nicht zu-
mutbar ist, seinen Ausreisewunsch zunächst für ei-
nen bestimmten Zeitraum — etwa von drei Jahren 
— zurückzustellen, ist der ursächliche Zusammen-
hang zwischen Erstattung der Ausbildungskosten 
und der Ausreise zu bejahen. 

Aus diesem Grunde prüfe ich die Möglichkeit, 
Nr. 14.3 der Richtlinien dahin gehend zu ergänzen, 
daß Studien- und Ausbildungskosten dann erstattet 
werden, wenn dem Aussiedler eine Zurückstellung 
seines Ausreisewunsches nicht zumutbar war. 

Über den weiteren Fortgang werde ich Sie unter-
richten. 

Anlage 59 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Regenspurger 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 18) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß hinsichtlich des 
Absdilusses von Direktversicherungen für Angestellte und Arbei-
ter im öffentlichen Dienst von allen Ländern und allen Gemein-
den nach den Grundsätzen verfahren wird, die in der Antwort 
auf die Frage B 27 der Drucksache 8/1689 dargelegt sind, und 
wäre die Bundesregierung, wenn sie diese Bestätigung nicht 
abgeben kann, bereit, ihre Haltung zu dieser Frage aus Grün-
den der Gleichbehandlung zu überprüfen? 

Bei der Stellungnahme zu Ihrer Schriftlichen Fra-
ge B 27 (Bundestagsdrucksache 8/1689) hatte ich 
darauf hingewiesen, daß mein dort erwähntes 
Rundschreiben vom 3. März 1978 lediglich die Ar-
beitnehmer des Bundes betrifft. Ob alle Länder und 
alle Gemeinden nach den Grundsätzen dieses 
Rundschreibens verfahren, kann innerhalb der 
kurzen, für die Beantwortung Ihrer Frage zur Ver-
fügung stehenden Frist nicht zuverlässig festge-
stellt werden. Ermittlungen dieser Art dürften sich 
jedoch erübrigen, denn die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder hat in ihrer Mitgliederversammlung 
am 9./10. Februar 1977 die Auffassung vertreten, 
daß aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen der 
Abschluß von Lebensversicherungen durch den Ar-
beitgeber für Arbeitnehmer, die darum bitten, ei-
nen Teil ihres Arbeitsentgelts durch Beiträge zu ei-
ner Direktversicherung zu ersetzen, nicht in Be-
tracht gezogen werden könne, und die Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände in Köln 
lehnt, was mir aus mehreren schriftlichen Äuße-
rungen dieses Spitzenverbandes bekannt ist, eben-
falls derartige Vereinbarungen ab. Im übrigen hat 
auch die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr in ihrem ÖTV-Magazin Nr. 5 — 
Mai  1977 Seite 20 — nachdrücklich vor dem Ab-
schluß von Direktversicherungen der hier erwähn-
ten Art gewarnt. 

Ist hiernach schon keine Veranlassung gegeben, 
die Frage der Gleichbehandlung zu stellen, so 
möchte ich dennoch auf folgendes hinweisen: 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung hat auf Parlamentarische Anfragen mehrfach 
dargelegt (Fragestunde des Deutschen Bundestages 
vom 27. Mai 1977 auf die Anfrage des Kollegen Dr. 
Holtz; Antwort auf die Schriftliche Frage des Kol-
legen Dr. Blüm — Bundestagsdrucksache 8/2009, 
Seite 7), daß die Arbeitgeber grundsätzlich nicht 
verpflichtet sind, Vereinbarungen über die Um-
wandlung von Barlohn in Zukunftssicherungslei-
stungen mit ihren Arbeitnehmern zu treffen. Sollte 
entgegen der oben dargelegten ablehnenden Auf-
fassung meines Hauses sowie der • Tarifgemein-
schaft deutscher Länder als auch der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände ein Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes, was mir allerdings 
nicht bekannt ist, mit einigen seiner Arbeitnehmer 
Vereinbarungen der erwähnten Art abgeschlossen 
haben, so könnten sich Auswirkungen aus dem ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz — 
wenn überhaupt — allenfalls innerhalb des Berei-
ches dieses einen Arbeitgebers, nicht dagegen für 
den gesamten öffentlichen Dienst ergeben. Es wür-
de daraus insbesondere nicht hergeleitet werden 
können, daß der Bund für seinen Bereich Folgerun-
gen zu ziehen habe. 
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Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Lang-
guth (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 19, 
20, 21 und 22) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Protokolle der Bundes-
kabinette aus einer mehr als 30 Jahre zurückliegenden Zeit der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen — wodurch ein wesent-
licher Beitrag zur zeitgeschichtlichen Forschung geleistet werden 
könnte —, und wenn nein, welche Gründe stehen der Benutzung 
dieses Schriftguts entgegen? 
Beabsichtigt die Bundesregierung, die durch die damalige 

Reichsregierung im Jahre 1927 beschlossene 30-Jahresfrist für die 
Zugänglichmachung amtlichen Schriftguts, die in der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Bundesministerien bestätigt worden ist, zu 
verändern? 
Wird das in Berlin beheimatete „Document Center" nach der 

Ubergabe aus amerikanischen Händen eine Außenstelle des 
Bundesarchivs, oder gibt es Ersatzlösungen, die das „Document 
Center" einer anderen Bundesbehörde in Berlin unterstellen 
sollen, und falls ja, welche Gründe wären für eine solche 
Entscheidung maßgebend? 
Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß das Bundesarchiv 

verstärkt Ausstellungen über historische Bewegungen und Epi-
soden des 19. und 20. Jahrhunderts im Interesse einer Objekti-
vierung des Geschichtsbilds durchführen sollte, und wenn ja, 
wieviel Planstellen für Beamte und Stellen für Angestellte und 
Arbeiter sowie Sachmittel in welcher Höhe stehen dem Bundes-
archiv für die Durchführung dieser Aufgaben im Haushalt 1979 
und in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes zur Ver-
fügung? 

Zu Frage B 19: 

Nach § 80 der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesregierung steht ihr Schriftgut aus einer 
mehr als 30 Jahre zurückliegenden Zeit der freien 
wissenschaftlichen Forschung offen, sofern die 
Bundesregierung nichts anderes bestimmt hat. Die-
se Regelung wird erstmals für das im Jahre 1949 
entstandene Schriftgut bedeutsam. 

Im Hinblick auf die Kabinettprotokolle steht ei-
ner Freigabe entgegen, daß sie den von der Bun-
desregierung für Verschlußsachen getroffenen 
Schutzbestimmungen unterliegen. Die Frage, ob 
und in welcher Weise die Kabinettprotokolle den-
noch der wissenschaftlichen Forschung zugänglich 
gemacht werden können, wird gegenwärtig inner-
halb-der Bundesregierung geprüft. Dabei sind auch 
Gesichtspunkte des Persönlichkeitrechtsschutzes 
und der Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Ausland zu berücksichtigen. Das Bundes-
kabinett wird die Angelegenheit noch im Laufe 
dieses Jahres entscheiden. 

Zu Frage B 20: 

Die Bundesregierung ,beabsichtigt zur Zeit eine 
Neufassung des § 80 der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien, Teil I (GGO I). 
Der Abstimmungsprozeß mit den Bundesressorts ist 
noch nicht abgeschlossen. Eine Änderung der in 
der bisherigen Fassung des § 80 Abs. 1 GGO I fest-
gelegten 30-Jahresfrist für die Freigabe von 
Schriftgut zur Verwendung für wissenschaftliche 
Zwecke ist dabei nach dem derzeitigen Stand der 
Abstimmung nicht vorgesehen. 

Zu Frage B 21: 

Eine Aussage, in welcher Form das Document 
Center in deutsche Verwaltung übernommen wer-
den wird, ist erst möglich, wenn die Kontakte der 
Bundesregierung mit der amerikanischen Regierung 
wegen der Übernahme des Berlin Document Center 

in deutsche Verwaltung zu einem endgültigen Er

-

gebnis geführt haben, was zur Zeit noch nicht der 
Fall ist. 

Zu Frage B 22: 

Die  Bundesregierung ist im Rahmen der politi-
schen Bildung seit jeher bemüht, Kenntnisse über 
die deutsche Geschichte nicht nur durch Publika-
tionen, sondern auch durch andere populäre Me-
dien zu vermitteln; so sind als Beispiele zu nen-
nen: 
— die 1971 eröffnete Ausstellung im Reichstagsge-

bäude in Berlin „1871 — Fragen an die deut-
sche Geschichte", die später vom Deutschen 
Bundestag übernommen worden ist, 

— die ständige Ausstellung der Stiftung Bundes-
kanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf, die das 
Werk und Leben Konrad Adenauers und in Zu-
sammenhang damit fast 100 Jahre deutscher Ge-
schichte verdeutlicht, 

— die ideelle und materielle Unterstützung sowie 
der Erwerb der nicht-kommerziellen Rechte der 
20teiligen Fernsehserie „Der Weg vom 19. ins 
20. Jahrhundert" durch die Bundeszentrale für 
politische Bildung. 

Im Rahmen dieser Bemühungen leistet auch das 
Bundesarchiv eigene t eiträge. Hier ist insbesonde-
re auf die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewe-
gungen in der deutschen Geschichte in Rastatt 
(Außenstelle des Bundesarchivs) hinzuweisen, die 
im Jahre 1978 47 000 Besucher angezogen hat. Die 
Ausstellungstätigkeit des Bundesarchivs muß je- (1 
doch nachhaltig verstärkt werden, wenn die gerade 
in einer Demokratie politisch gebotene Unterrich-
tung der Öffentlichkeit über die geschichtlichen 
Voraussetzungen der Gegenwart in ausreichendem 
Umfang möglich sein soll. 

Der Bundesminister des Innern hat daher dem 
Bundesarchiv u. a. den Auftrag erteilt, im Jahre 
1979 eine Ausstellung über die Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland in Bonn durchzufüh

-

ren. Dem Bundesarchiv wurden hierfür zusätzliche 
Mittel in Höhe von 240 000 DM zur Verfügung ge-
stellt. 

Für den Ausbau der Erinnerungsstätte Rastatt 
sind in den Jahren 1979 bis 1982 — neben den lau-
fenden Personal- und Sachkosten — insgesamt 2 
Millionen DM vorgesehen. 

Eine weitere Verstärkung der Ausstellungstätig-
keit des Bundesarchivs ist aber ohne zusätzliche 
Planstellen und die erforderlichen Sachmittel bei 
der angespannten Personal- und Haushaltslage die-
ser Dienststelle und angesichts ihres großen Aufga-
benbestandes nicht möglich. 

Anlage 61 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Gerstein 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 23 und 24) : 

Ist der Bundesregierung das Recycling-Verfahren einer Schwei-
zer Firma bekannt, mit welchem nach eigenen Angaben der 
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Firma die Herstellung von Papier möglich ist, ohne Gewässer-
belastung im geschlossenen Wasserkreislauf, ohne Entfärbung, 
Bleichung oder Färbung, wobei die Einsparung an Holz,  Wasser 

 und Energie beträchtlich sein soll, und wenn ja, welche Folge-
rungen kann die Bundesregierung daraus innerhalb des Rah-
mens ihrer Zuständigkeit für die Bundesrepublik Deutschland 
ziehen? 
Ist der Bundesregierung bekannt, inwieweit durch die in der 

Bundesrepublik Deutschland angewandten Verfahren zur Her-
stellung von Papier aus Altpapier wirklich eine Verringerung 
der Umweltbelastung im Vergleich zu den Verfahren der nor-
malen Papierherstellung erfolgt, und wenn ja, wie lauten die 
entsprechenden Erkenntnisse?. 

Zu Frage B 23: 
Die erwähnten Angaben einer Schweizer Firma 

sind der Bundesregierung bekannt. Die Bundesre-
gierung sieht sich dadurch in ihrer bereits im Ab-
fallwirtschaftsprogramm '75 dargelegten Auffas-
sung bestätigt, daß entsprechende Verfahren der 
Altpapierverwertung in größerem Umfang als bis-
her in der Praxis genutzt werden sollten. Die nach 
dem Wasserhaushaltsgesetz und den Landeswasser-
gesetzen festzulegenden Mindestanforderungen an 
die Einleitung von Abwasser in die Gewässer, die 
Anwendung des Abwasserabgabengesetzes sowie 
steigende Energiekosten dürften sich günstig auf 
die angestrebte Entwicklung auswirken. 

Zu Frage B 24: 

In der Bundesrepublik Deutschland wird Papier 
in rund 180 Betrieben ganz oder teilweise auf der 
Basis von Altpapier hergestellt. Die eingesetzte. 
Altpapiermenge beträgt etwa 2,8 Millionen Tonnen 
pro Jahr. Um diese Menge wird die Abfallbeseiti-
gung entlastet. 
Die entstehenden Gewässer- und Luftverunreini-

gungen hängen von der Art des Altpapiers, den 
hergestellten Papierprodukten und den angewand-
ten Produktionsverfahren ab. Weder diese Umwelt-
belastungen noch die für die Herstellung von Pa-
pier auf der Basis von Zellstoff oder Holzschliff 
sind anlagenbezogen für das gesamte Bundesgebiet 
erfaßt. 
Eine . Bestandsaufnahme der Abwasserbelastung 

durch die Papierherstellung wird z. Z. im Rahmen 
der Erarbeitung von Mindestanforderungen an das 
Einleiten von Abwässern nach j 7 a Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz durchgeführt. Ergebnisse werden 
voraussichtlich in der 2. Hälfte 1979 vorliegen. 
Bei einer Gegenüberstellung der jeweiligen Um-

weltbelastungen für das Bundesgebiet ist von ent-
scheidender Bedeutung, ob der als Vergleichsmaß-
stab zugrunde gelegte Zellstoff importiert oder hier 
produziert wird. Denn bei der Herstellung von Pa-
pier auf Zellstoffbasis geht die anzurechnende Um-
weltbelastung im wesentlichen auf die Zellstoffer-
zeugung zurück. 
Im Rahmen der Gesamtproblematik ist ferner zu 

beachten, daß Zellstoff bei der Papierproduktion 
nur in begrenztem Umfang durch Altpapier substi-
tuierbar ist. 

Anlage 62 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Steger 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen B 25 und 26) : 

Welche Projekte zur Humanisierung des Arbeitslebens von 
Polizisten im Schichtdienst fördert die Bundesregierung, und 
gibt es Modellprojekte zur Wiederverwendung von älteren 
Polizeibeamten, die keinen Schichtdienst mehr leisten können, 
in anderen Berufszweigen? 

Wie werden die Bundespolizei- bzw. Bundesgrenzschutzkrache 
auf ihren Einsatz in Gorleben vorbereitet, und nach welchen 
Kriterien werden sie abkommandiert? 

Zu Frage B 25: 	 

Von den Polizeivollzugsbeamten des Bundes im 
Bundesgrenzschutz und beim Bundeskriminalamt 
leisten nur ca. 15 Prozent regelmäßig Schicht-
dienst. Es handelt sich dabei im wesentlichen um 
die Beamten des Grenzschutzeinzeldienstes und die 
im Sicherungsdienst im Raum Bonn eingesetzten 
Beamten. 

Gerade umgekehrt stellen sich die Verhältnisse 
bei den Polizeien der Länder dar, so daß die mit 
dem Schichtdienst zusammenhängenden Fragen ihr 
besonderes Gewicht bei den Ländern besitzen. 

Die Ständige Konferenz der Innenminister/-sena-
toren der Länder hält zur Lösung der Probleme des 
Wechselschichtdienstes der Polizei eine Untersu-
chung aller damit zusammenhängenden arbeitswis-
senschaftlichen Fragen für erforderlich. Sie hat 
deshalb auf ihrer Sitzung am 24. November 1978 
in Bonn einen Arbeitskreis mit der Vorbereitung 
eines entsprechenden arbeitswissenschaftlichen 
Gutachtens beauftragt. Zur Zeit wird geprüft, in-
wieweit sich der Bund an den Kosten für das Gut-
achten beteiligen kann. 

Die Bundesregierung wird das Ergebnis des Gut-
achtens auch für die im Schichtdienst tätigen Polizei-
vollzugsbeamten des Bundes berücksichtigen. Von 
dem Ergebnis des Gutachtens wird es insbesondere 
auch abhängen, ob über bereits jetzt bestehende 
Möglichkeiten hinausgehende Maßnahmen erfor-
derlich sind, ältere Polizeivollzugsbeamte, die kei-
nen Schichtdienst mehr leisten können, in anderen 
Bereichen zu verwenden. 

Bereits jetzt können gem. § 6 Bundeslaufbahnver-
ordnung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1763) 
polizeidienstunfähige. Polizeivollzugsbeamte unter 
den dort genannten Voraussetzungen in andere 
Laufbahnen wechseln. Außerdem werden Beamte, 
die durch den Schichtdienst besonders belastet 
werden, aber nicht polizeidienstunfähig sind, im 
Rahmen des Möglichen in anderen Funktionen des 
Polizeivollzugsdienstes verwendet. 

Zu Frage B 26: 

1. Die den Beamten des Bundesgrenzschutzes ver-
mittelte Ausbildung befähigt sie zur uneinge-
schränkten Wahrnehmung der aus dem Unterstüt-
zungsauftrag zugunsten der Polizei des Landes Nie-
dersachsen resultierenden polizeilichen Maßnah-
men. Ihre dienstliche Fortbildung berücksichtigt 
schwerpunktmäßig auch die Ausbildungsbereiche, 
die für einen Einsatz im Bereich Gorleben wesent-
lich sind. 

Diese einsatzspezifische Fortbildung soll den bis-
herigen Ausbildungsstoff ergänzen, wiederholen 
und vertiefen. Der Schwerpunkt liegt in der Ver-
wendung dieser Beamten in der geschlossenen Ein-
heit, insbesondere in den Bereichen Absperren und 
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Räumen, Objektschutz und Lufttransport. Sie um-
faßt ferner Polizei- und Ordnungsrecht sowie Poli-
zeidienstkunde. 

Darüber hinaus wurden und werden alle für Ein-
sätze im Zusammenhang mit dem NEZ Gorleben 
vorgesehenen Polizeivollzugsbeamten i. BGS in Ab-
sprache mit der Polizei des Landes Niedersachsen 
und unter Beteiligung der der Weisung meines 
Hauses unterstehenden Fachbeamten der physika-
lisch-technischen Bundesanstalt durch Vorträge, 
Schriften und weitere Sachinformationen über das 
Projekt Gorleben und die Argumentation pro und 
contra unterrichtet. 

2. Die Verantwortung für den Einsatz der Poli-
zeikräfte im Raum Gorleben obliegt dem Lande 
Niedersachsen. Mit der Bereitstellung der dem 
Land Niedersachsen auf Anforderung gem. § 9 
BGSG zur Verfügung gestellten BGS-Kräfte wurde 
das zuständige Grenzschutzkommando Nord beauf-
tragt. Da die zeitliche Dauer dieser Unterstützungs-
leistung nicht absehbar ist, die Einsatzkräfte täg-
lich „rund um die Uhr" verfügbar sein müssen, rei-
chen die Kräfte des GSK Nord auch im Hinblick 
auf anderweitige dienstliche Aufgaben (Grenzstrei-
fendienst, Eigensicherung, Abordnungen zum BKA, 
AA, DLH) nicht aus. 

Die Grenzschutzkommandos Süd, Mitte und Kü-
ste unterstützen daher GSK Nord durch Zuführung 
von Einsatzhundertschaften für jeweils drei Wo-
chen nach einem festgelegten Plan. Diese Maßnah-
me hat aber auch zur Folge, daß nicht unerhebli-
che An- und Abmarschwege vom jeweilige BGS-
Standort zum Einsatzort und zurück in Kauf ge-
nommen werden müssen. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Schrö-
der (Lüneburg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fra-
gen B 27 und 28) : 

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Bundes-
regierung vor, demzufolge eine Zwischenlagerung abgebrannter 
Brennelemente in Wasserbecken über einen Zeitraum von bis 
zu 20 Jahren möglich ist? 

Welche Schlußfolgerungen könnte und wird gegebenenfalls die 
Bundesregierung im Hinblick auf das von ihr vorgelegte inte-
grierte Entsorgungskonzept aus diesen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen ziehen? 

Zu Frage B 27: 

Die Frage der Langzeitlagerung von abgebrann-
ten Leichtwasserreaktor-Brennelementen des in der 
Bundesrepublik verwendeten Typs in Wasserbek-
ken wird in mehreren Staaten untersucht. 

Hierüber liegen allgemein zugängliche wissen-
schaftliche Arbeiten und Erfahrungsberichte vor. 

Die Ergebnisse solcher Untersuchungen — aus 
der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, 
Kanada und den USA gibt es Angaben für Lager-
zeiträume zwischen acht und achtzehn Jahren — 
stimmen darin überein, daß in diesen Zeiträumen 

keine Probleme hinsichtlich der Lagerfähigkeit der 
Brennelemente aufgetreten sind. Es ist wahrschein-
lich, daß dies auch bei längeren Lagerzeiten der 
Fall sein wird. 

Zu Frage B 28: 

Die Bundesregierung hat angesichts der genann-
ten Ergebnisse keinen Anlaß, Schlußfolgerungen in 
Hinsicht auf ihr Entsorgungskonzept zu ziehen, zu-
mal die genannte Lagerfähigkeit ein wichtiges Ele-
ment der Planungsflexibilität darstellt, mit dem den 
Ungewißheiten im terminlichen Ablauf der Reali-
sierung des Deutschen Entsorgungskonzeptes be-
gegnet werden kann, die durch die zahlreichen, 
noch projektbegleitend zu lösenden Detailfragen, 
aber auch durch die Verwaltungsverfahren bedingt 
sind. 

Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt

-

Vockenhausen (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 29) : 
Sieht die Bundesregierung den Schutz geographischer Her-

kunftsangaben von Waren als ausreichend gesichert an, und 
wenn nein, welche Möglichkeiten sieht sie, für einen besseren 
Schutz dieser ortsbezogenen Warennamen zu sorgen? 

Der Schutz deutscher und ausländischer geogra-
phischer Herkunftsangaben von Waren ist in der 
Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des 
geltenden Rechts gesichert. Mit den Täuschungs-
verboten des Rechts gegen den unlauteren Wettbe-
werb, des Lebensmittelrechts und des Weinrechts 
sowie weiterer Bestimmungen kann die Irreführung 
der Verbraucher über die geographische Herkunft 
von Waren wirksam bekämpft werden. Im Falle ei-
ner den guten Ruf der geographischen Herkunfts-
angabe ohne Täuschung ausnutzenden offenen An-
lehnung kommt eine Anwendung des § 1 UWG in 
Betracht. Einer Beschränkung des Kreises der 
rechtmäßigen Benutzer durch die Eintragung eines 
Warenzeichens für nur einen der Berechtigten so-
wie einem Ausschluß der berechtigten Benutzer 
durch die Eintragung eines Warenzeichens für ei-
nen Nichtberechtigten beugen die Bestimmungen 
des § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 4 WZG vor. Der wettbe-
werbsrechtliche Schutz der geographischen Her-
kunftsangabe kann durch die Eintragung der Anga-
be als Verbandszeichen zugunsten der rechtmäßi-
gen Benutzer wirkungsvoll ergänzt werden. 

Dieser weitgehende und praktisch wirksame 
Rechtsschutz im Inland gilt nach allgemeiner Mei-
nung im internationalen Vergleich als vorbildlich. 
Die Bundesregierung ist seit vielen Jahren nach-
drücklich darum bemüht, im Rahmen der Europäi-
schen Gemeinschaften, aber auch in ihren Bezie-
hungen zu anderen Staaten einen entsprechenden 
Schutz durchzusetzen. Sie hat mit einer Reihe eu-
ropäischer Staaten (Frankreich, Italien, Griechen-
land, Schweiz, Spanien) zweiseitige Schutzverträge 
über geographische Herkunftsangaben abgeschlos-
sen. Sie wirkt an den Arbeiten zur Revision der 
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Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums mit, bei der auch über eine 
Verbesserung des Schutzes geographischer Her-
kunftsangaben im Rahmen dieser weltweiten Über-
einkunft verhandelt wird. Sie fördert die Arbeiten 
der Weltorganisation für geistiges Eigentum zur Re-
vision des Lissabonner Abkommens über den Schutz 
der Ursprungsbezeichnungen und ihre interna-
tionale Registrierung mit dem Ziel, diesem Abkom-
men beizutreten. Die Bundesregierung unterstützt 
ferner die Bemühungen der Gemeinschaft, im Rah-
men ihrer Handelsvertragsverhandlungen mit Dritt-
staaten einen besseren Schutz für geographische 
Herkunftsangaben nicht nur für Erzeugnisse des 
Weinbaus, sondern auch für gewerbliche Erzeug-
nisse durchzusetzen. 

Dies gilt auch für die schwebenden Verhandlun-
gen der Gemeinschaft im Rahmen des GATT. Dort 
wird auf amerikanischen Wunsch über ein Ab-
kommen verhandelt, wonach widerrechtlich mit 
Warenzeichen versehene Waren von den Zollbe-
hörden beim Import beschlagnahmt werden sollen. 
Die Bundesrepublik Deutschland, deren Recht eine 
solche Möglichkeit bereits vorsieht, ist der Auffas-
sung, daß ein solcher Schutz nicht auf Warenzei-
chen beschränkt werden kann, sondern auf geogra-
phische Herkunftsangaben ausgedehnt werden muß, 
jedenfalls soweit diese Angaben in dem Importstaat 
als Verbandszeichen oder als Gütezeichen (certifi-
cation mark) eingetragen sind. Nach dem gegenwär-
tigen Stand der Verhandlungen bestehen gute Aus-
sichten, daß dieser deutsche Standpunkt durchge-
setzt werden kann. 

Anlage 65 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Kretkowski 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 30) : 

Aus welchem Grund ist die Bundesrepublik Deutschland der 
Konvention der Vereinten Nationen vom 26. November 1968 zur 
Unverjährbarkeit der Kriegsverbrechen und der Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit noch nicht beigetreten, und wann beab-
siditigt sie es zu tun? 

Die Bundesrepublik Deutschland kann der Kon-
vention nicht beitreten, weil Artikel IV die Unter-
zeichnerstaaten verpflichtet, auch eine bereits ein-
getretene Verjährung rückwirkend aufzuheben. 
Dies ist nach unserer Verfassung nicht möglich. 

Anlage 66 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Conrad (Rie-
gelsberg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 
31): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die in Rechtskreisen ver-
tretene Auffassung, den Vereinen der Fußballbundesliga die 
Rechtsfähigkeit nach den 1§ 43, 44 BGB aus dem Gesichtspunkt 
abzusprechen, daß diese Vereine mit Millionenetats und unter 
Umständen entspredienden Schuldenbergen praktisch Erwerbs-
betriebe darstellen würden, und sieht sie in diesem Zusammen-
hang einen Anlaß, eine Änderung oder Ergänzung des geltenden 
Rechts in Erwägung zu ziehen? 

Bei den Lizenzfußballspielervereinen handelt es I 
sich um sogenannte Idealvereine nach § 21 BGB. 
Danach erlangen Vereine, deren Zweck nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet 
sind, Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Ver-
einsregister. Nach § 43 Abs. 2 BGB kann dem Ideal-
verein die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn 
er einen solchen Zweck verfolgt. Die Zuständigkeit 
und das Verfahren bestimmen sich nach dem Recht 
des Landes, in dem der  Verein seinen Sitz hat. 

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß für eine 
Änderung des geltenden Rechts. Es erscheint sach-
gerecht, die Entscheidung über die Entziehung der 
Rechtsfähigkeit den ortsnahen Stellen zu überlas-
sen und ihnen dabei ein Ermessen einzuräumen. 
Ich darf in diesem Zusammenhang anmerken, daß 
einem Idealverein nicht jede wirtschaftliche Betäti-
gung verwehrt ist. Die Idealvereine genießen das 
sog. Nebenzweckprivileg, d. h. ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb ist unschädlich, wenn er lediglich 
ein Mittel zur Förderung und Unterstützung des 
idealen Hauptzwecks ist. Wie die Abgrenzung im 
einzelnen vorzunehmen ist, wird in der rechtswis-
senschaftlichen Literatur nicht einheitlich beant-
wortet. Zum Teil wird angenommen, daß auch ein 
bedeutender Geschäftsbetrieb zulässig sein kann, 
wenn der ideale Zweck den Schwerpunkt der Ver-
einstätigkeit bildet. Unter diesem Aspekt wird man 
bei der Beurteilung des Umfangs der wirtschaftli-
chen Tätigkeit die sonstigen sportlichen Aktivitäten 
nicht außer acht lassen können, die die betreffenden 
Vereine entfalten. Z. B. ist nach § 7 Nr. 2 des Lizenz-
spielerstatuts vorgesehen, daß der Verein als sport-
lichen Unterbau mindestens 10 Amateur- oder Ju-
gendmannschaften unterhalten muß. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Fried-
mann (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 32 
und 33) : 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Initiative mit dem Ziele 
zu ergreifen, den Justizwachtmeistern zum Ausgleich ihrer Er-
schwernisse im Vorführ-, Sitzungs-, Sicherungs- und Ordnungs

-

dienst eine Erschwerniszulage zu gewähren? 

Wenn ja, ab wann und in welcher Höhe wird diese Erschwer-
niszulage voraussichtlich gezahlt werden können? 

Der Bundesregierung ist die Forderung nach ei-
ner Verbesserung der Besoldung der Justizwacht-
meister wegen der diesen im Vorführ-, Sitzungs-, 
Sicherungs- und Ordnungsdienst zufallenden Auf-
gaben bekannt. Die Justizwachtmeister stehen fast 
ausschließlich im.  Dienst der Länder. Die Besol-
dungskonferenz der Landesjustizverwaltungen hat 
sich deshalb mehrfach mit der Frage einer besol-
dungsmäßigen Besserstellung der Justizwachtmei-
ster befaßt. Dabei wurde neben der Schaffung eines 
Spitzenamtes oberhalb der Besoldungsgruppe A 5 
oder einer Erhöhung der den Justizwachtmeistern 
bereits gewährten Amtszulage auch die Einfügung 
einer entsprechenden Bestimmung in die Erschwer- 
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niszulagenverordnung erörtert. Die Landesjustizver-
waltungen halten eine Verbesserung der Besoldung 
der Justizwachtmeister für geboten. Es steht zu er-
warten, daß sie entsprechende Vorschläge unter-
breiten werden. Die Bundesregierung wird diese 
Vorschläge unter Berücksichtigung der verantwor-
tungsvollen und schwierigen Aufgaben der Justiz-
wachtmeister sowie im Hinblick auf die allgemeine 
Besoldungsstruktur im öffentlichen Dienst sorgfäl-
tig prüfen. 

Die Frage läßt sich mit Rücksicht auf die Ant-
wort zu Frage B 32 noch nicht beantworten. 

Anlage 68 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann 
(München) (CDU/CSU) ,  Drucksache 8/2699 Frage 
B 34): 

Wie sind derzeit die Beteiligungsverhältnisse am Verlag 
"Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH" und am "Bundes-
verlag" gestaltet, und wie hoch sind derzeit die Gewinnaus-
sdüttungen? 

An der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 
sind seit dem Jahre 1949 unverändert die Bundes-
republik Deutschland mit einer Stammeinlage von 
35 000 DM und die „Herausgebergemeinschaft 
Wertpapier-Mitteilungen" Keppler, Lehmann GmbH 
& Co.  KG,  Frankfurt/ M., mit einer Stammeinlage 
von 15 000 DM beteiligt. Alleinige Gesellschafterin 
der Deutscher Bundesverlag GmbH ist die Bundes-
anzeiger Verlagsgesellschaft mbH. 

Für das Geschäftsjahr 1977 hat die Bundesanzei-
ger Verlagsgesellschaft mbH im Jahre 1978 einen 
Reingewinn in Höhe von 1 861 807,12 DM (vor Ka-
pitalertragsteuer) ausgeschüttet. Darin ist der an 
diese, Gesellschaft abzuführende Gewinn der Deut-
scher Bundesverlag GmbH in Höhe von 404 664,34 
DM (vor Ertragsteuern) enthalten. 

Anlage 69 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage der Abgeordeneten Frau Funcke (FDP) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 35) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich angesichts der Tatsache, 
daß Banküberweisungen heute länger dauern als früher, bei den 
Ländern dafür einzusetzen, daß die Schonfrist für geringfügige 
Terminüberschreitungen bei Steuerzahlungen, die, ganz oder zum 
Teil dem Bund zufließen, verlängert wird, um Mahngebühren 
und Säumniszuschläge bei unversdiuldeter Verzögerung von 

Überweisungen zu verhindern? 

Der Bundesregierung liegen keine Anhaltspunkte 
dafür vor, daß Banküberweisungen heute länger als 
früher dauern. Nach einer Untersuchung der Deut

-

schen  Bundesbank beträgt die durchschnittliche 
Laufzeit bei Uberweisungsaufträgen 2 Geschäftsta-
ge; die Laufzeit kann im sog. Platzverkehr unter-
schritten und im Fernverkehr um maximal 3' Ge-
schäftstage überschritten werden. Bundesbank und 
Kreditgewerbe sind im übrigen bemüht, die Dauer 
der Abwicklung des Uberweisungs- und Einzugs-
verkehrs durch technische und organisatorische 
Maßnahmen zu senken. 

Die Bundesregierung sieht daher keinen Veran-
lassung, sich bei den Ländern für eine generelle 
Verlängerung der sog. Schonfrist einzusetzen, zu-
mal eine solche Regelung praktisch auf eine Hin-
ausschiebung der Fälligkeit hinausliefe. Soweit 
dennoch bei der — nach Auffassung der Bundesre-
gierung — ausreichenden 5-Tagefrist Härten auf-
treten sollten, können diese ggf. im Wege eines Er-
lasses der Säumniszuschläge aus Billigkeitsgründen 
nach § 227 AO ausgeräumt werden. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß das Mahn-
verfahren im Steuerrecht kostenfrei ist (§ 337 
Abs. 2 Satz 1 AO). 

Anlage 70 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Lattmann (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 36) : 

Ist der Bundesregierung bewußt, daß für Künstler und Schrift-
steller im Bereich der Einkommensteuer die Benachteiligung be-
steht, daß Urheber, die bei geringem Einkommen während meh-
rerer Jahre an einem größeren Werk arbeiten und bei dessen 
Fertigstellung in einem Steuerjahr zu einer Spitzeneinnahme 
kommen, den Ertrag in der Regel nicht steuerlich über mehrere 
Jahre aufteilen können, obwohl sie mehrere Jahre davon leben 
müssen, und ist die Bundesregierung bereit, dieser mit anderen 
Berufsgruppen unvergleichbaren Gegebenheit der künstlerischen 
Berufe in der Weise Rechnung zu tragen, daß sie die Einkom-
mensteueraufteilung bis zu drei Jahre durch Gesetz oder Ver-
ordnung regelt? 

Das Einkommensteuergesetz (§ 34 Abs. 3) gestat-
tet, Einkünfte, die die Entlohnung für eine sich 
über mehrere Jahre erstreckende Tätigkeit darstel-
len, bei der Einkommensteuerveranlagung auf bis 
zu drei Jahre zu verteilen. Diese Regelung gilt 
auch für Künstler. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs (vgl. Abschnitt 200 Abs. 3 der Einkom-
mensteuer-Richtlinien) kann diese Ermäßigungsvor-
schrift unter den folgenden Voraussetzungen ange-
wandt werden: 

a) Der Künstler hat sich während mehrerer Ka-
lenderjahre ausschließlich der einen Sache gewid-
met und die Vergütung dafür in einem Veranla-
gungszeitraum erhalten oder 

b) eine sich über mehrere Kalenderjahre erstrek-
kende künstlerische Sondertätigkeit, die von der 
übrigen Tätigkeit des Steuerpflichtigen ausreichend 
abgrenzbar ist und nicht zur regelmäßigen künstle-
rischen Tätigkeit gehört, wird in einem Veranla-
gungszeitraum entlohnt. 

Der Bundesregierung sind bisher keine Fälle be-
kanntgeworden, wonach die bisherige Regelung zu 
unangemessenen Ergebnissen führt. 

Anlage 71 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Kolb (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 37) : 
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Kann die Bundesregierung erklären, weshalb sie in ihrer 
Antwort auf meine Frage A 25 (Drucksache 8/2561) als Gesamt-
zuschlag zu den Bruttolohnkosten nur 25,2 v. H. rechnet, wäh-
rend generell 65 v. H. bis 75 v. H. kalkulatorisch zugerechnet 
werden? 

Der kalkulatorische Prozentsatz, den Betriebe zur 
Ermittlung der gesamten Personalkosten auf den 
Lohn für geleistete Arbeitsstunden aufschlagen, ist 
nicht ohne weiteres vergleichbar mit den Größen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. ' Die 
von Ihnen errechneten 25% stehen nicht im Wider-
spruch zu den von Ihnen angegebenen 65 bis 75 %. 
Sowohl die Bezugsgröße, auf die aufgeschlagen 
wird, . als auch der Zuschlag selbst sind unter-
schiedlich abgegrenzt. Trotzdem ergeben sich dar-
aus durchaus vergleichbare Gesamtgrößen im Sin-
ne der Fragestellung. 

Will man die absolute Zunahme der Lohn- und 
Gehaltsumme vergleichen mit der absoluten Zu-
nahme der gesamten Personalkosten der Arbeitge-
ber, eignet sich als Vergleichsgröße das Bruttoein-
kommen aus unselbständiger Arbeit, das in  der 

 Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statisti-
schen Bundesamtes ebenfalls angegeben wird und 
den gesamten Personalkosten weitgehend ent-
spricht. Es hat 1977 um 44,7 Milliarden DM zuge-
nommen bei einer Zunahme der Bruttolohn- und 
-gehaltsumme um 35,7 Milliarden DM. Die Differenz 
von 9 Milliarden DM setzt sich zusammen aus der 
Zunahme der tatsächlichen Arbeitgeberbeiträge um 
6,9 Milliarden DM und aus der Zunahme der unter-
stellten Arbeitgeberbeiträge für Beamtenversor-
gung und betriebliche Altersversorgung um 2,1 
Milliarden DM. • 

Der kalkulatorische Zuschlag für Personalneben-
kosten, der von den Betrieben auf den Lohn für ge-
leistete Arbeitsstunden aufgeschlagen wird, umfaßt 
dagegen neben den Arbeitgeberbeiträgen und den 
Kosten der betrieblichen Altersversorgung weitere 
Personalkosten, die nicht Lohn für geleistete Ar-
beitsstunden sind. Hierzu gehören z. B. Löhne und 
Gehälter für Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, vermögenswirksame 
Leistungen. Diese Personalkosten machen mehr als 
die Hälfte der Personalnebenkosten aus. In der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind sie in 
der Bruttolohn- und -gehaltsumme enthalten. Weil 
die Bruttolohn- und -gehaltsumme insoweit größer 
ist als der Betrag der Löhne und Gehälter für ge-
leistete Arbeitsstunden, errechnet sich zwangsläu-
fig ein geringerer Aufschlagssatz. Außerdem darf 
man ihr die genannten Personalnebenkosten nicht 
nochmals zuschlagen. Da beides offensichtlich 
nicht beachtet wurde, ist die in der vorangegange-
nen Frage genannte Zahl von 59,3 Milliarden DM 
um 14,6 Milliarden DM zu hoch. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Stercken 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 38) : 

Wie kann die Bundesregierung im Einvernehmen mit der 
Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens ge-
währleisten, daß die mit dem Kauf von Waren verbundenen 
Garantien in allen Ländern der Gemeinschaft und damit auch 
in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wer-
den können? 

Unter welchen Voraussetzungen Ansprüche aus 
einem Garantieversprechen geltend gemacht wer-
den können, das beim Kauf einer beweglichen Sa-
che abgegeben worden ist, richtet sich nach dem 
Inhalt des gegebenen Garantieversprechens im Ein-
zelfall. Hieraus ergibt sich insbesondere auch der 
Erfüllungsort. 

Bei Streitigkeiten über die Erfüllung eines Ga-
rantieversprechens kommt innerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft das „Übereinkommen vom 27. 
September 1968 fiber die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in  Zivil- und Handelssachen" (BGBl. 1972 II 
S. 773; 1973 II S. 60) zur Anwendung. 

Nach Art. 2 des Übereinkommens ist eine Person, 
die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaft hat, vor den Gerichten 
dieses Staates zu verklagen. Bei juristischen Perso-
nen wird die allgemeine Zuständigkeit durch den 
Geschäftssitz (Ort der Niederlassung) bestimmt 
(Art. 53). Bei Streitigkeiten aus einem Kaufvertrag 
sind daneben auch die Gerichte des Ortes zustän-
dig, an dem die Verpflichtung aus dem Vertrag zu 
erfüllen wäre (Art. 5 Nr. 1). 

Die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft ergangenen Entscheidungen werden in 
allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt und auf 
Antrag vollstreckt (Art. 31). Damit ist sicherge-
stellt, daß sich der Verkäufer einer beweglichen 
Sache seinen Verpflichtungen aus einem auf die 
Ware bezogenen Garantieversprechen innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft nicht mit Erfolg 
entziehen kann. 

Anlage 73 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 39, 40, 41 
und 42) : 

Ist der Bundesregierung. bekannt, daß führende Vertreter der 
deutschen Automobilindustrie mit einer baldigen Abschwächung 
der Autokonjunktur rechnen, da sie hauptsächlich vom Inlands-
markt getragen ist und im Export Rückgänge hinzunehmen hat, 
und was kann die Bundesregierung tun, um die Exportbemü-
hungen der Automobilindustrie zu unterstützen? 

Wie steht es um die angekündigten Pläne einer Verbesserung 
des Exportgarantiesystems, besonders hinsichtlich der Höhe und 
der leichteren Handhabung von Ausfuhrbürgschaften, und haben 
die Verhandlungen mit den großen Exporteuren, besonders Ja-
pan, Frankreich, USA, zur Harmonisierung der Garantiesysteme 
geführt? 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob — wie in diesen Tagen 
in den Wirtschaftszeitungen gemeldet — der deutsche industrielle 
Anlagenbestand sowohl an Gebäuden als auch an Maschinen eine 
bedrohliche Veralterung aufweist, und sieht sich die Bundes-
regierung gegebenenfalls dadurch veranlaßt, sich ernsthaft Ge-
danken darüber zu machen, wie die für die Erhaltung der Kon-
kurrenzfähigkeit so wichtigen Investitionen besser gefördert 
werden könnten? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß — obwohl im 
Jahr 1978 die Investitionstätigkeit angestiegen ist — die ver-
bleibende Investitionslücke der 70er Jahre durch erhöhte In-
vestitionen geschlossen werden sollte, die wohl jetzt bereits 
wieder durch steigende Zinsen schwieriger werden, und müßten 
deshalb nicht zusätzliche steuerliche Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die Investitionsfähigkeit der Unternehmen zu verbes-
sern? 
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Zu Frage B 39: 

Es ist richtig, daß sich die nun schon über 4 Jah-
re währende günstige Absatzlage der Automobilin-
dustrie in erster Linie auf die starke Nachfrage am 
Inlandsmarkt stützen konnte. Sicher ist nicht damit 
zu rechnen, daß sich diese Entwicklung unbegrenzt 
fortsetzt; von einer Tendenzwende kann bei Auto-
mobilabsatz im Inland gegenwärtig aber auch noch 
keine Rede sein, wenn auch eine gewisse Ab-
schwächung der Inlandsnachfrage — auf sehr ho-
hem Niveau — in den letzten Monaten zu ver-
zeichnen war. Allgemein wird jedoch auch für 1979 
wieder ein guter Automobilabsatz in der  Bundesre-
publik  erwartet. 

Die  hohe Investitionsbereitschaft der Automobil-
industrie ist Ausdruck dafür, daß die Automobil-
hersteller die Absatzchancen auch langfristig als 
günstig ansehen. 

Ich verkenne nicht, daß die Wechselkursent-
wicklung und die im internationalen Vergleich re-
lativ hohen Produktionskosten im Inland den Ex-
port erschweren. Dank  der hohen technischen Qua-
lität ihrer Erzeugnisse haben es aber bisher die 
deutschen Automobilhersteller verstanden, sich im 
scharfen internationalen Wettbewerb auch auf den 
Exportmärkten zu behaupten. bies zeigen der nach 
wie vor hohe Ausfuhranteil und die gerade in 
jüngster Zeit wieder steigenden Exporte. 

Eine besondere Exportförderung für Automobile 
hält die Bundesregierung nicht für angezeigt. In 
der gegenwärtigen Lage kommt es vielmehr darauf 
an, in Zusammenarbeit mit  den Partnerstaaten pro-
tektionistischen Tendenzen entgegenzutreten und 
Handelshemmnisse weiter abzubauen. 

Zu Frage B 40: 

Im Bundesministerium für Wirtschaft ist ein zwi-
schen den beteiligten Ressorts auf Fachebene abge-
stimmtes Konzept für die 'Reform des Ausfuhr-Pau-
schal-Gewährleistungs-Systems mit Vertretern der 
Exportwirtschaft, der Banken und der Versiche-
rungswirtschaft erörtert worden.  Das  Konzept sieht 
insbesondere die Einführung des sogenannten ein-
fachen Nichtzahlungstatbestandes vor; ferner sol-
len im Bereich kurzfristiger Massengeschäfte die 
mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunde-
nen Einzeldeckungen weitgehend durch Pauschal-
deckungen ersetzt werden. Die Diskussion über die 
technischen Details des Konzepts soll Ende April/ 
Anfang Mai auf Expertenebene fortgesetzt werden. 

Der für die Übernahme von Ausfuhrbürgschaften 
jährlich im Haushaltsgesetz festgelegte Ermächti-
gungsrahmen beträgt für das Jahr 1979 145 Milliar-
den  DM.  Dieser Ermächtigungsrahmen, der Mitte 
März 1979 mit 94,9 Milliarden DM ausgenutzt war, 
wird nach den heutigen Vorausberechnungen dem 
Bedarf der Exportwirtschaft entsprechen. Die Bun-
desregierung wird auch in Zukunft dafür Sorge tra-
gen, daß die Gewährung von Bundesdeckungen 
nicht durch einen zu eng angesetzten Ermächti-
gungsrahmen gefährdet wird. 

Eine Harmonisierung der Exportkreditversiche-
rungssysteme der von Ihnen genannten Länder 

wird sich in absehbarer Zeit sicherlich nicht errei-
chen lassen. Selbst innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaften waren Harmonisierungsbemühungen 
(Einführung gemeinschaftlicher Policen) erfolglos. 

Jedoch ist mit dem Abschluß des internationalen 
Konsensus über Exportkredite am 1. April 1978 ein 
wesentliche Schritt in Richtung auf eine Anglei-
chung der Exportkreditkonditionen der großen 
westlichen Industrienationen und damit zugleich 
auch auf eine Eindämmung des schädlichen Kondi-
tionenwettlaufs getan worden. 

Zu Fragen 1B 41 und 42: 

Die Frage, ob sich in der ersten Hälfte der 70er 
Jahre eine Investitionslücke ergeben hat und von 
welchen Größenordnungen dabei auszugehen ist, 
wird je nach dem gewählten Aspekt unterschied-
lich beantwortet. Von der Investitionslücke 
schlechthin zu sprechen und dafür eine eindeutige 
Größe 'zu unterstellen, ist nicht möglich. Zu diesem 
Ergebnis kommt auch eine Analyse, die das Insti-
tut für Angewandte Wirtschaftsforschung, Tübin-
gen, im Auftrag des 'Bundesministers für Wirtschaft 
durchführte. 'Manche Äußerungen zu diesem Thema 
dürften von überzogenen Größenvorstellungen aus-
gehen. 

Das gleiche gilt für manche Stellungnahmen zum 
Alterungsprozeß des industriellen Anlagevermö-
gens. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung, Berlin, 'kommt in einer 1978 veröffentlich-
ten Analyse zu dem Ergebnis, daß es 'für Anfang 
1977 übertrieben gewesen wäre zu sagen, das indu-
strielle Anlagevermögen sei stark veraltet. Gleich- 
zeitig stellt das Institut fest, daß die Produktivi-
tätsentwicklung 'bis 'zu diesem Zeitpunkt nicht ge-
litten hat. 

Stellt man in Rechnung, daß die Brutto-Anlage-
investitionen der Unternehmen seit 1976 wieder 
beachtlich steigen (reale Wachstumsraten ohne 
Wohnungsbau 1976 'bis 1978 jeweils +6 1/2 bis knapp 
+7 010; 1979 erwarteter Anstieg von +7 bis +8 %), 
so ergibt sich daraus zweifellos eine Modernisie-
rungstendenz für das industrielle Anlagevermögen, 
die zur Sicherung des Produktivitätsfortschritts und 
der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. 

Ursächlich für die Kräftigung der Unternehmens-
investitionen sind die — nicht zuletzt auf Grund 
erheblicher staatlicher Impulse — 'zunehmende ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage, die erhöhte Kapazi-
tätsauslastung, die günstigere Ertragslage und die 
vergrößerten Selbstfinanzierungsmöglichkeiten der 
Unternehmen sowie die verbesserten wachstumspo-
litischen Rahmenbedingungen. 

'Der Zins ist nur ein Einflußfaktor unter vielen 
bei unternehmerischen Investitionsentscheidungen; 
sein Gewicht 'bei den verschiedenen Investitionen 
ist zudem unterschiedlich und seine 'Bedeutung 
sollte insgesamt nicht überbewertet werden. Auch 
darf der Zins nicht allein unter Investitions- und 
Wachstumsaspekten, sondern muß ebenso unter 
Stabilitäts- und Außenwirtschaftsgesichtspunkten 
gesehen werden. 
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Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von wachstums- und beschäftigungspo-
litischen Anregungsmaßnahmen ergriffen, durch 
die auch die unternehmerische Investitionstätigkeit 
erheblich begünstigt wird. Zum Teil werden diese 
Maßnahmen erst noch voll wirksam. Es  wäre des-
halb verfehlt, jetzt etwaige zusätzliche Maßnahmen 
zu erörtern. 

Anlage 74 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 43):  

Welche Anstrengungen wird die Bundesregierung angesichts 
der absehbaren Rohölverknappung im Benehmen mit den Landes-
regierungen unternehmen, um den vorhandenen Anteil der Öl-
kraftwerke an der Stromerzeugung in der Bundesrepublik 
Deutschland  mit Hilfe der Substitution durch zusätzliche Kohle-
verstromung deutlich zu senken? 

In der Bundesrepublik Deutschland ist bereits 
frühzeitig durch die Verstromungsgesetze zugun-
sten der deutschen Steinkohle dafür gesorgt wor-
den, daß sich der Ölstromanteil in engen Grenzen 
bewegt. Deshalb sind deutliche Einsparungen ge-
genüber dem jetzigen Einsatz kurz- und mittelfri-
stig nicht zu erwarten. In 1978 wurden nur rund 
9 % des 'Stromes aus Öl — fast ausschließlich aus 
schwerem Heizöl, das als sonst schwer verwertba-
res, aber relativ preiswertes Kuppelprodukt (früher 
„Abfallprodukt") in den Raffinerien anfällt — er-
zeugt. 

In der öffentlichen Stromversorgung betrug der 
Anteil des Olstromes sogar nur 6,5 %. Der Einsatz 
der Ölkraftwerke erfolgt vornehmlich zur Spitzen-
und Mittellastdeckung. Lediglich in Baden-Würt-
temberg und Bayern — hier befinden sich über 
40 % der Ölkraftwerkskapazität werden einige 
Kraftwerke auch im Grundlastbereich eingesetzt, 
da keine kostengünstigen Alternativenergien in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Im üb-
rigen ist zu berücksichtigen, daß auch in den 
Steinkohle- und Steinkohlemischfeuerungsanlagen 
aus feuerungstechnischen Gründen eine Mindest-
menge an 01 eingesetzt werden muß. 

Im industriellen Bereich handelt es sich in der 
Regel um Heizkraftwerke, die neben der Stromer-
zeugung die Prozeßdampfversorgung des jeweili-
gen Unternehmens übernehmen, d. h. auf der Basis 
Kraft-Wärme-Koppelung bereits energiesparend ar-
beiten. Eine kurzfristige Verminderung des Ölein-
satzes scheint nicht praktikabel, da dafür erhebli-
che Umrüstungen oder Neuinvestitionen notwendig 
wären, die in vielen Fällen bereits an Umweltauf-
lagen (z. B. BImSchG) sowie Platzmangel (z. B. grö-
ßerer Lagerbedarf für Kohle) scheitern dürften. 

Die Bundesregierung hat dennoch die Kraftwirt-
schaft gebeten, kurzfristig zu prüfen, ob und ggf. 
wie Möglichkeiten gesehen werden, Öl zu substitu-
ieren. 

Anlage 75 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs 'Grüner auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/2699 'Frage B 44) : 

Ist die Bundesrepublik Deutschland für eine nationale Ölkon-
tingentierung für den Pall vorbereitet, daß ab einem 7-Prozent-

Öldefizit die Internationale Energieagentur (IEA) die Ölvertei-
lung  international steuert und nach einer Aussage des ESSO-
Vorstandsvorsitzenden Öhme (Spiegel vom 19. März) die na-
tionale Ölverteilung dann zwangsläufig auch kontingentiert 
werden muß? 

Die Bundesrepublik Deutschland muß vorberei-
tet sein, im Fall einer schweren Versorgungskrise 
möglicherweise auch Maßnahmen zur Rationierung 
einzelner Ölprodukte zu ergreifen. Die in jüngster 
Zeit bekanntgewordene Versendung von Bezug-
scheinen für eine Rationierung von Benzin ist ein 
Beispiel dafür, daß die notwendigen Schritte für 
den Eventualfall einer Rationierung ergriffen wer-
den. Eine solche Rationierung kommt jedoch weder 
in der gegenwärtigen 'Situation noch voraussicht-
lich bei einem Versorgungsausfall in der Größenord-
nung von 7 % in Betracht. Sie 'kann nur äußerstes 
Mittel bei einem Versorgungsausfall größerer Di-
mension sein. Die Auslösung des IEA-Krisenme-
chanismus allein zwingt noch nicht dazu, Öl zu ra-
tionieren. Vielmehr ist jeder Mitgliedstaat in der 
Wahl der Mittel, mit denen er die notwendige Ein-
sparung erreicht, autonom. Die Bundesregierung 
wird in jedem Falle zunächst versuchen, Versor-
gungsausfälle durch weniger einschneidende Maß-
nahmen zu überwinden. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 45) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wieviel Kernkraftwerke in 
den einzelnen Nachbarländern der Bundesrepublik Deutschland 
seit 1975 in Auftrag gegeben worden sind, und wieviel waren 
dies im gleichen Zeitraum in der Bundesrepublik Deutschland? 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im 
Jahre 1975 acht Kernkraftwerke in Auftrag gege-
ben; seither wurde nur ein Kernkraftwerk bestellt 
(Neupotz: 1977 Kaufabsichtserklärung, 1978 fester 
Auftrag). 'Die letzte 1. Teilerrichtungsgenehmigung 
wurde 1977 erteilt (KKP-2, Philippsburg). 

In unseren Nachbarländern wurden im gleichen 
Zeitraum in Auftrag gegeben: 

— in Frankreich 19 Kernkraftwerke (davon 2 im 
Jahre 1975) 

— in Belgien 1 Kernkraftwerk (1975) 

— das Projekt des 1975 in Auftrag gegebenen 
Kernkraftwerks Remerschen (Luxemburg) wird 
gegenwärtig nicht mehr weiterverfolgt. 

In den Niederlanden, der Schweiz, Osterreich 
und Dänemark wurden in dem angesprochenen 
Zeitraum keine Kernkraftwerke in Auftrag gege-
ben, 
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Für den RGW-Bereich ist bekannt, daß ein for-
cierter Bau von Kernkraftwerken im Grundsatz be-
schlossen worden ist. Genaue Daten über die Ver-
gabe von Aufträgen in der uns benachbarten DDR 
und der CSSR liegen uns hier nicht vor. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Riesenhuber 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 46 und 
47) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung ilre politischen Zielset-
zungen in der Zweiten Fortschreibung des Energieprogramms 
(Drucksache 8/1357, 4) und hier insbesondere die von ihr ge-
nannten Ziele, den Mineralölanteil an der Energieversorgung 
zurückzudrängen bzw. die deutsche Stein- und Braunkohle vor-
rangig zu nutzen, im Hinblick auf die gegenwärtige Situation bei 
der Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland und die 
Feststellung, daß für die Bereiche Kohle, Kernenergie und Ver-
ringerung des Mineralölanteils Ziele der Bundesregierung nicht 
verwirklicht wurden? 

Wie beurteilt die Bundesregierung unter den angeführten 
Umständen heute insbesondere ihre Zielsetzung, die Kernenergie 
in dem zur Sicherung der Stromversorgung unerläßlichen Aus-
maß unter Beachtung des Vorrangs der Sicherheit der Bevölke-
rung auszubauen? 

Die Zweite Fortschreibung des Energiepro-
gramms der Bundesregierung ist auf die sich welt-
weit abzeichnenden höheren Risiken und  die struk-
turellen Veränderungen in der Energieversorgung 
ausgerichtet. Die Ereignisse auf dem Weltölmarkt 
in den letzten Monaten haben die Beurteilung der 
mittel- und langfristigen 'Perspektiven der Energie-
märkte, die der Energiepolitik der Bundesregierung 
zugrunde liegt, im Grunde bestätigt. 

Die energiepolitischen Zielsetzungen der Bun-
desregierung — Verringerung des Ölanteils, vor-
rangige Nutzung der heimischen Ressourcen, Aus-
bau der Kernenergie in dem zur Sicherung der 
Stromversorgung unerläßlichen Ausmaß unter Be-
achtung des Vorrangs der Sicherheit der Bevölke-
rung — sind daher nach wie vor gültig. ,Richtig ist 
auch weiterhin das in der Zweiten Fortschreibung 
des Energieprogramms angekündigte und in der 
Zwischenzeit weitgehend realisierte Programm, wo-
bei selbstverständlich ist, daß unter dem Aspekt 
der aktuellen Entwicklung auf dem Weltölmarkt 
einzelne Punkte überprüft und möglicherweise ak-
zentuiert werden. 

Die von Ihnen erwähnte Feststellung, daß die 
energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregie-
rung nicht verwirklicht wurden, ist mir weder be-
kannt noch verständlich; vor allem aber ist sie un-
zutreffend. Die Bundesregierung ist vielmehr über-
zeugt, daß die Ziele der Zweiten Fortschreibung 
des Energieprogramms erreicht werden. 

Zur Verringerung des Mineralölanteils an der 
Energieversorgung ist eine Vielzahl von Maßnah-
men ergriffen worden (z. B. Genehmigungsvorbe-
halt für den Bau neuer Ökraftwerke, Energieein-
sparprogramm, nicht zuletzt Kohle- und Kernener-
giepolitik). Die Bundesregierung geht nach wie vor 
davon aus, daß sich auf Grund ihrer Maßnahmen 
und der zu erwartenden Preissteigerungen der Öl

-

anteil an der Energieversorgung in der Bundesre-
publik Deutschland, wie von den Instituten progno-
stiziert, von heute ca. 52 % über etwa 46 % (1985) 
und 43 % (1990) bis zum Jahre 2000 auf etwa 27 % 
vermindern wird. 

,Der vorrangigen Nutzung der heimischen Ener-
gieträger Stein- und 'Braunkohle ist durch Weiter-
gewährung hoher finanzieller Hilfen zur langfristi-
gen 'Sicherung des Einsatzes deutscher Steinkohle 
in den Hauptabsatzbereichen, der Elektrizitätser-
zeugung sowie der Stahlindustrie, Rechnung getra-
gen. Darüber hinaus fördert die Bundesregierung 
die Entwicklung neuer Kohletechnologien, durch 
die für die langfristige Zukunft der Kohle wichtige 
Absatzmöglichkeiten erschlossen werden. Bei der 
Braunkohle ist durch den Beginn des Aufschlusses 
des Hambacher Forstes die Förderung in der heuti-
gen Größenordnung langfristig sichergestellt. 

Hinsichtlich des Einsatzes von Kernenergie fühlt 
sich die Bundesregierung durch die jetzige Situa-
tion auf den Energiemärkten in ihrer Haltung be-
stätigt, daß trotz 'Einsparung und vorrangiger Nut-
zung heimischer Steinkohle ein weiterer Ausbau 
von Kernkraftwerken zur 'Deckung des mittel- und 
langfristigen Kapazitätsbedarfs unter vorrangiger 
Beachtung der Sicherheit der Bevölkerung unerläß-
lich ist. Voraussetzung für den weiteren Ausbau 
ist eine hinreichende Entsorgungsvorsorge. Die 
Bundesregierung unternimmt gemeinsam mit den 
beteiligten Landesregierungen alle Anstrengungen 
zur Verwirklichung des Entsorgungszentrums Gor-
leben und zur Realisierung der für die Zwischen-
zeit notwendigen Überbrückungsmaßnahmen (Zwi-
schenlager Ahaus, Kompaktlager bei den Kern-
kraftwerken und Auslandsentsorgung). Für den 
weiteren Bau von Kernkraftwerken dürfte nach 
Ansicht der Bundesregierung insbesondere auch 
den in letzter Zeit ergangenen Gerichtsentschei-
dungen besondere Bedeutung zukommen. Zu nen-
nen sind in erster Linie der Beschluß des Bundes-
verfassungsgerichts, das über den Schnellen Brüter 
hinausgehende Aussagen trifft, ferner die Entschei-
dungen des Verwaltungsgerichts Oldenburg zum 
Kernkraftwerk Esenshamm, des Verwaltungsge-
richts Karlsruhe zum Kernkraftwerk Philippsburg 2 
und jüngst das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
zum Kernkraftwerk Grohnde. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 48) : 

In welcher Höhe wird der Bundeshaushalt (1979 und folgende 
Jahre) Mittel für die geplanten internationalen Rohstoffonds 
aufzubringen haben? 

Die Verhandlungen über den Abkommenstext ei-
nes Gemeinsamen Fonds werden frühestens Ende 
1979 abgeschlossen werden. Im Jahre 1979 sind so-
mit voraussichtlich keine Mittel aufzubringen. 
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Die Mittel, die eventuell 1980 oder später durch 
den Bundeshaushalt aufzubringen sein werden, lie-
gen zur Zeit noch nicht genau fest. 

Nach Abschluß eines Vertrages über den Fonds 
wird die Bundesrepublik 1 Million Dollar Sockel-
beitrag und einen 'noch nicht genau festliegenden 
Anteil an den Direktbeiträgen zum 1. Schalter auf-
zubringen haben (voraussichtlich 25-30 Millionen 
Dollar). 

Die Höhe eines eventuellen freiwilligen Beitra-
ges zum 2. Schalter wird von der Bundesregierung 
nach Konsultationen mit anderen potentiellen Ge-
berländern festgelegt werden. 

Anlage 79 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Paintner (FDP) (Drucksache 
8/2699 Fragen B 49 und 50) : 

Welche konkreten Empfehlungen zur Energieeinsparung auf 
dem landwirtschaftlichen Sektor hat die Bundesregierung in den 
letzten Jahren erarbeiten lassen, und wie haben sie sich in der 
Praxis bewährt? 

Welche Forschungsvorhaben laufen gegenwärtig im Hinblick 
auf Energieeinsparungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, und 
wann ist mit brauchbaren Ergebnissen zu rechnen? 

Zu Frage B 49: 

In den letzten Jahren wurde im Geschäftsbereich 
meines Hauses an den Fragen der Energieeinspa-
rung und der Erschließung neuer Energiequellen in 
der Landwirtschaft intensiv gearbeitet. Die Ergeb-
nisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen 
für Praxis und Beratung wurden in folgenden Bro-
schüren veröffentlicht: 

— AID-Broschüre Nr. 255 „Stallklima und Stallüf-
tung" 

— AID-Broschüre Nr. 393 „Heizkosten senken im 
Gartenbau" 

— AID-Broschüre Nr. 429 „Wirtschaftlicher Strom-
einsatz in der Landwirtschaft" 

— KTBL-Schrift Nr. 220 „Möglichkeiten der Stroh-
verwertung" 

— KTBL-Schrift Nr. 229 „Biogas in Theorie und 
Praxis" 

— FAL-Bericht Nr. 77/1 „Möglichkeiten des Einsat

-

zes von Wärmepumpen in der Landwirtschaft".  

In der Zeitschrift „Landtechnik", herausgegeben 
vom KTBL, sind u. a. folgende Beiträge über Mög-
lichkeiten der Energieeinsparung erschienen: 

— Energiefragen in der Landwirtschaft 

— Auslegung von Strohverbrennungsöfen 

— Wärmepumpen in der Landwirtschaft 

— Milchkühlung und Wärmerückgewinnung 

— Wärmepumpe und Getreidetrocknung 

— Nutzung der Sonnenenergie in der Landwirt-
schaft 

-Möglichkeiten des Einsatzes von Solarenergie 
zu Gewächshausheizung 

— Anwendungsmöglichkeiten von Biogas im land-
wirtschaftlichen Betrieb 

— Wärmegewinnung aus Fest- und Flüssigmist 

— Energieeinsparung bei landwirtschaftlichen 
Wohn- und Betriebsgebäuden durch baulichen 
Wärmeschutz. 

Darüber hinaus sind die Arbeitsergebnisse und 
Empfehlungen z. B. durch landwirtschaftliche Wo-
chenblätter und Vorträge weiter verbreitet wor-
den. 

Für den besonders energieintensiven Ünterglas

-

Gartenbau wurden konkrete Empfehlungen auch 
durch folgende Lehrschauen bei Ausstellungen ge-
geben: 

— Gestaltung des Gewächshausklimas (Beeinflus-
sung durch Doppel- und Einfachbedachung) 

— Lichtabhängige 	Temperatursteuerung 	spart 
Heizkosten 

— Flachfolien im Gemüsebau (Heizkostensenkung) 

— Technik für die Klimaregelung in Gewächshäu-
sern 

— Gewächshausklima und Pflanzenwachstum.  

Genaue Zahlenangaben über die Anwendung ge-
eigneter baulicher und technischer Maßnahmen zur 
Energieeinsparung in der Praxis liegen nicht vor. 
Jedoch ist davon auszugehen, daß sie vor allem 
bei der Heizung von Gewächshäusern bereits in 
großem Umfange genutzt werden. 

Hierzu hat auch die Förderungsmaßnahme „Inve-
stitionshilfen zur Energieeinsparung" im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" beigetra-
gen. Die ab 1979 günstigeren Förderungsbedingun-
gen und die Einbeziehung der Förderung von Wär-
merückgewinnungs- und Solaranlagen lassen eine 
verstärkte Inanspruchnahme der Mittel und damit 
weitere Verbreitung der neuen energiesparenden 
Techniken erwarten. 

Bewährt haben sich auch wärmedämmende 
Maßnahmen bei beheizten Stallgebäuden. Aller-
dings ist die dadurch erreichbare Gesamt-Energie-
einsparung relativ gering, da zusätzliche Stallhei-
zung nur bei wenigen Tiergruppen, z. B. bei der 
Ferkel-, Kälber- und Geflügelaufzucht, erforderlich 
ist. 

Zu den in der Praxis erfolgreich angewendeten 
neuen Techniken gehören Wärmepumpen zur Wär-
merückgewinnung aus Milch und Brennöfen zum 
Verheizen von Stroh und Abfallholz, deren Einsatz 
unter günstigen Bedingungen des Einzelbetriebes 
wirtschaftlich lohnend ist. 

Dagegen können für Wärmepumpen zur Nutzung 
der Abwärme aus Stalluft, Mist und Gülle, für Bio-
gas- und Solaranlagen sowie für die Gewinnung 
von Agraralkohol zu Energiezwecken noch keine 
allgemein gültigen Empfehlungen gegeben werden. 
Hier bedarf es noch eingehender Forschung, tech- 
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nischer Weiterentwicklung, Erprobung unter prak-
tischen Bedingungen und Kostensenkung, um diese 
Techniken wirtschaftlich und praxisreif zu gestal-
ten. 

Bezüglich der zahlreichen Aktivitäten der Bun-
desregierung zur Lösung ' dieser Aufgaben darf ich 
auf meine Antworten zu Ihren schriftlichen Anfra-
gen vom 1. August und 10. November 1978 verwei-
sen. 

Zu Frage B 50: 

Die vom BML veranlaßten Forschungsarbeiten 
über Energieeinsparung in der Landwirtschaft kon-
zentrieren sich vor allem auf folgende Bereiche: 

a) Verbesserungen des energetischen Wirkungs-
grades in der pflanzlichen und tierischen Produk-
tion. Hierbei werden u. a. energiesparende Effekte 
durch veränderte Fruchtfolgesysteme, Bodenbear-
beitung und Pflanzenbehandlung untersucht, sowie 
die Möglichkeit überprüft, durch verbesserte Tier-
haltungsbedingungen, Futterkonservierungsverfah-
ren und Einsatz alternativer Futtermittel Energie 
einzusparen. 

b) Verbesserung des energetischen Wirkungsgra-
des technischer Systeme, z. B. durch Erhöhung der 
Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung in Gebäu-
den oder Senkung des Energiebedarfs bei Antrieb 
und Transport von Maschinen. 

c) Erschließung der Sonnenenergie. Dazu gehö-
ren Untersuchungen über technische Systeme (Kol-
lektoren), die Suche nach Pflanzen, die als nach-
wachsende Energieträger dienen können, sowie 
Untersuchungen über die Aufbereitung von Bio-
masse zu Brennstoffen. Zum letzten Komplex darf 
ich auf meine Ausführungen in der Antwort auf 
Ihre schriftliche Frage vom 10. November 1978 
(Drucksache 8/2315, Frage B 39) hinweisen. 

Die Untersuchungen werden zum größeren Teil 
von Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbe-
reich des BML durchgeführt. An der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braun-
schweig ist ein komplexer Forschungsschwerpunkt 
„Energie" eingerichtet worden. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Projekt-
förderung des BML Aufträge auch an andere For-
schungseinrichtungen erteilt. 

Einzelne Untersuchungen zum Themenkomplex 
Energieeinsparung sind in der beigefügten Anlage 
enthalten. Soweit es sich dabei um längerfristige 
Untersuchungen handelt, stehen gegenwärtig ledig-
lich Zwischenergebnisse zur Verfügung. 

Die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen For-
schungsvorhaben sind in einschlägigen Fachpubli-
kationen veröffentlicht. 

Anlage 80 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Ahrens (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Fragen B 51 und 52) : 

Beabsichtigt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
die Einfuhr von Äpfeln aus Übersee zu begrenzen, und wie stellt 
sich die Bundesregierung gegebenenfalls zu einer solchen Maß-
nahme? 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch gegenwärtig die 
Lagerbestände an Äpfeln in der Bundesrepublik Deutschland so-
wie in den anderen Mitgliedstaaten der EG sind und ob auch 
in diesem Jahr wieder mit einer Vernichtung von Äpfeln zu 
rechnen ist? 

Die EG-Kommission führt gegenwärtig Gespräche 
mit Vertretern der Lieferländer von Tafeläpfeln aus 
der südlichen Hemisphäre mit dem Ziel, zu einer 
freiwilligen Vereinbarung über die Höhe der vor-
aussichtlichen Liefermenge im Frühjahr und Sommer 
1979 zu kommen. Ergebnisse über diese bilateralen 
Gespräche liegen noch nicht vor. Unter Berück-
sichtigung der besonders hohen Lagerbestände in 
diesem Wirtschaftsjahr sieht die Bundesregierung in 
solchen Vereinbarungen eine Möglichkeit, um zu ei-
nem vernünftigen Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage zu gelangen. 

Nach den Angaben der EG-Kommission gibt es am 
1. März 1979 folgende Lagerbestände in der Bundes-
republik Deutschland und den übrigen Mitglied-
staaten: 

Bundesrepublik Deutschland 	 86 000 t 

Belgien 	 68 000 t 

Dänemark 	 8 600 t 

Frankreich 	 420 000 t 

Irland 	 1 700 t 

Italien 	 650 000 t 

Luxemburg 	 —

Niederlande 	 176 000 t 

Großbritannien 	 88 000 t 

insgesamt 	 1 498 300 t 

Dieser Lagerbestand liegt um rd. 20 % höher als 
der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 1974 
bis 1978. 

Nach den Bestimmungen der gemeinsamen Markt-
organisation für Obst und Gemüse ist eine Vernich-
tung von Tafeläpfeln nicht vorgesehen. Die Bundes-
regierung geht davon aus, daß evtl. Marktrücknah-
men in den Mitgliedsländern nur zu den in der 
Marktorganisation vorgesehenen Verwendungs-
zwecken erfolgen. 

Anlage 81 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Peters (Poppenbüll) (FDP) 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 53 und 54) : 

Sieht die Bundesregierung es im Zusammenhang mit den 
Fischereiaussichten in der Ostsee als erforderlich an, noch meh-
rere Jahre eine Stillegungsprämie zu zahlen, weil anderenfalls 
alle Ostseefischer entweder ihren Beruf sofort aufgeben und auf 
Kosten des Staats umgeschult werden müßten, und wenn nein, 
welche Gründe hat die Bundesregierung für ihre Auffassung? 
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Hält die Bundesregierung an ihrer Haltung fest, wonach bila-
terale Verhandlungen über Fangzonen und -beschränkungen in 
der Ostsee der deutschen Sache abträglich wären, und warum 
hält die Bundesregierung — im Gegensatz zur schleswig-holstei-
nischen Landesregierung — direkte Verhandlungen mit dem Ost-
block für nicht möglich? 

Zu Frage B 53: 

Die Bundesregierung hat das 1978 beschlossene 
Sofortprogramm zur Anpassung der Fangkapazitä-
ten auf drei Jahre befristet, weil es nur die Zeit bis 
zur Verabschiedung gemeinschaftlicher Anpassungs-
und Strukturmaßnahmen überbrücken soll. Wegen 
der Beschränkungen der Fischerei beim Zugang zu 
Fischereizonen von Drittländern und durch Quoten-
regelungen zum Wiederaufbau der Fischbestände 
umfaßt das Programm u. a. Beihilfen für die zeit-
weise Stillegung von Fischereifahrzeugen. 

Von dieser Möglichkeit der Stillegung wurde 1978 
bereits in größerem Umfang von Ostseekuttern Ge-
brauch gemacht. Es ist schon jetzt abzusehen, daß 
auch im Jahre 1979 eine erhebliche Anzahl von 
Fischereibetrieben die Stillegungsprämie in An-
spruch nehmen wird. 

Auçh 1980 rechnet die Bundesregierung mit einer 
Fortführung dieser Maßnahmen. Gleichwohl sind die 
EG und die Bundesregierung im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten weiterhin bemüht, Regelungen zur Ver-
besserung der Fangbedingungen in der Ostsee zu er-
reichen. Das erfordert jedoch Geduld und Ausdauer. 

Die Stillegungsprämie soll die betroffenen Fi-
schereibetriebe u. a. in die Lage versetzen, die Ent-
wicklung der gemeinsamen Fischereipolitik und der 
Fischbestände in den nächsten Jahren abzuwarten. 
Auf diese Weise wird vermieden, daß Fischer über-
stürzt und möglicherweise unnötig ihren Beruf auf-
geben. 

Im übrigen sind die nationalen Hilfsmaßnahmen 
nur ein Vorgriff auf gemeinschaftliche Anpassungs-
maßnahmen der EG. Es ist zu hoffen, daß diese als 
Teil des Verhandlungspakets zur gemeinsamen Fi-
schereipolitik im Jahre 1980 in Kraft treten können. 
Die geplanten mehrjährigen Gemeinschaftsmaßnah-
men sehen ebenfalls die Gewährung von Stillegungs-
prämien vor. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß 
die Stillegung auf jeden Fall nur eine Übergangs-
maßnahme im Rahmen der strukturellen Anpassung 
der Fischerei an die neuen Gegebenheiten sein kann. 

Zu Frage B 54: 

Die Bundesregierung bemüht sich, alle rechtlichen 
und politischen Möglichkeiten auszuschöpfen, aus-
reichende Fanggründe für die deutsche Ostsee

-

Fischerei zu sichern, die durch die seerechtliche Ent-
wicklung in besondere Schwierigkeiten geraten ist. 
Soweit Zuständigkeiten der Europäischen Gemein-
schaft begründet sind, vertritt die Bundesregierung 
die Interessen der deutschen Ostsee-Fischerei in die-
sem Rahmen. 

1. Fangbeschränkungen in der Ostsee wie Höchst-
fangmengen für einzelne Arten, Mindestmaschen

-

weiten, Mindestgrößen von Fischen, Schonzeiten und 
Schongebiete werden in jährlichen Tagungen der 
Kommission der Ostsee-Fischereikonvention ausge

-

handelt. Die genannte Konvention gibt den Rahmen 
für fischereiliche Zusammenarbeit, die in dem engen 
Gewässer der Ostsee auch nach der Errichtung von 
Fischereizonen zur Erhaltung der Fischbestände un-
erläßlich ist. Aus diesem Grunde halten die An-
rainerstaaten der Ostsee trotz der seerechtlichen 
Entwicklung an der Konvention fest. Ein Beitritt der 
Europäischen Gemeinschaft, die für diesen Bereich 
zuständig ist, wird angestrebt. Obwohl die Europäi-
sche Gemeinschaft noch nicht Mitglied der Ostsee-
Fischereikonvention ist, nimmt sie ihre Kompeten-
zen auch in diesem Bereich bereits wahr. 

2. Für Verhandlungen über den Erwerb von 
Fangrechten in Fischereizonen von Drittlands-An-
rainerstaaten der Ostsee, z. B. Polen lind Schweden, 
ist die Europäische Gemeinschaft ausschließlich zu-
ständig. Diese rechtliche Situation entspricht auch 
unserer fischereilichen Interessenlage. Die Schwie-
rigkeiten, denen sich die gesamte deutsche Seefi-
scherei durch die seerechtliche Entwicklung gegen: 
übersieht, können letztlich nur im Rahmen der Euro-
päischen Gemeinschaft überwunden werden. Das gilt 
auch für die deutsche Ostsee-Fischerei, die auf die 
dänische Fischereizone angewiesen ist und Zugang 
zu den Fischereizonen anderer Anrainerstaaten der 
Ostsee nur im Rahmen von Gegenleistungen der Ge-
meinschaft erlangen kann. Auf die Einräumung ge-
genseitiger Fangrechte zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Schweden, die auch der deutschen 
Ostsee-Fischerei zugute kommt, möchte ich verwei-
sen; die Gegenleistungen werden nicht in der deut-
schen Fischereizone, sondern in Gewässern anderer 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft erbracht, insbe-
sondere in der Nordsee. Die eindeutige Kompetenz 
der Europäischen Gemeinschaft bedeutet, daß sich 
kein Mitgliedstaat bilateral mit Drittländern über 
Fangrechte arrangieren kann; auch dies liegt im 
Interesse der deutschen Fischwirtschaft. 

Die Europäische Gemeinschaft ist zu Fischereiver-
handlungen auch mit Ostblock-Ländern bereit. Sie 
wäre — wie erfolgreiche Verhandlungen mit ande-
ren Drittländern zeigen — dazu trotz des nach wie 
vor ungelösten internen Fischereiregimes grund-
sätzlich in der Lage. Die Verhandlungen sind in eine 
Sackgasse geraten, weil die Ostblock-Länder derzeit 
nicht bereit sind, in Fischereiabkommen die Euro-
päische Gemeinschaft als Abkommenspartner anzu-
erkennen und darin eine Geltungsbereichsklausel zu 
akzeptieren. 

3. Was schließlich den rechtlichen Status der Fi-
schereizonen bei Gotland und Bornholm anbetrifft, 
deren Abgrenzung zwischen der Sowjetunion, Po-
len und Schweden strittig ist, so nimmt die Bundes-
republik Deutschland — ohne selbst Anlieger der 
Zonen zu sein — dort Fangrechte auf Grund inter-
nationalen Rechts oder des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften in Anspruch. Nach wie vor bestrei-
ten jedoch Polen und die Sowjetunion Fischern der 
Bundesrepublik Deutschland das Recht, in den ge-
nannten Zonen Fischfang zu betreiben; diese Posi-
tion wird jedoch auch gegenüber Fischern aus an-
deren Ländern eingenommen, die wie die Bundes-
republik Deutschland nicht Anlieger der genannten 
Zonen sind. 
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Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Müller (Berlin) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen A 55, 56 
und 57): 

Kann die Bundesregierung jetzt Angaben machen über den je-
weiligen durchschnittlichen Grundlohn bei der Allgemeinen Orts-
krankenkasse und den einzelnen Betriebs- und Innungskranken-
kassen in Berlin im Jahre 1978, wenn nein, wie hoch waren 
diese im Jahr 1977, und in welchem Verhältnis standen diese 
zu den jeweilig vergleichbaren durchschnittlichen Grundlöhnen 
im übrigen Bundesgebiet? 

Hat die Bundesregierung die Absicht, die Vorschriften des 
§ 296 RVO über die Haftung für Fehlbeträge bei Vereinigung, 
Auflösung oder Schließung von Betriebs- oder Innungskranken-
kassen zu ändern oder zu ergänzen, und — falls ja — inwie-
weit sollen diese geändert oder ergänzt werden? 

Bis wann etwa bzw. bei welcher Gelegenheit wird die Bun-
desregierung — falls sie die Absicht hat — ihre entsprechenden 
Vorschläge dem Gesetzgeber vorlegen? 

Auf Grund der vorläufigen Werte nach den 
Schnellmeldungen der Krankenkassen ergeben sich 
in Berlin für das Jahr 1978 folgende durchschnitt-
liche Grundlohnsummen je Versicherten/ Monat: 

Krankenkasse (Kurztitel) 	Grundlohn/ Monat 

AOK Berlin 1 842,52 DM 

BKK Stadt/ Land Berlin 1 978,53 DM 

IKK Friseure 962,99 DM 

Vereinigte IKK 1 855,— DM 

IKK Gastwirte 1 210,71 DM  

IKK Metall 1 909,01 DM 

IKK Bäcker 1 436,02 DM 

IKK Handwerker 1 737,88 DM 

Es ist beabsichtigt, bei der Kodifizierung des 
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung . im 
Rahmen des Sozialgesetzbuches auch die Vorschrif-
ten über die Haftung für Fehlbeträge bei der Ver 
einigung, Auflösung oder Schließung von Betriebs-  
und Innungskrankenkassen zu überprüfen. Einzel-
heiten hierzu müssen noch mit den Beteiligten er-
örtert werden. Das betrifft besonders die Frage, 
durch wen ein Defizit gedeckt werden kann, wenn 
der Arbeitgeber oder die Trägerinnung hierzu 
nicht in der Lage sind. Nach Auffassung der Bundes-
regierung bietet sich hierfür an, den Fehlbetrag 
durch eine Umlage der Mitgliedskassen des jewei-
ligen Landesverbandes aufzubringen. 

Anlage 83 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 58) : 

Ist die Bundesregierung bereit, in ihrem Verantwortungs-
bereich auf die Renten- und Versorgungsstellen insoweit ein-
zuwirken, daß Rentner- und Pensionärsbescheinigungen auch in 
der Form ausgestellt werden, daß Ehefrauen von Rentnern und 
Pensionären, die selbst keine Leistungen erhalten, ebenfalls 
in den Genuß von Vergünstigungen kommen können, die für 
diesen Personenkreis gelten? 

Zur abschließenden Beantwortung Ihrer Frage sind 
Rückfragen bei den beteiligten Stellen erforderlich. 
Sobald mir das Ergebnis dieser Rückfragen vorliegt, 
werde ich auf die Angelegenheit zurückkommen. 

Anlage 84 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Zink (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 59) : 

Trifft es zu, daß das Bundessozialgericht dahin gehend ent-
schieden hat, daß der Weg von der Wohnung zur Schule bei 
Vornahme eines Einschulungstests oder einer gesundheitlichen 
Untersuchung nicht im bestehenden Unfallversicherungsschutz für 
Schulkinder enthalten ist, und wenn ja, beabsichtigt die Bundes-
regierung, zu diesem Komplex eine Gesetzesänderung vorzu-
legen? 

Das Urteil des Bundessozialgerichts, das den Un-
fallversicherungsschutz eines Kindes auf dem Wege 
zu einer Schulreifeuntersuchung betrifft, ist der Bun-
desregierung bisher nur aus Presseveröffentlichun-
gen bekannt. 

Zum Inhalt der Entscheidung und zu evtl. erfor-
derlichen Konsequenzen im Rahmen der Gesetzge-
bung kann die Bundesregierung erst Stellung neh-
men, wenn das Urteil mit den Entscheidungsgründen 
vollständig vorliegt. 

Anlage 85 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Wimmer (Mönchen-
gladbach) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen 
B 60, 61 und 62) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Bundesausschuß 
nach § 368 p $VO eine Liste der Arzneimittel erstellt, die nach 
den Kriterien „Laienwerbung" und „Geringfügige Gesundheits-
störung" diejenigen Arzneimittel aufführt, die von den Ärzten 
nicht mehr verschrieben werden dürfen? 

Ist die Bundesregierung bereit, diesen Richtlinien zuzustim-
men, obwohl die Ärzteschaft dargelegt hat, daß dieses Ver-
fahren die ärztliche Verschreibungsfreiheit beeinträchtigt, die 
Entwicklung leichterer Krankheiten zu schweren und die Ver-
schreibung von teuren Medikamenten befürchten läßt, da den 
Patienten nicht zuzumuten ist, auf Grund der von ihnen gezahl-
ten Versicherungsbeiträge und des ohnehin erhobenen Arznei-
mittelkostenanteils von 1 DM, ihre Medikamente in Zukunft 
teilweise selber zahlen zu müssen? 

Schließt sich die Bundesregierung einer Beurteilung an, nach 
der es sich bei diesem Vorschlag um eine sozialpolitische Un-
gerechtigkeit handelt, die eine erneute Kostensteigerung im Ge-
sundheitswesen durch teurere, aber verschreibungsfähige Me-
dikamente bedingt? 

Der von Ihnen erwähnte Richtlinienentwurf des 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
für eine Liste von Arzneimitteln, die nach den in 
§ 368 p Abs. 8 RVO erwähnten Gesichtspunkten 
nicht zu Lasten der Krankenkassen verordnet wer-
den dürfen, ist bekannt. 

Da es sich bisher nur um einen Entwurf handelt, 
bleibt abzuwarten, welche Richtlinien der Bundes-
ausschuß beschließen wird. Erst dann kann das 
nach dem Gesetz vorgeschriebene Zustimmungs-
verfahren eingeleitet werden, dessen Ergebnis ich 
verständlicherweise nicht vorgreifen kann. 
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Zu den von Ihnen erwähnten Bedenken möchte 
ich daher nur allgemein bemerken, daß sie bereits 
während des Gesetzgebungsverfahrens zum Kran-
kenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz — durch 
dieses Gesetz ist die Vorschrift des § 368 p Abs. 8 
RVO geschaffen worden — vorgetragen worden 
sind. Die gesetzliche Regelung schränkt die Ver-
schreibungsfreiheit der Ärzte jedoch nicht ein. Sie 
sieht vor, daß bestimmte Arzneimittel anstelle von 
der Krankenkasse vom Patienten selbst zu zahlen 
sind, ohne den Arzt darin einzuschränken, diese 
Arzneimittel zu verordnen. Es hat sich hierbei um 
Arzneimittel zu handeln, die allgemein bei leichten 
Mißbefindlichkeiten angewandt werden und teil-
weise aber auch bereits heute schon vom Versi-
cherten selbst bezahlt werden. Ihre Meinung über 
eine damit verbundene Kostensteigerung teile ich 
nicht. 

Anlage 86 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Prinz zu Sayn-Witt-
genstein-Hohenstein (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 
Fragen B 63, 64 und 65) : 

Welche Forschungsvorhaben zur Ermittlung der mittel- und 
langfristigen Einschätzung des Bedarfs an Ärzten und in den 
medizinischen Assistenz- und Pflegeberufen sind in dem Zeit-
raum von 1969 bis heute im Auftrag der Bundesregierung er-
stellt worden? 

Welche Ergebnisse haben die genannten Forschungsvorhaben 
gehabt, und welche Kosten haben sie verursacht? 

Welche Gründe liegen der Empfehlung der „Konzertierten 
Aktion im Gesundheitswesen" bzw. der Ausschreibung durch 
den federführenden Bundesarbeitsminister für ein erneutes For-
schungsvorhaben mit den o. g. Fragestellungen zugrunde? 

Die Bundesregierung hat seit 1969 vier For-
schungsvorhaben vergeben, die sich mit dem Be-
darf an Ärzten befaßt haben. Zwei weitere For-
schungsvorhaben behandeln den Personalbedarf 
der nichtärztlichen Heilberufe. Eine Zusammenfas-
sung der Einzelheiten und Ergebnisse werde ich Ih-
nen gesondert zuleiten. 

Die Kosten der zwei Untersuchungen zu den 
nichtärztlichen Heilberufen belaufen sich auf zu-
sammen rund 520 000,— DM. Von den Untersu-
chungen zum ärztlichen Bedarf konnten kurzfristig 
die Kosten von drei in den Jahren 1970 bis 1972 
durchgeführten Untersuchungen noch nicht vollstän-
dig erfaßt werden. Ich werde Sie Ihnen deshalb zu' 
einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Die vierte, im 
Jahre 1974 durchgeführte Untersuchung hat Kosten 
von rund 440 000,— DM verursacht. 

Die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 
hat auf ihrer Sitzung am 10. Oktober 1978 vorge-
schlagen, ein Forschungsvorhaben mit dem Ziel 
durchzuführen, den künftigen Ärztebedarf unter 
Einbeziehung der Bedarfsplanung der Kassenärzte 
und Krankenkassen und unter Berücksichtigung 
der Finanzierbarkeit vorausschauend zu ermitteln. 
Nach Auffassung der konzertierten Aktion soll da-
bei auch der Bedarf an unterschiedlichen Arztgrup-
pen, insbesondere an praktischen Ärzten, berück-

sichtigt werden. Diese Schwerpunkte sind bei frü-
heren Bedarfsstudien nicht in dem heute erforderli-
chen Umfange berücksichtigt worden. 

Anlage 87 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 66) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung die finanziellen Ausgaben 
für die Transparenzkommission zu rechtfertigen, da für die 
Kassenärzte nur die Preisvergleichsliste verbindlich ist und die 
Transparenzliste Herzmuskelinsuffizienz von den Krankenkassen 
und den Kassenärztlichen Vereinigungen noch nicht einmal zur 
unverbindlichen Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt worden 
ist, und wie gedenkt die Bundesregierung sich mit dem bezie-
hungslosen Nebeneinander der verbindlichen Preisvergleichs-
liste ohne pharmakologisch-therapeutische Transparenz und der 
unverbindlichen, aber qualitativ aussagefähigen Transparenzliste 
auseinanderzusetzen? 

Die Transparenzkommission wurde auf Grund des 
Eckwertebeschlusses der Bundesregierung als un-
abhängige Sachverständigenkommission mit der 
Aufgabe eingesetzt, eine pharmakologisch-thera-
peutische und preisliche Transparenz für Fertigarz-
neimittel herbeizuführen. Sie soll Übersichten über 
alle wesentlichen apothekenpflichtigen Arzneimit-
tel aufstellen. Nach der Geschäftsordnung dieser 
Kommission sollen die Transparenzlisten dem Arzt 
eine zweckmäßige und kostenbewußte Therapieent-
scheidung erleichtern. 

Hier besteht m. E. eine Verbindung zu den Richt-
linien des Bundesausschusses der Ärzte und Kran-
kenkassen über die Verordnung von Arzneimitteln 
in der kassenärztlichen Versorgung (Arzneimittel-
Richtlinien), die ausdrücklich an verschiedenen 
Stellen eine wirtschaftliche Verordnungsweise for-
dert. Darüber hinaus führen die Arzneimittel-Richt-
linien in Ziffer 17 an, daß von gleichartig wirken-
den Arzneimitteln unter Berücksichtigung der Qua-
lität, der Unbedenklichkeit und, soweit erforderlich 
und möglich, der Bioverfügbarkeit, das nach Form 
und Menge dem Gebot der Wirtschaftlichkeit Ent-
sprechende zu verordnen ist. Die von der Transpa-
renzkommission erarbeitete' und im Bundesanzeiger 
Nr. 7 vom 11. Januar 1979 veröffentlichte 1. Trans-
parenzliste für das Indikationsgebiet „Herzmuskel-
insuffizienz" kann eine wesentliche Hilfe zur Ver-
wirklichung dieser Forderung darstellen. Die erste 
Transparenzliste ist durch Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger allen am Arzneimittelmarkt Betei-
ligten zugänglich gemacht worden. Außerdem wur-
de sie von der Geschäftsstelle der Transparenz-
kommission nach Verabschiedung durch die Kom-
mission bereits am 22. Dezember 1978 u. a. den 
Krankenkassenverbänden, der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer 
zur Kenntnisnahme zugesandt. 

Die Bundesregierug geht davon aus, daß die qua-
lifizierte Arbeit der Transparenzkommission in ge-
eigneter Weise, vor allem im Hinblick auf den 
Grundsatz in Ziffer 17 der Arzneimittel-Richtlinien, 
der Erstellung von Preisvergleichslisten dienen 
kann und wird. 
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Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkas-
sen hat gegenüber dem Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung erklärt, daß er prüfen werde, ob 
und inwieweit die Liste der Transparenzkommis-
sion in die Preisvergleichsliste der Arzneimittel

-

Richtlinien eingearbeitet werden kann. Da erst eine 
1. Transparenzliste über ein Indikationsgebiet vor-
liegt, kann man noch keine merkliche Auswirkung 
erwarten. 

Anlage 88 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 67) : 

Für wie viele Arbeitnehmer ist in Schleswig-Holstein Kurz-
arbeitergeld als Ausgleich von Verdienstausfällen während der 
Schneekatastrophen gewährt worden? 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat in zahlreichen 
Fällen von Arbeitsausfällen infolge der Schneeka-
tastrophe in Schleswig-Holstein die Voraussetzun-
gen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld aner-
kannt. Vergütbare Arbeitsausfälle sollen u. a. bei 
Transportunternehmen, Omnibusbetrieben, Baum-
schulen und Vermessungsbüros entstanden sein. 
Allerdings sind diese Fälle statistisch nicht geson-
dert erfaßt worden. Ihre Frage nach der Zahl der 
Arbeitnehmer, die im Zusammenhang mit Verdienst-
ausfällen infolge der Schneekatastrophe in 
Schleswig-Holstein Kurzarbeitergeld erhalten, läßt 
sich daher nicht beantworten. 

Aber selbst bei statistisch gesonderter Erfassung 
dieser Fälle wäre die Frage zur Zeit nicht beant-
wortbar. Der Zahlungsantrag, der von der Anzeige 
der Kurzarbeit zu unterscheiden ist, kann nämlich 
innerhalb einer Frist von drei Monaten gestellt 
werden; diese Frist beginnt mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem die Tage liegen, für die die Zah-
lung von Kurzarbeitergeld beantragt wird. In den 
genannten Fällen ist diese Frist noch nicht abge-
laufen. 

Anlage 89 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Kreile (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 68 und 69) : 

Auf welchen Betrag ist der Barwert der Versorgungsverpflich-
tungen zu beziffern, mit denen die privaten Arbeitgeber, die 
direkte Versorgungszusagen gegeben haben, und die Pensions-
und Unterstützungskassen dadurch zusätzlich belastet werden, 
daß mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz (RAG) das Renten-
niveau sowohl für laufende Renten als auch für Anwartschaften 
abgesenkt worden ist und daß dies in den Fällen, in denen die 
Sozialversicherungsrenten auf die betriebliche Altersversorgung 
angerechnet werden, zu einer entsprechenden Erhöhung sowohl 
der laufenden betrieblichen Renten als auch der betrieblichen 
Versorgungsanwartschaften führt? 

Von welchen Schätzungsgrundlagen ist die Bundesregierung 
bei der Beantwortung der Frage 68 ausgegangen? 

Um die Höhe des Barwertes der Versorgungsver-
pflichtungen zu ermitteln, mit denen die privaten Ar

-

beitgeber nach Ihrer Auffassung durch die Rege-
lungen des 21. RAG bei Gesamtversorgungssyste-
men eventuell zusätzlich belastet  werden könnten, 
müßte man den Inhalt aller Versorgungszusagen 
und -ordnungen in der Bundesrepublik Deutschland 
kennen und auswerten. Diese Regelungen sind au-
ßerordentlich unterschiedlich und vielgestaltig, weil 
es sich dabei grundsätzlich jeweils um zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei ausgestaltete 
Verträge handelt. Aus der Fülle der Versorgungs-
ordnungen müßten diejenigen herausgefunden wer-
den, bei denen die Höhe der Sozialversicherungs-
renten auf die betrieblichen Leistungen angerech-
net werden. Sodann wäre von entscheidender Be-
deutung, in welcher Höhe sich die Anrechnung 
beim einzelnen Arbeitnehmer auswirkt. Selbst 
wenn man dies alles ermitteln könnte, müßte bei 
der Auswertung berücksichtigt werden, daß es Ge-
samtversorgungssysteme gibt, bei denen sich Ver-
änderungen, wie sie ,das 21 RAG mit sich gebracht 
hat, auf die Höhe der Betriebsrente nicht auswir-
ken. Entsprechende Unterlagen der Arbeitgeber 
stehen der Bundesregierung nicht zur Verfügung, 
so daß ich Ihnen weder genaue Zahlen noch Schät-
zungen mitteilen kann. Solche Schätzungen sind 
auch in früheren Jahren, in denen private Ar-
beitgeber oder Pensions- und Unterstützungskassen 
infolge hoher Rentenanpassungen möglicherweise 
Einsparungen erzielten, nicht angestellt worden. 

Anlage 90 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Glos (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 70 und 71) : 

Ist die Bundesregierung bereit, § 1259 RVO dahin gehend zu 
ergänzen, daß Härtefälle, weitgehend Kriegs- Internierungs und 
Vertreibungsschäden, also z. B. unverschuldetes Abbrechen des 
Studiums, nicht zur Ablehnung für Ausfallzeiten führen, insbe-
sondere dann, wenn dem Staat durch den Versicherten ander-
weitige Ausgaben erspart blieben, und bei Ablehnung dem Ver-
sicherten die Möglichkeit zu öffnen, für diese Zeit entsprechende 
Nachzahlungen rückwirkend zu leisten und diese auch für den 
Ausfallzeitraum anzuerkennen? 

Ist die Bundesregierung bereit, die RVO auch dahin gehend 
abzuändern, daß erst später abgelegte Prüfungen oder Lei-
stungen, welche die seinerzeitige Abschlußprüfung ersetzen kön-
nen, als Abschluß des begonnenen Studiums anerkannt werden? 

Mit Ihren Fragen sprechen Sie den Tatbestand 
an, daß Zeiten einer Fachschul- oder Hochschul-
ausbildung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nur dann als Ausfallzeiten angerechnet werden 
können, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. 
Normalerweise muß daher die Fachschul- oder 
Hochschulausbildung durch eine mit Erfolg abge-
legte Prüfung beendet sein. Dabei kommt es auf 
zeitliche Unterbrechungen der abgeschlossenen 
Ausbildung nicht an. Um unbillige Härten zu ver-
meiden, kann — entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts — eine Ausbildung auch 
dann anerkannt werden, wenn sie ohne besondere 
Prüfung beendet wurde, falls im Rahmen eines ge-
wisse Mindestanforderungen erfüllenden Studiums 
lediglich die Absolvierung einer bestimmten Fach-
semesterzahl erforderlich, aber auch genügend ist, 
weil eine Abschlußprüfung oder die Erteilung eines 
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Abschlußzeugnisses nicht vorgesehen war. Insge-
samt gesehen wird man jedenfalls in einem Teil 
der Fälle, die Sie mit Ihren Fragen angesprochen 
haben, zur Anrechnung von Ausbildungszeiten 
kommen können. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß diejenigen 
Versicherten, die ihre Fachschul- oder Hochschul-
ausbildung aus von ihnen nicht zu vertretenden 
Gründen nicht haben abschließen •können, die 
Nichtanrechnung der Ausbildungszeiten als Aus-
fallzeiten als Härte empfinden. Sie sieht sich je-
doch angesichts der gegebenen und für die abseh-
bare Zukunft zu erwartenden Finanzlage der gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht in der Lage, eine 
Rechtsänderung vorzuschlagen, durch die die An-
rechnung von Zeiten einer nicht abgeschlossenen 
Fachschul- und Hochschulausbildung über die be-
stehende Praxis hinaus ermöglicht würde. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß eine solche Gesetzesände-
rung sich wahrscheinlich nicht auf die von Ihnen an-
gesprochenen Tatbestände beschränken ließe; viel-
mehr müßten aus sozialpolitischer Sicht auch andere 
Gründe, die zu einem Abbruch der Ausbildung ge-
führt haben, z. B. Krankheit und Geldmangel, eben-
falls erfaßt werden. Bei einer derart umfassenden 
Regelung würden sich aber für die gesetzliche Ren-
tenversicherung Mehraufwendungen in einer Grö-
ßenordnung ergeben, die ohne Ausgleich auf der 
Einnahmenseite nicht finanziert werden könnten. 

Was die von ihnen angesprochene Möglichkeit 
zur Nachentrichtung von Beiträgen für Zeiten einer 
nicht abgeschlossenen Fachschul- oder Hochschul-
ausbildung betrifft, so ist auf die Regelungen des 
Rentenreformgesetzes hinzuweisen, die allen Versi-
cherten die Möglichkeit gegeben haben, bis zum 
Jahre 1956 zurück durch Nachentrichtung von Bei-
trägen Versicherungslücken aufzufüllen; allerdings 
war diese Nachentrichtungsmöglichkeit hinsicht-
lich der Antragstellung bis zum 31. Dezember 1975 
befristet. Es ist nicht daran gedacht, diese Nach-
entrichtungsmöglichkeit noch einmal zu eröffnen, 
auch nicht für einen begrenzten Personenkreis. 

Für Zeiten vor 1957 hat die von Ihnen angespro-
chene Frage insofern einen besonderen Aspekt, als 
für diese Zeiten eine sehr großzügige Ausfallzei-
tenpauschale angerechnet wird. Diese führt schon 
nach geltendem Recht dazu, daß Zeiten einer nicht 
abgeschlossenen Fachschul- oder Hochschulausbil-
dung bei der Rentenberechnung jedenfalls teilwei-
se berücksichtigt werden können. 

Anlage 91 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Seiters (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 72) : 

Ist die Bundesregierung bereit, insbesondere angesichts der 
Lage in den strukturschwachen und von besonderer Arbeits-
losigkeit betroffenen Gebieten, die vorgesehene Änderung des 
§ 94 des Arbeitsförderungsgesetzes zugunsten der bisherigen 
Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fallenzulassen, 
und wie ist die Haltung der Bundesregierung zu dieser Frage 
im einzelnen? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß den 
unmittelbar bevorstehenden parlamentarischen Be-
ratungen über den Entwurf eines Fünften Gesetzes 
zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes nicht 
vorgegriffen werden sollte. Sie verweist auf ihre 
Gesetzesbegründung und auf ihre Gegenäußerung 
zur Stellungnahme des Bundesrates in der Bundes-
tags-Drucksache 8/2624, S. 25 Nr. 24 und  S. 43 
Nr. 14. 

Aus der Begründung für eine Änderung des § 94 
des Arbeitsförderungsgesetzes ist ersichtlich, daß 
die neue Regelung der Praxis lediglich einen An-
haltspunkt für die Festsetzung der Höhe des Zu-
schusses geben soll. Ein höherer Zuschuß als 80 % 
im Einzelfalle wird damit künftig nicht ausge-
schlossen. 

In ihrer Gegenäußerung hat die Bundesregierung 
ausgeführt, mit dem Änderungsvorschlag zu § 94 
des Arbeitsförderungsgesetzes sei keine über die 
Einschränkung von Mißbrauchsmöglichkeiten hin-
ausgehende Beschränkung der Förderung beabsich-
tigt 

Anlage 92 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Weiskirch ' 
(Olpe) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 73, 
74 und 75) : 

Trifft es zu, daß das Waffensystem "Gepard" zur Zeit nicht 
einsatzbereit ist, weil das Schmiermittel für die MK 35 nicht 
verfügbar ist? 

Warum ist gegebenenfalls eine frühzeitige Herstellung bzw. 
Beschaffung nicht eingeleitet worden? 

Zu welchem Zeitpunkt wird es möglich sein, die volle Einsatz-
bereitschaft des Waffensystems wiederherzustellen? 

Das Waffensystem „GEPARD" ist einsatzbereit; 
Waffenschmierstoff für die MK 35 mm ist vorhan-
den. 

Sofern Hintergrund Ihrer Fragen die Beschaffung 
des neu entwickelten Schmierstoffgemischs sein soll-
te, darf ich Ihnen mitteilen, daß dieser neue Schmier-
stoff rechtzeitig an die Truppe ausgeliefert werden 
wird. Damit wird die volle Einsatzbereitschaft des 
Waffensystems auch weiterhin gegeben sein. 

Anlage 93 
Antwort • 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 76): 

Welche Truppenbesuche wurden in der allgemeinen Acht-
Wochen-Sperre für Politiker vor Wahlen durch Mitglieder der 
Bundesregierung in Garnisonen im Bundesland Rheinland-Pfalz 
vor dem 18. März 1979 durchgeführt? 

Nach den Feststellungen des Bundesministeriums 
der Verteidigung haben Mitglieder der Bundes-
regierung in Garnisonen in Rheinland-Pfalz keine 
Truppenbesuche in der Acht-Wochen-Sperrzeit 
durchgeführt. 
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Anlage 94 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Berger 
(Lahnstein) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen 
B 77 und 78) : 

Ist es zutreffend, daß nach einem Erlaß des Bundesverteidi-
gungsministers vom 12. Dezember 1978 den Wirtschaftstruppen-
teilen zukünftig am Monatsende eventuelle Ersparnisse in der 
Verpflegungswirtschaft, wie sie zum Beispiel durch partiellen 
Verzicht an der Verpflegungsteilnahme entstehen können, zum 
Nachteil der Verpflegungsteilnehmer abgeschöpft werden sollen, 
statt .sie wie bisher den Verpflegungskonten zur Vorsorge für 
besondere Aufwendungen oder saisonalen Teuerungsausgleich zu 
belassen? 

Ist gegebenenfalls dieser Versuch, bei dem Verpflegungstitel 
14 10 des Verteidigungshaushalts auch Einnahmen zu erzielen, 
als ein Ausgleich für den Verzicht auf den „Personal- und 
Sachkostenbeitrag der Truppenverpflegung" zu werten, der von 
November 1977 bis Dezember 1978 im Geschäftsbereich des Bun-
desverteidigungsministeriums als einzigem Bundesressort erho-
ben worden ist? 

Der bundeswehreinheitlich festgesetzte „Wertan-
satz (von z. Zt. 4,50 DM) für eine Tagesverpflegung 
der Truppenverpflegung, den die Mehrzahl der 
Standortverwaltungen ihrer Verpflegungsplanung 
zugrunde legen, ist lediglich der Betrag, den die 
Standortverwaltungen nach dem Ergebnis beson-
derer Ermittlungen im Bundeswehrdurchschnitt für 
das Beschaffen einer den Anforderungen genügen-
den Truppenverpflegung tatsächlich benötigen. 
Müssen in einzelnen Standorten überdurchschnitt-
lich hohe Lebensmittelpreise gezahlt werden  — 
dies  kann auch die Folge von saisonbedingten 
Teuerungen sein —, darf die örtlich zuständige 
Standortverwalung mit einem höheren täglichen 
Betrag planen. Die durch das Wirtschaften mit ei-
nem über dem „Wertansatz" liegenden Geldbetrag 
entstehenden notwendigen Mehrkosten werden auf 
den Bundeshaushalt übernommen. Auch darf bei 
besonderen Anlässen (z. B. bei Festtagen, Verei-
digungen usw.) der für die Beschaffung der Ver-
pflegungsmittel täglich zur Verfügung stehende Be-
trag in angemessenem Rahmen überschritten wer-
den. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Ansam-
meln von Ersparnissen in der Verpflegungswirt-
schaft, das dazu dient, den Standortverwaltungen 
und Verpflegungswirtschaftstruppenteilen bei der 
Verpflegungsplanung einen gewissen finanziellen 
Spielraum zu geben, noch notwendig und zweck-
mäßig ist, zumal das Bundesministerium der Ver-
teidigung ständig bemüht ist, die Verfahren in der 
Verpflegungswirtschaft so einfach und rationell wie 
möglich zu gestalten. 

Die Frage ist zur Zeit Gegenstand von Erörte-
rungen mit den Kommandobehörden und Wehr-
bereichsverwaltungen; die Meinungsbildung ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Das Erzielen von Einnahmen beim Bundeshaus-
halt aus Ersparnissen in der Verpflegungswirt-
schaft (= sog. Abschöpfen von Ersparnissen) steht 
in keinerlei Zusammenhang mit der Regelung, wo-
nach Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Zivil-
bedienstete der Bundeswehr bei einer Teilnahme 
an der Truppen-/Lazarettverpflegung ab 1. Januar 
1979 ein Verpflegungsgeld zu bezahlen haben, das 
Personal- und Sachkosten nicht mehr enthält. Im  

übrigen werden Ersparnisse, je Verpflegungsteil-
nehmer und Monat über 11,— DM auf militärisch 
besetzten Schiffen und Booten sowie über 7,— DM 
bei allen anderen Wirtschaftstruppenteilen im Inter-
esse einer geordneten Wirtschaftsführung bereits 
nach den geltenden Verpflegungsbestimmungen „ab-
geschöpft". 

Anlage 95 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Möllemann 
(FDP) (Drucksache 8/2699 Fragen B 79 und 80) : 

Sieht die Bundesregierung in der Beschäftigung eines 58 Jahre 
alten ehemaligen DKP-Mitglieds an der Spülmaschine einer Kan-
tine für Zivilbedienstete der Bundeswehr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland Gefahren, und wenn ja, welche, 
und ist sie der Ansicht, daß die Entlassung einer Frau, auf die 
die genannten Voraussetzungen zutreffen, mit den kürzlich von 
ihr beschlossenen Grundsätzen zur Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst in Einklang zu bringen ist? 

Hat die Bundesregierung die Absicht, auf Grund der von der 
Standortverwaltung München jetzt gemachten Erfahrungen künf-
tig auch das Personal von Gaststätten, in denen vorzugsweise 
Soldaten der Bundeswehr verkehren, einer Sicherheitsüberprü-
fung unterziehen zu lassen? 

Die Bundesregierung sieht in der Beschäftigung 
eines 58 Jahre alten ehemaligen DKP-Mitgliedes als 
Hilfskraft in einer Behördenkantine keine Gefahren 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. 

In der vorliegenden Angelegenheit führte die ehe-
malige DKP-Mitgliedschaft der zu überprüfenden 
Person zunächst zu Sicherheitsbedenken. 

Als dienstaufsichtsführende Behörde hat das Amt 
für Sicherheit der Bundeswehr in gründlicher Prü-
fung des Einzelfalles die Unhaltbarkeit der Sicher-
heitsbedenken festgestellt. Die Entlassung der Kan-
tinenhilfskraft war somit nicht gerechtfertigt. Einer 
Wiederbeschäftigung der Betroffenen stehen keine 
Bedenken entgegen. 

Zu der von Ihnen angesprochenen Sicherheitsüber-
prüfung für Personal von Gaststätten, in denen 
überwiegend Soldaten der Bundeswehr verkehren, 
teile ich Ihnen mit, daß eine derartige Überprüfung 
im Bundesministerium der Verteidigung niemals er-
wogen wurde. Hierfür liegt weder eine Notwendig-
keit vor, noch wäre eine Zuständigkeit dieses Res-
sorts gegeben. 

Anlage 96 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Peter (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 81): 

Welche Auswirkungen haben die Realisierung des zur Zeit 
gültigen Sanitätskonzepts der Bundeswehr und der geplanten 
Heeresstruktur im Saarland? 

Nach der derzeitigen Planung ist im Saarland, und 
zwar in Lebach, die Einrichtung eines Sanitätszen-
trums zur sanitätsdienstlichen Betreuung für ca. 
5 000 Soldaten unter Einbeziehung von vier Zahnsta-
tionen vorgesehen. 
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Eine abschließende Entscheidung ist jedoch noch 
nicht getroffen worden. 

Im Rahmen der Neuordnung der Heeresstruktur 
wird die Luftlandebrigade 26 in ihren bisherigen 
Standorten Lebach, Merzig und Saarlouis unter Ver-
stärkung der Panzerabwehrfähigkeit umgegliedert. 
Die Personalstärke der Brigade wird geringfügig 
verringert. 

Das ebenfalls mit Teilen im Saarland stationierte 
Heimatschutzkommando 16 wird in Bexbach ver

-

stärkt. Neben der Umgliederung des bereits vorhan-
denen Jägerbataillons ist hier auch die Aufstellung 
einer Instandsetzungskompanie und einer Nach-
schubkompanie nach Zubauten vorgesehen. 

Anlage 97 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schöfber-
ger (SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 82) : 

Trifft es zu, daß im Fliegerhorst Kaufbeuren (vgl. Beschluß 
des Truppendienstgerichts Süd vom 31. Januar 1979 — AZ: 
S 4 — Lb 33/78) und in anderen Kasernen der Bundeswehr die im 
Verfassungsschutzbericht 1977 der Bundesregierung (Seite 39) 
als „rechtsextremistische Wochenzeitung" eingestufte Deutsche 
Nationalzeitung des „rechtsextremistischen Zeitungsverlegers Dr. 
Frey" verkauft wird, und was gedenkt die Bundesregierung ge-
gen den Verkauf dieser Zeitung auf Bundeswehrgelände zu un-
ternehmen? 

Ende September /Anfang Oktober 1978 sind durch 
den Heimbetriebsleiter auf dem Fliegerhorst Kauf-
beuren vereinzelt Exemplare der Deutschen Natio-
nalzeitung an Soldaten verkauft worden. Der Heim-
betriebsleiter hat jedoch aus freien Stücken. den 
Verkauf der  unverlangt angelieferten Exemplare 
der Deutschen Nationalzeitung eingestellt, zwei 
Exemplare an den Pressevertrieb in München zu-
rückgesandt und sich eine weitere Belieferung mit 
extremistischen Schriften verbeten. 

Nach den vorliegenden Informationen kann der 
Bundesminister der Verteidigung zur Zeit davon 
ausgehen, daß die Deutsche Nationalzeitung in Lie-
genschaften der Bundeswehr nicht verkauft wird. 

Es ist dem Bundesminister der Verteidigung aber 
bekannt, daß entsprechende Werbe- und Vertriebs-
aktionen gegenüber Heimbetriebsleitern immer 
wieder versucht werden. Der regelmäßige Verkauf 
extremen politischen Schriftgutes innerhalb von 
Liegenschaften der Bundeswehr ist in allen Fällen 
letztlich unterblieben, weil die Heimbetriebsleiter 
ausnahmslos entsprechenden Empfehlungen der 
Kasernenkommandanten gefolgt sind. 

Ein Verbot, die obengenannte Zeitung und ande-
re extreme Schriften in Heimen der Bundeswehr 
zum Verkauf anzubieten, ist durch den Bundesmi-
nister der Verteidigung nicht ausgesprochen wor-
den, weil eine rechtliche Grundlage hierfür fehlt. 
Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß der Soldat 
wie jeder andere Bürger unseres Staates beanspru-
chen kann, als politisch mündig behandelt zu wer-
den. Dieser Anspruch schließt eine Beschränkung 
der im Grundgesetz verankerten Informationsfrei-
heit aus. 

Anlage 98 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Freiherr 
Spies von Büllesheim (CDU/CSU) (Drucksache 
8/2699 Frage B 83) : 

Wird die Stationierung des AWACS-Frühwarnsystems auf dem 
Flugplatz Teveren Geilenkirchen die in Anspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet der Stadt Heinsberg 
oder im Gebiet des Kreises Heinsberg zusätzlich zu dem vor-
handenen im Bundeseigentum befindlichen Flugplatzgelände ent-
gegen den bisher dazu erteilten Auskünften erforderlich ma-
chen? 

Die Start- und Landebahn wird in ihrer jetzigen 
Lage ausgebaut. Eine Verlängerung nach Osten 
oder eine Drehung (Richtungsänderung) sind nicht 
beabsichtigt. Die Inanspruchnahme größerer Gelän-
deflächen außerhalb des bundeseigenen Geländes 
ist damit nicht erforderlich. Nach Abschluß der 
jetzt begonnenen Ausbauplanung wird lediglich zu 
prüfen sein, ob die Installation von Flugsiche-
rungsanlagen wie Blitzbefeuerungen durch dingli-
che Sicherung oder Ankauf kleinerer Grundstücke 
sichergestellt werden muß. 

Anlage 99 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Berger (Lahn-
stein) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 84) : 

Hat der Kommandeur der 12. Panzerdivision der Bundeswehr, 
Generalmajor Bastian, auf einer Veranstaltung der Jungsoziali-
sten in Bad Mergentheim gesagt, ,„Ich begrüße die Abrüstungs-
vorschläge des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner und 
bin mit ihm der Meinung, daß die Rüstung der Sowjetunion 
nicht offensiv, sondern defensiv ist", und teilt die Bundesregie-
rung gegebenenfalls diese Auffassung? 

Generalmajor Bastian hat die von Ihnen wieder-
gegebene Äußerung auf der Diskussionsveranstal-
tung der Jungsozialisten in Bad Mergentheim am 
9. März 1979 in dieser Form nicht getan. 

Das Zitat, das Sie verwenden, stammt aus einer 
Pressemitteilung der Jungsozialisten, die nach dem 
Diskussionsabend herausgegeben worden ist. Sie 
ist dem General erst nach Erscheinen bekanntge-
worden. 

Die Regionalzeitungen, so  zum Beispiel die 
„Fränkischen Nachrichten" vom 12. März 1979, ha-
ben sich bei ihrer Berichterstattung auf diese Pres-
semitteilung der Jungsozialisten gestützt. 

Am 20. März 1979 hat „Die Welt" in einem Arti-
kel ebenfalls das gleiche Zitat verwendet. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat mit 
Pressemitteilung XVI/ 15 vom 20. März 1979 erläu-
tert, daß dieses Generalmajor Bastian zugeschrie-
bene Zitat nicht korrekt ist. In der Pressemitteilung 
ist ein Teil eines Interviews von Generalmajor Ba-
stian .in der Tauber-Zeitung wiedergegeben, in dem 
er erläutert, welche Stellungnahme er zu einer Äu-
ßerung von Herbert Wehner während des Diskus-
sionsabends der Jungsozialisten abgegeben hat. Da 
es nach unseren Feststellungen weder einen Ton-
bandmitschnitt noch.  ein Stenogramm des Diskus- 
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sionsverlaufs gibt, ist das Interview in der Tauber-
Zeitung die einzige Quelle, um festzustellen, wie 
Generalmajor Bastian sich zu der Auffassung von 
Herbert Wehner geäußert hat. 

Anlage 100 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Riedl (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 85, 
86, 87 und 88) : 

Was tut die Bundesregierung, um zu verhindern, daß, wie im 
Gebiet um München oder im Neckargebiet, Felder mit Klär-
schlamm aus Bundeswasserstraßen gedüngt werden, der gesund-
heitlich bedenkliche Stoffe (z. B. Cadmium) enthält, und durch 
welche Maßnahmen innerhalb des Verantwortungsbereichs der 
Bundesregierung kann wirksam verhindert werden, daß auf so 
vergifteten Böden Lebensmittel gewonnen werden? 

Wie beurteilt die Bundesregierung Forschungsergebnisse, wo-
nach die gesundheitlich duldbare Belastung des Menschen mit 
Cadmium nahezu ausgeschöpft sein soll, und welche Konse-
quenzen zieht sie daraus? 

Geben die bestehenden Rechtsvorschriften oder Richtlinien 
des Bundes eine ausreichende Handhabe, um das Inverkehr-
bringen von Lebensmitteln mit überhöhten Gehalten an Schwer-
metallen, insbesondere Cadmium, zu verhindern, und tragen 
diese Vorschriften auch den Gefahren Rechnung, die durch mög-
licherweise wiederholte und längerfristige Belastungen mit Cad-
mium über Umwelt und Lebensmittel kumulierend auf den Men-
schen einwirken? 

Hält es die Bundesregierung für möglich, daß abgesehen von 
dem Gebiet um München und am Neckar auch in anderen Ge-
bieten landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Baggergut aus 
Bundeswasserstraßen oder aus anderen Quellen gedüngt worden 
sind, das durch Schwermetalle, insbesondere Cadmium, ver-
seucht ist? 

Zu Frage B 85: 

Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirt-
schaftlich/ forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden ist wegen der damit verbundenen 
möglichen Gefährdung der Umwelt im Abfallbesei-
tigungsgesetz (AbfG) reglementiert worden. 

Nach § 15 AbfG darf Klärschlamm auf die ge-
nannten Böden nur so aufgebracht werden, daß das 
Wohl der Allgemeinheit insbesondere die in § 2 
Abs. 1 AbfG aufgezählten Schutzgüter (u. a. Ge-
sundheit und Wohlbefinden der  Menschen) nicht 
beeinträchtigt werden. 

Die umweltbedingten Anforderungen an das Auf-
bringen von Klärschlamm unterscheiden sich mate-
riell nicht von den Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Abfallbeseitigung. Dazu gehört, daß 
das Aufbringen keine Gesundheitsgefahren durch 
toxische Stoffe (z. B. Cadmium) verursachen darf. 
Die Einhaltung dieser Kriterien zu überwachen, ist 
nach seit 1972 geltendem Recht Angelegenheit der 
zuständigen Landesbehörde. . 

Das Land Baden-Württemberg hat ein Merkblatt 
über die „Möglichkeiten und Grenzen der Verwer-
tung von Klärschlamm in der Landwirtschaft" her-
ausgebracht, welches in der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall beraten  und im Herbst 1977 den Län-
dern als geeignete und ausreichende Grundlage zur 
Uberwachung der Klärschlammverwertung empfoh-
len worden ist, Soweit mir bekannt ist, wird inzwi-
schen in allen Bundesländern nach diesem Merk-
blatt verfahren. Die in dem Merkblatt enthaltenen 
Bestimmungen über schädliche Schwermetalle sind 

mit der Grund dafür, daß jetzt die bekannten Fest-
stellungen über die Schädlichkeit des aufgebrach-
ten Klärschlamms getroffen werden konnten. 

Die im Bundesministerium des Innern vorbereite-
te Aufbringungsverordnung wird an dieses funktio-
nierende Überwachungssystem anknüpfen und die 
einzelnen Modalitäten der Überwachung — wie 
Aufbringungsbeschränikungen oder -verbote, Ana-
lytik, Untersuchungshäufigkeit, Probenahmen, 
Nachweise — als verbindliche Norm festlegen. 

Was die Abgabe von Baggergut aus dem Neckar 
an die Landwirtschaft anlangt, verweise ich auf die 
Beantwortung der schriftlichen Anfrage des  Abge-
ordneten Dr. Spöri vom 15. März 1979, Stenografi-
scher Bericht, 144. Sitzung, Anl. 104, S. 11551. 

Zu Frage B 86: 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit und das Bundesgesundheitsamt haben 
seit längerer Zeit dem Auftreten von Schwermetal-
len in Lebensmitteln besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Im Rahmen dieser Bemühungen werden 
von der Zentralen Erfassungs- und Bewertungsstel-
le die Schwermetallgehalte der Lebensmittel lau-
fend erfaßt und analysiert: Aus den zur Zeit vorlie-
genden Daten einer orientierenden Modellberech-
nung läßt sich ableiten, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland, ähnlich wie in den USA, wo gleichar-
tige Untersuchungen durchgeführt werden, die von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgese-
henen Werte für die „vorläufig duldbare wöchent-
liche Aufnahme" nahezu erreicht werden. 

Unter Berücksichtigung ungünstiger Aufnahmen 
wurde für die deutsche Durchschnittsbevölkerung 
eine Cadmium-Aufnahme errechnet, die den WHO-
Wert zu etwa 80 % ausfüllt. 

Eine neueste ausgedehnte epidemiologische Un-
tersuchung an ca. 7 500 Personen (Alter über 50 
Jahre) in Japan erbrachte, daß die Bewohner in ei-
nem cadmiumbelasteten Gebiet (Cadmiumgehalt 
von Reis ca. 30fach über Normalgehalten) einer 
Kontrollgruppe gegenüber eine leichte Zunahme 
der Häufigkeit erster klinisch chemisch erfaßbarer 
Parameter zeigte. 

Für die Bundesrepublik Deutschland und andere 
vergleichbare Länder ist jedoch festzustellen, daß 
bislang weder epidemiologische noch kasuistische 
Befunde bekanntgeworden sind, die für Cadmium 
als Lebensmittel-Kontaminant einen Krankheits-
wert vermuten lassen. Auch jüngste Untersuchun-
gen an einigen Personen, die über längere Zeit 
überdurchschnittlich mit Cadmium belastete Le-
bensmittel verzehrten, haben keinen Hinweis auf 
Gesundheitsschäden erbracht. 

'Um jedoch zu verhindern, daß es allmählich zu 
einem Anstieg der Cadmiumgehalte in Lebensmit-
teln und damit stärkeren Belastungen der Bevölke-
rung kommt, werden bzw. wurden von der Bundes-
regierung u. a. folgende Maßnahmen ergriffen: 

— Bundesimmissionsschutzgesetz (TA. Luft) 

— Abfallbeseitigungsgesetz 
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— Abwasserabgabegesetz 
— Wasserhaushaltsgesetz 
— Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
— Gesetz zu den Übereinkommen vom 15. Februar 

und 29. Dezember. 1972 zur Verhütung der Mee-
resverschmutzung 

— EG-Initiative zur Begrenzung des Cadmiumge-
haltes in Abwässern 

— Initiative zur Begrenzung der Cadmiumgehalte 
in Schlämmen und Müllkomposten 

— Durchführung einer Pilotstudie: 
Laufende Erfassung von Schwermetallen in Le-
bensmitteln 

— Finanzierung von Gesamtverzehrsstudien zur 
Feststellung der tatsächlichen Cadmiumaufnah-
me einer Bevölkerungsgruppe 

— Messung von Cadmiumgehalten in menschli-
chen Geweben 

— Medizinische Untersuchungen von Risikogrup-
pen in Belastungsgebieten 

— Veröffentlichung der Richtwerte 79 für Blei-, 
Quecksilber- und Cadmiumgehalte in und auf 
Lebensmitteln (in Vorbereitung). 

Die Richtwerte 79 stellen — anders als die Richt- . 
werte 76, die lediglich der Darstellung der Ist-Si-
tuation dienten — vom Bundesgesundheitsamt 
empfohlene Werte dar; werden in Lebensmitteln 
Blei-, Quecksilber- oder Cadmiumwerte gemessen, 
die den Richtwerten 79 nahekommen oder diese 
übersteigen, sollte von den Verantwortlichen nach 
dem Grund der überhöhten Gehalte recherchiert 
werden, wozu zu bemerken ist, daß bei vorüberge-
henden Überschreitungen noch keine Gesundheits-
gefährdung angenommen wird. 

Zu Frage B 87: 

Bereits vor den in letzter Zeit in der Öffentlichkeit 
diskutierten Fällen erheblicher Kontamination von 
Lebensmitteln mit Cadmium habe ich die Frage ge-
prüft, ob und mit welchem Inhalt eine Verordnung 
nach § 9 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
degesetzes (LMBG) zur Festsetzung von Höchst-
mengen für Schwermetalle, insbesondere auch für 
Cadmium, erlassen werden sollte. Dein Erlaß einer 
Verordnung steht zur Zeit noch . entgegen, daß die 
in der Antwort zu Frage 86 erwähnten Unterlagen 
noch nicht endgültig statistisch abgesichert sind. 
Die Schwierigkeit bei der Festsetzung von Höchst-
mengen für diese Schadstoffe durch Rechtsverord-
nung besteht insbesondere darin, daß nicht nur der 
von der Kontamination eines Einzellebensmittels 
mit beispielsweise Cadmium ausgehenden konkre-
ten Gefahr begegnet werden muß, sondern daß ge- 
rade auch Gefahren, die durch eine wiederholte 
und längerfristige, kumulierend wirkende Bela-
stung des Menschen mit Cadmium über Lebensmit-
tel und über die Umwelt Rechnung getragen wer-
den muß. Forschungsvorhaben zur Klärung dieser 
Fragen sind noch nicht abgeschlossen. 

Darüber hinaus bietet jedoch nach Auffassung 
der Bundesregierung § 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG eine 

Handhabe gegen das Inverkehrbringen von Lebens-
mitteln auch dann, wenn .sie so stark kontaminiert 
sind, daß ein längerfristiger und überwiegender 
Verzehr so kontaminierter Lebensmittel als gesund-
heitlich nicht mehr unbedenklich angesehen wer-
den kann. 

Zu Frage B 88: 

Die Bundesregierung kann nicht ausschließen, 
daß auch in anderen Gebieten landwirtschàftlich 
genutzte Flächen mit schwermetallhaltigem Bag-
gergut aus Bundeswasserstraßen oder aus anderen 
Quellen gedüngt worden sind. Angaben darüber 
liegen ihr nicht vor. Die landwirtschaftliche Ver-
wertung von Baggergut und deren Überwachung 
liegt wie bei Klärschlamm in der Zuständigkeit der 
Länder. 

Anlage 101 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Dr. Neumeister 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen' B 89 und 90) : 

Welche Forschungsprojekte sind im Rahmen des Forschungs-
programms der Bundesregierung zur Förderung und Entwick-
lung im Dienste der Gesundheit bereits vergeben worden? 

An welche Projektnehmer sind sie bereits vergeben worden 
und zu welchen zugesagten Kosten? 

Wie Ihnen der Bundesminister für Forschung und 
Technologie in seiner Antwort auf Ihre Frage 
B 197 in der Fragestunde am 9. März 1979 mitge-
teilt hat, ist den einschlägigen Fachausschüssen des 
Deutschen Bundestages im Februar 1979 eine ge-
meinsame Projektliste der am Aktionsprogramm be-
teiligten Bundesressorts zugeleitet worden. Diese 
Ubersicht enthält alle Vorhaben, die gegenwärtig 
zur Durchführung des Aktionsprogramms laufen, ge-
plant sind oder sich in Vorbereitung befinden. 

Gegenwärtig werden von den federführenden 
Ressorts 24 Projekte (Vorhabenbündel) und 140 Ein-
zelvorhaben gefördert (Stand: 31. Januar 1979). Bei 
diesen Vorhaben ist in der Ubersicht auch die je-
weils durchführende Stelle genannt. Ich darf Sie in-
soweit auf die Angaben der Ubersicht verweisen. 

Für diese Vorhaben sind bisher insgesamt rund 
185 Millionen DM veranschlagt. Diese Zahl beinhal-
tet die bisher ausgezahlten sowie die für diese Vor-
haben in Zukunft vorgesehenen Mittel. Der Rahmen 
der für die Projektförderung insgesamt für 1978 bis 
1981 vorgesehenen Mittel beträgt 451,4 Millionen 
DM. 
Zur Erläuterung weise ich darauf hin, daß es sich 

bei den gegenwärtig laufenden Vorhaben zu einem 
großen Teil noch um solche handelt, die bereits 
vor Verabschiedung des Aktionsprogramms verge-
ben wurden. Wie in dem Aktionsprogramm aus-
drücklich ausgesagt, werden in dem Aktionspro-
gramm die wichtigsten Forschungs- und Entwick-
lungsbereiche zusammengefaßt, für die die Bundes-
regierung in den Jahren 1978-1981 Förderungsmaß-
nahmen einzuleiten oder fortzuführen beabsichtigt. 
Ziel des Aktionsprogramms ist es daher nicht, aus-
schließlich.neue Bereiche zu erschließen, sondern auf- 
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bauend auf den bereits laufenden Förderungsmaß-
nahmen die Forschungsförderung im Bereich des Ge-
sundheitswesens an den Schwerpunkten des Ak-
tionsprogramm zu orientieren. 

Zu den in Verbindung mit dem „Programmrah-
men", der ebenfalls ein Teil des Programms der 
Bundesregierung ist, vergebenen laufenden Vorha-
ben kann ich Ihnen die von Ihnen gewünschten An-
gaben nicht mitteilen. Dieser Programmrahmen be-
inhaltet keine unmittelbaren Förderungsmaßnahmen 
der Bundesregierung. Er richtet sich als Anregung 
der Bundesregierung zu Schwerpunkten der For-
schungsförderung an die Länder und an die Institu-
tionen im Bereich der Forschung, die von den Län-
dern bzw. von Bund und Ländern gemeinsam finan-
ziert werden, diese Fragestellung in eigener Ver-
antwortung aufzugreifen. 

Anlage 102 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Daubertshäuser (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 91 und 92) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob in der Bundesrepublik 
Deutschland Hexachlorcyclohexan (HCH) bzw. Lindan produ-
ziert wird und in welchen Anwendungsbereichen Lindan zuge-
lassen ist? 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über Gesundheits-
gefährdung durch HCH vor, und wenn ja, beruhen diese Er-
kenntnisse auf konkreten Fällen? 

Zu Frage B 91: 

Alle früheren Produktionsstätten von y-Hexa-
chlorcyclohexan sind im einzelnen nicht mehr fest-
zustellen, da die Herstellung wohl vielfach versucht, 
wegen Unrentabilität und Produktionsschwierigkei-
ten jedoch meist frühzeitig wieder eingestellt wurde. 
In größerem Umfang erfolgte die Herstellung zuletzt 
im südhessischen Raum (Darmstadt). .Heute wird 
y-Hexachlorcyclohexan in der Bundesrepublik 
Deutschland nur noch von einer Firma in Hamburg 
hergestellt. 

y-Hexachlorcyclohexan hat ein sehr breites An-
wendungsgebiet und ist zur Bekämpfung von Schad-
insekten zugelassen im Weinbau, im Ackerbau, im 
Obst-; Gemüse- und Zierpflanzenanbau sowie zur 
Leerraumbehandlung im Vorratsschutz. 

Zu Frage B 92: 

Das zugelassene Pflanzenschutzmittel y-Hexa-
chlorcyclohexan (= Lindan) ist toxikologisch gut 
charakterisiert und geprüft; die toxikologische Prü-
lung und Beurteilung ist eine Voraussetzung für die 
Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland. Für 
y-HCH-Rückstände in Lebensmitteln sind unter Be-
rücksichtigung der von der Weltgesundheitsorgani-
sation empfohlenen Tagesdosis für den Menschen bei 
lebenslangem Verzehr in der „Höchstmengenverord-
nung Pflanzenbehandlungsmittel" und in der 
„Höchstmengenverordnung, tierische Lebensmittel" 
entsprechende Höchstmengen festgesetzt worden. 
Eine Gesundheitgefährdung wird bei sachgerechter 
Anwendung und bei Einhaltung der Höchstmengen 
nicht bewirkt und ist auch nicht bekannt geworden. 

Die bei der y-HCH-Herstellung anfallenden son-
stigen HCH-Isomeren — es handelt sich vor allem 
um a-HCH und [ß-HCH —, die als Pflanzenschutz-
mittel nicht zugelassen sind, sind toxikologisch nur 
wenig untersucht. Daher und wegen ihrer Akku-
mulationsfähigkeit hat man die Höchstmengen für 
diese Stoffe in Lebensmitteln äußerst niedrig fest-
gesetzt. Eine Gesundheitsschädigung ist bis jetzt 
nicht bekannt geworden.. 

Untersuchungen in Frankreich und Japan, bei de-
nen zum Teil sehr hohe Konzentrationen von ß-HCH 
im Blut (in Japan bis zu 240 ppb im Serum) fest-
gestellt wurden, zeigten keine gesundheitlichen 
Schädigungen der untersuchten Personen. 

Aus der Literatur sind lediglich akute Vergif-
tungsfälle bekannt geworden, die entweder von 
massiven Kontaminationen (z. B. gemeinsame La-
gerung von Lebensmitteln und Lindan- bzw. HCH-
Präparaten) oder von der Anwendung lindanhaltiger 
Mittel zur Ektoparasitenbekämpfung oder durch 
Unachtsamheit beim Umgang mit Lindan im Pro-
duktionsbereich herrührten. 

Anlage 103 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) (Drucksache 
8/2699 Frage B 93) : 

Ist der Bundesregierung bekannnt, in wieviel Fällen der Trä-
ger der Sozialhilfe gemäß § 69 Abs. 2 und 3 Bundessozialhilfe-
gesetz Beiträge einer Pflegeperson für eine angemessene Alters-
sicherung übernommen hat, und welche Konsequenzen zieht die 
Bundesregierung aus den bisherigen Erfahrungen mit dieser Neu-
regelung der dritten Bundessozialhilfegesetznovelle? 

Die Bundesregierung verfügt z. Z. noch über keine 
statistischen Unterlagen zù diesem Fragenkomplex. 
Ergebnisse werden erwartet von der voraussichtlich 
Mitte des Jahres vorliegenden Zusatzstatistik des 
Statistischen Bundesamtes zur „Hilfe zur Pflege". 
Diese Zusatzstatistik ist auf Veranlassung der Bun-
desregierung durchgeführt worden, um für die so-
zialpolitisch besonders wichtige „Hilfe zur Pflege" 
detailliertere Angaben zu erhalten als sie die jähr-
liche allgemeine Sozialhilfestatistik liefern kann. 

Die Bundesregierung wird anhand der Ergebnisse 
der Zusatzstatistik prüfen, ob die in § 69 des Bun-
dessozialhilfegesetzes enthaltene Regelung über die 
angemessene Alterssicherung der Pflegeperson er-
gänzt werden muß. 

Anlage 104 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kroll-Schlüter (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen 94 und 95) : 

Wieviel Stellungnahmen zum Referentenentwurf eines Jugend-
hilfegesetzes (Stand Oktober 1978) und zum eingebrachten Regie-
rungsentwurf (Drucksache 8/2571) liegen der Bundesregierung 
vor? 

Welche Maßnahmen im Jugendhilfegesetz der Bundesregierung 
sind besser geeignet für Sorgerechtsentzüge, Fürsorgeerziehungs-
anordnung und Erziehung außerhalb der Familie, um bessere 
Hilfen zu gewährleisten als auf Grund der Bestimmungen des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes? 
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Zu Frage B 94: 

Im Rahmen der Abstimmung des Referentenent-
wurfs eines Jugendhilfegesetzes (Stand 31. Oktober 
1977) sind der Bundesregierung 120 Stellungnahmen 
vorgelegt worden. Darüber hinaus sind ihr durch 
Presseberichte weitere Meinungsäußerungen be

-

kannt geworden. 

Zum eingebrachten Regierungsentwurf eines So-
zialgesetzbuches (SGB - Jugendhilfe - Bundes-
tagsdrucksache Nr. 8/2571) liegen der Bundesregie-
rung zu bestimmten Punkten Meinungsäußerungen 
vor, die jedoch an die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages gerichtet sind, der nunmehr mit dem 
Regierungsentwurf befaßt ist. 

Zu Frage B 95: 

Der Entzug des Sorgerechts, die Anordnung von 
Fürsorgeerziehung und der Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie sind in den meisten Fällen mit einer 
längerfristigen Trennung des Kindes von seinen 
Eltern verbunden und stellen damit einen Eingriff 
in die Familie und die Entwicklung des Kindes dar. 
Die damit in vielen Fällen verbundene Heimerzie-
hung junger Menschen verschlechtert - insbeson-
gere bei Kleinkindern - die Entwicklungschancen 
häufig im Ergebnis noch weiter. 

Leistungen der Jugendhilfe dürfen nicht erst ein-
setzen, wenn Eltern versagen und Kinder „verwahr-
losen". Aufgabe freier und öffentlicher Träger der 
Jugendhilfe ist es, durch ein differenziertes Angebot 
von Leistungen der Beratung und Unterstützung, de-
ren Annahme freiwillig ist, die Familie zu stabili-
sieren und ihre Erziehungskraft zu stärken. Daher 
werden im Regierungsentwurf diese Leistungen in 
Vergleich zum Jugendwohlfahrtsgesetz verstärkt. 
Dazu gehören insbesondere 

- Jugend-, Erziehungs- und Familienberatung (Art. 
1 §§ 24, 30, 40), 

- Übungs- und Erfahrungskurse (Art. 1 § 42), Erzie-
hungsbeistandschaft (Art. 1 § 43) und andere of-
fene pädagogische und therapeutische Hilfen 
(Art. 1 § 41), 

- Unterstützung bei der Führung des Haushalts 
und der Erziehung in der Familie (Art. 1 § 33), 

- Hilfe in besonderen Lebenslagen - für alleiner-
ziehende Elternteile, für werdende Mütter usw. 
- (Art. 1 § 31) . 

Modellprogramme der Jugendhilfepraxis wie z. B. 
die Konzeption zur Förderung von familienorientier-
ten Hilfen des Landeswohlfahrtsverbandes Baden 
haben gezeigt, daß durch den verstärkten Einsatz 
solcher offener pädagogischer und therapeutischer 
Hilfen die Fremdunterbringung von Kindern und 
Jugendlichen spürbar abgebaut werden kann. 

Anlage 105 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage der Abgeordneten Frau Schlei-
cher (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 96) : 

Wie stellen sich die deutschen Erfolge im Kampf gegen die 
Rauschgiftkriminalität im Verhältnis zu den niederländischen 
dar, und zu welchen Maßnahmen geben die Ursachen für 
eventuelle Unterschiede Anlaß? 

In den letzten Jahren sind sowohl in der Bundes-
republik Deutschland als auch in den Niederlanden 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der Rauschgift-
kriminalität erheblich intensiviert worden. Dies hat 
in beiden Ländern zu einem spürbaren Anstieg der 
Rauschgiftaufgriffe geführt, wie aus nachstehender 
Gegenüberstellung deutlich wird. 

Die Aufstellung zeigt, daß die Sicherstellungs-
bilanzen beider Länder keine prinzipiellen Unter-
schiede aufweisen. Die zum Teil höher liegenden 
Sicherstellungsmengen in den Niederlanden dürften 
sich u. a. daraus erklären, daß Heroin aus Südost-
asien sowie Cannabis aus dem Nahen und Mittleren 
Osten und Nordafrika überwiegend zunächst in die 
Niederlande geschmuggelt und von dort auf die 
westeuropäischen Drogenmärkte, insbesondere auch 
in der Bundesrepublik Deutschland, verteilt werden. 
Dies hat dazu geführt, daß gerade in den Nieder-
landen eine Reihe von Großtransporten abgefangen 
werden konnte. 

Im übrigen sind Vergleiche deutscher und nieder-
ländischer Erfolge bei der Bekämpfung der Rausch

-

Sicherstellungen in der Bundesrepublik Deutschland (D) 
und in den Niederlanden (NL) 

1976 1977 1978 

D 		NL D 		NL D 		NL 

Cannabis 5,3 t 10,2 t 9,9 t 24,5 t 4,7 t 12,8 t 

Rohopium 15,0 kg 9,0 kg 	 20,0 kg 5,7 kg 4,5 kg 0,5 kg 

Morphinbase 10,5 kg 0,5 kg 4,3 kg 2,2  kg  2,6 kg 15 600 Tabl. 

Heroin 167,2 kg 171,0 kg 61,1 kg 196,0 kg 187,3 kg 87,2 kg 

Kokain 2,4 kg 2,3 kg 7,7 kg 1,1 kg 4,2 kg 3,7 kg 

LSD 61 000 Trips 52 000 Trips 14 300 Trips 228 000 Trips 33 000 Trips  7 900 Trips 
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giftkriminalität im Hinblick auf die unterschied-
liche Organisation  der  zuständigen Behörden und 
die unterschiedlichen rechtlichen Gegebenheiten 
nur bedingt möglich. 

Entscheidend ist, daß beide Länder auch bei der 
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität so eng wie 
möglich zusammenarbeiten. Entsprechende Abspra-
chen sind bereits vor einigen Jahren getroffen wor-
den. Sie haben u. a. zur Einrichtung einer deutsch

-

niederländischen Arbeitsgruppe „Rauschgift" ge-
führt, in der die zuständigen Exekutivbehörden der 
beiden Länder vertreten sind. Außerdem entsenden 
die Niederlande jeweils Vertreter ihrer zentralen 
Rauschgiftbekämpfungsbehörde zu den Sitzungen 
der Ständigen Arbeitsgruppe Rauschgift beim Bun-
deskriminalamt. 

Die Zusammenarbeit in diesen Gremien hat  sich 
bewährt. Eine Reihe von Zugriffen wäre ohne sie 
nicht möglich gewesen. Durch den ständigen inten-
siven Informationsaustausch und Absprachen Über 
gemeinsame oder koordinierte Exekutivmaßnahmen 
ist sichergestellt, daß auch neuen Entwicklungen 
in der Rauschgiftkriminalität in den beiden Län-
dern mit allem Nachdruck begegnet wird. 

Anlage 106 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 97) : 

Wann ist mit der Vorlage des Gesetzentwurfs zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes zu rechnen, in dem einige drin-
gende Fragen des Straßenverkehrsrechts geregelt werden sollen? 

Dem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG)" hat am 28. März 
1979 des Bundeskabinett zugestimmt. 

Durch Änderung des StVG sollen Neuregelungen 
getroffen  werden:  

1. für den Bereich der Parkgebühren, 

2. für das regelmäßige Parken schwerer Lkw in 
Wohngebieten, 

3. zur Verbesserung des Schutzes von Wohngebie-
ten gegen Gefahren, Lärm und Abgas durch den 
Kfz-Verkehr, 

4. für die Schaffung von Parkvorrechten für Schwer-
behinderte mit außergewöhnlicher .Gehbehinde-
rung und Anwohner und 

5. für die Kostenerhebung für Prüfungen und Unter-
suchungen im Bereich des Straßenverkehrs. 

Der Gesetzentwurf geht nunmehr in die parlamen-
tarische Beratung. 

Anlage 107 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Wolfgramm (Göt-
tingen) (FDP) (Drucksache 8/2699 Fragen B 98 und 
99): 

Ist die Bundesregierung bereit, unter Beachtung ihrer Natur-  
und Umweltschutzgesetzgebung zukünftig prinzipiell auf den 
Bau von Autobahnen oder autobahnähnlichen Straßen durch 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete zu verzichten? 

In welcher Weise trägt die Bundesregierung dem Schutz-
charakter von Naturparks in ihrem Fernstraßenprogramm Rech-
nung? 

Zu Frage B 98: 

Bei dem notwendigen Ausbau des Autobahnnetzes 
wird alles getan, um Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete zu schützen. 

Die Entscheidungen und Maßnahmen werden im 
übrigen gemäß § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes 
im Benehmen mit den für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden getroffen. Dies 
hat zum Ziel, daß Beeinträchtigungen von Natur- und 
Landschaft unterbleiben oder ausgeglichen werden. 

Zu Frage B 99: 

Die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie hat für die derzeit laufende 
Überprüfung des Bedarfsplanes für die Bundesfern-
straßen besonders umweltsensible Räume bundes-
weit und bundeseinheitlich definiert und abgegrenzt. 

Im vorgesehenen Bewertungsverfahren werden 
Beeinträchtigungen dieser Gebiete negativ gewertet, 
um solche Maßnahmen zu fördern, die umweltsen-
sible Räume meiden. 

Anlage 108 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pawelczyk (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Frage B 100) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Straßenverkehrs-Ordnung 
so zu ändern, daß Sackgassen' generell einer Geschwindigkeits-
begrenzung unterworfen werden? 

Die Bundesregierung ist dazu nicht bereit. Da 
Sackgassen in aller Regel innerorts liegen, gilt be-
reits die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 50 km/h. 

Abgesehen davon ist die Bundesregierung der 
Ansicht, daß die Frage einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung in Sackgassen je nach ' den örtlichen Ge-
gebenheiten — und nicht generell für das gesamte 
Bundesgebiet— geregelt werden sollte. Hierzu ha-
ben die Straßenverkehrsbehörden die rechtliche 
Möglichkeit (Anordnung des Zeichens 274 StVO 
[„Zulässige Höchstgeschwindigkeit"]). 

Anlage 109 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 101 und 
102): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, bei Neu-
bauten von Bundesautobahnen sogenannnte Blindkabel längs der 
Autobahnen zu verlegen, um so eine kostengünstige Anschluß-
möglichkeit für etwaige, später anzubringende, elektrische An-
lagen zu schaffen? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die für die 
Pächter der Raststättten an den Bundesautobahnen verbindliche 
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Regelung über die . Beleuchtung der Verkehrsanlagen auf den 
Abstellplätzen der Autobahnraststätten dahin gehend zu ändern, 
daß durch eine Änderung der bisherigen Vorschriften eine — 
angesichts der Energieknappheit nicht zu vertretende — über-
flüssige Nachtbeleuchtung vermieden wird? 

Zu Frage B 101: 
Die Verlegung sogenannter „Blindkabel" längs 

der Autobahnen fur den etwaigen späteren An-
schluß von elektrischen Anlagen wird insofern nicht 
für notwendig gehalten, als bereits in den Strecken-
fernmeldekabeln des innerbetrieblichen Fernmelde-
netzes der Bundesautobahnen entsprechende Re-
servestromkreise vorgesehen werden. 

Zu Frage B 102: 

Die Nachtbeleuchtung der Verkehrsanlagen im Be-
reich von Autobahnnebenbetrieben ist aus Ver-
kehrssicherheitsgründen erforderlich, da hier wegen 
des gleichzeitigen Kraftfahrzeug- und Fußgängerver-
kehrs ein erhöhtes Unfallrisiko besteht. 

Nach der „Richtlinie für die Beleuchtung der Ver-
kehrsanlagen der Nebenbetriebe an den Bundes-
autobahnen" wird bereits zur Energieeinsparung in 
den verkehrsschwachen Zeiten eine automatische 
Aus- und Einschaltung einzelner Leuchtengruppen 
eingebaut. 

Anlage 110 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Lenz (Bergstraße) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 103) : 

Hat die im Jahr 1970 gegründete Hochwasserstudienkommis-
sion für den Rhein, der neben der Schweiz, Osterreich, Frank-
reich, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 
auch die Bundesrepublik Deutschland angehört, deren Aufgabe 
es ist, im gesamten Niederschlagsgebiet des Rheins die Hoch-
wasserverhältnisse auf Grund der Kanalisierung und anderer 
morphologischer Veränderungen zu untersuchen und Vorschläge 
für die überregionalen Hochwasserschutzmaßnahmen auszuarbei-
ten, ihre Ergebnisse vorgelegt, und welche Maßnahmen sind 
gegebenenfalls auf Grund dieser Ergebnisse beabsichtigt? 

Die 1968 gegründete Hochwasser-Studienkom-
mission für den Rhein, der Experten Frankreichs, 
der Schweiz, Osterreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland angehörten, hat die Hochwasserunter-
suchungen zwischen Basel und Worms Ende 1977 
abgeschlossen und den Regierungen im Februar 
1978 ihren Schlußbericht vorgelegt. 

Für den Hochwasserschutz werden in dem Be-
richt empfohlen: 

— Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke (Steuerung 
der Abflüsse) 

— Einsatz der Kulturwehre Breisach und 
Kehl/ Straßburg 

— Einsatz von Poldern (Retentionsräumen) 

Wegen der großen Bedeutung des Hochwasser-
schutzes für die Region Oberrhein wurde bereits 
mit der Einrichtung des Sonderbetriebes der Rhein-
kraftwerke, dem Bau des Kulturwehres Kehl/ Straß-
burg und der Bauvorbereitung für Polder auf dem 
linken Rheinufer zwischen Karlsruhe und Mann-
heim/ Ludwighafen begonnen. 

Anlage 111 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli
-chen Fragen des Abgeordneten Dr. Hornhues 

(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 104 und 
105) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob Schüler des Berufsgrund-
bildungsjahrs (BGJ) Elektronik in Osnabrück bei einer Bewer-
bung um einen' Ausbildungsplatz als Elektroanlageninstallateure 
bei der Deutschen Bundesbahn, Starkstrommeisterei in Osna

-

brück, dahin gehend beschieden worden sind, daß eine Bewer-
bung von BGJ-Schülern keinen Zweck habe, da man keine Aus-
bildungsplätze im zweiten Lehrjahr habe, und ist dies gegebe-
nenfalls ein Einzelfall? 

Wie verhalten sich generell die Deutsche Bundesbahn und die 
Deutsche Bundespost bei der Auswahl von Ausbildungsbewer-
bern gegenüber BGJ-Bewerbern? 

Deutsche Bundesbahn 

Bewerber mit Berufsgrundbildungsjahr werden 
von der DB nicht benachteiligt. Sie werden  — 

ebenso wie andere Ausbildungsbewerber — im 
Rahmen der Bestauslese eingestellt. 

Die bei der Starkstrommeisterei in Osnabrück im 
Herbst 1979 freiwerdenden Plätze für das 2. Ausbil-
dungsjahr im Beruf Elektroanlageninstallateur wer-
den benötigt, um die Jugendlichen auszubilden, die 
1978 eingestellt worden sind und die im Herbst 
1979 ihr erstes Ausbildungsjahr beenden. Da in Os-
nabrück keine weiteren Plätze für eine Ausbildung 
im 2. Ausbildungsjahr vorhanden sind, können im 
Ausbildungsberuf Elektroanlageninstallateur keine 
Bewerber mit Berufsgrundbildungsjahr eingestellt 
werden. 

Die DB ist gebeten worden, ihre Einstellungspra-
xis zu überprüfen, um sicherzustellen, daß auch 
der wachsenden Zahl von Bewerbern mit Berufs-
grundbildungsjahr Ausbildungsplätze' angeboten 
werden können. 

Deutsche Bundespost 

Für Bewerber bei der Deutschen Bundespost, die 
ein Berufsgrundbildungsjahr im Berufsfeld „Elek-
trotechnik" mit Erfolg absolviert haben und die in 
die Berufsausbildung zum Fernmeldehandwerker 
oder Elektromechaniker übernommen werden, gel-
ten die gleichen Anrechnungsbedingungen wie in 
der gewerblichen Wirtschaft, d. h., sie werden nach 
der Einstellung unmittelbar in das zweite Ausbil-
dungsjahr geführt. 

Bei der Auswahl der Bewerber werden BGJ-Ab-
solventen gegenüber anderen Bewerbern nicht be-
vorzugt noch benachteiligt, sondern entsprechend 
ihrer Eignung berücksichtigt. 

Die Ausbildung der Nachwuchskräfte für den 
einfachen Postdienst erfolgt mit Beginn des Schul-
jahres 1979/80 auf der Grundlage des Berufsbil-
dungsgesetzes. Die Nachwuchskräfte leisten die 
Ausbildung als Auszubildende zur Dienstleistungs-
fachkraft im Postbetrieb (bisher Postjungboten). 
Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre. 
Auf Grund einer entsprechenden Erklärung der 
Länder im Rahmen der Projektberatung für den 
neuen Ausbildungsberuf leisten alle von der Deut-
schen Bundespost ausgewählten Bewerber zunächst 
das 1. Jahr der Berufsausbildung als Berufsgrund-
bildungsjahr in vollzeitschulischer Form. Nach er- 
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folgreichem Abschluß des Berufsgrundbildungsjah-
res werden sie in das 2. Jahr der Berufsausbildung 
bei der Deutschen Bundespost übernommen. Auch 
für diesen Personenkreis ist damit die Anrechnung 
des Berufsgrundbildungsjahres voll sichergestellt. 

Anlage 112 
Antwort 

des  Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Würtz (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 106 und 107) : 

Ist dem Bundesverkehrsministerium die Planung eines zivilen 
Flugplatzes in Diepholz-Aschen bekannt, und wenn ja, hat die 
Bundesanstalt für Flugsicherung die Zustimmung zu diesem Vor-
haben in der unmitttelbaren Nachbarschaft des Fliegerhorstes 
Diepholz gegeben? 

• 	Befürwortet die Bundesregierung den Bau eines Flugplatzes in 
Diepholz-Aschen, und ist in diesem Zusammenhang mit einer 
finanziellen Unterstützung des Bundes zu rechnen? 

Zu Frage B 106: 

Über die Planung eines zivilen Verkehrslande-
platzes in Diepholz-Aschen hat am 28. Februar 1979 
in Bonn ein Gespräch zwischen Vertretern des Nie-
dersächsischen Ministers für Wirtschaft und Ver-
kehr, des Bundesverteidigungsministeriums, des 
Bundesverkehrsministeriums und der Bundesanstalt 
für Flugsicherung stattgefunden. Dabei konnten die 
Sicherheitsbedenken der Bundesanstalt für Flugsi-
cherung, die sich aus dem Nebeneinander von mi-
litärischen Tagtiefflugbetrieb und zivilem Flug-
platzbetrieb ergeben, nicht ausgeräumt werden. 

Da das Bundesverteidigungsministerium keine 
Möglichkeit für eine Verlegung des militärischen 
Tagtiefflugbetriebs aus diesem Raum sieht, wird 
zur Zeit geprüft, inwieweit durch eine verbesserte 
zivile Mitbenutzung des Fliegerhorstes den Interes-
sen des zivilen Flugbetriebes Rechnung getragen 
werden kann. 

Zu Frage B 107: 

Die Bundesregierung kann unter den gegenwärti-
gen Umständen den Bau eines Flugplatzes in Diep-
holz-Aschen nicht befürworten. Finanzielle Mittel 
des Bundes stehen für Vorhaben dieser Art nicht 
zur Verfügung. 

Anlage 113 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Reimers (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 108 und 109) : 

Trifft es zu, daß im Widerspruch zu der Antwort des Bundes-
verkehrsministers vom 13. Dezember 1978 den Mitarbeitern des 
Bahnbetriebswerks Hamburg-Altona bereits im Januar dieses 
Jahrs die Schließung des Betriebs angekündigt wurde, bzw. kon-
krete Maßnahmen des Kapazitätsabbaus eingeleitet wurden? 

Ist es zutreffend, daß nur durch den Einsatz der im Bahn-
betriebswerk Altona stationierten und gewarteten Dieselloko-
motiven während der Schneekatastrophe der innerstädtische 
Schnellbahnverkehr aufrechterhalten werden konnte? 

Zu Frage B 108: 

Nach Auskunft der Hauptverwaltung der Deut-
schen Bundesbahn hat der Leiter des maschinen-
technischen Dienstes der Bundesbahndirektion (BD) 

Hamburg im Rahmen einer Betriebsversammlung 
beim Bahnbetriebswerk (Bw) Hamburg-Altona zur 
künftigen Aufgabenstellung der Dienststelle ausge-
führt, daß aus der Sicht der örtlichen BD aus Ko-
stengründen mittelfristig eine verwaltungsmäßige 
Zusammenfassung der Bahnbetriebswerke Ham-
burg-Altona und Hamburg-Eidelstedt in Betracht zu 
ziehen' ist. 
Eine Entscheidung hierüber hat der Vorstand der 

Deutschen Bundesbahn, wie Ihnen am 13. Dezem-
ber 1978 mitgeteilt wurde, noch nicht getroffen. 

Zu Frage B 109: 

Nein, denn neben Dieseltriebfahrzeugen des 
Bahnbetriebswerks (Bw) Hamburg-Altona waren 
während der Schneekatastrophe in diesem Winter 
auch Lokomotiven und Triebwagen der Bahnbe-
triebswerke Hamburg-Harburg, Flensburg und Lü-
beck, sowie 20 Dieseltriebfahrzeuge anderer Bun-
desbahndirektionen im Hamburger S-Bahn- und 
Regionalverkehr im Einsatz. 

Anlage 114 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Müller (Mülheim) 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen B 110 und 111) : 

Wann wird die Bundesregierung eine endgültige Entscheidung 
darüber treffen, ob sie einem Brückenwerk oder dem Ausbau 
des Fährbetriebs und des Betriebsbahnhofs in Puttgarden den 
Vorzug gibt? 

Erkennt die Bundesregierung an, daß das jetzt bereits be-
stehende Verkehrsaufkommen auf der Vogelfluglinie in Spitzen-
zeiten zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und Belastungen 
des Güter- und Reiseverkehrs führt und deshalb eine baldige 
Entscheidung geboten ist? 

Die Bundesregierung sieht sich zur Zeit nicht in 
der Lage, eine endgültige Entscheidung über den 
Bau einer festen Verbindung über den Fehmarn

-

Belt oder über den Ausbau des Fährbetriebes auf 
der Vogelfluglinie und damit des Bahnhofes in 
Puttgarden zu treffen. 

Die Kapazität der vorhandenen 5 Fährschiffe (2 
Deutsche Bundesbahn, 3 Dänische Staatsbahnen) 
reicht im allgemeinen aus, um das Verkehrsauf-
kommen zu bewältigen. Es trifft jedoch zu, daß ins-
besondere in den Spitzenzeiten des Ferienverkehrs 
gewisse Staus im Fahrzeugfluß eintreten können. 
Di ese Verzögerungen rechtfertigen allerdings nicht 
die Realisierung einer äußerst kostspieligen festen 
Verbindung über den Fehmarn-Belt. Vielmehr er-
lauben die vorhandenen Fähranlagen und -einrich-
tungen den Einsatz zusätzlicher Fährschiffe, wenn 
dies wegen eines vorhersehbaren stetigen Ver-
kehrszuwachses notwendig werden sollte. 

Eine gemischte Prognosegruppe, bestehend aus 
Vertretern der Dänischen Staatsbahnen und der 
Deutschen Bundesbahn, untersucht zur Zeit, ob die 
Verkehrsentwicklung mit Skandinavien in den 
nächsten Jahren einen Ausbau der vorhandenen 
Fährschiffkapazitäten auf der Ostsee notwendig 
macht. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Vom Ausgang dieser Untersuchung wird es auch 
abhängen, ob dem Gedanken eines Brückenbau-
werks nähergetreten werden sollte. 
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Anlage 115  
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 112) : 

Ist aus der Antwort der Bundesregierung vom 15. März 197.9 
über die eventuelle Einschränkung des Personenverkehrs auf der 
Bundesbahnstrecke Aschaffenburg—Miltenberg zu schließen, daß 
zwar derzeit noch keine spezielle' Untersuchung erfolgt, diese 
aber für die Zukunft vorgesehen ist bzw. nicht ausgeschlossen 
wird und somit für die Jahresfahrpläne ab 1980/81 Einschränkun-
gen bzw. Verlagerungen auf die Straße auf dieser Strecke doch 
noch vorgesehen werden? 

Wegen des geringen Kostendeckungsgrades im 
Schienenpersonennahverkehr hat die Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbahn bei jeder Direktion 
Untersuchungsgruppen eingesetzt, die diesen Be-
reich untersuchen und wirtschaftlichere Bedienungs-
konzepte erarbeiten sollen. Die Strecke Aschaffen-
burg—Miltenberg wird im Rahmen dieser Unter-
suchung auch überprüft werden. Das Ergebnis bleibt 
abzuwarten. 

Anlage 116  
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Baron von Wrangel 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 113 und 
114): 

Ist die Bundesregierung bereit, im Interesse der „Gruppe be-
sorgter Bürger", die zu Recht um die Sicherheit der Schüler 
in Geesthacht-Tesperhude fürchtet und den Erholungswert des 
ländlichen Orts durch den steigenden Berufsverkehr, der quer 
durch den Ort führt, erheblich gemindert sieht, für eine direkte 
Anbindung zwischen der GKSS und der Bundesstraße 5 die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß alle anderen Lösun-
gen zu einer erheblichen Gefährdung von Kindern führen müßte, 
und daß gemessen an dieser Gefahr für Personen der finanzielle 
Aufwand einer solchen Direktverbindung in keinem Verhältnis 
steht, und darüber hinaus der Erholungswert des ländlichen Orts 
eine erhebliche Minderung erfährt und welche Folgerungen 
zieht sie gegebenenfalls daraus? 

Zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung 
der Gesellschaft für Kernenergieverwertung im 
Schiffbau und in der Schiffahrt (GKSS) ist vom 
Land Schleswig-Holstein eine Reihe von Lösungen 
erarbeitet worden, die in Kürze zwischen der Stra-
ßenbauverwaltung des Landes und den Beteiligten 
erörtert werden sollen. Die Bundesregierung, der die 
Alternativen im einzelnen nicht bekannt sind, möch-
te dem Ergebnis der Erörterungen nicht vorgreifen; 
sie kann dementsprechend derzeit auch nicht bestä-
tigen, daß die direkte Anbindung der GKSS an die 
B 5 die günstigste Lösung ist. 

Nach Auskunft des Ministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein werden 
indessen die Kosten für die Anbindung in jedem 
Fall von der GKSS als Veranlasser getragen. 

Anlage 117 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fragen B 115 und 
116): 

Entspricht nach Auffassung der Bundesregierung die Auto-
bahnauf- bzw. -ausfahrt Königslutter auf der A 2 Hannover—
Berlin den baulichen und insbesondere den Sicherheitsanforde-
rungen des heutigen Autobahnverkehrs? 

Wird die Bundesregierung darauf drängen, daß die Autobahn-
ausfahrt Königslutter unverzüglich ausgebaut und insbesondere 
mit Beschleunigungs- sowie Verzögerungsspur ausgestattet wird, 
und wann ist mit der Aufnahme der Bauarbeiten zu rechnen? 

Die Anschlußstelle Königslutter entspricht in Form, 
Lage und Unterhaltungszustand gleichartigen und 
gleichbelasteten Anschlußstellen an Vorkriegsauto-
bahnen. 
Die niedersächsische Straßenbauverwaltung hat 

sämtliche Anschlußstellen an den Vorkriegsautobah-
nen, die bisher baulich nicht verändert worden sind, 
insbesondere auf den Zusammenhang bauliche/ ver-
kehrstechnische Ausbildung und Unfallträchtigkeit 
untersucht. Dabei wurde für die Anschlußstelle Kö-
nigslutter keine ungewöhnlich hohe bzw. keine auf 
einen unzureichenden Ausbauzustand hinweisende 
Unfallträchtigkeit festgestellt. Dieses Ergebnis ent-
spricht auch den Beobachtungen der örtlich zustän-
digen Polizeidienststellen. 

Davon und von der derzeitigen Verkehrsbela-
stung der A 2 und des nachgeordneten Landesstra-
ßennetzes ausgehend vertritt die Bundesregierung 
die Auffassung, daß die vorhandene Anschlußstelle 
Königslutter in ihrer baulichen und verkehrstech-
nischen Ausbildung den Erfordernissen der Ver-
kehrsabwicklung und -sicherheit entspricht. 

Im Zuge der Grunderneuerung der A 2 wird je-
doch die Anschlußstelle Königslutter dem heutigen 
Standard entsprechend mit Beschleunigungs- und 
Verzögerungsfahrtstreifen ausgestattet. 

Die Planung für diese Ausbaumaßnahme will die 
niedersächsische Straßenbauverwaltung in Kürze 
aufnehmen. Unter Einrechnung der Planungsphase 
und dem Zeitaufwand für ein Planfeststellungsver-
fahren nach §§ 17, 18 Bundesfernstraßengesetz sieht 
die aktuelle Bauzeitenplanung der niedersächsischen 
Straßenbauverwaltung einen Baubeginn im Bereich 
der Anschlußstelle Königslutter im Jahre 1986 vor. 

Bis zum Um- bzw. Ausbau dieser Anschlußstelle 
stellt die niedersächsische Straßenbauverwaltung als 
Auftragsverwaltung des Bundes durch bauliche Un-
terhaltungsarbeiten kleineren Umfanges sicher, daß 
die Verkehrssicherheit im Bereich dieser Anlage 
jederzeit gewährleistet ist. So werden auch im 
Jahre 1979/80 Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn-
befestigung durchgeführt werden. 

Anlage 118 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2699 Fragen B 117 und 118) : 

Ist die Bundesregierung bereit zu veranlassen, an der Bundes-
autobahn A 61 im Bereich der Gemeinde Weilerswist /Kreis Eus-
kirchen weitergehende Schallschutzvorrichtungen zu errichten 
als dies bisher geschehen ist? 

Hält die Bundesregierung es für erforderlich, daß neue Mes-
sungen an der A 61 vorgenommen werden müssen und daß auf 
Grund der ermittelten Werte Sofortmaßnahmen für die Ort-
schaften Weilerswist und Metternich ohne Verzögerung in die 
Wege geleitet werden? 

Nach Auskunft des Landes Nordrhein-Westfalen 
wird durch die an der A 61 im Bereich Weilerswist 
errichtete Lärmschutzwand die im Bundeshaushalt 
getroffene Regelung eingehalten, wonach Ausgaben 
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an bestehenden Bundesfernstraßen vorgesehen wer-
den können, wenn der Mittelungspegel über 75 dB 
(A) tags oder über 65 dB (A) nachts liegt. Weiter-
gehende Maßnahmen können somit z. Z. nicht ver-
anlaßt werden. 

An der A 61 im Bereich Metternich sind bislang 
keine Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Ihre An-
frage wird zum Anlaß genommen, daß Land NW um 
Überprüfung der Lärmsituation zu bitten. Vom Er-
gebnis werden, Sie zu gegebener Zeit unterrichtet. 

Anlage 119 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2699 Frage B 119) : 

Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, daß die 
Rendsburger Schwebefähre als einzige freifahrende Verbindung 
über den Nord-Ostsee-Kanal auch künftig ihren Dienst für 
Personen und Fahrzeuge aufrechterhalten kann, oder an welche 
andere Lösung ist gedacht, wenn die Schwebefähre im Rahmen 
der Kanalverbreiterung abgebaut werden sollte? 

Im Rahmen des Anpassungs- und Sicherungspro-
gramms ist vorgesehen, den Querschnitt des Nord-
Ostsee-Kanals auch im Bereich der Rendsburger 
Hochbrücke zu erweitern. Die Konstruktion der 
Hochbrücke läßt jedoch durch die vorgegebenen 
Pfeilerstandorte am nördlichen und südlichen 
Ufer eine Verlängerung der Schwebefähre nicht zu. 

Folgende Alternativen werden zur Zeit untersucht: 

— Die vorhandenen beiderseitigen Landesteilen der 
Fähre bleiben von der Verbreiterung des Kanals 
unberührt, ragen — mit entsprechender techni-
scher Absicherung gegen die Schiffahrt — als 
„Halbinseln" in das Kanalbett hinein. Die Schwe-
befähre bliebe in ihrer jetzigen Art dabei erhal-
ten. 

— Für den Fußgänger- und Radfahrverkehr wird 
eine Personenfähre eingerichtet; dem Kfz-Ver-
kehr steht der Weg über die Fähre Nobiskrug 
und den Fahrzeugtunnel Rendsburg zur Ver-
fügung (einer solchen Veränderung würde ein 
Planfeststellungsverfahren vorausgehen). 

Die Untersuchungen über die beiden Alternativen 
sind noch nicht abgeschlossen. 

Anlage 120 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 120) : 

Welche Fakten und Zahlen über die zu erwartende Verkehrs-
belastung und Verkehrsbedeutung der A 96 zwischen Memmin-
gen und dem Wangener Kreuz werden dem unter Einschaltung 
eines Computers durchgeführten Bewertungsverfahren für die 
Vorbereitung der Fortschreibung des Bedarfsplans für die Bun-
desfernstraßen zugrunde gelegt, und gehört zu diesen Fakten 
auch der Umstand, daß dieses Stück der A 96 in Zukunft den 
Durchgangsverkehr von zwei Autobahnen im Norden und Nord-
osten, nämlich der A 7 und der A 96, und dreier Autobahnen 
im Süden, Südwesten und Südosten, nämlich der E 17/E 4 nach 
Zürich—Bern—Genf, der E 61/E 16 nach Chur—Lugano—Mailand 
und der österreichischen Arlberg-Autobahn nach Innsbruck, zu 
verkraften haben wird? 

In dem angesprochenen Bewertungsverfahren wer-
den die Daten des 1990 auf den Bundesfernstraßen 

zu erwartenden Verkehrs zugrunde gelegt. Diese 
Daten werden z. Z. auf der Basis der für diesen 
Planungshorizont prognostizierten Entwicklungen  — 
in  erster Linie Zahl der Einwohner, der Beschäftig-
ten und des Kfz-Bestandes — errechnet. 

Dies gilt auch für den zu bewertenden Abschnitt 
Memmingen—Lindau der A 96. Dabei wird in der 
Tat davon ausgegangen, daß im Norden die A 7 von 
Würzburg und die A 96 von München Netzbestand-
teile sind und in Richtung Schweiz/ Österreich auto-
bahnmäßige Anbindung besteht. 

Anlage 121 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 121): 

Bis wann ist die Bundesregierung bereit, die sogenannte 
NATO-Straße (L 78 b) bis zur Bundesautobahn 5 zu verlängern 
und so einen Autobahnzubringer Rastatt-Süd zu schaffen, damit 
insbesondere der Kieslastverkehr aus diesem Raum ohne Orts-
durchfahrten abgeleitet werden kann? 

Der Ihnen mit Schreiben vom 7. Dezember 1977 
(Drucksache 8/1288, Frage B 118) auf eine etwa 
gleichlautende Frage mitgeteilte Sachverhalt ist nur 
insofern zu ergänzen, als Ergebnisse der angespro-
chenen verkehrswirtschaftlichen Untersuchung, die 
von der Landesstraßenbauverwaltung durchgeführt 
wird, dem Bundesminister für Verkehr noch nicht 
vorgelegt wurden. 

Anlage 122 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Immer (Altenkirchen) 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Fragen B 122 und 123i: 

Gibt es schwerwiegende Gründe dafür, daß die bereits für das 
Jahr 1977 vorgesehene Baumaßnahme zur Beseitigung des Unfall-
schwerpunkts Kreuzungspunkt zwischen B 256 und B 62 in Roth/ 
Kreis Altenkirchen noch immer nicht in Angriff genommen wer-
den konnte, und wann kann mit dem Baubeginn gerechnet 
werden? 

Wann ist mit dem Neubau der Bundesstraßenmeisterei Alten-
kirchen zu rechnen, nachdem die Auftragsverwaltung des Landes 
Rheinland-Pfalz die Vorarbeiten dafür als abgeschlossen be-
zeichnet hat? 

Zu Frage B 122: 

Ursprünglich war vorgesehen, den Kreuzungs-
punkt B 256/B 62 in Roth plangleich auszubauen. 
Die Entwicklung des Unfallgeschehens war letztlich 
dafür ausschlaggebend, eine aufwendigere, kreu-
zungsfreie Lösung vorzusehen. Die Pläne dafür sind 
fertiggestellt, das Planfeststellungsverfahren wird in 
Kürze eingeleitet. 

Das jetzt für die Ausführung vorgesehene Projekt 
erfordert einen größeren Grunderwerb auch von der 
Bausubstanz her gesehen (Ankauf der Gaststätte 
Piper). Die Grunderwerbsverhandlungen wurden be-
reits aufgenommen. Mit den Bauarbeiten wird  be-
gonnen, sobald die Pläne rechtskräftig sind. 

Zu Frage B 123: 

Mit dem Bau der bundeseigenen Straßenmeisterei 
Altenkirchen kann begonnen werden, wenn dem 
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Bundsminister für Verkehr von der Auftragsverwal-
tung Rheinland-Pfalz die Haushaltsunterlage-Bau 
zur Prüfung und Zustimmung vorgelegen hat. 

Nach Auskunft des Landes ist diese zur Zeit in 
Bearbeitung. Mit dem Eingang beim BMV sei in 
Kürze zu rechnen. 

Anlage 123. 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen der Abgeordneten Frau Schuchardt 
(FDP) (Drucksache 8/2699 Fragen B 124, 125 und 
126): 

Ist der Bundesregierung 'bekannt, daß die Dichterin Agnes 
Miegel, zu deren 100. Geburtstag die Deutsche Bundespost eine 
Sondermarke herausgegeben hat, eine -von 88 Schriftstellern war, 
die bereits im Oktober 1933 ,durch ihre Unterschrift dem 
Reichskanzler Adolf Hitler" die Treue gelobten, indem sie be-
kundeten, Das Bewußtsein der Kraft und der wiedergewonne-
nen Einigkeit, die tiefe Überzeugung von unseren Aufgaben zum 
Wiederaufbau des Reichs veranlassen uns, in dieser ernsten 
Stunde vor Ihnen, Herr Reichskanzler, das Gelöbnis treuester 
Gefolgschaft feierlich abzulegen", und wenn ja, welche Folge-
rungen zieht sie daraus? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Agnes Miegel 1935 in 
der Kommission saß, die den Schillerpreis in jenem Jahr mit der 
Begründung nicht verlieh, die in Frage kommenden Dichter 
seien nicht nationalsozialistisch genug gewesen, und daß ihr im 
3. Reich für derartiges Engagement mehrere Preise zuerkannt 
wurden, und wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung unter 
diesen Umständen die Herausgabe der Sondermarke? 

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der angeführten 
Umstände darauf hinzuwirken, daß die Sondermarke Agnes 
Miegel" zurückgezogen wird? 

Zu Frage B 124: 

Die Sonderbriefmarken der Deutschen Bundes-
post werden im wesentlichen auf Grund der Vor-
schläge eines Programmbeirats herausgegeben. Die-
ser Programmbeirat der Deutschen Bundespost ist 
ein pluralistisch besetztes Gremium, in dem u. a. 
Vertreter aller Bundestagsparteien, der Kirchen und 
des Deutschen Presserats vertreten sind. Die Her-
ausgabe der Sondermarke „Agnes Miegel" aus 
Anlaß ihres 100. Geburtstages wurde dem Post-
minister vom Programmbeirat empfohlen, und er 
ist dieser Empfehlung gefolgt. Mit der Sonder-
marke wird das literarische Gesamtwerk einer 
Dichterin gewürdigt, die dafür zahlreiche Ehrungen 
und Auszeichnungen erhielt, darunter den Kleist-
preis (1916), die Ehrendoktorwürde der Universi-
tät Königsberg (1924) und nicht zuletzt — im Ab-
stand zu den Ereignissen des Dritten Reiches — 
im Jahre 1959 den Literaturpreis der Bayerischen 
Akademie. 

Zu Frage B 125: 

Es ist bekannt, daß Agnes Miegel im Jahre 1935 
Mitglied der Kommission war, die über die Ver-
leihung des Schillerpreises entschied. Es ist jedoch 
nicht bekannt, daß sie dabei in einer Weise tätig 
wurde, die einer Würdigung ihres literarischen 
Gesamtwerkes durch Ausgabe eines Sonderpost-
wertzeichens entgegengestanden hätte. 

Zu Frage B 126:  

Die Bundesregierung hält es nicht für sinnvoll, 
die bis auf kleine Restbestände bereits vergriffene 
Sondermarke zurückzuziehen. 

Anlage 124 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Wei-
den) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 127) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung die Härten auszugleichen, 
die insbesondere die Bezieher niedriger Einkommen insofern 
empfindlich zu spüren bekommen, als sie durch das Haushalts-
strukturgesetz den früher gewährten Fahrkostenzuschuß, z. B. 
als Bedienstete der Deutschen Bundespost, verloren haben, ob-
schon sie vor allem in den ländlichen Räumen mit ungünstigen 
Verkehrsverbindungen und oft langen Anfahrtswegen ohnehin 
erhebliche Zusatzbelastungen tragen müssen? 

In meiner Antwort auf die Schriftlichen Fragen 
B. 22 und 23 des Herrn Kollegen Dr. Riedl für die 
Fragestunden im Deutschen Bundestag am 14./15. Fe-
bruar 1979 (vgl. Stenographischer Bericht der 139. 
Sitzung des Deutschen Bundestages am 16. Februar 
1979, Seite 11073) wurde bereits dargelegt, aus wel-
chen Gründen ab 1. Januar 1976 Fahrkostenzuschüs-
se nicht mehr gewährt werden. Die frühere Rege-
lung über die Gewährung von Fahrkostenzuschüs-
sen ist seinerzeit getroffen worden, um im Hinblick 
auf den Mangel an Dienstkräften einen finanziellen 
Anreiz zu schaffen, Arbeitskräfte zu gewinnen, die 
trotz der von Ihnen angesprochenen weiten An-
fahrtswege mit ungünstigen Verkehrsverbindungen 
nicht bereit waren, an den Dienstort umzuziehen. 

Bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage besteht 
nach Auffassung der Bundesregierung keine Veran-
lassung, Fahrkostenzuschüsse zu gewähren. 

Anlage 125 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Krockert (SPD) (Druck-
sache 8/2699 Frage B 128) : 

Kann die Bundesregierung innerhalb des Rahmens ihrer Zu-
ständigkeit darauf hinwirken, daß im Zuge des Wohnungsbaus 
für Ausländer und Zuwanderer keine Siedlungen entstehen, in 
denen die Ausländer zusammen, aber isoliert leben, und wenn 
ja, auf welche Weise? 

Mit den im Bundeshaushalt zur Förderung der 
Wohnraumversorgung ausländischer Arbeitnehmer 
vorgesehenen Mitteln — 6 Millionen DM — kön-
nen nur wenige Einzelmaßnahmen (im Wohnungs-
neubau und in der Modernisierung) gefördert wer-
den, nicht dagegen ganze Wohnsiedlungen, in denen 
es zu Konzentrationen von Ausländern kommen 
könnte. 

Darüber hinaus gibt es keine besonderen Förde

-

rungsprogramme für den Wohnungsbau zugunsten 
von Ausländern. 

Die ausländischen Arbeitnehmer wohnen zum 
weitaus größten Teil im Altwohnungsbestand, zum 
Teil auch in älteren Sozialwohnungen. 

Aussiedler und Zuwanderer werden im Interesse 
einer raschen Eingliederung möglichst in gerade frei-
werdende oder bezugsfertig werdende Sozialwoh-
nungen untergebracht. Schon dadurch werden einsei-
tige Belegungsstrukturen vermieden. 

Im Rahmen der Neubauförderung führen lediglich 
die Länder Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen 
gesondert Wohnungsbauprogramme für Aussiedler. 



11760* Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 146. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. März 1979 

und Zuwanderer durch. In die zugunsten dieser Per-
sonengruppe geförderten Wohnungen können auch 
sonstige Wohnberechtigte des sozialen Wohnungs-
baus einziehen, wenn zuvor Aussiedler- und Zuwan-
dererfamilien in vorhandenen Wohnungen unterge-
bracht worden sind. Die übrigen Länder versorgen 
Aussiedler und Zuwanderer vorrrangig im Rahmen 
ihrer allgemeinen Wohnungsbauprogramme mit 
Wohnungen, soweit diesen Familien keine geeignete 
Wohnung aus dem vorhandenen Wohnungsbestand 
vermittelt werden kann. In beiden Fällen wird somit 
eine Gettobildung vermieden. 

Die wohnungsmäßige Unterbringung der Aussied-
ler und Zuwanderer ist Aufgabe der Länder. Der 
Bund unterstützt diese Maßnahmen, indem er zur 
Förderung des Wohnungsbaus für Aussiedler und 
Zuwanderer Finanzhilfen gem. Art. 104 a Abs. 4 GG 
gewährt und die Länder gleichzeitig ermächtigt, die 
Finanzhilfen im Rahmen allgemeiner Wohnungsbau-
programme einzusetzen, soweit Aussiedler- und Zu-
wandererfamilien bereits vorhandene Wohnungen 
bezogen haben. 

Anlage 126 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz 
(Weiden) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Fra-
ge B 129) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Heizungsbetriebs-Verord-
nung dahin gehend zu ändern, daß die Heizungsfachfirma, die 
die durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Über-
wachung der Heizungsanlage festgestellten Mängel beseitigt hat, 
dies dem Bezirksschornsteinfegermeister bestätigt oder durch 
Vorlage einer Zweitschrift der Rechnung nachweist, anstatt daß 
dieser die Messung wiederholen muß, wodurch dem die Anlage 
betreibenden Bürger nochmalige und unnötige Kosten entstehen? 

Die Bundesregierung hat am 12. Mai 1978 die 
Heizungsanlagen-Verordnung und die Heizungsbe-
triebs-Verordnung nach dem Energieeinsparungsge-
setz sowie die Erste Verordnung zur Änderung der 
Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) als Paket 
beschlossen, da das Kernstück der drei Verordnun

-

gen, die Begrenzung der Abgasverluste von Öl- und 
Gasfeuerungsanlagen, sowohl dem Umweltschutz 
als auch der Energieeinsparung dient. 

In dem in der Änderungs-Verordnung zur 1. 
BImSchV festgelegten Überwachungsverfahren 
hatte die Bundesregierung vorgesehen, daß bei der 
Einschaltung von Fachbetrieben der Betreiber einer 
Anlage eine Wiederholungsmessung auch durch 
einen Fachbetrieb vornehmen lassen konnte. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. Juni 
1978 zu dem Überwachungsverfahren Änderungen 
beschlossen, nach denen u. a. die Emissionsmessun-
gen nur noch durch den Schornsteinfeger durchge-
führt werden, einschließlich der Wiederholungsmes-
sungen. Der Bundesrat führt als Begründung zu die-
sem Beschluß insbesondere aus, daß derjenige nicht 
selbst warten darf, der im öffentlich-rechtlichen Auf-
trage eine Anlage durch Messung überprüft. 

Die Bundesregierung hat diese Änderungen ak-
zeptiert. 

Auf Grund dieser Sachlage sowie des relativ ge-
ringen Zeitraumes seit der Beschlußfassung im Bun-
desrat sowie des Inkrafttretens der 1. BImSchV am 
1. Januar 1979 plant die Bundesregierung keine 
Änderung des Überwachungsverfahrens im Sinne 
der Anfrage. 

Anlage 127 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Schrift

-

liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün

-

chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 130) : 
In welchem Umfang werden derzeit Wohnungsprogramme zur 

Unterbringung von Spätaussiedlern in den Bundesländern mit 
welcher Unterstützung des Bundes durchgeführt? 

Im Interesse einer baldigen Eingliederung sind 
Spätaussiedler möglichst rasch mit Wohnraum zu 
versorgen. Dies läßt sich am ehesten dadurch er-
reichen, daß wohnungssuchende Aussiedlerfamilien 
in gerade freiwerdende oder bezugsfertig werdende 
Sozialwohnungen einziehen. 

Zur Verstärkung des Wohnungsangebots gewährt 
der Bund den Ländern neben den allgemeinen Mit-
teln des sozialen Wohnungsbaus besondere Finanz-
hilfen zugunsten des Wohnungsbaus für Aussied-
ler und Zuwanderer, die von den Ländern Bayern, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen in besonderen 
Wohnungsbauprogrammen, von den übrigen Län-
dern in den allgemeinen Wohnungsbauprogrammen 
eingesetzt werden, wobei die errichteten Wohnun-
gen vorrangig für Aussiedler zur Verfügung stehen. 
In zugunsten der Aussiedler geförderten Wohnungen 
können auch sonstige Wohnberechtigte des sozialen 
Wohungsbaus untergebracht werden, wenn zuvor 
Aussiedlerfamilien in anderen, bereits vorhandenen 
Wohnungen untergebracht werden konnten. Auf 
diese Weise werden einseitige Belegungsstrukturen 
vermieden. 

Auf der Grundlage der von einer Bund-Länder-
Kommission im März 1975 ausgehandelten Kompro-
mißlösung beträgt die Finanzhilfe des Bundes für 
jede zu berücksichtigende Person 4 222,— DM (da-
von 1 556,— DM Darlehen und 2 666,— DM Zu-
schuß). Dabei wird vorausgesetzt, daß in dem der 
Mittelverteilung jeweils vorausgehenden Jahr mehr 
als 44 000 zu berücksichtigende Personen einreisen, 
wie es in den letzten Jahren der Fall war. 

So sind 1978 insgesamt 69 049 zu berücksichtigende 
Personen eingereist, die in Wohnungen unterzu-
bringen sind. 

Die Finanzhilfe des Bundes, die Anfang März 1979 
auf die Länder verteilt wurde, beträgt rund 291,5 
Millionen DM, davon rund 107,4 Millionen DM als 
Darlehen und rund 184,1 Millionen DM als Zu-
schüsse. 

Anlage 128 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Kreutzmann auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Kuhlwein 
(SPD) (Drucksache 8/2699 Frage B 131) : 
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Welche Schritte hat die Bundesregierung bisher eingeleitet, 
um Kraftfahrer auf den Transitstrecken durch die DDR nach 
Berlin besser als bisher über die Unterschiede zwischen den 
Straßenverkehrsordnungen in der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR zu informieren, und welche Möglichkeiten sieht 
die Bundesregierung, eventuell in Zusammenarbeit mit den 
Kraftfahrerverbänden sicherzustellen, daß alle Kraftfahrer im 
Transitverkehr durch die DDR die wichtigsten Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung der DDR kennen? 

Über die in der DDR geltenden Straßenverkehrs-
vorschriften, die inhaltlich von den Bestimmungen 
der Bundesrepublik Deutschland abweichen, hat die 
Bundesregierung die Kraftfahrer umfassend unter-
richtet. Ausführliche Darstellungen finden sich so-
wohl in dem blauen Merkblatt "Reisen nach und 
von Berlin (West)", das bisher in mehr als 4,4 Mil-
lionen Exemplaren verteilt worden ist, sowie in 
dem orangefarbigen Merkblatt „Reisen in die DDR", 
das bisher in mehr als 6,5 Millionen Exemplaren 
verteilt worden ist. 

Oftmals wird den Kraftfahrern im Transitverkehr 
von und nach Berlin (West) an den Grenzübergangs-
stellen von unseren Beamten des Bundesgrenzschut-
zes oder des Zolls ein kurzes, übersichtliches Hin-
weisblatt ausgehändigt, das noch einmal an wich-
tige DDR-Bestimmungen, z. B. Höchstgeschwindigkei-
ten, erinnert. 
In der Zusammenarbeit mit den Medien hat das 

Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 
besonderen Wert auf die Information über die Stra-
ßenverkehrsvorschriften der DDR gelegt. Durch den 
von einem Pressebüro im Auftrag des Ministeriums 
herausgegebenen Manuskriptdienst „Reisen in die 
DDR" werden den Zeitungen und Zeitschriften so-
wie Rundfunk- und Fernsehsendern im Bundesgebiet 
regelmäßig Manuskripte zu Themen des Straßen-
verkehrsrechts und wichtigen, vom Kraftfahrer zu be-
achtenden Punkten angeboten. Entsprechende Mel-
dungen sind von nahezu allen Zeitungen des Bundes-
gebietes übernommen worden. Auch die Rundfunk-
sender haben in ihren Reisemagazinen dieses 
Thema umfassend behandelt. Dabei haben Mitarbei-
ter des Ministeriums in den Sendungen selbst Aus-
künfte auf Höreranfragen gegeben. Bei entspre-
chenden Telefonaktionen bei Tageszeitungen haben 
die Mitarbeiter den Lesern ebenfalls Informationen 
zur Straßenverkehrsordnung der DDR vermittelt. In 
Kontakten mit den Redaktionen von Automobilzeit-
schriften wird sichergestellt, daß auch hier in regel-
mäßigen Abständen eine Unterrichtung der Leser 
erfolgt. Der ADAC hat mehrere Merkblätter für 
Kfz-Reisen von und nach Berlin (West) sowie in die 
DDR herausgegeben. 

Anlage 129 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Kreutzmann auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann 
(München) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2699 Frage 
B 132) : 

Was gedenkt die Bundesregierung gegenüber der "DDR" zu 
unternehmen, um den neuerdings sich häufenden Beschlagnah-
men von Grundstücken von Bewohnern der Bundesrepublik 
Deutschland zu begegnen? 

1. In der DDR besteht keine Vorschrift über die 
generelle Beschlagnahme von Westgrundbesitz, 
noch ist in der Verwaltungspraxis eine generelle 
Enteignung der in der Bundesrepublik Deutschland 

lebenden Eigentümer von Grundbesitz in der DDR 
erfolgt. 

In zwei Fallgruppen wird Grundvermögen staat-
licher Verwaltung unterstellt: 

a) Vermögen von Personen, die das jetzige Ge-
biet der DDR oder von Berlin (Ost) seit dem 8. Mai 
1945 ohne Genehmigung verlassen haben. 

b) Vermögen von Personen, die nie im Gebiet 
der heutigen DDR gewohnt haben bzw. die vor 
dem 10. Juni 1953 die DDR mit Genehmigung ver-
lassen haben und bei denen der Vermögenserwerb 
vor dem 10. Juni 1953 stattgefunden hat (§ 6 der 
Verordnung zur Sicherung von Vermögenswerten 
vom 17. Juli 1952, GBlDDR S. 615). 

Die Anordnung staatlicher Verwaltung erfolgt 
zuweilen erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
bekannt wird, daß die o. a. Voraussetzungen vorge-
legen haben. 

Festzustellen bleibt, daß nach dieser Vorschrift 
keine Änderung des Grundbuches erfolgt, vielmehr 
der in der Bundesrepublik Deutschland lebende Ei-
gentümer weiter im Grundbuch eingetragen bleibt. 
Diese Praxis ist seit Jahren bekannt. 

2. Das Bundesausgleichsamt hat sich bei der Be-
arbeitung von Lastenausgleichsanträgen auf diese 
Verwaltungspraxis eingestellt.. Aus den neuesten 
Arbeitsanweisungen für die Ausgleichsämter geht 
hervor, daß bei Vorliegen der Voraussetzungen der 
vorgenannten Verordnung auch ohne eine Aus-
kunft der DDR-Behörden von der Anwendung die-
ser Vorschrift auszugehen ist, wenn nicht gegentei-
lige Anhaltspunkte vorliegen. 

3. Uber in der DDR belegenes Grundvermögen 
von Bewohnern der Bundesrepublik Deutschland 
war die DDR bisher nicht bereit z'i verhandeln. Es 
handelt sich ihrer Auffassung nach um ungeregelte 
Vermögensfragen. 

Anlage 130 
Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2699 Fragen B 133 und 134) : 

Nach welchen Kriterien und nach welchen Methoden werden 
die Forschungsprogramme des Bundesministers für Forschung 
und Technologie entwickelt, und betrachtet es der Bundes-
minister als Erfolg seiner Forschungspolitik — wie dies in seiner 
Rede am 23. Februar 1979 in Berlin geschehen ist —, daß z. B. 
das Programm „Neue Technologien für Transport, Verkehr und 
Bau" durchaus zu interessanten Technologien geführt hat? 

Trifft es zu, daß das Programm „Kommunale Technologien" 
durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie 
nicht mehr weitergeführt wird mit der Begründung, daß die 
Ziele erreicht seien, und wann stellt der Bundesminister für 
Forschung und Technologie dies im einzelnen der Öffentlichkeit 
mit der gleichen Deutlichkeit dar, mit der er das Programm ver-
kündet hatte? 

Zu Frage B 133: 

Die Forschungsprogramme des Bundesministeri-
ums für Forschung und Technologie orientieren sich 
an der absehbaren wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklung und sehen — außer in der 
Grundlagenforschung — insbesondere Fördermaß-
nahmen vor für Bedarfsfelder, 
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— die von hohem volkswirtschaftlichen Interesse 
sind und 

— deren Erschließung durch neue Technologien 
mit hohen technischen und/oder wirtschaftli-
chen Risiken, insbesondere auch für die Unter-
nehmen, verbunden sind. 

Als Erfolg seiner Forschungspolitik betrachtet 
der Bundesminister für Forschung und Technologie 
vor allem die Umsetzung der von ihm geförderten 
Projekte in marktfähige Produkte und Verfahren. 
Zeitlich früher können jedoch auch Studien, Sta-
tusberichte und -seminare sowie Ergebnisberichte 
über die geförderten Vorhaben, wie die Bereiche 
Transport und Verkehr oder auch Bauforschung 
zeigen, wichtige Anhaltspunkte und Anstöße für 
verstärkte Eigeninitiativen in der Wirtschaft ge-
ben. 

Zu Frage B 134: 

Die bislang unter dem Programm „Kommunale 
Technologien" zusammengefaßten Projekte werden 
fortgeführt. A f Grund organisatorischer Änderun-
gen im Bun lesministerium für Forschung und 
Technologie werden die einzelnen Vorhaben ande-
ren Fachprogrammen zugeordnet. 

Anlage 131 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Hüsch (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2699 Frage B 135) : 

Welches Ergebnis hat die vom Bundeskanzler auf einer ge-
meinsamen Sitzung mit den Ministerpräsidenten der Länder im 
Februar 1979 gegebene Anregung gehabt, Initiativen in den ein-
zelnen Ländern zur Verbesserung und Ausweitung des französi-
schen Unterrichts zu ergreifen? 

Mit ihrem Bericht über „Stand und weitere Ent-
wicklung der Fremdsprachenunterrichts in der 
Bundesrepub lik Deutschland" vom 8. Dezember 
1978 hat die Kultusministerkonferenz dargelegt, 
daß der Anteil der Französisch lernenden Schüler 
in den letzten Jahren mit durchschnittlich 33 % na- 
hezu konstant geblieben ist. Die Bundesregierung 
hat jedoch keine Möglichkeit, auf eine Ausweitung 
des Französischunterrichts in den Schulen unmit-
telbar einzuwirken, da dies in erster Linie in die 
Zuständigkeit der Länder fällt. 

Durch eine Novellierung des Hamburger Abkom-
mens der Kultusminister der Länder kann inzwi-
schen Französisch auch als erste Fremdsprache ab 
Klasse 5 gewählt werden. Diese Möglichkeit wird 
immer noch zu wenig wahrgenommen, da Eltern 
und Schüler Französisch als zu schwierig einschät-
zen und dem Englischen den Vorzug geben. 

Überzeugende Fortschritte in dieser Frage sind 
deshalb weniger durch zusätzliche schulorganisato-
rische Regelungen erreichbar als durch eine Ver-
besserung der Unterrichtsmethoden, die die z. T. 
erheblichen Anfangsschwierigkeiten des Franzö-
sischunterrichts verringern und verhältnismäßig 
schnelle Erfolgserlebnisse ermöglichen. Diesbezüg-
liche Ansätze wurden von einer Projektgruppe des 
Europarates unter Beteiligung deutscher Experten  

entwickelt und u. a. im Rahmen des Sprachzertifi-
katprogramms des Deutschen Volkshochschul-Ver-
bandes angewandt. Dieses mit Bundesmitteln ent-
wickelte Sprachprogramm hat sich inzwischen bun-
desweit durchgesetzt und in den letzten Jahren zur 
Förderung des Französischen im Bereich der Wei-
terbildung erheblich beigetragen. 

In den Volkshochschulen belegten im Jahre 1977 
282 000 Erwachsene Französischkurse, von denen 
1 030 Teilnehmer eine Zertifikatsprüfung (ca. 3 Jah-
re Französisch) ablegten. 

Eine Nutzung dieser neuen methodischen Ansät-
ze auch für den Fremdsprachenunterricht in den 
Schulen wird von der Bundesregierung gemeinsam 
mit dem Europarat angestrebt. Entsprechende Mo-
dellversuche insbesondere auch zur methodischen 
Verbesserung des Französischunterrichts sind ge-
plant und werden in nächster Zukunft mit interes-
sierten Bundesländern in Angriff genommen. 

Anlage 132 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Kuhlwein • (SPD) 
(Drucksache 8/2699 Frage B 136) : 

Hält die Bundesregierung es für wirksam, Probleme der Er-
ziehung nach dem Muster der Fernsehsendung „Der 7. Sinn" zur 
Verkehrserziehung über die Massenmedien zu vermitteln, und 
welche Möglichkeiten sieht sie gegebenenfalls, ein solches 
Projekt zu starten? 

Probleme der Erziehung werden im Fernsehen 
seit mehreren Jahren verstärkt und in vielfältiger 
Form behandelt. Dazu hat die Bundesregierung 
durch zahlreiche Initiativen sowie durch finanzielle 
Förderung von Sendungen, teilweise mit Begleit-
material und -veranstaltungen, beigetragen. Diese 
Sendungen haben zumeist ein bemerkenswert brei-
tes und positives Echo gefunden. Hingewiesen sei 
in diesem Zusammenhang vor allem auf die Sende-
reihe „Erziehen ist nicht kinderleicht" im III. Pro-
gramm des Westdeutschen Rundfunks. 

Nach Ansicht der Bundesregierung hat das Fern-
sehen mit den verwendeten Sendeformen eine 
sachlich wie mediendidaktisch wirkungsvolle Art 
der Problemvermittlung gewählt. 

Demgegenüber ist das Muster des auf jeweils ei-
nen Punkt konzentrierten Spots, wie etwa „Der 
7. Sinn", auf andere Lebenssachverhalte ausgerich-
tet. Zwar sind die Anforderungen und Nöte von Er-
ziehung eine Alltagssituation wie der Straßenver-
kehr auch. Aber gerade Bildungs- und Erziehungs-
probleme haben durchweg tiefer liegende Wurzeln 
und zeichnen sich durch vielfache Verflechtungen 
zwischen den beteiligten Menschen und Institutio-
nen aus, so daß sie kaum jemals mit einfachen 
Merksätzen und einem Appell an vernünftiges Ver-
halten zu bestehen sind. 

Aus diesen Gründen beabsichtigt die Bundesre-
gierung nicht,. einem Projekt, wie es in der Frage 
angedeutet ist, näherzutreten. Sie wird sich jedoch 
weiterhin dafür einsetzen, daß Erziehungsprobleme 
und -hilfen in dafür geeigneter Form vom Fernse-
hen behandelt werden. 
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